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1. Übersicht über die Verhandlungen · Resume des deliberations 

321/97.419 n Zbinden. Bildungsrahmenartikel in der 
Bundesverfassung (30.04.1997) 
Gestützt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung 
und Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes 
reiche ich folgende Parlamentarische Initiative in der 
Form der allgemeinen Anregung ein: 
In Zusammenarbeit mit der EDK, jedoch ausserhalb 
der laufenden Verfassungsrevision ist zügig der 
Entwurf zu einem Bildungsrahmenartikel zu erarbeiten. 
Mit dieser Verfassungsnorm soll der Bund die 
Möglichkeit erhalten, den Rahmen für einen 
kohärenten, flächendeckenden und qualitativ hoch 
stehenden Bildungsraum Schweiz zu schaffen, der 

a. Auszubildenden eine hohe Mobilität und variable, 
nahtlos zusammenfügbare Bildungsgänge ermöglicht; 

b. europakompatibel und 

c. entwicklungsoffen ist. 

Mit Hilfe von Vorgaben in der Form von Standards, 
strukturellen Eckdaten, Leistungsaufträgen, 
Übertrittsregelungen und inhaltlichen Treffpunkten 
beispielsweise schafft der Bund die Voraussetzungen 
für eine wechselseitige Abstimmung und Vernetzung 
der verschiedenen Teilbildungssysteme nationaler, 
regionaler, kantonaler und privater Art. 
Eine führende und tragende Rolle übernimmt der Bund 
in den Bereichen: Berufsbildung, tertiäre Bildung 
(Universitäten und Fachhochschulen) und quartäre 
Bildung (Weiterbildung). 
Die interne Ausgestaltung der einzelnen 
Teilbildungsbereiche bleibt in diesem Rahmen 
weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Trägerschaften. 
Das Volksschulwesen wird nach wie vor in der 
Regelungskompetenz der Kantone belassen. 

Mitunterzeichnende: Aeppli Wartmann, Aguet, Banga, 
Baumann Stephanie, BäumlilJ, Berberat, Borel, Cavalli, 
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, Goll, Gross 
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hafner Ursula, 
Hämmerte, Herczog, Hubmann, Jeanpretre, Jutzet, 
Ledergerber Elmar, Leuenberger-Solothurn, Martl 
Werner, Rechsteiner-Basel, Roth-Bemasconi, 
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, 
Vermot-Mangold, von Feiten, Zbinden (35) 

NR/SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur 

24.06.1998 Nationalrat. Der Initiative wird Folge 
gegeben. 
23.06.2000 Nationalrat. Die Frist zur Ausarbeitung 
einer Vorlage wird bis zur Herbstsession 2001 
verlängert. 
05.10.2001 Nationalrat. Die Frist wird bis zur 
Herbstsession 2002 verlängert. 
20.06.2003 Nationalrat. Fristverlängerung bis Ende 
2005. 
23.06.2005 Bericht der Kommission NR (BBI 2005 
5479) 
17.08.2005 Stellungnahme des Bundesrates (BBI 
2005 5547) 

Bundesbeschluss über die Neuordnung der 
Verfassungsbestimmungen zur Bildung 

321/97.419 n Zbinden. Article constltutlonnel sur 
l'educatlon (30.04.1997) 
Conformement a l'article 93 alinea 1 er de la 
Constitution federale et a l'article 21 bis de la loi sur les 
rapports entre les Conseils, je depose !'initiative 
parlementaire suivante, redigee sous la forme d'une 
demande conc;,ue en termes generaux: 
II faut elaborer rapidement, en collaboration avec la 
CDIP, mais independamment de la revision de la 
constitution en cours, un projet d'artlcle fixant les 
dispositions generales qui doivent regir l'education. 
Cette norme constitutionnelle doit donner ä la 
Confederation les moyens de creer des conditions 
propres ä favoriser l'amenagement d'un espace 
educatif suisse homogene et d'un haut niveau de 
qualite qul couvre l'ensemble du territoire et qui: 

a. permette aux etudiants d'etre tres mobiles et de 
disposer de formations diverses s'integrant aisement 
les unes aux autres; 

b. soit eurocompatible et 

c. evolutif. 

La Confederation cree - au moyen d'instruments 
d'orlentation tels que les normes, les parametres 
structurels, les mandats de prestation, les 
reglementations d'acces aux formations et les pöles 
d'enseignement - les conditions d'une harmonisation et 
d'une coordination des sous-ensembles de formation 
gares par les entites nationales, regionales et 
cantonales et par les structures prlvees. 
La Confederation doit jouer un röle moteur dans les 
domaines sulvants: formation professionnelle, 
formation tertiaire (universites et hautes ecoles 
speclalisees) et formation quatemaire (formation 
continue). 
La configuration interne des sous-ensembles de 
formation continue de relever de la competence des 
organisations et collectivites responsables, dans les 
limites fixees par le nouvel article constitutionnel. La 
legislation relative ä la scolarite obligatoire reste du 
ressort des cantons. 

Cosignataires: Aeppli Wartmann, Aguet, Banga, 
Baumann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel, Cavalli, 
Chiffelle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, Goll, Gross 
Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hafner Ursula, 
Hämmerle, Herczog, Hubmann, Jeanpratre, Jutzet, 
Ledergerber Elmar, Leuenberger-Solothum, Marti 
Werner, Rechsteiner-Basel, Roth-Bemasconi, 
Semadeni, Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, 
Vermot-Mangold, von Feiten, Zbinden (35) 

CN/CE Commission de Ja science, de l'education et de 
Ja cu/ture 

24.06.1998 Conseil national. Decide de donner suite 
ä !'initiative. 
23.06.2000 Conseil national. Le delai imparti pour 
elaborer un projet est proroge jusqu'ä la session 
d'automne 2001. 
05.10.2001 Conseil national. Le delai pour 
l'elaboration d'un texte au sens de l'initlative est 
prolonge jusqu'ä la session d'automne 2002. 
20.06.2003 Conseil national. Le delai imparti pour 



05.10.2005 Nationalrat Beschluss abweichend von 
den neuen Anträgen der Kommission. 
06.12.2005 Ständerat. Abweichend. 
13.12.2005 Nationalrat. Zustimmung. 
16.12.2005 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in 
der Schlussabstimmung angenommen. 
16.12.2005 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in 
der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2005 7273 

II 

presenter un projet est proroge jusqu'ä la fin de l'annee 
2005. 
23.06.2005 Rapport de la commlssion CN (FF 2005 
5159) 
17.08.2005 Avis du Conseil federal (FF 2005 5225) 
Arröte federal modifiant les articles de la Constitution 
sur la formation 
05.10.2005 Conseil national. Decision modifiant les 
nouvelles propositions de la commission. 
06.12.2005 Conseil des Etats. Divergences. 
13.12.2005 Consell national. Adhesion. 
16.12.2005 Conseil national. L'arräte est adopte en 
votation finale. 
16.12.2005 Conseil des Etats. L'arrete est adopte en 
votation finale. 
Feuille federale 2005 6793 
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3. Zusammenfassung der Verhandlungen 

97.419 Parlamentarische Initiative Zbinden Hans. Bildungsrahmenartikel 
in der Bundesverfassung 

Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates WBK (WBK-NR): 
25.05.00 
Bericht der WBK-NR: 17.08.01 
Bericht der WBK-NR: 14.05.03 
Bericht der WBK-NR: 23.06.05 (8812005 5479) 
Stellungnahme des Bundesrates: 17.08.05 (BBI 2005 5547) 

Ausgangslage 
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats legt den Entwurf zu einer neuen 
Bildungsverfassung zuhanden der eidgenössischen Räte vor. Die Vorlage geht auf eine 
parlamentarische Initiative von Nationalrat Hans Zbinden aus dem Jahr 1997 zurück und wurde 
zusammen mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren erarbeitet. Die 
Vorlage fasst die unmittelbar bildungsbezogenen Artikel der Bundesverfassung, Artikel 62 bis 67 BV, 
neu. Sie setzt Ziele für das gesamte schweizerische Bildungswesen, legt die öffentlichen Aufgaben im 
Schul- und Bildungswesen fest und weist diese den Kantonen und dem Bund zu. Die Kommission 
beantragt die Ersetzung der geltenden Artikel 62 bis 67 in der Bundesverfassung durch die revidierten 
Artikel 61a bis 67. 
Ziel der parlamentarischen Initiative ist ein Bildungsrahmenartikel als Basis für die Schaffung eines 
kohärenten, flächendeckenden und qualitativ hoch stehenden Bildungsraums Schweiz. Mit dem 
vorgeschlagenen Entwurf stellt die Kommission eine völlig erneuerte Bildungsverfassung vor, welche 
über die ursprüngliche Zielsetzung der parlamentarischen Initiative hinausgeht. Sie soll die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit des schweizerischen Bildungswesens erhöhen, die interkantonale 
und internationale Mobilität erleichtern und die kantonalen Bildungssysteme in einzelnen Punkten 
gesamtschweizerisch harmonisieren. 

Die wichtigsten Neuerungen sind: 
die Verankerung von Qualität und Durchlässigkeit als wegleitende Ziele. für das schweizerische 
Bildungswesen, 
die ausdrückliche Pflicht zur Koordination und Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen im 
gesamten Bildungsbereich, 
die gesamtschweizerisch einheitliche Regelung von Eckwerten im Bereiche des Schuleintrittalters 
und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und deren Übergänge sowie der 
Anerkennung von Abschlüssen, 
die gemeinsame Verantwortung von Bund und Kantonen für die Koordination und für die 
Gewährleistung der Qualitätssicherung im Hochschulwesen, 
einheitliche Regelung über die Studienstufen und deren Übergänge, Ober die akademische 
Weiterbildung, über die Anerkennung von Institutionen sowie der Finanzierungsgrundsätze für die 
Hochschulen, 
eine Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für allgemeine Weiterbildung 

Kommt die angestrebte einheitliche Regelung der Eckwerte im Schulwesen oder die Erreichung der 
Ziele auf der Hochschulstufe nicht auf dem Koordinationswege zustande, erlässt der Bund die 
notwendigen Vorschriften. Im Bereiche der Hochschulen kann der Bund in diesem Fall zudem die 
Unterstützung der Hochschulen an einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von der 
Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig 
machen (subsidiäre Kompetenzen des Bundes). 

Verhandlungen 
24.06.1998 NR Der Initiative wird Folge gegeben. 
23.06.2000 NR Die Frist zur Ausarbeitung einer Vorlage wird bis zur Herbstsession 2001 

verlängert. 
05.10.2001 NR Die Frist wird bis zur Herbstsession 2002 verlängert. 
20.06.2003 NR Fristverlängerung bis Ende 2005. 
05.10.2005 NR Beschluss abweichend von den neuen Anträgen der Kommission. 
06.12.2005 SR Abweichend. 
13.12.2005 NR Zustimmung. 



VI 

16.12.2005 NR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (176:3) 
16.12.2005 SR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (44:1) 

Der von den Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur mit Unterstützung der 
Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ausgearbeitete Entwurf wurde von der 
Mehrheit des Nationalrates begrosst. Die Sprecher der parlamentarischen Fraktionen unterstützten im 
Wesentlichen den Entwurf, der die 26 kantonalen Schulsysteme vereinheitlichen will. Kathy Riklin (C, 
ZH) betonte, dass diese Revision einen grossen und wichtigen Schritt für die Wissensgesellschaft 
Schweiz des 21. Jahrhunderts darstellt. Für Ruedi Noser (RL, ZH) wiederum ist diese Reform 
notwendig, damit die Schweiz weiterhin über das beste Bildungssystem in Europa verfügt. Die Grünen 
sowie ein Teil der Ratslinken bedauerten, dass das Recht auf Bildung, das Mitbestimmungsrecht für 
Studierende und eine einheitliche Regelung im Stipendienwesen nicht in die Verfassung 
aufgenommen werden. Während die Rechtskonservativen die Vorlage ablehnten, weil sie sie als 
Gefahr für den Föderalismus und die kantonale Autonomie betrachteten, hielt die äusserste Unke die 
Vorlage für undemokratisch. 
Der Nationalrat änderte die Vorlage in einem Punkt, indem er einen Antrag von Pierre Triponez (RL, 
BE) annahm, der die Anerkennung der Gleichwertigkeit von beruflicher und schulischer Bildung 
verlangte. Dieser Antrag wurde mit 106 zu 62 Stimmen angenommen. 
Bundesrat Pascal. Couchepin seinerseits begrüsste die Zustimmung zu diesem neuen 
Verfassungsartikel, der eine unerlässliche Voraussetzung für das Projekt .Hochschullandschaft 
Schweiz 2008" und die Steuerung und Führung des höheren Bildungswesens darstellt. 
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 152 zu 8 Stimmen an. 
Auch der Ständerat begrüsste die Vorlage und beschloss ohne Gegenstimme Eintreten. 
Die kleine Kammer schuf zwei Differenzen zum Erstrat. In Artikel 61a Abs.3 nahm der Ständerat die 
Idee von Pierre Triponez auf und stimmte einer neuen Formulierung seiner Kommission zu. In Artikel 

· 65 Absatz 1 folgte der Rat ebenfalls einem Antrag seiner Kommission und ergänzte den Artikel mit 
dem Begriff Forschung. 
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 32 zu 0 Stimmen angenommen. 
Die Differenzen wurden vom Nationalrat diskussionslos bereinigt. Bundesrat Pascal Couchepin zeigte 
sich erfreut über diesen Kompromiss und die Unterstützung des Parlaments, bevor die Vorlage zur 
Volksabstimmung gelangt. 
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3. Condense des deliberations 

97.419 Initiative parlementaire Zbinden Hans. Article constitutionnel sur 
l'education 

Rapport de la Commission de la science, de l'education et de la culture (CSEC-CN): 25.05.00 
Rapport de la Commission de la science, de l'education et de la culture (CSEC-CN): 17.08.01 
Rapport de la Commission de la science, de l'education et de la culture (CSEC-CN): 14.05.03 
Rapport de la Commission de la science, de l'education et de la culture (CSEC-CN): 23.06.05 (FF 
2005 5159) 
Avis du Conseil federal: 17.08.05 (FF 2005 5225) 

Situation initiale 

La Commission de la science, de l'education et de la culture du Conseil national soumet aux 
Chambres fe.derales le projet de nouveaux articles constitutionnels sur la formation remontant a 
!'initiative parlementaire du Conseiller national Hans Zbinden de 1997; il a ete prepare avec la 
Conference des directeurs de l'instruction publique. 
II porte sur la refonte des articles de la Constitution (art. 61a a 67 Cst) qui ont directement trait a la 
formation. II fixe des objectifs applicables a l'ensemble du systeme educatif suisse, definit les missions 
de service public dans le domaine de l'instruction publique et de la formation, et les repartit entre les 
cantons et la Confederation. La Commission propose de remplacer les actuels art. 62 a 67 Cst. par les 
art. 61a a 67 revises. 
L'initiative parlementaire visait a l'elaboration d'un article constitutionnel sur l'education fondant un 
espace suisse de· la formation homogene, d'un haut niveau de qualite et qui couvre l'ensemble du 
territoire. La Commission soumet avec le present projet un dispositif constitutionnel entierement 
renouvele, qui va au-dela des objectifs originels de !'initiative parlementaire. II doit ameliorer la. 
competitivite internationale du systeme de formation suisse, faciliter la mobilite intercantonale et 
internationale et harmoniser certains aspects des systemes educatifs cantonaux a l'echelle nationale. 
Le projet introduit les principales innovations suivantes: 
la qualite et la permeabilite deviennent des objectifs directeurs du systeme educatif suisse; 
la coordination et la cooperation deviennent une obligation expresse faite a la Confederation et aux 
cantons dans l'ensemble de la formation; 
les parametres fondamentaux de la formation sont soumis ä des regles uniformisees au niveau 
national en ce qui concerne l'äge d'entree ä l'ecole et la duree de la scolarite obligatoire, la duree des 
niveaux d'enseignement, leurs objectifs de formation et les conditions de passage de l'un a l'autre, 
ainsi que la reconnaissance des dipl0mes; 
la Confederation et les cantons sont conjointement charges de coordonner l'enseignement superieur 
et de garantir l'assurance de la qualite en son sein; 
les regles sont uniformisees en ce qui concerne les niveaux d'enseignement et le passage de l'un a 
l'autre, la formation continue universitaire, la reconnaissance des institutions et les principes de 
financement des hautes ecoles; 
la Confederation est desormais habilitee a mettre en place une legislation ä caractere general en 
matiere de formation continue. 
S'il est impossible d'obtenir une reglementation uniforme des parametres fondamentaux de 
l'instruction publique ou d'atteindre les objectifs de l'enseignement superieur par la coordination, la 
Confederation edicte les prescriptions necessaires. En ce qui concerne le domaine des hautes ecoles, 
la Confederation peut dans ce cas assujettir de surcroft l'aide aux hautes ecoles a des principes 
uniformises de financement et la lier a la repartition des täches entre les institutions, en particulier 
dans les domaines particulierement onereux (competence subsidiaire de la Confederation). 

Deliberatlons 

24-06-1998 CN 
23-06-2000 CN 

05-10-2001 CN 

20-06-2003 CN 

05-10-2005 CN 
06-12-2005 CE 
13-12-2005 CN 
16-12-2005 CN 

Decide de donner suite a !'initiative. 
Le delai imparti pour elaborer un projet est proroge jusqu'a la session 
d'automne 2001. 
Le delai pour l'elaboration d'un texte au sens de !'initiative est prolonge 
jusqu'a la session d'automne 2002. 
Le delai imparti pour presenter un projet est proroge jusqu'ä la fin de l'annee 
2005. 
Decision modifiant les nouvelles propositions de la commission. 
Divergences. 
Adhesion. 
L'arr~te est adopte en votation finale. (176:3) 
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16-12-2005 CE L'arrate est adopte en votation finale. (44:1) 

Le projet elabore par les commissions de la science, de l'education et de la culture, avec le soutien de 
la Conference suisse des directeurs de l'instruction publique (CDIP) a ete tres bien accueilli par la 
majorite du Conseil national. Les porte-paroles des groupes parlementaires ont largement soutenu 
un projet qui vise a unifier les 26 systemes scolaires cantonaux. Kathy Riklin, (C, ZH) a releve que 
cette revision est un pas important vers le systeme d'education du 21c!:me, alors que pour Ruedi Noser 
(RL, ZH) cette reforme est necessaire pour que la Suisse garde sa position de leader europeen dans 
le domaine de la formation. Les Verts et une partie de la gauche ont regrette l'absence du droit a la 
formation, du droit a la co-decision des etudiants et d'une reglementation uniforme sur les bourses. La 
droite dure a rejete un projet qu'elle considere dangereux pour le federalisme et l'autonomie cantonale, 
quant a l'extr!me gauche, elle a estime ce projet anti-democratique. 
Le Conseil a modifie Je projet sur un point en acceptant une proposition de Pierre Triponez (RL, BE) 
demandant que la formation professionnelle soit sur un pied d'egalite avec la formation scolaire. Cette 
proposition a ete acceptee par 106 voix contre 62. 
Le Conseiller federal Pascal Couchepin a, quant a lui, salue la naissance de cet article constitutionnel, 
prealable indispensable au concept de « Paysage des hautes ecoles 2008 » et a la gouvernance de 
l'enseignement.superieur. 
Au vote sur l'ensemble, la chambre basse a accepte le projet par 152 voix contre 8. 
Le Conseil des Etats a egalement accueilli favorablement ce projet et a decide d'entrer en matiere 
sans opposition. 
Le Conseil a introduit deux divergences. La premiere conceme l'article 61a, al.3. Reprenant l'idee de 
Pierre Triponez, la Chambre haute a approuve une nouvelle formulation presentee par sa commission. 
La deuxieme divergence concerne l'art. 65 al.1. auquel la commission a ajoute la notion de recherche 
pour completer l'article. 
Au vote sur l'ensemble, le projet a ete adopte par 32 voix sans opposition. 
Les divergences ont ete eliminees sans discussion par le Conseil national. Pascal Couchepin, 
Conseiller federal, s'est felicite de ce compromis et de ce soutien parlementaire avant que le projet ne 
passe en votation populaire. 
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Parlamentarische Initiative 
(Zbinden} 
Bildungsrahmenartikel 
In der Bundesverfassung 
Initiative parlementaire 
(Zbinden) 
Article constitutionnel 
sur l'education 

Kategorie IV, Art. 68 GRN - Categorle IV, art. 68 RCN 

Wortlaut der Initiative vom 30. April 1997 
GestOtzt auf Artikel 93 Absatz 1 der Bundesverfassung und 
Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes reiche Ich fol
gende parlamentarische Initiative in der Form der allgemei
nen Anregung ein: 
In Zusammenarbeit mit der EDK, jedoch ausserhalb der lau
fenden Verfassungsrevision Ist zOglg der Entwurf zu einem 
Bildungsrahmenartikel zu erarbeiten. 
Mit dieser Verfassungsnorm soll der Bund die Möglichkeit er
halten, den Rahmen fOr einen kohärenten, flächendecken
den und qualltatlv hochstehenden BIidungsraum Schweiz zu 
schaffen.der. 
a. Auszubildenden eine hohe Mobilität und variable, nahtlos 
zusammenfügbare Bildungsgänge ermöglicht; 
b. europakompatibel und 
c. entwlcklungsoffen ist. 
Mit Hilfe von Vorgaben In der Form von Standards, struktu
rellen Eckdaten, Leistungsaufträgen, Übertrittsregelungen 
und Inhaltlichen Treffpunkten beispielsweise schafft der 
Bund die Voraussetzungen fOr eine wechselseitige Abstim
mung und Vernetzung der verschiedenen Teilbildungssy
steme nationaler, regionaler, kantonaler und privater Art. 

AmUlches Bulletin der Bundesversammlung 

A Parlamentarische Initiative (Zblnden) 

Eine führende und tragende Rolle Obemimmt der Bund in 
den Bereichen: Berufsbildung, tertiäre Bildung (Universitäten 
und Fachhochschulen) und quartäre Bildung (Weiterbildung). 
Die Interne Ausgestaltung der einzelnen Tellblldungsberel
che bleibt In diesem Rahmen weiterhin im Zuständigkeitsbe
reich der Trägerschaften. Das Volksschulwesen wird nach 
wie vor in der Regelungskompetenz der Kantone belassen. 

Texte de /'initiative du 30 avril 1997 
Conformement a l'article 93 alinea 1er de la Constltution fe
derale et a l'article 21 bis de la lol sur les rapports entre les 
Conseils, je depose l'lnitlative parlementalre suivante, redl
gee sous la forme d'une demande cony1.1e en termes gene
raux: 
II faul elaborer rapldement, en collaboratlon avec la CDIP, 
mals lndependamment de la revfsion de. la constitutlon an 
cours, un projet d'artlcle flxant les dlspositfons generales quf 
doivent reglr l'educatlon. 
Cette norme constltutlonneiie doit donner a la Confederatlon 
!es moyens de creer des condltlons propres a favoriser l'ame
nagement d'un espace educatlf sulsse homogene et d'un 
haut niveau de quallte qui couvre l'ensemble du territoire et 
qul: 
a. permette aux etudlants d'etre tres mobiles et de dlsposer 
de formatlons diverses s'lntegrant alsement les unes aux 
autres; 
b. soH eurocompatlble et 
c. evolutlf. 
La Confederatlon cree - au moyen d'lnstruments d'orlenta
tion tels que las normes, les parametres structurels, les man
dats de prestatlon, les reglementatlons d'acces aux forma
tlons et les pOles d'enselgnement- les condltlons d'une har
monlsatlon et d'une coordlnatlon des sous-ensembles de for
matlon gares par les entltes nationales, regionales et 
cantonales et par les structures prlvees. 
La Confederatlon doll jouer un röle moteur dans las domai
nes suivants: formation professlonnelle, formation tertlaire 
(universltes et hautes ecoles speciallsees) et fonnatlon qua
temaire (formation contlnue). 
La conflguration interne des sous-ensembles de formatlon 
contlnue de reiever de la competence des organisatlons et 
collectivitäs responsables, dans las llmltes fixees par le nou
vel artlcle constitutlonnel. La leglslatlon relative a la scolarlte 
obllgatoire raste du ressort des cantons. 

Mitunterzeichner - Cosignataires: Aeppli, Aguet, Banga, 
Baumann Stephanle, Baumlln, Berberat, Borel, Cavam, Chlf
felle, de Dardel, Fankhauser, Fässler, Goll, Gross Andreas, 
Gross Jost, Gysln Remo, Hafner Ursula, Hämmerle, Herc
zog, Hubmann, Jeanpretre, Jutzet, Ledergerber, Leuenber
ger, Martl Werner, Rechstelner Rudolf, Roth, Semadenl, 
Strahm, Stump, Thanei, Tschäppät, Vermot, von Feiten (34) 

Gadlent Brlgitta ,Y, GR) unterbreitet Im Namen der Kommis
sion für Wissenschaft, BIidung und Kultur (WBK) den folgen
den schrlftllchen Bericht: 

Gestotzt auf Artikel 21ter des Geschäftsverkehrsgesetzes 
unterbreiten Wir Ihnen den Bericht der vorberatenden Kom
mission zur parlamentarischen Initiative Zblnden, die am 
30. April 1997 eingereicht wurde. Die Initiative wurde von 
34 RatsmHglledem mitunterzeichnet. 
Der Initiant fordert, dass ausserhalb der laufenden Verfas
sungsrevision, In Zusammenarbeit mit der EDK, ein Bil
dungsrahmenartikel zu schaffen sei. Er hat sein Anliegen am 
29. Januar 1998 vor der Kommission begründet. 

Begründung der Initiative 
Immer offenkundiger zeigt sich, dass der Bund mit seinen 
fehlenden Kompetenzen im BIidungswesen bei Ausgestal
tungs- und Koordinationsfragen von nationaler Bedeutung an 
seine Grenzen stösst, so z. 8. In den Bereichen Universitä
ten, Fachhochschulen und Berufsbildung. 
Verschärft hat sich der Koordinations- und Wirksamkeits
druck auf das Bildungssystem Schweiz durch die Etablierung 



Initiative parlementalre (Zblnden) 

grenzOberschreltender Interkantonaler und Internationaler 
Märkte und durch die daraus erwachsenden Harmonisle
rungsforderungen von Nachfragern nach Ausgebildeten, von 
Blldungslnteresslerten selbst und auch von seiten betroffener 
Eltern. 
Die beiden letzten Versuche zur Schaffung eines BIidungsar
tikeis scheiterten. Zum einen verfehlte 1973 eine Fassung, 
welche unter anderem auch ein Recht auf Bildung stipulierte, 
nur äusserst knapp die Hürde des ständemehrs. Zum andern 
lehnten Bundesrat und Nationalrat 1989 eine parlamentari
sche Initiative für. einen Blldungsrahmenartlkel In der Bun
desverfassung ab, da sie gegenüber den Kantonen nicht 
eine weitere Konfltk.tfront eröffnen wollten. Beide Male war 
aber der Handlungsbedarf In Richtung Koordination und Ko
operation Im schweizerischen Bildungswesen unbestritten. 
Anlässlich seiner Anhörung vor der Kommission hat der Initi
ant seine schriftliche Begründung ergänzt Er hat u. a. darge
legt, dass das föderalistische BIidungssystem in den Regio
nen zu ganz unterschiedlichen Auswirkungen fahrt. Bel ei
nem Vergleich der Dauer der Vorschule, der Anzahl Stunden 
an der Volksschule, aber auch des prozentualen Anteils von 
Maturanden und Maturandlnnen zeigen sich zwischen den 
Kantonen zum Teil beträchtliche Unterschiede. Laut Univox
Bericht von 1996 wünschten 77 Prozent der Befragten eine 
stärkere Position des Bundes Im Bildungsbereich. Die ver
schiedenen Systeme der Volksschule, der Mittelschule, der 
Hochschule, der Vorschule usw. haben ein eigentliches Ei
genleben entwickelt. Die wachsende Mobilität macht· jetzt 
eine Koope~tlon Immer wichtiger und schafft das Bedürfnis 
nach einem «Bildungsraum», in welchem sich die Menschen 
ohne strukturelle Hindernisse bewegen können, 

Erwägungen der Kommission 
Im Mai 1997 verabschiedete die Kommission die Motion 
97 .3245, mltwelcher der Bundesrat beauftragt wird, die Aus
arbeitung eines gesamtheitlichen BIidungskonzeptes zu ver
anlassen: «Das Konzept soll eine Integrale, Innovative und 
europakompatlble Bildung sicherstellen, die wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt». Der Natio
nalrat überwies die Motion (AB 1997 N 1086), der Ständerat 
überwies sie als Postulat (AB 1997 S 736). Die Kommission 
sieht eine grosse Chance darin, dass der Text der Initiative 
praktisch nahtlos an diese Formulierung anschllesst. Da
durch werden zwei Projekte Initiiert: Bildungskonzept und Bil• 
dungsartikel. Entscheidend wird sein, dass die beiden sorg
fältig und geschickt koordiniert werden. 
Zurzeit ist auf allen Ebenen des Bildungswesens sehr viel In 
Bewegung (Fachhochschulen, Revision das Berufsblldungs
und des Hochschulförderungsgesetzes usw.). 
Die Bestrebungen zur Harmonisierung auf Internationaler 
Ebene bedingen auch eine Harmonisierung auf nationaler 
Ebene. 
Die Führung das Bundes soll deshalb Im Sinne einer kohä
renten und europakompatlblen BIidungs- und Berufsbll
dungspolitlk verstärkt werden. Dabei sollen - auch Im Inter
esse der Kantone - Schwerpunktbildungen ermöglicht und 
durch strukturierte Rahmenregelungen eine bessere Orien
tierung und eine Basis für alle Bildungsträgerschaften ge
schaffen warden. Schwerpunktbildung darf aber nicht mit 
Konzentration auf die Ballungszentren Identisch sein, darf 
nicht ROckzug aus den Regionen bedeuten. Ziel muss letzt
lich sein, die grossen Unterschiede zwischen den Kantonen 
abzubauen, die verschiedenen kantonalen Schulsysteme 
aufeinander abzustimmen und die Chancengleichheit zu er
höhen. 
Dar Bund soll deshalb die Möglichkeit erhalten, Schwer
punkte zu setzen, Innovative Kantone zu unterstützen und 
eine Instanz zu bilden, welche die Qbergeordneten, Ober die 
Kantonsgrenzan hinausgehenden Interessen im BIidungsbe
reich wahrnimmt. 
Wichtig ist dar Kommission schllasslich, hervorzuheben, 
dass das Ziel des neuen Verfassungsartikels nicht Zentrali
sierung, sondern Kooperation und Koordination sein soll. Dia 
Kompetenz der Kantone im Bereich dar Volksschulen soll da
bei nicht tangiert werden. 

2.. N 24 Juln 1998 

Gadlent Brigltta (Y, GR) präsente au nom da la Commission 
da la sclence, da l'äducatlon et de la culture (CSEC) le rap
port äcrlt suivant: 

Conformämant ä l'article 21 ter da la loi sur les mpports entre 
les Conseils, la Commlssion de la sclence, de l'educatlon et 
da la culture vous propose son rapport relatif ä !'initiative par
lementalre Zblndan, däposäa le 30 avrll 1997. L'lnltlatlve a 
trouvä 34 coslgnatalres. 
L'auteur de l'lnltlatlve damanda qua seit älaborä an collabo
ratlon avec la CDIP, mals lndäpandammantda la rävislon de 
la constitutlon en cours, un projet d'artlcle fixant les disposi
tlons gänäralas qui doivent regir la formatlon. 

Developpement de l'lnitlatlve 
II ast da plus an plus patent qua la Confedämtlon, taute de 
dlsposer de compätancas suffisantes, ast llmitee dans l'ac
tlon qu'elle paut axarcer sur la structuratlon et la coordinatlon 
des formatlons au nlveau national, par exemple les forma-

. tions universltalres, las formatlons donnäes dans las hautes 
äcoles späclallsäes et la formatlon professlonnella. 
Or, la constltutlon da marchäs transfrontallars - lntarcanto
naux et internatlonaux - et las demandes d'harmonlsatlon 
pressantes qu'alla engandre chaz las amployaurs, les ac
teurs da la formatlon eux-mAmas, voire les parents, contrai
gnent de plus an plus la systema educatlf sulssa ä t:\tra plus 
afflcace et ä mleux coordonnar ses activites. 
Les daux demieres tentatives faltes pour lntroduire dans la 
constltution un artlcla sur l'äducatlon ont echouä en 1973, 
pour la premlere, et en 1989, pour la seconda. Dans la pre
mler cas, la disposltlon proposäe, qul falsait notammant ätat 
d'un droit ä la formatlon, n'a ätä rejetee qu'a una courta ma
jorlte par las cantons. Dans la deuldeme cas, la Conseil fede
ral et la Conseil national ont rejate una Initiative parlamen
talre en faveurd'un articla constltutlonnal surl'educatlon pour 
na pas creer de nouveau confllt avac les cantons. La näcas
slte d'amällorar la coordlnatlon et la cooperatlon au sein du 
systema de formatlon suisse n'a toutefols ete remlse an 
cause nl dans un cas, nl dans l'autre. 
A l'occaslon da son audltlon devant la commlssion, l'autaur 
da l'lnltlatlve a complätä son developpament ecrlt salon lul, 
las consequances du systeme da formatlon federaliste va
riant consldemblemant salon les reglons. Des dlffärances 
marquantas seien las cantons apparalssent en ca qul con
cema la durea du nlveau präobligatolra, la nombra d'heures 
dlspensees au nlvaau obllgatolra ainsl qua la pourcantaga 
des älevas parvenant au nlveau da la maturlte. Par alllaurs, 
selon un sondaga affectuä par Unlvox an 1996, 77 pour cant 
das personnes intarrogees souhalteralant un renforcement 
du rOla de la Confedäratlon dans Je domalna da la formatlon. 
Las divers systemas du nivaau präobligatolre, du nlvaau obli
gatolra, et da la formatlon postobllgatoire se sont devaloppäs 
d'apres laurs propres schämas. Aujourd'hul, vu l'accrolssa
mant da la mobilttä, una coopäration s'avere nllcessalre an la 
matlere, d'ou la besoln d'un «espaca da formatlon», ä l'inte
rleur duqual las lndivldus devraient pouvolr sa däplacar sans 
obstadas structurels. 

Conslderatlons de Ja commlsslon 
En mal 1997, la commisslon a depose la motlon 97.3245, 
laquelle charge la Conseil fädäml da faire elaborer un con
cept uniforme pour toute la Sulsse dans la domaine da la 
formatlon. Ledlt concept «devra garantlr una formatlon com
plete, novatrlce, eurocompatlbla et prandre en compta les 
aspacts äconomlquas, soclaux et ecologiquas». La motlon a 
ete transmise comme teile par la Conseil national (801997 
N 1086) et comma postulat par la Conseil des Etats (BO 
1997 E 736). Salon la commlsslon, la texte de l'inltlatlva va 
an grande partle dans le sans de catta formulatlon, d'ou la 
lancemant de daux projats portent d'une part sur un concept 
de formation, et d'autre part sur un artlcle constitutlonnal ra
latlf ä la formatlon. II lmportara avant tout da cordonnar ces 
deux projats avac soin et dolgte. 
A l'heure actuelle, le domalne da la formatlon connait des 
boulaversements majaurs (hautes äcoles specia!lsees, revi-
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sion des Jois sur la formatlon professlonnelle et sur l'aide aux 
universites, etc.). 
L'harmonlsatlon actuelle au nlveau International necessite 
une harmonisatlon a l'echelon sulsse. 
II convlendrait donc d'accroitre las competences federales en 
vue de mettre au polnt une polltlque de formatlon et de for
mation professlonnelle coherente et eurocompatible. En l'oc
currence, la deflnitlon d'objectlfs prlorltaires devrait permettre 
de creer, par le bials de reglementatlons-cadres coherentes, 
une polltlque plus ciblee dans le domaine de la formatlon 
ainsl qu'une base de reference pour les instances responsa
bles concernees, ce qui servlralt egalement les interets des 
cantons. Toutefols, il y a lleu de ne pas confondre deflnltlon 
d'objectlfs prlorltaires et concentration sur les agglomera
tions, de facon a eviter de desavantager les regions. En effet, 
la reforme envisagee vlse avant taut a ellminer les dlfferen
ces de taille entre les regions, a harmonlser les divers syste
mes cantonaux et a accroitre l'egallte des chances. 
La Confederatlon devralt obtenlr la possibillte de fixer des 
prlorltes, de soutenlr les cantons falsant preuve d'un esprlt 
d'innovation dans le domaine de la formation et de mettre sur 
pied une lnstance visant a defendre des lnterAts prlmordlaux, 
qui se situent au-dela des frontleres cantonales. 
La commlsslon s'attache ä mettre en rellef que le nouvel ara 
tlcle constltutionnel vlseralt non pas une centrallsatlon, mais 
une cooperatlon ainsi qu'une coordinatlon. La competence 
des cantons en matlere d'instruction publique ne devralt pas 
s'en trouver affectee. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt mit 16 zu O Stimmen bei 3 Enthal
tungen, der Initiative Folge zu geben. 

Antrag Has/er Ernst 
Der Initiative keine Folge geben 
Schriftliche Begründung 
Die Förderung eines guten BIidungssystems steht ausser 
Zweifel. Dieses Ziel kann jedoch ohne diesen neuen Bil
dungsrahmenartikel erreicht werden. Die zuständigen Kan
tone nehmen ihre Verantwortung in diesem Bereich sehr gut 
wahr. Die Aufwendungen fQr die Bildung sind zudem in den 
letzten Jahren stark angestiegen. Auch wenn die vorliegende 
Initiative die Kompetenz der Kantone grundsätzlich aner
kennt, wird damit eine neue Bundesaufgabe eingeführt. 
Einmal mehr werden Ober die finanziellen Folgen dieser par
lamentarischen Initiative für den Bund keine Angaben ge
macht. Auch unter diesem Gesichtspunkt dOrfen wir nach 
den Gesprächen am «runden Tisch» dieser parlamentari
schen Initiative keine Folge geben. 

Proposition de /a commission 
La commisslon propose, par 16 volx sans opposition et avec 
3 abstentions, de donner suite ä l'initiatlve. 

Proposition Has/er Ernst 
Ne pas donner sulte ä !'initiative 

Zblnden Hans (5, AG): Ein Bildungsartikel In der Bundesver
fassung - polltlsch gesehen Ist das fast schon ein Klassiker. 
«Hundert Jahre sind genug», könnte Ich vorausschicken: 
Seit 1882 haben verschiedenste Kreise, von den Jungbauern 
bis zum ehemaligen Bundesrat Hans HOrllmann, versucht, 
auf Bundesebene einen Bildungsartikel zu stipulieren. Sie 
haben damit Immer wieder Schiffbruch erlitten; das letzte Mal 
ungefähr vor einem Vierteljahrhundert, als in der Abstim
mung der BIidungsartikei vom Volk angenommen, hingegen 
das Ständemehr um wenige tausend Stimmen verfehlt wur
den. 
Weshalb war und Ist dieser Bildungsartikel immer so umstrit
ten? Das möchte ich hier darlegen, damit Ich die Ängste, die 
nach wie vor vorhanden sind, ausräumen kann. In der Frage 
des Bildungsartikels schwingt die Frage des sogenannten 
«eidgenössischen Schulvogtes» mit, die im vergangenen 
Jahrhundert durch eine grundsätzliche Auseinandersetzung 
ausgelöst wurde, weil Bundesrat Karl Schenk das Amt eines 
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eidgenössischen Schulsekretärs einrichten wollte. Er stiess 
In der Bevölkerung auf einen grossen Widerstand. In dieser 
Angelegenheit - das muss Ich Ihnen sagen - stecken eben 
ganz fundamentale Fragen, die im letzten Jahrhundert kon
trovers diskutiert wurden: zum einen ein Stack Kulturkampf 
zwischen den konservativen und den modernisierenden Krei
sen, eine Prise Sonderbundskrleg zwischen Katholiken und 
Protestanten, dann ein Stack Verfassungskampf zwischen 
den Zentrallsten und den Föderalisten und letztlich auch die 
Auseinandersetzung Stadt/Land. 
Deshalb möchte Ich heute an Sie appellieren, endlich über Ih
ren eigenen Schatten zu springen. Wir haben heute eine an
dere Zelt und andere Bedingungen. Nachdem wir bereits ei
nen Wirtschaftsraum Schweiz haben - ohne grosse Interkan
tonale Schwellen, ohne Interkantonale Schranken -, nach
dem wir über einen Sozialraum Schweiz verfügen, Ist es an 
und für sich logisch, dass wir endlich auch einen BIidungs
raum Schweiz schaffen, in dem blldungsinteresslerte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, ohne bei einem Kantonswech
sel bestraft zu werden, Ihre Bildungsinteressen flexibel erfül
len können. 
Vor kurzer Zelt hat Unlvox eine repräsentative Umfrage über 
das schweizerische BIidungswesen gemacht Die drei zen
tralen Fragen, welche dabei unsere Bevölkerung beschäfti
gen, sind folgende: 
1. Sie ist mehrheitlich der Meinung, dass der Bund einen ord
nenden Rahmen schaffen muss, ohne aber den Kantonen in
dividuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu verbieten. 
2. Sie findet, die kantonale Schulpolitik In der Schweiz sei un
Obersichtlich, sie sei konfus, sie sei nicht nachvollzlehbar. 
3. Der entscheidende Punkt: Der kooperative Föderalismus, 
der Immer wieder als Methode vorgeschlagen wird, um In der 
Schweiz das Bildungswesen zu harmonisieren, Ist geschei
tert. Weshalb sage ich das so entschieden? Er Ist geschei
tert, weil In den letzten Jahren über die lntematlonalisierung 
und Globalisierung der Ökonomie auch im Schulbereich ein 
Standortwettbewerb zwischen den Kantonen ausgelöst wor
den Ist Denken Sie an die Fachhochschulen: Die Fachhoch
schulgesetzgebung hat wohl dazu geführt, dass der Bund 
nun entschieden hat, es gebe zukünftig sieben schweizeri
sche Fachhochschulen. Das Ist aber zum Tell Sand In die Au
gen der BQrgerlnnen und Bürger gestreut, weil alle Kantone 
nach wie vor die bestehenden höheren Fachschulen weiter
führen. Die Diskussion Ober die sieben Fachhochschulen hat 
letztllch nur dazu geführt, dass man kooperative Lösungen 
anstreben muss. 
Ich will das schweizerische BIidungswesen nicht einebnen; 
Ich will harmonisieren, Ich will, dass der Bund Eckwerte be
stimmen kann, aber Im Rahmen dieser Vorgaben können die 
Kantone nach wie vor Inhaltlich - was Lehrpläne anbelangt, 
was methodisch-didaktische Fragen angeht, was die Schul
organisation anbelangt - eigene Lösungen suchen. Da kann 
immer noch ein Wettbewerb stattfinden, da ist eine gesunde 
Konkurrenz mögllch - aber ich hoffe, im Sinne der Innovation 
und nicht im Sinne des Verhinderns von neuen Mögllchkei
tenl 
Darf Ich Sie bitten -obschon Sie sich hier drin In einem schon 
schattigen Raum befinden-, Ober Ihren eigenen Schatten zu 
springen und alle historischen Belastungen, die im Zusam
menhang mit diesem Bildungsartikel immer wieder wirken, 
beiseite zu lassen? Wir haben ein BIidungswesen für Bund 
und Kantone zu konzipieren, das zukunftsträchtig und weltof
fen lstl 

Langenberger Christiane (R, VD), rapporteure: Nous som
mes en plein debat sur la revlslon de la Constltution federale, 
et neanmoins nous vous proposons de donner sulte a !'Initia
tive parlementaire Zbinden proposant un article constltution
nel sur l'education, lndependamment de cette revision. Car 
celle-cl ne prevoit pas dans le contexte actuel de simple mlse 
a Jour un veritable artlcie-cadre sur l'education. Cela s'expli
que sans deute par l'echec en 1973, pulsen 1989, de tenta
tives d'lntrodulre un article general concemant l'educatlon 
dans notre constltutlon, et par taut le contexte historlque que 
vient de rappeler M. Zblnden. 
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II n'est an effet pas simple de marler las lntllrats federallstes 
de notre organlsation scolaire, profondement ancree dans 
notre culture cantonale, et les demandes d'harmonlsatlon en
gendrees par des besolns croissants de mobillte, de marches 
lntercantonaux et lnternatlonaux. On se heurte d'emblee a 
des craintes de nlvellement, de centrallsatlon, de perte de su
prematie cantonale, d'appauvrlssement de nos dlversltes 
culturelles. Mals las mentalltes evoluent: nous avons accepte 
lcl mame une motlon (97.3245) chargeant le Conseil federal 
d'elaborer un concept uniforme pour toute la Sulsse, garan
tlssant une formatlon comp!ete, novatrlce, eurocompatlb!e, 
repondant aux exlgences economlques, soclales, ecologl
ques. Ce besoln d'ameliorer l'efflcacite de notre formatlon re
pose sur les revendlcatlons de !arges mllieux pulsque dans le 
cadre de la procedure de consultatlon sur la revision de la 
constltution, des organlsatlons professlonnelles, Monsieur 
Hasler, et pres de 9000 personnes ont demande qua la Con
federatlon re~ive des competences accrues dans le do
maine de la forrnatlon scolaire et professlonnelie. 
Dans un monde plus ouvert, plus concurrentiel oö sclence et 
Innovation se developpent a l'echelle de la planete, las pre
mleres places se perdent tres vlte et se reconqulerent beau
coup plus lentement. Or, nous avons tendance a vlvre sur no
tre herltage, comme sl personne n'etalt responsable du resul
tat de l'ensemble. Nous sommes comblen souvent bloques 
par la defense d'lnterl!ts egoTstes, par des resistances aux 
changements, alors qua la concurrence devient plus vive et 
qua d'autres pays renforcent leur formatlon, leur formatlon 
contlnue tout au long de la via. II faut clarlfler les competen
ces et las responsabllltes, il faut creer davantage de mobilite, 
de flexibillte, stlmuler cetta flexlbillte, et donner des chances 
egales auxjeunes de nos dlfferents cantons. 
M. Zblnden a releve, lors de sa presentation devant la com
mlsslon, rertaines dlfferences exlstant entre nos 26 syste
mes de formatlon scolalre. 
II est sans doute dlfficile et delicat de comparer, blen des ine
galltlls etant certalnement compensees par la fixatlon de 
priorltes probablement valables. 
II n'en demeure pas molns etonnant, par exemp!e, qu'un 
eleve du canton d'Urf alt 9000 heures d'enselgnement et ce
lui de Bale-Ville 7200 heures d'enselgnement, ce qul repre
sente une difference non negllgeable de deux annees et da
mle d'enseignement. 
L'lnltlatlve parlementeire Zbinden ne veut pas unlformiser, 
mals harmonlser. Elle vlse a obtenlr la creation d'lnstruments 
permettant de coordonner, de jeter des ponts afin de permet
tre a nos etudlants, apprentis, professlonnels, d'avolr acces 
aux offres de fonnatlon europeennes. L'inltlatlve permettralt 
d'ellmlner avec le temps las inegalltes les plus frappantes et 
d1nclter las cantons a harmoniser leurs offres et a lnnover. 
Des membres de la commlsslon se sont demande sl cette ini
tiative etalt opportune, au moment ou nous sommes en vole 
de realiser un vaste programme de coordination, de recon
naissance des tltres au niveau europeen, au moment oö 
nous mettons sur pied nos hautes ecoles speciallsees et oö 
notre formatlon professlonnelle, nos unlversltes sont an 
plelne reorganisatlon. 
Pour un commlssalre, la Confederatlon devrait se fixer des 
condltlons d'acces d'une manlere generale, alors qua tout le 
raste devrait etre du ressort des cantons. La commission es
time cependant Indispensable de creer, gräce a des objectlfs 
prloritalres et a des reglementatlons-cadres coherentes, une 
politlque plus ciblee dans le domalne de la formatlon, alnsl 
qu'une base de reference pour las lnstances responsables 
concernees, ce qul servlrait d'alUeurs egalement las lnterfils 
des cantons. 
L'artlcle constltutlonnel coifferait en quelque sorte las objec
tlfs de la motlon (97.3245)- Je vous rappelle que vous l'avez 
acceptee lci en Juin 1997(80 1997 N 1090) -, vlseralt non 
pas ä une centrallsatlon, mals ä davantage de cooperatlon et 
de coordlnatlon. 
Monsieur Hasler, !'initiative parlementalre en questlon ne 
charge pas le Conseil federal d'une nouvelle täche, mais 
d'une reflexlon tenant compte des exigences auxquelles l'en
semble de notre systeme de formatlon doit repondre, sl nous 
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voulons creer des emplols, sl nous voulons assurer l'avenlr 
de notre place economique suisse. En raison des synergies 
a trouver, des collaborations a lntenslfler, eile devralt permet
tre des economies. 
Cette Initiative retoumera pour etude ä notre commlsslon et, 
sl nous l'acceptons, eile passera ainsl ä travers un scanner 
severe qui perrnettra ensulte une mlse en oeuvre la plus Ju
dlcleuse posslble. 
La commission vous propose, par 16 voix sans oppositlon et 
avec 3 abstentions, de donner suite a l'lnltiative parlemen
talre Zblnden 

Weber Agnes (S, AG), Berichterstatterin: Was wlll die parla
mentarische Initiative Zblnden? Die am 30. April 1997 einge
reichte Initiative beinhaltet in der Form der allgemeinen Anre
gung das Anliegen, es sei ausserhalb der laufenden Verfas
sungsreform In Zusammenarbeit mit der EDK zQglg der Ent
wurf fQr einen Bildungsrahmenartikel zu erarbeiten: 
Mit dieser Verfassungsnorm soll der Bund die Möglichkeit er
halten, den Rahmen für einen kohärenten, flächendecken
den und qualitativ hochstehenden Bildungsraum Schweiz zu 
schaffen, der Auszubildenden eine hohe Mobilität und varia
ble, nahtlos zusammenfOgbare Bildungsgänge ermöglicht. 
Mit HIife von Vorgaben In der Form von Standards, struktu
reUen Eckdaten, Leistungsaufträgen, Obertrlttsregelungen 
und Inhaltlichen Treffpunkten - die Ober den gemeinsamen 
Schulbeginn hinausgehen - beispielsweise schafft der Bund 
die Voraussetzungen fOr eine wechselseitige Abstimmung 
und Vernetzung der verschiedenen Teilbildungssysteme na
tionaler, regionaler, kantonaler und privater Art. Die interne 
Ausgestaltung der einzelnen Tellblldungsbereiche bleibt in 
diesem Rahmen weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Trä
gerschaften. Das Volksschulwesen wird nach wie vor ln der 
Regelungskompetenz der Kantone belassen. 
Wie begrOndet der Initiant seine Initiative? Immer offenkundi
ger zeigt sich, dass der Bund, dem Kompetenzen im BIi
dungswesen fehlen, bei Ausgestaltungs- und Koordinations
fragen von nationaler Bedeutung an seine Grenzen stösst, 
z. B. in den Bereichen Universitäten, Fachhochschulen und 
Berufsbildung. Verschärft hat sich der Koordinations- und 
Wlrksamkeltsdruck auf das Bildungssystem Schweiz durch 
die Etablierung grenzOberschreltender Interkantonaler und 
Internationaler Märkte und durch die daraus erwachsenden 
Harmonislerungsforderungen von Nachfragen, nach Ausge
blldeten, von Bildungslnteressierten selbst und auch von sel
ten betroffener Eltern. 
Die beiden letzten Versuche zur Schaffung eines BIidungsar
tikels scheiterten 1973. Damals verfehlte eine Fassung, wel
che unter anderem auch ein Recht auf Bildung stlpullerte, nur 
äusserst knapp die Harde des Ständemehrs. Dann lehnten 
Bundesrat und Nationalrat 1989 eine parlamentarische Initia
tive fOr einen Bildungsrahmenartlkel In der Bundesverfas
sung ab, da sie gegen0ber den Kantonen nicht eine weitere 
Konfliktfront eröffnen wollten. Beide Male war aber der Hand
lungsbedarf In Richtung Koordination und Kooperation im 
schweizerischen BIidungswesen unbestritten. 
Der Handlungsbedarf, welcher In den Augen der Öffentlich
keit besteht, wird untermalt von den Resultaten der bereits 
erwähnten Univox-Studie 1996. Es herrscht In der Schweiz 
das Gefühl vor, die schweizerische Schule sei tief erneue
rungsbedQrftlg. Eine beeindl"l,lckende Mehrheit von 77 Pro
zent WOnscht eine stärkere Position des Bundes Im Bildungs
barelch. Die Interkantonale Zusammenarbeit wird von zwei 
von drei Antwortenden als allzu m0hsames Vorgehen be
trachtet. Die Univox-Studlen untersuchen regelmässig die 
Frage nach dem Image des Schulsystems und der Bildungs
politik In der schweizerischen Öffentlichkeit. 
Die verschiedenen Systeme der Volksschule, der Mittel
schule, der Hochschule usw. haben heute ein eigentliches 
Eigenleben entwickelt. Die wachsende Mobilität macht heute 
eine Kooperation Immer wichtiger und schafft das Bedürfnis 
nach einem BIidungsraum, In welchem sich die Menschen 
ohne strukturelle Hindernisse bewegen können. 
zu den Erwägungen der Kommission: Die Kommission fOhrte 
die Beratungen zur parlamentarischen Initiative Zbinden am 
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27. März 1998 durch. Sie beantragt mit 16 zu O Stimmen bei 
3 Enthaltungen, der Initiative sei Folge zu geben. Damit 
spannt die Kommission Inhaltlich einen Bogen zum März 
1997. Damals hatte die Kommission eine Motion eingereicht, 
die die beiden Räte in der Folge Oberwiesen. Darin wurde der 
Bundesrat beauftragt, die Ausarbeitung eines gesamtheitli
chen BIidungskonzeptes zu veranlassen. Die Hauptforde
rung der Motion lautete wie folgt «Das Konzept soll eine In
tegrale, Innovative und eurokompatlble Blldung sicherstellen, 
die wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte berOck
sichtlgt.» 
Die Kommission sieht eine grosse Chance darin, dass der 
Text der parlamentarischen Initiative Zblnden praktisch naht• 
los an diese Formulierung anschllessl Dadurch werden zwei 
Projekte Initiiert: BIidungskonzept und BIidungsartikei. Ent
scheidend wird sein, dass die beiden Projekte sorgfältig auf
einander abgestimmt werden. 
Zurzeit ist auf allen Ebenen des BIidungswesens sehr viel In 
Bewegung; denken Sie an die Fachhochschulen, an die Re
vision des Bundesgesetzes Ober die Berufsbildung und des 
Hochschulförderungsgesetzes usw. Die Bestrebungen zur 
Harmonisierung auf internationaler Ebene bedingen auch 
eine Harmonisierung auf nationaler Ebene. Die FOhrung des 
Bundes soll deshalb Im Sinne einer kohärenten und auropa
kompatlblen BIidungs- und Berufsbildungspolltlk verstärkt 
werden. Dabei sollen, gerade im Interesse dar Kantone, 
Schwerpunktbildungen ermöglicht und durch strukturierte 
Rahmenregelungen eine bessere Orientierung und eine Ba
sis für alle Bildungsträgerschaften geschaffen werden. 
Schwerpunktbildung darf aber nicht mit Konzentration auf die 
Ballungszentren identisch sein, darf nicht Rückzug aus den 
Regionen bedeuten. Ziel muss es letztlich sein, die grossen 
Unterschiede zwischen den Kantonen abzubauen, die ver
schiedenen kantonalen Schulsysteme aufeinander abzu
stimmen und die Chancengleichheit zu erhöhen. 
Wichtig Ist es der Kommission schllessllch hervorzuheben, 
dass das Ziel des neuen Verfassungsartikels nicht Zentrali
sierung, sondern Kooperation und Koordination sein soll. Die 
Kompetenz der Kantone Im Bereich der Volksschulen wird 
dabei nicht tangiert. Es liegt jedoch auch im vitalen Interesse 
der Kantone, die oberste strategische FOhrung zu stärken, da 
diese den Charakter einer Dienstleistung hat, die durch struk
turierte Rahmenregelungen mehr Orientierung und Sicher
heit fOr alle BIidungsträgerschaften schafft. 
Der Antrag Hasler Ernst erstaunt aus zwei GrOnden: Zum ei
nen haben wir In der WBK In wichtigen Bildungsfragen einen 
partelObergrelfenden Konsens erreicht, der auch von den 
Sachverständigen der SVP-Fraktlon mitgetragen wird. Ich er
Innere an die in diesem Saal grossmehrheltllch verabschie
deten Vorstösse im letzten Herbst, die zu einem dringlichen 
Auftrag an den Bundesrat führten, die Oberholta und bll
dungshemmende Zweiteilung der sogenannten Biga- und 
Nicht-Biga-Berufe sei aufzuheben. Diesem Punkt, Ober den 
Konsens besteht, wird vermutlich bereits bei der laufenden 
Verfassungsrevision Rechnung getragen werden können. 
Dar andere Grund, weshalb mich der Antrag Haslar Ernst er
staunt, ist seine BegrOndung. Harr Hasiar sagt, es werde 
«teuer». Wenn etwas teuer ist, dann sicher der heutige Zu
stand, der von Doppelspurigkelten und Parallelltäten geprägt 
Ist Was not tut, ist eine klarere Regelung der Zuständigkei
ten. Die parlamentarische Initiative Zblnden schafft eine 
Grundlage, über die dann noch im Detail diskutiert werden 
kann, wenn sie vorliegt. Dannzumal wird auch Gelegenheit 
sein, die Kostenfrage zu beleuchten. 
Der Antrag Hasler Ernst lag in der Kommission nicht vor; aber 
sie hätte Ihn bestimmt abgewiesen. Ich empfehle Ihnen also 
Ablehnung des Vorstosses. 
Noch eine persönliche Bemerkung: Es geht nicht darum, den 
Föderalismus abzuschaffen. Aber auch föderalistische Rege
lungen müssen von Zelt zu Zeit auf Ihre Funktionalität und 
Leistungsfähigkeit hin überprOft werden. Wenn wir daran 
danken, dass In der Schweiz 'Z!Nar die weltweit 'Z!Neltgrösste 
Bank domiziliert ist, aber Immer noch auf kleinstem Raum 26 
unterschiedliche Schulsysteme nebeneinander existieren, 
dass zwischen kantonalen und eidgenössischen Unlveraltä-
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ten, Fachhochschulen, Grundausbildungen, Berufsmatura, 
Maturaausbildungen, Fähigkaltsauswelsen usw. unterschie
den wird, so müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Um-
stände für einen fortschrittlichen Ausbildungs- und Werkplatz 
Schweiz noch angemessen sind, eine Schweiz, die keinen 
anderen Rohstoff hat als die Bildung Ihrer Einwohnerinnen 
und Einwohner. Im übrigen war mit der Verfassung von 1848 
gar nie beabsichtigt, einen derart weitgreifenden Bildungsfö-
derallsmus zu kreieren, wie wir Ihn heute haben. Dieser ent
wickelte sich erst in den folgenden Jahren, wobei die Kan
tone ein Stock weit zu Recht In die LOcke sprangen, die Ihnen 
eine schwache bundesstaatliche Bildungspolitik offengelas
sen hatte. 
Ich bitte Sie, der parlamentarischen Initiative Zbinden Folge 
zu geben. 

Namentliche Abstimmung 
Vote nomlnatif 
(Ref.: 2207) 

FOr den Antrag der Kommission (Folge geben) stimmen: 
Votant pour la propositlon de la comm/ssion (donner sulte): 
Aeppll, Aguet, Antille, Baader, Banga, Bangerter, Baumann 
Stephanle, Bäumlin, Berberat, Bircher, Blaser, Bonny, Bore!, 
Burgener, carobbio, Cavalll, Chlffelle, Christen, Comby, Dor-
mann, Dupraz, Durrer, Eberhard, Egerszegl, Ehrler, Epiney, 
Fankhauser, Fahr Jacquellne, Filliez, Gadlent, Genner, Goll, 
Gonseth, Grobet, Gross Jost, Grossenbacher, Gulsan, 
Gysln Remo, Haerlng Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, 
Heberleln, Helm, Herczog, Hochreutener, Hollenstein, Hub
mann, Jaquet, Jeanpr~tre, Jutzet, Keller Christine, Kofrnel, 
Langenberger, Leemann, Leu, Loretan Otto, Lötseher, 
Maltre, Martl Werner, Maury Pasquler, MO!ler-Hemmi, Nab
holz, Phllipona, Raggenbass, Randegger, Rennwald, Roth, 
Ruf, Rychen, Sandoz Marcel, Schmid Odllo, Semadeni, 
Spielmann, Steinar, Strahm, Stump, Sutar, Teuscher, 
Thanel, ThOr, Vogel, Vollmer, von Allmen, von Feiten, Waber, 
Weber Agnes, Wldmer, Widrig, Wittenwiler, Zbindan, Zwy
gart (91) 

FOr den Antrag Hasler Emst (keine Folge geben) stimmen: 
Votant pour la proposltion Hasler Emst (ne pas donner sutte): 
Aregger, Baumann Alexander, Blocher, Brunner Tonl, Dett-
llng, Dreher, Eggly, Engelberger, Fehr Hans, Flscher--Hägg
llngen, Fischar-Seengen, Föhn, Freund, Fray Claude, Frey 
Walter, Friderlcl, Fritschi, Gros Jean--Michel, Gussat, Gysln 
Hans Rudolf, Hasler Ernst, Hegetschweller, Hass Otto, Kel
ler Rudolf, Kunz, Leuba, Maurer, Moser, Oehrli, Ostermann, 
Sandoz Suzatte, Schlüer, Schmid Samuel, Schmied Walter, 
Speck, Stamm Luzi, Steinegger, Vallendar, Weyeneth (39) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Vetterli (1) 

Entschuldigt/abwesend sind - Sont excuseslabsents: 
Alder, Baumann Ruedl, Baumbergar, Beguelin, Bezzola, 
Binder, Borer, Bortoluzzi, Bosshard, BUhlmann, BOhrer, cac-
cia, Cavadlnl Adrlano, Columberg, David, de Dardel, Delss, 
Ducrot, DUnkl, Engler, Eymann, Fasel, Fässler, Fahr Lisbeth, 
Giezendanner, Grendelmeler, Gross Andreas, Günter, Hass 
Peter, lmhof, Jans, Kühne, Lachat, Laupar, Loeb, Maspoll, 
Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, MOhlemann, Müller 
Erich, Pell!, Pldoux, Pini, Rattl, Rechstelner Paul, Rechstei
ner Rudolf, Ruckstuhl, Ruffy, Schenk, Scharrer Jürg, Scheu
rer, Seiler Hanspeter, Simon, Stamm Judith, Steffen, 
Steinemann, Stucky, Theller, Tschäppät, Tschopp, Tschup
pert, Vermot, Welgelt, Wiederkehr, Wyss, Zapf!, Ziegler (68) 

Präsidium, stimmt nicht- Pres/dence, ne vote pas: 
Lauenbarger (1) 
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Parlamentarische Initiative 
(Zblnden Hans). 
i:lildungsrahmenartikel 
in der Bundesverfassung 
Initiative parlementalre 
{Zblnden Hans). . 
Article constitutlonnel 
sur l'education 

Frist - Dela.l 
Elnreichungsdatum 30 04.97 
Date de depöt 30.04.97 

. Nationalrat/Conseil national 24.06.98 

Bericht WBK•NB 25.05.00 
R§P9011 CSEC-CN 25.05.0Q 
Nationalrat/Conseil national 23.08.00 

Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Die Kommission 
beantragt, die Frist zur Ausarbeitung einer Vorlage Im Sinne 
der Parlamentarischen Initiative gemäss Artikel 21quater 
Absatz 5 GVG bis zur Herbstsession 2001 zu verlängern. 

Angenommen -Adopte 
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97.419 

Parlamentarische Initiative 
Zbinden Hans. 
Bildungsrahmenartikel 
In der Bundesverfassung 
Initiative parlementalre 
Zblnden Hans. 
Article constitutionnel 
sur l'education 

Frist - Defal 
Elnrelchunqsdatum 30.04.97 
Date de dlipöt 30.04 97 
NationalraVConsell national 24.06.98 (Erste Phase - Premiere ~tape) 

Bericht WBK-NR 25.05 oo 
Rapport CSEC:CN 25.os.oo 
Nationalrat/Conseil national 23.06.00 (Frist - D~lal) 

Bericht WBK-NR 17.08.01 
Rapport CSEC:CN 11.oa.01 
Nationalrat/Conseil national 05.10.01 (Frist - Delai) 

Präsident (Hess Peter, Präsident): Die Kommission bean
tragt gemäss Artikel 21 quater Absatz 5 GVG, die Frist zur 
Ausarbeitung einer Vorlage Im Sinne der Parlamentarischen 
Initiative bis zur Herbstsession 2002 zu verlängern. 

Angenommen -Adopte 



20. Juni 2003 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 

97.419 

Parlamentarische Initiative 
Zbinden Hans. 
Bildungsrahmenartikel 
in der Bundesverfassung 
Initiative parlementaire 
Zblnden Hans. 
Article constltutionnel 
sur l'education 

Frist - Delai 

t:a~:r::slfft04
.97 

Natlonalrat/Cllllseil national 24.06.98 (Enlle Phase- Premiere etape) 
Bericht WBK-NR 25.05 00 
Rapport QSEC-CN 25 05.00 
NatlonaJrat/COnsell national 23.06.00 (Frist - Delai} 

Bericht WBK:NR 17.08.01 
Rapport QSEC:CN 11.oa.01 
NallonaJrat/Consell national 05.10.01 (Frist - Delai) 
Bericht WBK•NB 14.05.03 
RapportcSEQ-CN 14.05.03 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Frist- Delal) 

Le presldent (Christen Yves, president): La commission pro
pose de proroger Jusqu'a la fin de l'annee 2005 le delai qui 
lui a ete lmparti pour presenter un projet 

Angenommen - Adopte 
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Mittwoch, 5. Oktober 2005 
Mercredl, 5 octobre 2005 

08.26h 

97.419 

Parlamentarische Initiative 
Zbinden Hans. 
Bildungsrahmenartikel 
in der Bundesverfassung 
Initiative parlementaire 
Zbinden Hans. 
Article constitutionnel 
sur l'educatlon 

Erstrat- Premier Conseil 
EinrelchuMSdatum 30.04,97 
Däte de d1@f 30.04.97 
Nallonalra!/Consell national 24.06.98 (Erste Phase - Premiere etape) 
Bericht WBK::NR 25.05.00 
Rapport CSEC-CN 25.05.00 
Nallonalra!/Consell national· 23.06.00 (Frist - Delal) 
Bericht WBK::NR 17.08.01 
RapportCSEC-CN 17.08.01 
Nattonalra!/Consell national 05.10.01 (Frist - OelaQ 
Bericht WBK-NR 14.05,!)3 
Rapport CSEC-CN 14 05J)3 
Nationalral/Conseil national 20.06.03 (Frist - Oelal) 
Bericht WBK-NR 23.06.05 (BBI 2005 5479) 
. Rapport CSEC-CN 23.06.0!i (FF 2005 6159) 
Stellungnahme des Bundesrates 17.08.06 (BBl 2005 5547) 
Avis du Conseü federal 17 .06.05 (FF 2005 5225) 
Natlonalra!/Consell rnrtlonal 05.10.05 (Erstrat- Premier Conseil) 

Antrag Zlsyadls 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag, folgende Elemente in die Vorlage aufzu
nehmen: 
- Möglichkeit eines Volk&- oder Kantonsreferendums gegen 
die Interkantonalen Verträge; 
- Mitspracherecht der Studierenden. 

Proposition Zlsyadis 
Renvoi a la commission 
avec mandat de revenir avec une propositlon integrant les 
elements sulvants: 
- possibilite de referendum populalre ou des cantons contre 
les conventions intercantonales; 
- droit a la participation des 6tudiants. 

Randegger Johannes (RL, BS), für die Kommission: Am 
30. April 1997 reichte unser damaliger Kollege Hans Zbln
den seine zweite parlamentarische Initiative, «BIidungsrah
menartikei in der Bundesverfassung», ein. Diese enthielt 
den Auftrag, dass zusammen mit der EDK ein neuer Bil
dungsrahmenartikel erarbeitet werden soll. Ziel des Artikels 
soll die Schaffung eines kohärenten, flächendeckenden und 
qualitativ hochstehenden Bildungsraumes Schweiz sein. In 
den Bereichen Berufsbildung, tertiäre Bildung und Weiterbil
dung soll der Bund eine führende Rolle einnehmen. Die 
Volksschule soll aber weiterhin in der Regelungskompetenz 
der Kantone bleiben. So lautet der Auftrag der parlamentari
schen Initiative Zbinden. 
Unsere WBK beantragte mit 16 zu o Stimmen bei 3 Enthal
tungen, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben. Am 
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24. Juni 1998 stimmte unser Rat diesem Antrag mit 91 zu 
39 Stimmen bei 1 Enthaltung zu. 
Verfassungsrevisionen im Bildungsbereich waren und sind, 
wie ein Blick auf die Geschichte zeigt, In unserem mehrspra
chigen, von unterschiedlichen Traditionen und Kulturen ge
prägten Land immer ausserordentlich heikel. Entsprechend 
intensiv und arbeitsreich gestaltete sich die Ausarbeitung 
dieser Vorlage. Sie geschah in drei Phasen und bean
spruchte drelssig Kommissionssitzungen. 
In der ersten Phase setzte die WBK eine Subkommission 
ein. Diese begann ihre Arbeit am 19. April 2000, und bereits 
am 17. August 2001 stimmte die WBK mit grossem Mehr ei
nem ersten Entwurf zu einem erneuerten Artikel 61a der 
Bundesverfassung zu. Dieser sah fOr den Bund eine umfas
sende Kompetenz zur Rahmengesetzgebung Im gesamten 
Bildungswesen vor. Diese Version stiess aber auf den 
Widerstand vor allem der Erziehungsdirektorenkonferenz 
(EDK) und der ständerätlichen WBK. Den Stein des Anstos
ses bildete die Formulierung: «Der Bund legt Grundsätze 
der Bildung von gesamtschweizerischer Bedeutung fest.» 
Die EDK zeigte sich nicht bereit, dem Bund eine solche 
Grundsatzkompetenz zuzugestehen. Sie befOrchtete eine 
völlige Umkehrung der Kompetenzordnung, sah die Notwen
digkeit wichtiger Unterschiede zwischen den Sprachregio
nen gefährdet und warnte vor finanziellen Folgen, die sich 
daraus für. den Bund ergeben würden. Damit war die erste 
Phase der Arbeit an einem neuen Bildungsrahmenartikel ab
geschlossen. 
Die zweite Phase begann mit einer denkwürdigen Ausspra
che der Subkommission mit einer Delegation des Vorstan
des der EDK am Sitz der EDK am 20. Dezember 2001. An 
dieser Sitzung hielt der Vorstand der EDK fest, dass die EDK 
nach wie vor bereit sei, zusammen mit der natlonairätllchen 
WBK an einer Revision der Verfassung bezüglich Bildung im 
Hinblick auf eine wirksame Harmonisierung des BIidungs
systems mitzuwirken und nach Möglichkeit einen gemein
samen Vorschlag auszuarbeiten. Dieses Angebot wurde von 
der Subkommission spontan angenommen. Die Zusammen
arbeit mit der EDK gestaltete sich in der Folge denn auch 
sehr konstruktiv. Wichtige Impulse für die Erarbeitung eines 
neuen Entwurfes boten der WBK ferner die drei Standesin
itiativen aus den Kantonen Basel-Landschaft, Solothurn und 
Bern, die alle unter dem Titel «Koordination der kantonalen 
Bildungssysteme» standen. 
Der vom Staatsrechtsexperten Prof. Bernhard Ehrenzellar 
von der Universität St. Gallen in der Folge erarbeitete neue 
Entwurf fasste sämtliche bildungsbezogenen Artikel der 
Bundesverfassung neu - die Artikel 62 bis 67 -, weil sich 
das Ziel eines kohärenten, flächendeckenden und qualitativ 
hochstehenden Bildungsraumes Schweiz nur durch eine ge
samthafte Betrachtung aller einschlägigen Verfassungsarti
kel erreichen lässt. Dieser Entwurf wurde von der Kommis
sion am 13. November 2003 einstimmig bei einer Enthaltung 
verabschiedet und in die Vernehmlassung gegeben. 
Das Ergebnis der Vernehmlassung Ist im Bericht der Kom
mission ausführlich zusammengefasst. Hier möchte ich auf 
folgende Punkte eingehen: 
Der Entwurf stless auf ein grosses Interesse und löste 
grossmehrheitlich ein positives Echo aus. Fast die Gesamt
heit der 320 Stellungnahmen hält eine Verfassungsänderung 
für begrüssenswert, notwendig oder sogar dringlich. Ledig
lich vier der eingeladenen Vernehmlasser haben sich gegen 
eine Verfassungsänderung ausgesprochen. 
Auf die Frage, ob die Bundeskompetenz zur Regelung und 
Durchsetzung der Harmonislerungseckwerte nur subsidiär 
gewährt werden solle, d. h. nur dann, wenn die Koordinati
onsbemühungen unter den Kantonen nicht zum Ziel geführt 
haben, oder ob sie von vornherein voraussetzungslos zu ge
währen sei, haben sich die Kantone mit einem deutlichen 
Mehr für die subsidiäre Bundeskompetenz ausgesprochen. 
Bel den Parteien war es umgekehrt; diese haben mehrheit
lich für eine voraussetzungslose Bundeskompetenz optiert. 
Bei den Wirtschaftsverbänden gab es diesbezüglich ein zah
lenmässlges Patt, und bei den Bildungs- und Wissenschafts
organen war das Bild fast ausgeglichen. 
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In der dritten Phase hat sich die Kommission im November 
letzten Jahres, anlässlich einer Tagung an der Universität 
St. Gallen, mit einer Delegation der WBK des Ständerates, 
einer Delegation der Erziehungsdirektorenkonferenz sowie 
Vertretungen weiterer bildungspolitischer lnstltutlonen sowie 
der Verwaltung eingehend mit dem Ergebnis der Vernehm
lassung befasst. 
Als Resultat dieser im Geiste eines blldungspolltischen Auf
bruchs verlaufenen Tagung wurden einzelne Punkte der Vor
lage 0berarbeitet. Auch in diesem Geiste der Tagung von 
St. Gallen beschlossen die WBK der beiden Räte eine enge 
Zusammenarbeit, insbesondere in dem Sinne, dass sich die 
WBK des Ständerates f0r die Federführung und fOr die 
Oberarbeitung des Hochschulartikels einsetzt und dabei die 
in der Vernehmlassung vorgebrachte Kritik am Hochschular
tikel berOcksichtlgt, die namentlich eine Koordination mit den 
laufenden Projekten im Hochschulbereich verlangte. Der so 
überarbeitete Entwurf, mit dem von der WBK des Ständera
tes erarbeiteten Hochschulartikel, wurde am 12. Mal dieses 
Jahres von der WBK des Nationalrates einstimmig verab
schiedet. 
Was bringt nun diese neue Bildungsverfassung? Ich will 
mich hier auf folgende Punkte beschränken. 
1. Schaffung eines BIidungsraumes Schweiz: Im Sinne des 
übergreifenden Zieles wird in Artikel 61a zunächst festgehal
ten, dass Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständlgkel• 
ten gemeinsam für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit 
des Bildungsraumes Schweiz sorgen. Damit Ist eine Ziel
und Programmnorm geschaffen, die den Bund und die Kan
tone bindet und verpflichtet. Bund und Kantone werden aus
drOcklich zur Zusammenarbeit und zur Koordination im ge
samten Bildungsbereich verpflichtet und damit auch in eine 
gemeinsame - Ich unterstreiche «gemeinsame» - Verant
wortung eingebunden. Die Schweiz wird damit als ein Bil
dungsraum definiert. 
2. Gesamtschweizerische Regelung der Harmonlslerungs

. eckwerte: Eine zweite zentrale und weitreichende Neuerung, 
um die in der Kommission entsprechend intensiv gerungen 
wurde, Ist die gesamtschwelzerische, einheitliche Regelung 
von Eckwerten im Bereich des Schuleintrittsalters und der 
Schulpflicht, der Dauer und der Ziele der einzelnen Bil
dungsstufen und deren Übergänge inklusive der Zugänge zu 
den Hochschulen sowie der Anerkennung von Abschlüssen. 
Entscheidend neu ist hier, dass erstmals in der Bundesver
fassung zentrale Harmonislerungseckwerte In dieser Breite 
im Bildungswesen festgelegt werden. Für den Fall, dass auf 
dem Koordinationsweg die Regelung dieser Eckwerte nicht 
zustande kommt, erlässt der Bund die notwendigen Vor
schriften betreffend deren Regelung. 
Mit dieser Verfassungsbestimmung wird politisch und recht
lich Neuland betreten. Immer wieder wurde die Frage aufge
worfen, wer das Scheitern der Koordination festzustellen 
habe. Zusammen mit der EDK kam die Kommission zu fol
gendem Schluss: Die Feststellung des Scheiterns der Koor
dination ist letztlich eine politische Beurteilung. Offen kann 
dabei bleiben, wer die Schritte zur Feststellung des Schei
terns einleitet. Es können dies der Bundesrat, die EDK oder 
die eidgenössischen Räte sein. In jedem Fall kenn der Bund 
nur tätig werden, wenn eine Mehrheit des Parlamentes und, 
bei einem Referendum, das Volk ein entsprechendes Bun
desgesetz beschliesst, das diese E_pkwerte konkretisiert. 
Wenn eine politische Mehrheit zur Uberzeugung gelangt, 
dass die Koordination gescheitert Ist und dass Handlungs
bedarf besteht, dann würde es nach Auffassung der Kom
mission nicht verstanden, wenn der Bund nicht die entspre
chenden Vorschriften erlassen würde. 
Ein zusätzliches Kontrollinstrument im Hochschulwesen 
wurde mit der Annahme des neuen Finanzausgleichs durch 
das Volk geschaffen. Aufgrund von Artikel 48a der Bundes
verfassung kann der Bund also auf Antrag interessierter 
Kantone interkantonale Verträge im Hochschulwesen allge
meinverbindllch erklären. 
Die Kommission beantragt nun, diese Kompetenz des Bun
des auch auf die Harmonislerungseckwerte Im Bereich der 
Volksschule zu erweitern. Im Hochschul- wie im Volksschul-
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bereich bleibt jedoch dieses Verfahren der Allgemeinver
bindlicherklärung oder der Beteiligungspflicht eine Möglich
keit fOr besondere, dafOr geeignete Fälle - und nicht, wie es 
teilweise missverstanden worden Ist, ein Schritt zu einer vor 
einer allfälligen Bundesgesetzgebung notwendigen Verfas
sungsänderung. 
3. Förderung eines breiten und durchlässigen Angebotes In 
der Berufsbildung: Bel der Berufsbildung besitzt der Bund 
bereits heute elne umfassende Regelungskompetenz. Da
ran wurde nichts geändert. Diese Kompetenz wurde aber 
durch die Pflicht des Bundes ergänzt, ein breites und durch
lässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung zu fördern. 
Es war der Kommission ein grosses Anliegen, die Chancen
gleichheit zwischen Berufsbildung und akademischer Ausbil
dung sicherzustellen. Mit der Bestimmung, dass der Bund 
ein breites und durchlässiges Angebot der Berufsbildung 
fördert, soll wie für die anderen Bereiche eine Zielnorm in 
die Verfassung aufgenommen werden. 
4. Verfassungsrechtliche Grundlage fOr eine gemeinsame 
Steuerung des Hochschulbereiches durch Bund und Kan
tone: Die von der WBK vorgeschlagene Verfassungsrevision 
enthält auch einen neuen Hochschulartikel, der die erfor
derliche Verfassungsgrundlage schafft für eine starke, klar 
gesamtschweizerisch konzipierte Führung des gesamten 
Hochschulbereiches, fOr eine transparente Finanzierung, die 
gleichzeitig stärker leistungs- und resultatorlentiert ist, für 
eine klare Aufgabenstellung, für eine Entwicklung von Kom
petenzzentern auf nationaler und Internationaler Ebene und 
somit für einen optimierten Einsatz der Finanzmittel. Was im 
Volksschulbereich in Artikel 61 a als Grundprinzip der hori
zontalen und vertikalen Koordination angelegt wird, findet 
auf der Ebene der Hochschulen seinen besonderen Aus
druck in einer gemeinsamen Steuerung dieses Bereiches 
durch Bund und Kantone. Die neu zu schaffenden Steue
rungsmechanismen gelten grundsätzlich für alle Hochschu
len, das heisst namentlich für die Eidgenössischen Tech
nischen Hochschulen, die kantonalen Universitäten und fOr 
die Fachhochschulen; auf die besondere Stellung der Fach
hochschulen werden wir noch zu sprechen kommen. 
5. Klärung der Aufgaben in der Weiterblldung: Schliesslich 
enthält die Vorlage neu wichtige Bestimmungen über die 
Weiterbildung, die die Rolle des Staates bzw. des Bundes in 
diesem Immer wichtiger werdenden Bildungsbereich klären 
werden, in welchem auch die privaten Träger stark engagiert 
sind und es auch bleiben sollen. 
Ich komme zur Gesamtwürdigung der Vorlage: Das zentrale 
Anliegen der Kommission war es, zusammen mit der EDK 
und, was den Hochschulteil anbetrifft, mit der ständerätll
chen WBK einen Vorschlag auszuarbeiten, der die Siche
rung eines qualitativ hochstehenden, durchlässlgen und 
effizient koordinierten Bildungsraumes Schweiz durch Bund 
und Kantone ermöglicht. Primär sollen die unerlässliche 
Harmonisierung und die stärkere gesamtschwelzerlsche 
Steuerung erreicht werden, und zwar durch eine Stärkung 
der Zusammenarbeit von Bund und Kantonen aufgrund 
klarer verfassungsrechtlich festgelegter Ziele und Formen 
sowie durch eine Stärkung der Kooperation mit neuen, wirk
samen rechtlichen Instrumenten. 
Das ist ein Innovativer, vielversprechender und zugleich rea
listischer Weg. Der Bund wird zudem in die Lage versetzt, 
eine Gesamtsicht des Systems zu entwickeln und sich an 
dessen Gesamtsteuerung zu beteiligen. Dass die Kantone 
diesem Konzept in ihrer föderalistischen Kemdomäne zu
stimmen, zeugt von einer neuen Qualität im föderalistischen 
Dialog, wo nicht das eigensinnige Beharren auf den eigenen 
Zuständigkeiten im Vordergrund steht, sondern konstruktive 
Zusammenarbeit bei neuen Herausforderungen, im Zusam
menhang mit Problemen, die sich nur im gesamtschwelzeri
schen Rahmen befriedigend lösen lassen. Die Stellung
nahme der EDK vom 16. Jull 2005 und die Stellungnahme 
des Bundesrates vom 17. August bestätigen, dass mit dem 
vorliegenden Entwurf ein zukunftsfählger Mittelweg zur Ziel
erreichung gefunden wurde. Beide, Bundesrat und Erzie
hungsdirektorenkonferenz, unterstützen die neue Blldungs
verfassungsvorlage vorbehaltlos. 

BuUetln offlciel de l'Assemblee f6d6rale 
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Im Namen der Kommission, die dem Entwurf einstimmig zu
gestimmt hat, bitte ich Sie, der Gesamtvorlage zuzustimmen 
und den Rückweisungsantrag abzulehnen. Mit dieser Vor
lage kommen wir auch den Anliegen der drei Standesinitiati
ven Basel-Landschaft, Solothurn und Bam sowie der parla
mentarischen Initiative Gutzwlller weitgehend entgegen. Wir 
beantragen deshalb, diese als erfüllt abzuschreiben. 

Savary Geraldine (S, VD), pour la commlsslon: En pream
bule, j'aimerals regretter le fait que la dlscusslon sur l'artlcle 
constltutionnel sur l'educatlon solt en categorie III. Modifier 
la Constitution n'est pas un acta politlque anodin; chacun 
aurait d0 pouvoir s'exprimer librement sur le sujet, comme 
les citoyennes et cltoyens devront le faire au moment de la 
votation populalre. La refonte des articles constitutionnels 
sur la formatlon constitue un projet d'lmportance, surtout en 
ces temps ou les fronts politiques se durcissent, ou les com
promls semblent Impossibles et ou les relations entre !es 
cantons et la Confederation se crispent. Qu'on juge par 
l'acte. 
Les Commlssions de la sclence, de l'education et de la cul
ture des deux chambres se sont mises d'accord pour ela
borer un projet. La Conference suisse des directeurs can
tonaux de l'lnstruction publique {CDIP) y appose son 
«Stempel». Les partis politlques, dans leur tres !arge majo
rite, parlent presque d'une seule voix. Et la Confederation, 
consultee, soutient la demarche. Que demande le peuple? II 
pourra se prononcer vraisemblablement en septembre de 
l'annee prochalne. 
Tout cela n'a pas ete sans mal, vous vous en doutez. Des la 
constltution de l'Etat federal, la questlon de l'education, de 
l'instruction s'est posee au centre des debats, sans que les 
reformateurs de l'epoque aient reussi a imposer leur vision. 
Le peuple et les cantons furent toujours reticents a inscrire 
dans la Constltution le devolr d'une ecole uniflee. Las scru
tlns populaires aussi ont regullerement sanctionne les rares 
velleltes a creer un systeme de formatlon mieux coordonne 
en Suisse, en 1882, en 1973 ou encore en 1985. 
Aux balbutienients en matiere de coordlnatlon scolaire ont 
souvent succede de longs et pesants silences, jusqu'a ce 
que le 30 avril 1997, notre anclen collegue, le sociallste 
Hans Zbinden, depose une initiative parlementaire deman
dant la creation d'un espace educatif suisse homogene, de 
haut nlveau et de qualite en matiere de formation. Le Con
seil national accepte cette proposition par 91 voix contre 39. 
La Commlsslon de la science, de l'education et de la culture 
du Conseil national est alors chargee d'elaborer un projet. 
Trois etapes ont jalonne cette operatlon. 
Le travail de la sous-commlssion de la CSEC commence le 
19 avril 2000 et se termine le 17 aoüt 2001. La CSEC ac
cepte, a une !arge majorite, un premler projet pour un nouvel 
article 61a, qui donne des competences efargles a fa Confe
deratlon. La version ne re9oit le soutien nl de la CDIP, ni ce
lul de la CSEC du Conseil des Etats. Le noeud se situe bien 
evidemment autour de la question des rapports entre las 
cantons et la Confederation. Ce projet ne respecterait plus 
las specificites helvetlques, les partlcularites linguistiques et 
las reglonalismes. L:echec est sans appel. 
Commence alors une deuxleme phase, le 20 decembre 
2001. Las travaux reprennent, mais la sous-commisslon de
cide de travailler avec la CDIP. Cette fols-ci, la methode est 
bonne. Sont traitees dans le meme temps les initiatives 
«Harmonlsatlon des systemes educatifs cantonaux" des 
cantons de Säle-Campagne {02.302), de Soleure (03.302) 
et de Berne {04.304). La sous-commission associe un ex
pert, le professeur Bernhard Ehrenzellar, de l'Universite de 
Saint-Gall, pour travailler sur les nouveaux articles 62 a 67. 
Las objectifs sont clairs: dessiner par le biais d'un artlcle 
constitutionnel un espace sulsse de la formatlon coherent et 
de qualite, determlner le niveau de la subsidlarite federale, 
et enfln fixer les regles de coordination entre les cantons. Le 
13 novembre 2003, la commisslon propose deux variantes a 
la consultation. Une premlere variante qul donne a la Confe
deration un röle actif dans la coordination entre les cantons 
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et une autre, plus mesuree, plus nuancee, qui garde la sub
sldiarite comme cadre de reference. De maniere generale, la 
procedure de consultation a ete tres positive, chacun recon
naissant la necessite d'un nouvel article constitutlonnel sur 
l'education. La majorite des reponses privileglent le maintien 
de la subsidiarite federale, alors que les partis polltlques 
dans leur majorite preferent une verslon plus contraignante, 
qul renforce le röle de la Confederation. 
La derniere etape des travaux se Joue a Saint-Gall, ou las 
membres des commissions des deux chambres, ainsi qua la 
CDIP. se reunissent pour prendre connaissance des resul
tats de la consultation. Ce qu'on a appele par la suite «l'es
prit de Saint-Gall» souffle sur les travaux des partlcipants, 
qui reussissent a etablir une feuille de route commune. II est 
ainsi decide que les commisslons des deux chambres tra
vailleront ensemble et integreront a leurs reflexions l'elabo
ratlon d'un article sur les hautes ecoles, repondant ainsi a 
!'initiative parlementaire Plattner 03.452, «Reforme de l'en
seignement superieur». Le 12 mal 2005, le projet commun 
est adopte par la CSEC. 
Qu'apportent concretement ces nouveaux artlcles constitu
tlonnels? En resume, le renouvellement des regles en ma
tlere de formation vise a ce qua la Confederatlon et les 
cantons mettent en place un espace suisse de la formation 
homogene, de haut niveau et qui couvre l'ensemble du terri
toire. 
Pour y parvenlr, le projet prevoit non seulement une revision 
des artlcles 62 a 67 de la Constitution federale, mais la crea
tlon de trois nouveaux articles, les artlcles 61 a, 63a et 64a. 
Au coeur du projet, une misslon d'importance pour l'avenlr 
de notre pays: assurer un espace educatlf sulsse de qualite, 
capable aussl de s'lmposer sur la scene europeenne et in
ternationale. Pour y parvenir, les articles constitutlonnels in
vitent de fay0n imperative las cantons a collaborer, et sugge
rent de fay0n non moins directe a la Confederatlon de jouer 
de ses prerogatives pour favoriser cette cooperation. Marne 
si la souverainete en matiere d'lnstruction raste cantonale, 
l'objectif de collaboration devient central. Et pour la Confe
deratlon, coordonner n'est plus seulement un droit, c'est de
sormals un devo!r. 
Si l'on entre dans les details, l'article 62 decrete que la Con
federatlon est habilitee a legiferer sur l'äge du debut de la 
scolarite et la scolarite obligatoire, la duree et !es objectifs 
des niveaux d'enseignement, les conditlons de passage de 
l'un a l'autre et Ja reconnaissance des diplOmes, s'II s'avere 
qu'une coordlnation dejä existante ne permet pas de fixer 
convenablement les condltions pour la coherence de cet es
pace educatif suisse. 
La formulation cholsie au final et apres consultation par la 
commission n'est pas le fruit du hasard. II est clalrement 
ecrit que la Confederation edicte les instructions necessai
res si la coordlnatlon ne fonctionne pas. En d'autres termes, 
le mecanlsme contraignant pourra etre actionne si une majo
rite polltlque arrive a la conclusion qua la coordlnation a 
echoue et qu'il convient d'agir. Notons que, sur ce sujet, une 
mlnorite de la commlssion n'est pas präte a faire le pas d'un 
objectif constitutionnel aussi lmperatif et a decide de privile
gier la forme potestative. 
L:artlcle 63 concerne la formatlon professionnelle. Si la ques
tion de la formation professionnelle est deja inscrite dans la 
Constitution, le present projet renforce la aussi las compe
tences de 1a Confederation, puisqu'elle a l'obligation d'en
courager la dlversite et la permeablllte de l'offre. La commis
sion tenait particulierement a garantir l'egalite des chances 
entre la formatlon professionnelle et la formation universi
talre. Dans la meme loglque, pour unifier et donner une co
herence a l'espace sulsse de la formation, las Commlssions 
de la science, de l'education et de la culture des deux cham
bres ont decide d'lntroduire dans cette reforme constitution
nelle un article sur les hautes ecoles, l'artlcle 63a. 
Ainsl, l'exigence de cooperatlon et de coordlnation traverse 
tout le domaine de la formation. 
Mine de rien, l'article 63a modifle considerablement le cadre 
leglslatif existant. En effet, la base constltutionnelle est 
aujourd'hui insuffisante pour assurer un nouveau pilotage 
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des hautes ecoles en Suisse. Le nouvel artlcle depasse les 
pratiques actuelles, qul font de la subvention faderale la ca
rotte et de la coordination lntercantonale le bäton. II pose les 
bases d'un pilotage effectif du systeme des hautes ecoles, 
exerce conjolntement par les cantons et la Confederation. La 
conceptlon d'une gouvemance coherente de l'espace suisse 
de l'enseignement superleur et de la recherche trouve ainsi 
son expression dans le drolt constitutionnel. 
l.'.artlcle 63a comporte des lnnO\/atlons lmportantes qul 
aboutissent a une refonte du systeme suisse des hautes 
ecoles. Alnsi, J~ terrain est propice a la mlse en place d'une 
loi-cadre sur le paysage des hautes eco!es et pour que ce 
demier puisse faire face aux defls qui l'attendent en termes 
de transparence, de democratte Interne, d'egallte des chan
ces et d'amelioratlon de Ja qualite de l'enseignement 
Enfin, denilere nouveaute importante (art. 64a), le projet de 
refonte des articles constitutionnels inscrit la formation conti
nue comme un objectif de la Confederation. Celle-ci peut 
fixer des principes appllcab!es aux etablissements de forma
tion continue publics et prlves. La aussi, une minorlte de la 
commission a estlme que l'action legislative ne devalt rester 
qu'une possibilite, les cantons pouvant toujours user de 
leurs prerogatlves. 
Au nom de la commlssion, je vous demande donc de soute
nir Je projet d'articJe constitutionnel sur l'aducation parce 
qu'il est le resultat de cinq ans de travall regi par le souci de 
trouver une solution a la fois ambitieuse et consensuelle; 
parce que la consolidation d'un nouveJ espace suisse de la 
formation doit etre une des täches prioritaires dans notre 
. pays pour les annees a venlr. II est essential que sur cette 
nouvelle carte, !'harmonisation des systemes soit renforcee, 
tout comme la cooperatlon et la collaboration. Avec ce nou
vel article, nous disposons d'un outil precieux pour amellorer 
la qualite de la formatfon en Sulsse a tous les niveaux. 
Enfin, et c'est loin d'etre negligeable, cet article constitutlon
nel relnvente la relation entre les cantons, d'une part, et en
tre ces derniers et la. Confederation, d'.autre part Leur 
collabomtion,n'est plus un cholx, mais un devolr. 
Le Conseil federal n'a pas partlclpe a l'elaboratlon du projet, 
mais il a. montre son lnteret ä son egard. Tant mieux, car 
nous savons depuis peu de temps que c'est convalncu que 
Je Conseil faderal est le plus convaincant. Nous nous re
Jouissons donc d'affronter la votation populaire sur cette 
question. 

Zlsyadls Josef h VD): Dans un premler temps, fai eu la 
naivete politique extreme de penser que le projet d'artlcle 
constltutionnel contena.it un oubli fondamentaJ, une sorte de 
perte de memoire democratique, Jusqu'a ce que je com
prenne qu'en fait, cet oubli n'etalt en definitive qu'un deficit 
democratlque et que ce dernier est la base, je dirals la pierre 
angulaire de cette construction de l'education suisse - cette 
education suisse que vous voulez faire approuver par la po
pulation de ce pays. 
Afin d'etre extremement clair sur notre polnt de vue: per
sonne ne nie la necessite de construire un espace suisse de 
la formation homogene; personne ne nie les necessites 
d'harmoniser les systemes educatifs a l'echelle nationale. 
Mais tout cela, c'est de la tarte a la creme. Derriere ces 
beaux principes passe-partout, i! y a le vral debat qul est 
litteralement escamote, celul de savoir sl nous sortons du 
patchwork actuel pour construlre un systeme d'educatlon 
national unifle et participatif et son corollalre, une maitrise, 
un contrOle politique real, celul, alors, de notre Parlament -
systeme simple, democratique et qui a au moins l'avantage 
de la coherence. 
Mais il ne s'agit pas de cela dans ces artlcles constitutlon
nels et s'ils le faisaient, ce serait une veritable reforme -
mais vous savez que notre pays n'a pas l'habltude des gran• 
des reformes. Ces articles ont un seul objectif fondamental: 
soustraire au contröle democratlque des elus du peuple des 
pans entiers de l'aducation et de ta formatlon. Concrete
ment, donner force obllgatoire generale a des conventions 
lntercantonales, obliger certains cantons a adherer a ces 
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conventions est une autre favon de dlre que les elus canto
naux et les elus faderaux n'auront rien a dlre sur ce qui sera 
declde entre le Conseil federal et les conseillers d'Etat II 
s'agit purement et slmplement d'un dessalslssement glgan
tesque du pouvoir democratique au profit d'un machin tech· 
nocratique centmlisateur, d'un monstre sans contröle. 
l.'.image, je dirais le paradigme de cette perspectlve, nous 
l'avons eu avec la declaration de Bologna slgnee par le se
cretalre d'Etat, Monsieur Kleiber, sans aucun debat demo
cratlque - declaratlon de Bologna a laquelle tout le monde 
adhere comme un seul homme et qul s'est imposee comme 
une feuille de route antidemocratique definitive. 
Ce qul s'est passe a Bologna se passera de la meme fafr()n 
pour les autres choix strategiques, sans contre-pouvoir, sans 
vote. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Si c'est cela, 
afors votez ces artlcles constitutlonnels. 
Cette vision de l'aducation et de la formation est en totale 
concordance avec le pouvoir economique. Je vous cite rapi
dement l'etude d'Avenir Suisse intitulee «Universite suisse: 
une proposition pour se profiler sur la scene internationale": 
«Un systeme de hautes ecoles soumis a la concurrence et 
aux mecanismes du marche beneficie de meilleurs retours 
sur ses actMtes .... L'.autonomie des hautes ecoles doit etre 
renforcee et les etablissements doivent Atre exposes au 
marche International de l'education et de la formation.» On 
le voit, l'objectif du monde de l'economie est de rendre. notre 
pays plus competitif sur le marche mondial de l'educatlon 
superieure, dont des pans entiers Interessent dlrectement le 
secteur prlve. 
En acceptant cet article constltutionnel, noµs faisons une 
crolx definitive sur le debat sur les objectlfs de la formation 
et de l'educatlon. Nous offrons ce secteur pieds et polngs 
lies a un secteur qui a besoin de decider, mais sans discus
sion democratlque. Alors evidemment, on peut faire comme 
le partl socialiste qui hier dans un communlque osait dire: 
«Le renforcement des competences de la Confederatlon et 
l'abandon de structures obsoli!ltes heritees du slecle passe 
sont bons et les enfants, les jeunes et !es familles trouveront 
incontestablement leur compte et cela permettra de mleux 
dirlger l'espace suisse de la formation, ce qul est de l'interet 
de notre place economlque.» Eh bien franchement, on crolt 
rAver devant tant de demisslon democratiquel Vous Ates en 
train de faire exactement ce que vous reprochez a l'Europe, 
c'est-a-dire du centrallsme, du jacobinisme, et non pas du 
federalisme cooperatif democratique. 
C'est pour cela qu'«A gauche toutel/Linksl" vous invite a 
renvoyer ce paquet a la commission, afin qu'elle Integre 
dans son architecture si bien ciselee deux elements fonda.
mentaux mlnimaux, nous semble-t-11: la possibilite de refe
rendum populaire ou des cantons contm les conventions 
intercantonales et pourquoi pas l'inscription d'un droit de 
particlpation des etudlants. Certes nous ne nous faisons pas 
beaucoup d'illuslons survotre vote tout a !'heure au sujet de 
notre proposltlon, tellement elle vient comme un cheveu sur 
la soupe. Mais sachez, en tout cas, que nous utillserons tres 
largement le debat populaire qul aura lieu l'annee prochaine, 
et que dans ce cadre-la, nous avons envie de faire avancer 
dans les consciences le fait que ce projet est antldemocrati
que et qu'il est un corollaire des besoins de l'economle et 
non pas des besoins de l'educatlon nationale, dont la popu
lation a besoln. 

Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion wird auf den vor
liegenden Bundesbeschluss über die Neuordnung Im BIi
dungsbereich eintreten und der Mehrheit zustimmen. Die in 
der Kommission neuerarbeiteten Artikel der Bundesverfas
sung stellen in den Augen der Granen einen Schritt in die 
richtige Richtung dar. Wir begrüssen die Schaffung eines 
Bildungsraumes Schweiz mit einer gemeinsamen Koordina
tion durch die Kantone und den Bund. 
Die Euphorie des Kommissionssprechers können wir aller
dings nicht teilen. Wir Grünen machen durchaus geme ei
nen Schritt, aber wir bleiben auf dem Boden, da wir hier nur 
wohlüberlegte und konstruktiv austarierte Neuerungen ma-
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chen werden. Mehr haben wir eigentlich in dieser ganzen 
Zelt nicht erreicht. Euphorie wäre für uns am Platz, wenn 
beispielsweise ein neues Bundesamt fQr Bildung die Koor
dinationsbemühungen und die Bundesaufgaben mit klaren 
Vorstellungen im ganzen Bildungsbereich Obernehmen 
würde. Davon sind wir allerdings weit entfernt. Wir Granen 
gehen gerne mit in Richtung von mehr Koordination, mehr 
Absprache, mehr Durchlässigkeit. 
Das ist auch genau das, was wir In unserem Bildungspapier, 
welches unsere Delegiertenversammlung Im Frahjahr verab
schiedet hat, festgeschrieben haben: "Der Bund unterstatzt 
die Koordination unter den Kantonen und erlässt Vorschrif
ten über Standards, die am Ende von Bildungsstufen zu er
relctlen sind (Rahmenlehrpläne auch für musische Inhalte), 
über die Dauer der Bildungsstufen, über Sicherstellung von 
Bildungsinhalten im Sinne der allgemeinen Menschen
rechte, der Nachhaltigkelt sowie zur Erfüllung der Sozialziele 
in der Bundesverfassung.» Sie sehen, mit dem, was wir 
heute vorliegen haben, gehen wir einen kleinen Schritt In 
diese Richtung. Es ist mir klar, dass dieser Rat eben nicht so 
weit gehen will wie wir, aber dieses «Gänseschrittehen» 
heute machen wir gerne. 
Wir schätzen übrigens die Formulierung "Bildungsstufen», 
weil wir das auch in unserem Papier so definiert haben und 
weil wir diese .Bildungsstufen als eine Chance verstehen. 
Wir meinen aber, dass sich Insbesondere die unterste Bil· 
durigsstufe an d~n Prinzipien der Integration und der Chan
cengleichheit orientieren soll und dass dafür genügend 
Mittel zur Verfügung stehen sollen. Vor allem die unterste 
Bildungsstufe dient nicht einer frQhen kognitiven Schulung, 
sondern sie fördert eine breite Kompetenzentwicklung ins
besondere Im psychosozialen Bereich. Diesen Hinweis 
möchte Ich Insbesondere deshalb geben, weil wir mit die
ser Vorlage ja auch die parlamentarische Initiative Gutz
wlller 04.428, «Schuleintritt im sechsten Altersjahr», abha
ken. Dem Anliegen der frahen Einschulung soll Rechnung 
getragen werden, wir Grünen wollen jedoch keine zu trahe 
Verschulung. 
Ich komme nun zum Hochschulbereich. Der Hochschulbe
reich braucht dringend Koordination und die Gewährleistung 
einer Qualitätssicherung. Dass der Bundesrat hier keine 
Führungsrolle übernommen hat, ist an sich deplorabel. 
Denn wo gäbe es eine vornehmere Aufgabe für die Zukunft 
anzupacken? Es ist klar, ein Bereich zum Sparen ist das 
nicht; im Gegenteil, Herr Bundesrat, in der Bildung und in 
der Hochschule gilt es Investitionen für die Zukunft zu täti
gen, und gerade der Bundesrat, der sich immer wieder für 
Wirtschaftsförderung und Wettbewerb einsetzt, müsste hier 
eben ansetzen und auch entsprechend investieren und zie
hen. 
ich kann mit diesem Verfassungsartikel nur die Hoffnung 
verbinden, dass Bund und Kantone in den gemeinsamen Or
ganen klarkommen. Das ist eigentlich auch der Wunsch, den 
die Kommission hier dem Bundesrat mitgibt: dass er ge
meinsam mit den Kantonen arbeitet und mit den Kantonen 
zusammen weitsichtig und klug entscheidet. Im Moment, 
muss ich sagen, traue ich dem Bundesrat leider relativ wenig 
zu, und ich bin froh, wenn Herr Bundesrat Couchepin heute 
klar Stellung nimmt und sagt, dass er hier weitsichtig agieren 
will, dass er im Bildungsbereich keine Kürzungen mehr vor
nehmen will und dass er seine Rolle als Vordenker spielen 
will. 
In der ganzen Bildungsverfassung sehen wir die Weiterbil
dung positiv, so wie sie in Artikel 64a jetzt beschrieben ist: 
Endlich sollen Grundsätze für die Wiaiterb festgelegt 
werden. Für uns Grane ist das eine wich ichenstel-
lung. Wir wollen auch hier keine Kann-Formel, weil wir jetzt 
den Bundesrat und diesen Rat auch in die Pflicht nehmen 
wollen. Es geht darum, dass wir hier ein Gesetz ausarbeiten 
und im Bereich der Weiterbildung wirklich etwas tun. 
Ich komme zu einer Wertung: Es war ein einmalig gutes, 
koordiniertes Vorgehen der Kommissionen beider Räte zu
sammen mit der EDK. Ich denke, das war einmalig und Ist 
auch gut gelungen. Inhaltlich meinen wir Grünen: Wir ma
chen jetzt hier ein kleines «Gänseschrittehen». Deshalb wird 
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die kommende Gesetzesarbeit wesentlich und bedeutsam 
sein. 
Zum Formalen möchte ich zu bedenken geben, dass wir 
organisatorisch wirklich zwei Pflöcke einschlagen, einen 
Pflock für die Grundstufe, mit einem klaren Konzept, und ei
nen Pflock - ganz klar - bei der Koordination im Hochschul
bereich. Ich kann hoffen, dass der Bundesrat im Hinblick auf 
die Volksabstimmung eine gute Rolle übernimmt. Wesentlich 
wird aber auch sein, was die kantonalen Bildungsdirektoren 
und BIidungsdirektorinnen vor der Volksabstimmung dazu 
beitragen, damit dieses für das Bildungswesen wesentliche 
Projekt überhaupt gelingen kann. 
Aus graner Sicht gehen wir in dieser Bildungsverfassung, 
wie gesagt, zu wenig weit. Wir finden es auch schade, dass 
zum Beispiel - auch aus Kompromissgranden - nichts zu ei
nem Recht auf Bildung darin stehen kann. Wir haben nichts 
drin zur Mitbestimmung für Studierende oder über eine ein
heitliche Regelung im Stipendlenwesen. Wir machen jetzt ei
nen organisatorisch wichtigen Schritt, aber der inhaltliche 
Schritt muss noch folgen. Dafür m0ssen dieser Rat und ins
besondere auch der Bundesrat den Beweis liefern. 

Menetrey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): Las Verts se re
jouissent qua l'interminable gestatlon de cette nouvelle dis
position constitutionnelle arrive enfin a. terme. Las Verts 
appreclent aussl que les maitres mots de cette revision 
constitutionnelle soient la coordination, la qualite et la per
meabilite, et ceci a tous les niveaux de la formation. II n'y a 
pas que la scolarite obligatolre de base qui souffre d'un defi
cit grave de coordination avec ses 26 systemes cantonaux, 
mais aussi les cycles de formation secondaire et les univer
sites. Dans tous ces domaines, las Verts sont favorables a 
l'extension des competences federales en la matlere, no
tamment celle de fixer imperativement dans une loi las 
regles necessaires quand les efforts de coordination n'abou
tissent pas, et nous preferons cela aux conventions intercan
tonales qui representent toujours un deficit de democratie. 
Ce qul nous parait essential, c'est la permeabilite des filie
res. Les Verts sont partout et toujours partisans de la diver
site: diverslte des parcours personnels, diversite des orienta
tions, diwrsite des rythmes d'apprentlssage, diversite des 
approches des enseignants, diversite des aptitudes intellec
tuelles ou pratiques des apprenants. Taut cela postule qua 
les systemes restent accessibles a tous, meme apres des 
detours. 
A cet egard, nous aurions souhaite qua l'article constitution
nel pose plus clairement las garanties d'acces aux hautes 
ecoles, et surtout - surtoutl - le principe d'un d rolt pour tous 
a. l'education et a. la formation, quels que soient ie statut, les 
conditions sociales et les aptitudes des apprenants. Dans ce 
meme reglstre, nous aurions trouve juste que l'article consti
tutlonnel affirme de maniere plus determinee i'extension du 
systeme des bourses d'~udes, des aides financieres aux fi
lieres de rattrapage ou de formation compiementaire, ou a la 
creatlon de places d'apprentissage. 
A nos yeux, permeabilite et dlversite ne signifient pas que 
chacun doive faire ses ch.oix en fonction des offres et des 
possibilites du systeme, mais au contraire, c'est le systeme 
de formation qui dolt se diversifier afin qua ses offres corres
pondent a tous les besolns. C'est ceia, le droit ä. la forma
tion. 
Pour ce qui concerne les hautes ecoles, les Verts approu
vent la disposltlon selon laquelle la Confederation «soutient» 
les universites cantonales, et pas seulement «peut" !es sou
tenir comme c'est le cas aujourd'hui. 11s expriment cepen
dant le souhait qu'un equilibre puisse etre maintenu entre 
ies ecoles polytechniques et les universites, entre las scien
ces economiques et techniques d'un cöte, et las sclences 
humaines de i'autre. A leur avis, cet equilibre est aujourd'hul 
menace et le risque existe que les universites cantonales, 
notamment a cause du processus de Bologna, soient redui
tes au rang d'ecoles professionnelles de seconde categorie 
alors qua la majorite des flnancements, y comprls ceux des 
partenalres prives, serait consacree aux ecoles polytechni-
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ques. Leurs cralntes concernent aussi la privatlsation de la 
recherche et la commercialisatlon de ses rasultats. 
Cette disposltlon constltutionnelle donne aux Verts l'occa• 
sion de rappeler l'expresslon de leur attachement au prin
clpe du caractere public de tout le systeme de formation et, 
plus loln, de son exclusion de l'Accord general sur le com
merce des services, en gestation a l'OMC. Faut-11 le rappe
ler, les lnstltutions, mäme au plus haut niveau unlversltalre, 
ont d'abord pour but la formation des etudlants et non pas 
les profrts de l'economie, et la formation des etudlants passe 
avant mäme le prestige international de l'economle et de la 
recherche. Reconnaitre le principe de la partlclpatlon des 
.etudiants auralt peut-ätre ete une bonne contribution a Ja 
prevention de ces risques. 
De toute maniere, la mise en oeuvre de ces dispositlons ne
cessitera encore des travaux legislatifs; ils seront peut-ätre 
l'occasion de mettre en place le Departement federal de la 
formatlon et de la recherche ou, a defaut, l'Office federal de 
la formation professionnelle et de la technologie qua le 
groupe des Verts appelle de ses voeux depuls longtemps. 

Bruderer Pascale (S, AG): Hand aufs Herz: Wer von uns 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern wurde. nicht auch 
schon zu Hause, im Heimatkanton; Irgendwo auf der 
Strasse, im ZUg oder sonstwo auf den Kantönligeist im 
schweizerischen Bildungswesen und auf dessen Nachteile 

. angesprochen? Eltern und Kinder bemängeln die. teils ver
hindert~ Mobilität, Bildungsfachleute die erschwerte Steuer
barkeit und Finanzpolitiker die mangelnde Eff12ienz unserer 
Bildungsstrukturen. 
Man darf und man muss es hier beim Namen nennen: Die 
Tatsache, dass wir 26 unterschiedliche, kantonale Schulsys
teme haben, stösst bei vielen auf Unverständnis, auch wenn 
diese Struktur historisch gewachsen und so legitimiert Ist. In 
einer Zeit, da längst international harmonisiert und koordi
niert wird - Stichwort: Bologna-, ist es selbstverständlich 

· umso wichtiger, dass wir auch innerhalb der Schweiz über 
ein steuerbares und kohärentes Bildungswesen verfügen -
immer im Sinne der Qualität und im Sinne der Durchlässig
keit unserer Bildungsangebote. 
Um es vorwegzunehmen: Mit dieser Vorlage werden wir den 
sogenannten Kantönligeist nicht einfach abstreifen können. 
Aber - diese Errungenschaft verdient hohe Anerkennung -
die neuen· angepassten Verfassungsartikel versuchen, dem 
BIidungsföderalismus ein neues Gewand zu verleihen, ein 
Gewand, das den heutigen Herausforderungen besser ent• 
spricht. Das Schnittmuster dieser Kleider musste nicht völlig 
neu erfunden werden. Nein, mit der Schweizerischen Uni· 
versitätskonferenz beispielsweise haben und hatten wlr be
reits ähnliche Strukturen. 
Neu ist allerdings die ausdrückliche vertassungsmässige 
Verankerung der Pflicht zur Zusammenarbeit im Bildungsbe
reich. «Bund und Kantone sorgen gemeinsam •••• », hefsst es 
im neuen Artikel 61 a. Das ist die Basis der neuen Zusam• 
menarbeit, die es anschllessend auf Gesetzesebene zu kon
kretisieren gilt 
Im Namen der SP-Fraktlon empfehle Ich Ihnen Eintreten auf 
diese Vorlage. Ich begründe diese Empfehlung auf Eintreten 
mit einigen Inhaltlichen Aussagen zum Volksschulberelch 
und zum Weiterbildungsbereich. 
Es Ist nicht zum ersten Mal, dass die Vorgeschichte einer 
Vorlage, die wir hier beraten, älter ist als ich selber. Aber die 
Vorgeschichte dieses Anliegens hier ist nicht nur besonders 
alt, sondern sie ist auch ziemlich kompliziert und geprägt 
von der Intensiven, teils mehr, teils weniger angespannten 
Zusammenarbeit zwischen der WBK einerseits und der EDK 
andererseits, geprägt von Austarierung, von Fortschritten 
und von Rückschlägen. Um diese Zusammenarbeit kommt 
man gar nicht herum, wenn man im Bildungsbereich etwas 
bewegen will. Das war und ist uns allen bewusst, und wenn 
nicht, dann wurde es uns immer wieder mit selbstsicheren 
Auftritten seitens der Kantone bewusst gemacht. 
So kommt es denn auch, dass die SP jetzt mit der Vorlage, 
wie sie auf dem Tisch liegt, zufrieden ist. Wir sind nicht 
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wunschlos glücklich, aber wir sind zufrieden. Wir wünschen 
uns mehr Garantien, dass die demokratischen Aspekte trotz 
Delegation gewisser Fragen an ein neues Organ hoch ge
wichtet werden. Wir setzen uns weiter fOr die Berücksichti
gung der Anliegen der Studierenden und der Studenten
schaften ein. Wir fordern eine elnheitliche, eine ausrei
chende und eine zeitgemässe Stlpendlenregelung. 
Grund für eine Rückweisung sind diese Forderungen aller
dings nicht Darum lehnen wir den Rückweisungsantrag 
Zisyadls auch überzeugt und geschlossen ab. Das sind Fra
gen, die wir im Rahmen der Beratungen zum Hochschulrah
mengesetz auf Gesetzesstufe, im Falle der Stipendien auch 
anlässlich der NFA-Welterberatung zu klären und zu veran
kern haben. Wir werden seitens der SP diese Fragen Im 
Auge behalten, und wir wollen sie auch beantwortet wissen. 
Hier auf Verfassungsstute begrüssen wir folgende drei Er
rungenschaften ganz besonders: 
1. die bereits erwähnte Pflicht zur Zusammenarbeit; 
2. den Aufruf zur Harmonisierung des Schulwesens im Be
reich bestimmter Eckpfeiler gemäss Artikel 82 und die darin 
enthaltene Möglichkeit, seitens des Bundes verbindlich zu 
regeln, falls die Harmonisierung aus interkantonalem Antrieb 
eben erfolglos verläuft; 
3. die Errungenschaften im Weiterbildungsbereich; sie sind 
uns wichtig und wir schätzen sie hoch. Wir kommen beim 
entsprechenden Artikel 64a detaillierter darauf zu sprechen. 
Offene Fragen sehen. und kritische Fragen stellen wir aller
dings, was den Tertiärbereich anbelangt. Kollege Widmer 
wird hier die Haltung der SP-Fraktion noch verdeutlichen. 
Wir empfehlen Eintreten. 

Wldmer Hans (S, LU): Ich spreche vor allem zu Artikel 83a. 
Dieser enthält den Kern einer neuen schweizerischen Hoch
schulverfassung. Seine Zuständigkeits-, Organisations- und 
Verfahrensbestimmungen sind so etwas wie das gemein
same Dach über allen Hochschulinstitutionen. Dadurch wird 
die Einheit des ganzen Tertlärbereiches konstituiert und ver
fassungsmässig abgesichert 
Grundsätzlich begrüssen wir diesen Vorgang. Im Hinblick al· 
lerdings auf die Fachhochschulen, der jüngsten Institution in 
dieser Hochschullandschaft, die uns ganz besonders am 
Herzen liegt, beharren wir darauf, dass deren Gleichwertig
keit und Andersartigkeit auch auf dieser neuen Grundlage 
bewahrt und gefördert wird. Dies gilt namentlich für den 
Zugang zu den Fachhochschulen - Berufsbildung, Berufs
maturität -, denn dieser Zugang allein gewährleistet den 
spezifischen, praxisbezogenen Akzent dieses Hochschul
typs. Wir würden es auch nicht zulassen, dass der bis heute 
vom Bund erreichte hohe Koordinationsstand in der Fach
hochschullandschaft vom künftigen gemeinsamen Organ In 
Irgendeiner Welse rückgängig gemacht würde. Eine einheit
liche Führung des Tertlärbereiches eröffnet in der Tat neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen allen Institutio
nen des Tertlärbereiches. Das ist auch eine begrüssens
werte Entwicklung, aber nur unter der Bedingung, dass 
dadurch die Fachhochschulen nicht zu blassen Uberlaufge• 
fässen der ETH und der Universitäten degradiert werden. 
Diese Gefahr kann bestehen. Damit das nicht passiert, wer
den wir ganz griffige Obertrittsregelungen von einem Hoch· 
schultyp zum anderen schaffen müssen. 
FOr uns Ist es selbstverständlich, dass sich die gemeinsame 
Koordination auch auf die pädagogischen Hochschulen zu 
beziehen hat. Des Weiteren wollen wir, dass die Koordina
tion beim Bereich der Gebühren ebenfalls greift. 
Die Fragen, die im WBK-Prüfungsauftrag gestellt wurden -
es sind noch viele - müssen vom Ständerat noch vertieft be
arbeitet werden. Wenn wir nur einigermassen chancenreich 
mit neuen Artikeln der Bundesverfassung In die Volksabstim
mung gehen wollen, bei der ein Ständemehr nötig ist, dann 
können wir es uns nicht leisten - aus scheinbarem Zeitdruck 
und aus Harmoniebedürftigkeit In den Kommissionen -, 
heikle Fragen unbeantwortet zu lassen und interessierte 
Kreise im Bildungsbereich wie z. B. meine Berufskollegen, 
die Gymnaslallehrerinnen und -lehrer, nicht einmal anzuhö-
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ren. Wir wollen diese Abstimmung gewinnen, aber es ist 
noch einiges an Arbeit zu leisten. 
Nun noch eine für unsere Partei sehr wichtige politlsche Be
merkung: Wir stellen fest, dass man es wohl verpasst hat, in 
Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f der Bundesverfassung ein 
eigentliches Recht auf Bildung zu verankern. In diesem Arti
kel werden nämlich Bund und Kantone bereits jetzt schon 
verpflichtet, sich dafür einzusetzen, dass «Kinder und Ju
gendliche sovvie Personen im eiwerbsfähigen Alter sich 
nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden kön
nen». Das wä~ doch eine Grundlage, um in der gleichen 
Revision mindestens noch die Frage des Rechtes auf Bil
dung zu diskutieren. 
Trotz dieser Kritik - Sie haben es gehört - stimmen wir der 
Vorlage zu, weil von ihr eine Dynamik ausgehen kann, die 
durchaus auch im Sinne der parlamentarischen Initiative 
Zbinden und der Motion Plattner ist. 

Riklin Kathy (C, ZH}: Es gibt selten Momente, wo dieses 
Parlament grosse Würfe macht. Heute ist ein solcher Mo
ment. Wir diskutieren über eine neue Bildungsverfassung. 
Seit sieben Jahren sind wir an der Arbeit; wir haben Hochs 
und Tiefs hinter uns. Die vorliegende Bildungsverfassung, 
die von unserer WBK einstimmig verabschiedet wurde, ent
stand in fruchtbarer Zusammenarbeit mit der EDK und damit 
mit den Bildungsdirektoren der Kantone. Zentrales An1iegen 
der neuen Verfassungsartikel Ist die Verstärkung der Zusam
menarbeit zwischen Bund und Kantonen im Bereich des all
gemeinen Schulwesens. 
Auf diesen Moment haben viele Eltern, Kinder und Jugendli
che schon lange gewartet. Für die meisten Betroffenen sind 
die vielen differierenden Schulsysteme, die völlig unter
schiedlichen Lehrpläne, die unterschiedlichen Abschlüsse 
unverständlich. Heute wird eine neue Ära eingeläutet. Wir 
wollen gesamtschweizerische, einheitliche Regelungen im 
Bereiche des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der 
Dauer und Ziele der Bildungsstufen, bei den entsprechen
den Übergängen sowie bei der Anerkennung der Ab
schlüsse. 
Die relativ lange Erarbeltungszelt der Vorlage belegt, wie In
tensiv in der Kommission um Lösungen gerungen wurde. Es 
ist gelungen, zwischen der Erziehungsdirektorenkonferenz 
und der WBK Einvernehmen über wichtige Ziele der Harmo
nisierung des Schulwesens herzustellen. Dabei ist erreicht 
worden, dass die EDK einverstanden ist, dass der Bund die 
notwendigen Vorschriften erlässt, wenn die einheitliche Re
gelung der Harmonisierungsziele auf dem Koordinations
wege nicht zustande kommt. 
Das Bildungswesen ist bekanntlich ein Kernpunkt des Föde
ralismus. Kompetenzverschiebungen zulasten der Kantone 
sind in der Vergangenheit immer wieder auf Widerstände ge
stossen. Die Tatsache, dass die Kantone dem Konzept wei
testgehend zugestimmt haben, beweist die Bereitschaft aller 
Beteiligten, auf dem Gebiete der Bildungspolitik ein neues 
Kapitel aufzuschlagen. Die Vorlage für einen neuen Bil
dungsrahmenartikel in der Bundesverfassung ist ein grosser 
und wichtiger Schritt für die Wissensgesellschaft Schweiz 
des 21. Jahrhunderts. 
Ein bedeutender Bestandteil der Neuordnung der Bildungs
verfassung ist auch ein neuer Hochschulartikel. Da Kantone 
und Bund je eigene Hochschulen führen, muss die Zusam
menarbeit gerade In diesem Bereich besonders eng sein. 
Der neue Hochschulartikel sieht eine bedeutende Stärkung 
des gemeinsamen Organs von Bund und Kantonen vor. Ne
ben dem Erlass von verbindlichen Rahmenordnungen über 
Studienrichtzeiten und Anerkennung von Studienleistungen 
und Studienabschlüssen sollen auch Vorschriften über die 
Gewährleistung der Qualitätssicherung erlassen, gemein
same Finanzierungsgrundsätze festgelegt, eine strategische 
Planung und eine Aufgabenteilung in besonders kostenin
tensiven Bereichen durchgeführt werden. Auch die Fach
hochschulen sollen neu in diese gemeinsame Steuerung 
einbezogen werden. Qualität und Durchlässigkeit der Ausbil
dungsgänge sind ganz wesentliche Ziele, die nun verankert 
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werden sollen. Die Ausbildung eines exzellenten einheimi
schen Nachwuchses muss ein Hauptziel unserer Hochschul
politik bleiben. 
Ich möchte den neuen Artikel zur Weiterbildung ganz spezi
ell erwähnen. Endlich wird die wichtige Aufgabe des lebens
langen Lernens auch in der Verfassung verankert. Hier 
stehen vor allem die Qualitätssicherung und die Zertifizie
rung von Abschlllssen Im Vordergrund, denn heute herrscht 
im Weiterbildungsangebot eine grosse Unübersichtlichkeit, 
zum Teil herrscht sogar Wildwuchs. 
Zum Schluss möchte ich allen Beteiligten für die grosse ge
leistete Arbeit danken. 
Die CVP-Fraktlon setzt sich klar für Eintreten ein und ist sehr 
erfreut, dass es in der Bildungspolitik zu einem grossen 
Schritt vorwärts kommt. 

Slmoneschi-Cortesl Chiara (C, Tl): L:iniziativa parlamen
tare Zbinden ci da oggi la possibilita dl esaminare un testo 
ehe presenta almeno due innovazioni, una di metodo e una 
dl contenuto. 
1. II progetto dl nuovi artlooll costituzionall sulla formazione e 
il frutto di un lungo lavoro di approfondimento, di discussione 
e di mediazione compiuto dalla nostra Commissione della 
scienza, dell'educazione e della cultura in collaborazione 
oon la oommlssione gemella del Conslglio degli Stati e con 
la Conferenza svlzzera dei direttori cantonali della pubblica 
educazione. Questo nuovo metodo, questo nuovo rnodo di 
procedere. a piu mani e nato dalla oonsapevolezza ehe 
all'alba del terzo millennio sl dovesse promuovere e realiz
zare al piu presto uno spazio svizzero della fonnazlone ehe 
facilltl la mobilita lntercantonale ed lntemazionale come pure 
la penneabilita tra un settore e. l'altro, avendo come oblettivo 
finale una migliore competitivita dl questo nostro sistema. 
La Svizzera, intesa come oomuni, cantoni e Confederazione, 
investe molto nelle sue scuole. Nel confronto intemazionale 
non siamo pero poi oosl bravi e non siamo di slcuro eccel
lenti. Nella societa del sapere nella quale le qualificazioni e 
le competenze richieste sono sempre piu ambiziose, il si
stema fonnativo deve essere costantemente adattato. Per 
tutte queste ragioni abbiamo voluto preparare la riforma in
sieme al dlretti responsabili della formazlone - soprattutto dl 
quella obbligatoria ma an ehe del livello secondario e in parte 
del terziario -, ehe sono i cantoni. Abbiamo dunque voluto 
tener conto di questo federalismo ehe sicuramente e una 
delle caratteristlche piu lmportantl del nostro Paese. 
2. Veniamo ora alle innovazionl. II cuore della riforma e oosti
tuito dall'articolo 61 a ehe dice: «La Confederazione e i can
toni provvedono insieme nell'ambito delle rispettlve compe
tenze ad un'elevata quallta e permeabilita dello spazlo for
mativo svlzzero.» E una frase semplice ma una frase ehe 
introduce questa lnnovazione, questo «insieme,.: Confede
razione e cantonl agiscono insleme. 
La seconda novlta e la competenza sussidiaria descritta 
all'articolo 62 capoverso 4 (nuovo), dove si dice ehe se que
sta collaborazlone, questa armonizzazione non dovesse fun
zlonare, ecco ehe allora la Confederazione avrebbe una 
competenza sussidiaria e potrebbe legiferare; questo sem
pre insieme ai cantonl, poiche i cantoni avrebbero comun
que ancora la posslbilita di partecipare alla stesura di una 
legge ehe finalmente coordlni i settori. 
La terza innovazione e contenuta nell'articolo 63a ehe e 
stato preparato dalla commissione gemella del Consigllo de
gll Statl e ehe prescrive la collaborazione tra la Confedera
zione e i cantoni nel settore terziario. II settore terzlario, noi 
lo sappiamo, e uno dei settori piu importantl, e qui persi
stono anche alcuni deficit: vi sono troppo poche persone for
mate al llvello terziario, soprattutto anche troppo poche 
donne. Per cui, a questo livello la collaborazione, l'annoniz
zazione e ancora piu importante: questo anche perche, 
come ho detto prima, viviamo in una societa del sapere. Non 
solo c'e l'obbligo di coordinarsi, ma Confederazione e can
toni devono assicurare la qualita dell'insegnamento In 
queste nostre scuole universitarle. La abbiamo messe tutte 
insieme, le nostre scuole universitarie: i politecnlcl, le univer-
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sita cantonali e naturalmente le scuole universitarie profes
sionali. Questa assicurazione della quallta e questa collabo
razione sono poi.dei criteri ehe servono per il finanzlamento: 
se non cl si coordina e se non sl assicura la quallta anche 1 
finanziamenti alle singole scuole, dl cui nol rispettiamo l'au
tonomia, potrebbero venire a mancare. 
L:ultimissima novlta e ehe nell'articolo 64a sl e giustamente 
voluto tener conto della . formazione continua. Qui sollevo 
una questione dl.traduzlone. Nel nostro teste italiano si parla 
di «perfezlonamento .. , ma II perfezlonamento e soltanto una 
delle tante forme di formazlone continua. Prego veramente 
la Commissione della redazione di usare il termine appro
priato ehe e «formazione contlnua». Si potrebbe addirittura 
passare a formulazioni piu moderne come alla traduzione di 
«lebenslanges Lernen», ma lasciamo stare, lo faremo pol 
un'altra volta. Queste quarto settore e lmportante, importan
tissimo per la competitivita, ma innanzitutto per le persone, 
per le aziende e per la socleta; anche questa e äunque una 
novlta molto importante. 

Sadls Laura (AL, Tl):. II gruppo radicale-liberale sostlene la 
proposta di revisione degll articoli costituzionali dedlcatl alla 
formazlone, elaborata dalla Commissione della scienza, 
dell'educazione e della cultura del nostro Conslglio In stretta 
collaborazione con la Conferenza svizzera dei dlrettori can
tonall della pubblica educazione e della sua commlsslone 
gemella del Consiglio degll Stati. . 
II. progetto In esame rlsponde alle richleste di riforma pii.t 
volte formulate in passato dal mio partito. t:obiettivo princi
pale della r!forma ehe spazia dal settore scolastlco al settore 
terzlario, includendo qulndi la formazione professlonale e 
toccando anche ia rlcerca scientifica,. l'innovazione e il perfe
zionamento · professlon1:1le, e formulato nel nuovo articolo 
quadro 61a. Esso sancisce ehe i cantoni e la Confedera
zione, nel rlspetto delle rispettlve competenze, provvedono 
insieme alla creazione di uno spazio formative d'elevata 
qualita In tutto II territorio nazionale e ne assicurano Ja per
meabilita. Per fare cio i cantoni e la Confederazione coordi
nano I loro l!;forzi e collaborano In seno a organl · comuni. La 
sovranita cantonale in materia dl formazione e confermata, 
come pure non viene modificata la sovranita della Confede
razione In materia di formazione professlonale dl rlcerca. 
Ma in base a quali meccanismi sara posslbile giungere al 
coordinamento ausplcato del sistema formative svizzero? La 
risposta a questa domanda consente di identificare l'aspetto 
centrale della riforma: nel settore scolastico, se gli sforzi dl 
coordlnamento dei cantoni non permetteranno di giungere 
ad una armonizzazione dell'eta d'inizlo delta scolarita e 
dell'obbligo scolastico, della durata e degli oblettivi delle fasl 
di formazione, del passaggio da una fase all'altra e del rico
noscimento dei dlploml, la Confederazlone emanera, con la 
partecipazlone del cantonl, le norme necessarie all'armoniz
zazione in questi specificl campi. Discorso analogo vale per 
il settore unlversitarlo. Per le scuole universitarie la Confede
razione potra inoltre vlncolare il suo aiuto finanziario a prin
clpl dl finanziamento unitarl e subordinare il suo sostegno 
finanziario a facolta particolarmente onerose a una ripartl
zione dei compiti tra le varie unlverslta. 
1 cantoni avranno un ulteriore strumento a loro disposlzione 
e cioe l'artlcolo 48a delta Costituzlone federale, artlcolo 
facente parte della nuova perequazione finanziarla fra Con
federazione e cantoni: su domanda dl almeno 18 cantonl 
la Confederazione potra, mediante decreto federale sotto
stante al referendum facoltativo, dichiarare !'obbligatorieta 
generale dei trattatl intercantonali nel settore della scuola e 
delle scuole universitarie cantonall; la Confederazione potra 
obbligare determinati cantoni a parteclparvi. Lo strumento 
dell'articolo 48a della Costituzlone federale permette a una 
maggioranza qualificata di cantoni di rendere efflcace 
l'azlone degli organi di coordinamento. Permette anche di 
evitare ehe la Confederazlone debba esercitare le sue com
petenze sussidiarie nell'interesse stesso del federalismo in 
campo formative. 
II progetto in esame permette, da un lato, di rispettare la so
vranita cantonale nella formazione concedendo solo sussi-
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diarlamente competenze alla Confederazlone in arnbiti 
speciflci e, d'altro lato, risponde all'esigenza di maggiore e 
mlgltore coordinamento dell'offerta formativa, anche nell'ln
teresse di un'aliocazione efficlente delle risorse nel nostro 
Paese. II progetto si basa inoltre su un amplo consenso dei 
princlpall attori pubblici nel campo della formazlone - un 
aspetto non secondarlo In un Paese federalista come il no
stro. Questa riforma e un passo fondamentale, necessario e 
praticabile per il sistema formative svizzero e con esso per ll 
futuro stesso del nostro Paese. 
VI lnvito dunque ad aderire alle proposte commisslonali e a 
non accettare la proposta di rinvlo Zisyadls. Eventuali ulte
riori approfondimentl potranno evldentemente essere effet
tuatl dal secondo Consigllo. 

Noser Ruedi (RL, ZH): Die FDP Ist erfreut darilber, dass das 
Projekt Bildungsverfassung mit der heutigen Debatte in die 
Zielgerade einbiegt. Wenn Volk und Stände Ober diese Ver
fassungsartikel schlussendlich abstimmen, dann soll das ein 
kräftiges Ja zu einer intelligenten Schweiz sein, die weiss, 
dass sie ihre Zukunft nur mit dem weltweit besten Bildungs
system sicher gestalten kann. Denn in einer globalisierten 
Welt wird sich der Wettbewerb um Arbeit, Wohlstand und Le
bensqualität noch um einiges verstärken. 
Momentan werden weltweit Jedes Jahr Millionen von neuen 
Arbeitsplätzen geschaffen. All.ein Im Jahr 2004 wurden Ober 
47 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen, die meisten da
von in China, Indien und Südamerika. Leider wurden bei uns 
hier in Europa eher wenige geschaffen. Es wäre falsch. zu 
glauben, es handle sich hier nur um Billigarbeitsplätze. Allein 
in China befinden sich heute 16 Millionen Studenten In einer 
höheren Ausbildung. · 
Wenn man als Messlatte die Jugendarbeitslosigkeit nimmt, 
dOrfen wir mit Stolz sagen, dass wir Ober das beste Bil
dungssystem In Europa verfilgen, ja vermutlich· sogar welt
weit In diesem Sinn möchte ich einmal all jenen, die sich in 
diesem Bildungssystem engagieren, recht herzlich danki,m 
und el_n grosses Kompliment machen. 
Aber wenn wir die These akzeptieren, dass eine gute Bil
dung·Wohlstand schafft, dann mOssen wir zur Kenntnis neh
men, dass wir Jahr für Jahr ein bisschen von unserem Vor
sprung verlieren. Damit ist es klar: Die FDP fordert ein 
BIidungssystem, das auf allen Stufen Spitzenleistungen her
vorbringt und jedem, der in diesem Land lebt, die Möglich
keit gibt, das Optimum aus seinen Fähigkeiten herauszuho
len. Es soll auch jedem die Zuversicht geben, sein Leben mit 
Selbstvertrauen anzugehen. Das ist fQr uns Chancengleich
heit. Denn wenn man Ober eine gute Bildung und über ein 
gesundes Selbstbewusstsein verfOgt, dann hat man das 
ROstzeug, das es braucht, um überhaupt innovativ tätig zu 
sein. Nur durch innovative Ideen entstehen Produkte und Ar
beitsplätze, entsteht Wohlstand. Die Schweiz ist damuf an
gewiesen, dass wir das beste Bildungssystem haben, wenn 
wir weiterhin In der ersten Liga spielen wollen. 
Den Rückweisungsantrag Zisyadis weisen wir zurilck. Was 
in Artikel 48a geregelt werden soll, untersteht dem Referen
dum. Dass man In der Schweiz, die die direkte Demokratie 
wohl am weitesten ausgebaut hat, auf Verfassungsebene 
eine Mitbestimmung für Studenten verlangt, das scheint mir 
eher ein Witz zu sein. In der Bildung gibt es viele Mitbestim
mende: Eltern, Lehrkörper, Politiker, Branchen, Schaler und 
auch Studenten. Wie die Mitbestimmung zu regeln ist, sollte 
möglichst den einzelnen Schufjnstitutionen Oberlassen wer
den. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und den ROck.wel
sungsantrag Zisyadis abzulehnen. 

Brunschwlg Graf Martina (RL, GE): La dlvision du travail 
au sein du groupe radlcal-liberal m'amene a vous parler da
vantage des hautes ecoles. Je rappelle peut-ätre une chose 
essentielle, a savoir que la qualite de nos hautes ecoles de
pend d'abord de celle des etudiants qu'elles recrutent et des 
enseignants qul y professent et y font de 1a recherche. 
Aucun article constitutlonnel ne pourra changer ce principe, 
et les structures ne remplaceront jamais les humains. 
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Neanmolns, les conditions-cadres dans lesquelles se derou
lent les activites scientlflques et l'enseignement dans nos 
hautes ecoles sont lmportantes. La Sulsse a choisi d'avoir 
a la fois des universites, des hautes ecoles specialisees et 
des ecoles polytechniques federales. Elle y consacre des 
moyens importants, mais jamais sufflsants. II est donc impe
ratif qu'un systeme tel que le nötre soit pilote de fay0n coor
donnee, qu'une politlque et une strategie communes soient 
partagees par les responsables politlques de ces lnstitu
tions. II Importe aussl que les voies unlvers!taires et profes
sionnelles conservent une ldentite claire. 
C'est la raison pour laquelle le groupe radical-liberal soutlent 
avec force cette nouvelle notlon du federalisme cooperatif, 
donnant une responsabilite commune a la Confederation et 
aux cantons. Coordination, assurance qualite, objectifs com
muns a deflnir pour les institutlons: tout ceci relevera desor
mais de leurs competences. II y a donc une obligation de 
resultats dans cet article constitutionnel; eile est donnee aux 
cantons comme a la Confederatlon. 
II y a aussi une clause sanction dans les dlsposltlons qui 
nous sont soumises: la Confederation peut leglferer si les 
objectlfs ne sont pas atteints. On peut y voir une attelnte au 
federalisme; le groupe radical-liberal y voit un defl pour les 
autorites cantonales et federales, defi consistant a reussir 
eilsemble le pilotage. strategique de l'espace sulsse des 
hautes ecoles. L'.article 63a ne doit pas etre comprls comme 
un encouragement a developper aux niveaux politique et ad
minlstratif une bureaucratie paralysante - la racherche et 
l'enselgnement n'y resisteralent pas. Au contralre, II revien
dra aux autorites politiques de definir clairement ce qui est 
du domaine strategique et en revanche de mieux assurer 
l'autonomie des .institutlons. Ce defi est taut aussi important 
pour le groupe radical-llberal. 
Encore une fois, souvenons-nous au moment de voter que 
nous donnons un cadre et des moyens, mais qua l'esprit 
dans lequel ils sont utillses est aussi essential. Notre pays a 
besoin de hautes ecoles performantes, complementalres 
dans leurs points forts, de haut niveau dans leur enselgne
ment et poin.tues dans leur recherche. 
Nous avons la chance de pouvoir, aujourd'hui, donner aux 
autorites politlques federales et cantonales 1a possibilite de 
travailler ensemble a cet objectH. II leur revlent de relever le 
defi. 

Pfister Theophil {V, SG): Eine neue Grundlage fOr die Bil
dung in der Bundesverfassung ist kein einfaches Geschäft. 
Dies zeigt sich auch in der lange dauernden Bearbeitung der 
parlamentarischen Initiative Zbinden, die 1997 eingereicht 
wurde. In der Vergangenheit sind verschiedene Harmonlsie
rungsbestrebungen gescheitert, da ein zu zentralistisches 
Vorgehen gewählt wurde. Heute könnte eine sinnvolle Har
monisierung des Schulwesens von der Vorschule bis zur 
QuartärsMe möglich werden, wenn nicht noch nachträglich 
ideologische Elemente die Vorlage belasten und wenn keine 
unangemessenen Verpflichtungen eingeführt werden. Ich 
spreche hier auch die Minderheit Rutschmann an, die an
stelle von absoluten Verpflichtungen Kann-Formulierungen 
vorschlägt. Der Bund soll Kompetenzen erhalten, er soll Je· 
doch nicht zum Handeln gezwungen werden können. Unter 
dieser Prämisse kann die SVP-Fraktion die Vortage unter• 
stützen. Die SVP hat von Beginn an nach Regelungen ge
sucht, die die Unabhängigkeit und die Eigenständigkeit 
unserer BIidungsanbieter, insbesondere die Autonomie der 
Hochschulen, nicht tangieren. 
Konkrete Inhalte der neuen Bildungsverfassung sind die ein
heitliche Regelung des Schuljahresbeginns, die Dauer der 
Bildungsstufen, deren 21.lgänge sowie die gesamtschweize
rische Anerkennung der Abschlüsse. Die EDK hat sich zu 
diesen Zielen bekannt und schon erhebliche Vorarbeiten ge
leistet, sodass hier mit der UnterstOtzung der Kantone 
gerechnet werden kann. Zentral Ist in diesem Verfassungs
entwurf die Schaffung einer subsidiären und beschränkten 
Bundeskompetenz. Das Ziel ist ein kohärenter und qualitativ 
hochstehender Bildungsraum Schweiz. Dazu sind weitere 
Arbeiten auf Gesetzes- und Verordnungsstufe notwendig. 
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Ich will hier, beim Eintreten, nur einige Teilbereiche nennen, 
die von der Verfassungsänderung betroffen sind: Für die Be
rufsbildung gibt es nach wie vor eine starke Bundeskompe
tenz, und mit dem neuen Berufsbildungsgesetz sowie dem 
Masterplan sind die anstehenden finanziellen Fragen gere
gelt. Die Kantone wie auch die Organisationen der Arbeits
welt werden gleichwertig in die Gestaltung mit einbezogen. 
Berufsfelder und Berufe wie auch die Lehrstellenfrage ha
ben damit eine angemessene Grundlage. 
Von gleich grosser Bedeutung Ist In unserem Land die Hoch
schulbildung. Wir haben hier auf der einen Seite eine Er
folgsgeschichte auszuweisen; sie betrifft die neuen Fach
hochschulen, die derzeit Ihre Strukturen festigen. Noch 
fehlen hier die zwingend notwendigen Masterausbildungen. 
Wichtig ist. hier, dass die praxisnahen Fachhochschulen 
nicht zum Uberlaufbecken der anderen Hochschulen wer
den. Sie sind gleichwertig, aber andersartig. Das Ist so, und 
das muss so bleiben. Für diese Formel hat sich das Parla
ment bisher stark eingesetzt. Auch die neue Gesetzgebung, 
die diesem Verfassungsartikel folgt, hat dies zu berücksichti
gen. Auf der anderen Seite stehen die Universitäten und die 
ETH ebenfalls im Umbau und unter Erfolgszwang: Die Inter
nationalisierung, die Mobllltät der Studierenden, das Bolo
gna-Modell und die Internationale Angleichung der Studienfi
nanzierungen verlangen Anpassungen struktureller Art. Die 
weitgehende Autonomie Ist ohne Zweifel der Grundpfeiler 
des Erfolges. Es stehen bei den Hochschulen zwei Schul
modelle zur Wahl: die staatlich gelenkte Schule oder die au
tonome Schule. Wir brauchen jene Schule, die Effizienz und 
Exzellenz miteinander verbinden kann. Dieses Modell kann 
Ich mir nur als autonome und eigenverantwortliche Schule 
vorstellen. Auch hier stellt der neue Bildungsartikel in der 
Verfassung einen Grundstein dar. 
Ein letzter Punkt .betrifft die Frage der Gerechtigkeit in der 
Behandlung der beruflichen und der akademischen Bildung; 
Dies ist natürlich auch eine Frage der Rnanzierung. Die Ant
wort muss doch sein, dass der Steuerfranken des Bürgers 
dort eingesetzt wird, wo der grösste Nutzen für die Gemein
schaft, für unser . Land, für unsere Arbeitsplätze entsteht. 
Dazu gehört nebst der GrundsMe die Berufsbildung, die 
Hochschulbildung, aber auch die höhere Berufs- und Allge
meinbildung, die heute immer noch im Schatten der anderen 
steht. Gleicharmassen gilt die Nutzenüberlegung auch für 
den Forschungsfranken. Wenn wir schon die Strukturen und 
Verantwortungen neu definieren, dann sind auch hier neue 
Überlegungen zu formulieren. Es genügt nicht mehr, schöne 
Ziele zu setzen und Absichten darzustellen, sondern es ist 
zunehmend auch der Erfolgsnachweis zu erbringen. 
Die SVP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten. Sie lehnt den 
Rückweisungsantrag Zisyadis ab. 

Gadlent Brigitta M. (Y, GR): Die Schulhoheit der Kantone hat 
dazu geführt, dass sich die verschiedenen Bildungssysteme 
in unserem Land immer weiter auseinander entwickelten 
und zunehmend unvereinbarer wurden. Im Bildungswesen 
besteht heute eine Vielfalt, welche laufend neue strukturelle 
und organisatorische Widersprüche zwischen den Kantonen 
sowie zwischen den verschiedenen Bildungsstufen erzeugt. 
Wegen der hohen Mobilität der Bevölkerung werden da
durch einerseits immer mehr Kinder in ihrem Lernfortkom
men beeinträchtigt, andererseits nimmt die Qualität unserer 
Bildung als Ganzes ab. 
Schon in den Siebzigerjahren hat sich gezeigt, dass Hand
lungsbedarf in Richtung Koordination und Kooperation im 
schweizerischen Bildungswesen besteht. Trotzdem scheiter
ten alle bisherigen Versuche, dem Bund mehr Kompetenzen 
bei Ausgestaltungsfragen zu geben. Heute ist der Bedarf 
dafür aber gross und ausgewiesen, eine verstärkte Koope
ration unumgänglich, sodass der jetzige Anlauf einfach ge
lingen muss. Die EDK allein kann die dringend notwendigen 
Korrekturmassnahmen nicht mehr zufrieden stellend bewäl
tigen. Um zu vermeiden, dass ein paar wenige Kantone auf
grund ihres Gewichts mehr und mehr die bildungspolitischen 
Welchen für alle Kantone stellen, müssen die wichtigsten 
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Rahmenvorgaben für das schweizerische Bildungswesen 
vom Bundesrecht festegelegt werden können. Entsprechend 
Ist die Schulhoheit der Kantone in der Bundesverfassung 
einzuschränken. 
Dass dies auch heute nicht einfach ist, haben die jahrelan
gen Arbeiten an der vorliegenden parlamentarischen Initia
tive gezeigt. Aber dank dem gemeinsamen Bemühen aller 
Kreise, insbesondere auch der EDK, sind wir zu einer Lö
sung gekommen, die den verschiedenen Interessen Rech
nung trägt und einen gangbaren Weg findet zwischen der 
Zuständigkeit der Kantone für das Bildungswesen und der 
Übertragung von dringend ·nötigen Kompetenzen an den 
Bund. 
Besonders wichtig ist dabei die Zielsetzung, welche von ei
nem Bildungsraum Schweiz spricht, in dem Bund und Kan· 
tone gemeinsam für eine hohe Qualität und Durchlässigkelt 
sorgen. In erster Linie soll dies durch Koordination gesche
hen, und nur subsidiär hat der Bund die nötigen Vorschriften 
zu erlassen. Auch im Hochschulbereich wird Bund und Kan
tonen ein umfassender Auftrag zur Zusammenarbeit und -
dies ist in diesem Bereich von besonderer Bedeutung - für 
eine gemeinsame Gewährleistung der Qualitätssicherung 
erteill Last but not least ist die Regelung der Weiterbildung 
im Zeitalter des lebenslangen Lernens ein Muss. 
Dass es gelungen Ist, einen ausgewogenen Vorschlag zu er
arbeiten, belegt sicher auch die grosse Unterstützung derje
nigen, die Rechte abgeben, nämlich der Kantone. Fast alle 
halten die Verfassungsänderung für begrüssenswert, nötig 
oder sogar dringlich. Verschiedene haben das Anliegen mit 
Standesinitiativen noch unterstützt. Auch der Kanton Grau

. b011den hätte eine dazu bereit, hat aber angesichts der: gut 
laufenden Arbeiten dara1:1f verzichtet, diese noch einzurei
chen. Der Bündner Grosse Rat hat aber einstimmig fest
gehalten, dass es unabdingbar ist, das bisherige föderalls• 
tische Bildungssystem teilweise zu ersetzen. Gewisse Eck
werte müssten einheitlicher werden. Im Interesse der Ju
gendlichen entspricht es heute einem ausgewiesenen Be
dürfnis, die Koordination und Harmonisierung der Bildungs
systeme zu verstärken. Dabei bleibt die Schweiz trotzdem 
föderal. Es besteht auch Gewähr dafür, dass z. B. den be
sonderen sprachlichen Verhaltnissen Im Kanton Graubün
den Rechnung getragen werden kann. 
Gefährden wir nun den erreichten Kompromiss und diesen 
wichtigen Fortschritt nicht noch mit neuen Anträgen, deren 
Folgen und Auswirkungen weit reichend sind und deren Ein
bau. ins vorliegende Konzept nicht durchdacht Ist. Halten wir 
uns vielmehr an die fundierten Vorschläge der Kommission. · 
Die Schweiz macht in aller Regel kleine Schritte. Mit diesem 
neuen Bildungsrahmenartikel in der Bundesverfassung ma
chen wir aber einen grossen Schritt für die Zukunft unserer 
Jugend und für die Leistungsfähigkeit unseres Landes. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der SVP-Fraktion, auf die 
Vorlage einzutreten und sie gutzuheissen. 

Studer Helner (E, AG): Kollegin Pascale Bruderer hat In 
dieser Debatte gesagt, wir Parlamentarier, die wir ja häufig 
Eisenbahn fahren, würden von anderen Leuten häufig dar
auf angesprochen, warum man im Bildungsbereich nicht 
mehr koordinieren könne. Wenn man dann aber weitertragt, 
was wie koordiniert werden soll, und vor allem, wer es tun 
soll, dann gehen die Meinungen weit auseinander. 
Ich fahre in der Bahn immer wieder mit Hans Zblnden, dem 
Initianten dieser Bildungsverfassung. Ich habe Ihn am Mon• 
tag auf dem Weg nach Bam am Badener Bahnhof wieder 
getroffen. Wir haben uns in die Augen geschaut; Ich konnte 
mir seine Reaktion schon vorstellen. Er wusste: Heute 
kommt ein Resultat. Aber glücklich Ist Hans Zbinden nicht, 
weil er sich als ganzheitlich denkender Bildungspolitiker na• 
türlich eine kohärente BIidungsiandschaft Schweiz - so hat 
er es damals formuliert - gewünscht hätte. 
Nun Ist es natürlich auch ihm als Initianten klar: Wenn das, 
was hier vorliegt, genau dem entsprechen würde, was er da
mals wollte, wäre es hier drin nicht mehrheitsfähig. Denn In 
jener Form hätten dem Bund natürlich einige Kompetenzen 
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mehr gegeben werden mOssen. Es Ist bei einer Verlas• 
sungsänderung nicht nur die Angst vor dem Ständemehr, 
sondern auch eine Frage des sinnvollen Staatsaufbaus: Was 
soll welcher Stufe zugeteilt werden? Von daher gesehen war 
es richtig, dass - nachdem der Rat dieser parlamentari
schen Initiative Folge gegeben hatte - sowohl die Subkom
mission unter der Leitung von Kollege Randegger als dann 
auch die Kommission eine Lösung brachten, die breit abge
stützt Ist. 
Wenn Immer wieder gesagt wird, wir seien jetzt in der Mitte 
der Leglslaturperlode und würden keine breit abgestützten 
Projekte hinkriegen, dann ist mindestens diese Vorlage hier 
der ~eweis dafür, dass dieser Rat dazu fähig und nach mei
ner Uberzeugung auch willens Ist. Er ist es aber nur, wie es 
Verschiedene vorher mit mässiger Begeisterung und andere 
wie der Kommissionssprecher mit grösserer Begeisterung 
gesagt haben, wenn wir .hier einzelne Schritte tun, wenn wir 
diese Schritte abgesprochen tun und wenn wir diese Schritte 
in die richtige Richtung tun. 
Von daher gesehen unterstützt auch unsere FraktiQn das 
Eintreten auf diese Vorlage, denn sie bringt eben eine Lö
sung, die nächste Schritte konkret praktikabler macht. Es 
wird dann vor allem wesentlich sein, was bei den nächsten 
Schritten passieren wird. 
Ich möchte zu diesem Umfeld aber noch zwei, drei Bemer• 
kungen anbringen, die mich bewegen. Es gibt Im BIidungs
wesen Bereiche, wo das Volk sehr viel zu sagen hat; vor 
allem auf kommunaler Ebene, wenn es um die Budgets 
geht, bei der Frage, wann man mit der Informatik anfängt, 
und bei anderen Dingen. Dann gi_bt es zentrale Dinge, wo wir 
einfach Namen italienischer Städte hören, und schon steht 
die Schweiz stramm. 
Bologna: Bildungsdirektoren aus Europa kamen zusammen, 
fassten einen Beschluss ohne demokratische Abstützung, 
und was tut die Schweiz? Sie ist die Erste, die rast, um die
sen Beschluss vollständig umzusetzen. Ich habe nichts da
gegen, dass man diese Reform auch durchführte, aber sie 
hatte keine politische Abstützung. Das hat jetzt auch im Voll
zug an vielen Orten grosse Probleme gegeben, weil die 
Schweiz offensichtlich immer noch den Eindruck entstehen 

· lässt, wir würden alles selber entscheiden; aber wenn etwas 
von einer Obergeordneten Ebene kommt, sind wir in der Um• 
setzung immer die Ersten. Vielleicht wäre es manchmal 
auch gut, In solchen Fragen die Schritte etwas langsamer zu 
tun, um eben die Folgerungen koordinierter zu ziehen. 
Die zweite Stadt ist Pisa. Da schauen viele ängstlich darauf, 
was dann die nächste Pisa-Studie ergibt, auf welchem Rang 
unser Land sein wird. Ist es so entscheidend, ob wir von der 
einen zur anderen Studie etwas rutschen? Eine solche Sta
tistik ist doch nicht entscheidend; entscheidend ist das In• 
haitllche, was wir tun. Wir halten es schon für richtig, dass 
man solche Vergleiche macht. Dies zur Ermutigung, sich an
zustrengen, ein gutes Bildungswesen zu haben. Aber man 
soll nicht immer nur ängstlich auf Statistiken blicken, son
dern Schritte tun. 
Ich habe selber mit dem Bildungswesen auf allen SMen zu 
tun. Ich bin seit Jahren in unserer Gemeinde für das Schul
wesen zuständig. Ich erlebe es. von dieser Seite her, dass 
wir seit Jahren nur noch Baustellen haben; zu viele und 
manchmal auch am falschen Ort. Wenn wir hier im Bildungs
bereich - richtigerweise - eine neue Verfassungsbestim
mung machen, müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht 
die Erziehungsdepartemente zu «Bl!dungsbaudepartemen
ten» umbenennen müssen, um die Realitäten abzubilden. 
Es braucht auch wieder Bereiche, in denen alle an der 
Schule Tätigen wieder ein Stück Arbeit sinnvoll ausführen 
können. 
Schliessllch hängt im Bildungswesen Immer noch alles da
von ab, welche Menschen mit welcher Haltung, mit welchen 
Werten gestalten und handeln. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: La projet qui est 
malntenant en dlscussion constitue une etape lmportante 
dans l'histoire constitutionnelle de l'education en Suisse. 
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C'est un projet d'avenlr; il apporte un reel progres pour le 
systeme educatif suisse; il ne se contente pas en effet d'ap• 
porter des solutlons limitees a des questions particulieres 
telles que le probleme du commencement de l'ecole en 
automne; en realite ce projet pose les bases d'une coordina
tion de l'ensemble du systeme. 
Le Conseil federal salue la qualite de ce texte. II tlent a expri
mer sa reconnaissance pour le travall remarquable qul a ete 
effectue par la commlssion et ses leaders. II remercle aussl 
les experts qui ont contribue a faire de cette «course d'obs
tacles marathon» de huit ans un succes. 
Les nouveaux articles constitutionnels sur l'education auront 
des consequences directes. Dans le domaine des hautes 
ecoles, ils posent ainsi le cadre de la collaboratlon de la 
Corifederatlon et des cantons dans la nouvelle loi sur les 
hautes ecoles. II y a evldemment des polnts qui auraient pu 
peut-&tre ~tre amellores. Le Conseil federal, dans son avls, 
avait formule certaines remarques, mais n'a pas fait de pro
positlon formelle, car il ne voulait pas troubler l'harmonie re
marquable entre !es deux commlsslons speclalisees des 
chambres et la Conference suisse des directeurs cantonaux 
de l'instruction publique. Neanmoins, pour le bon ordre et 
pour que cela soit tenorlse, le Conseil federal considere qu'il 
dolt rappeler quelques points, notamment en matlere de fi
nances. Par rapport a l'instructlon publlque, le Conseil fede
ral considere que la coordination entre les cantons est 
prioritaire par rapport a la competence reglementalre de Ja 
Confederation. 
II faut en outre clairement dire que !'eventuelle competence 
reglementaire ne pourra pas avoir pour consequence un en
gagement financier de la part de la Confederation. Le Con
seil federal souhaite Une formulation potestative pour ce qui 
concerne le soutien aux hautes ecoles. En toute hypothese, 
la Confederation et les cantons partagent l'avis qu'ä l'avenir 
egalement, 1a Confederation ne sera pas obligee de soutenir 
tous les types de hautes ecoles; notamment, eile ne soutlen
dra pas les hautes ecoles pedagoglques - c'est un accord 
qui est intervenu avec les cantons. 
l..'.article constitutionnel ne cree pas un droit constitutlonnel 
au soutlen financier de la Confederation dans ces domaines. 
A l'avenlr, la planificatlon strategique commune etablie entre 
la Confederation et les cantons prendra une importance par
ticuliere dans le domalne des hautes ecoles. Pour le Conseil 
federal, cette planification strategique commune est un ele
ment central pour l'ensemble du domalne des hautes eco
!es. Elle ne se limite pas aux seuls domaines partlcullere
ment co0teux. 
Par rapport ä la formatlon continue, le Conseil federal consi
dere qu'il est adequat de formuler de manlere potestative la 
repartition des competences reg!ementaires, dans la me
sure ou existent des domalnes de la formation continue pour 
lesquels une reglementatlon etatique serait non seulement 
inutile, mais representerait en fait une lngerence inadequate 
de l'Etat dans un marche qui fonctionne a satisfaction, qul 
garantit aujourd'hui une offre de formation continue impor
tante dans les domaines professionnels comme extra-pro
fessionnels. 
Ces precislons etant apportees, le Conseil federal confirme 
sa volonte de continuer a. donner une priorite aux efforts en 
faveur de l'education, de la science et de la recherche. Cela 
explique aussl · un engagement plus eleve en matiere finan
ciere. Nous esperons qu'au cours des mois et des annees a. 
venir, quand on abordera les differents messages relatifs a 
la formatlon et a la recherche, notamment les credits-cadres, 
le Conseil national nous suivra et que le Conseil des Etats 
conflrmera ses decisions. 
Nous vous invitons a entrer en matiere et, bien s0r, a re
pousser, presque selon le souhait de son auteur, la proposl
tion de renvol Zlsyadls et a terminer ainsi une longue 
periode de gestation qui fait de la naissance de cet article 
une sorte d'exploit biologique. 

Randegger Johannes (RL, BS), für die Kommission: Vom 
«Gänseschritt» in die richtige Richtung bis hin zum «grossen 
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Wurf» - in dieser Bandbreite lagen die Beurteilungen, die 
Sie zum grossen gemeinsamen Projekt zwischen den WBK 
beider Räte und der Erziehungsdirektorenkonferenz vorge
bracht haben. 
Diese positive Wertung, die alle Fraktionen hier geäussert 
haben, ist ein sehr positives Zeichen und eine Bestätigung, 
dass dieser neuartige Weg der Zusammenarbeit mit den 
Kantonen der richtige Weg Ist. Dieses Signal, das Sie damit 
senden, ist auch eine ausgezeichnete Basis für die kOnftigen 
Regelungen auf Vertragsebene zwischen den Kantonen, 
zwischen den Kantonen und dem Bund, wenn es wie bei
spielsweise im Hochschulbereich darum geht, das gemein
same Steuerungsorgan einzusetzen, das rechtsetzende und 
exekutive Kompetenzen hat. Diese Basis verspricht viel Po
sitives für die kommende Zusammenarbeit. 
Die Tatsache, dass auch für die Detailberatung nur ein einzi
ger Einzelantrag vorliegt, bestätigt der Kommission, dass die 
Fraktionen grosses Vertrauen in die Arbeit der WBK und der 
Experten, die am Bericht gearbeitet haben, haben. Aus die
sem Grund verzichten wir Kommissionssprecher darauf, Ih
nen jeden einzelnen Artikel noch einmal vorzustellen, und· 
verweisen auf den Bericht der Kommission. Damit sparen 
wir auch Zeit. 
Nun noch zum R0ckweisungsantrag Zisyadis: Herr Zisyadis 
hat hier geäussert, dass er auch fOr die Harmonisierung im 
Schulwesen einstehe, dass wir in der Kommission aber den 
Fehler begangen hätten, vor lauter Enthusiasmus und 
Harmonis!erungsbestrebungen die basisdemokratischen 
Rechte unseres Staates zu vergessen. Herr Zisyadis, Sie 
sprechen damit den neuen Finanzausgleich · an, die AU
gemeinverbindlicherklärung, wie sie von Volk und Ständen 
angenommen wurde. Sie sprechen natürlich auch die dies
bezügliche Gesetzgebung an, das, was im Bundesgesetz 
Ober den Finanz• und Lastenausgleich festgelegt ist, das 
vom Parlament in beiden Kammern am 3. Oktober 2003 in 
der Schlussabstimmung verabschiedet wurde. 
Herr Zisyadls, in Artikel 14 des Finanz- und Lastenaus
gleichsgesetzes, in dem es um die Allgemeinverbindlicher
klärung geht, wird ganz klar festgehalten: «Die Bundesver
sammlung kann in Form eines dem Referendum un
terstehenden Bundesbeschlusses fQr allgemeinverbindlich 
erklären: a. auf Antrag von mindestens 21 Kantonen: die in
terkantonale Rahmenvereinbarung; b. auf Antrag von min
destens 18 Kantonen: einen Interkantonalen Vertrag in den 
Bereichen nach Artikel 48a Absatz 1 der Bundesverfas• 
sung.» Artikel 48a betrifft uns: Wenn ein Vertrag von 
18 Kantonen unterzeichnet Ist und die Kantone zur Ansicht 
gelangen, dass der Bund, gestützt auf Artikel 14 des er
wähnten Gesetzes, die Allgemeinverbindlicherklärung 
durch einen Bundesbeschluss festlegen soll, Herr Zisyadis, 
braucht es die Zustimmung beider Räte. Wenn diese erfolgt 
ist, wenn eine Mehrheit diesen politischen Entscheid gefällt 
hat, dann untersteht der Bundesbeschluss noch dem fakul
tativen Referendum. 
In diesem Sinne ist unsere basisdemokratische Struktur ein
gehalten, sowohl was die Beschlussfassung der Räte, wie 
auch was die Ausarbeitung der kantonalen Verträge und die 
Zustimmung durch die kantonalen Parlamente betrifft, und 
schliesslich durch das fakultative Referendum. Sie liegen 
hier also falsch, wenn Sie sagen, die basisdemokratischen 
Rechte würden nicht eingehalten. 
Zu Ihrem zweiten Anliegen, die Mitsprache der Studierenden 
sei auf Verfassungsstufe festzulegen, muss ich Ihnen sagen, 
dass Ich das wirklich nicht für verfassungswürdlg halte. 
Aus diesen Gründen beantrage Ich Ihnen im Namen der 
Kommission, den Rückweisungsantrag Zisyadis abzuleh
nen. 

Savary Geraldine (S, VD), pour la commisslon: Au nom de 
la commlssion, j'aimerais d'abord exprimer ma satisfaction ä 
voir que ce conseil se trouve dans l'ensemble en accord 
avec le projet qui vous est soumis. Rappelons-nous quand 
mAme que c'est notre chambre qul a pris !'initiative d'lnscrire 
dans la Constitution un article sur l'education, que le mandat 
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que vous avez donne a la CSEC etait ambitieux et ses chan
ces de succes loin d'etre garanties. Votre soutien couronne 
donc cinq ou sept ans de travail. 
C'est une bonne nouvelle aussi pour la collaboration entre la 
CDIP et la Confederation en inatlere d'educatlon et de for
mation. Je crois que la plupart des partls ont manifeste la 
une confiance dans cette future collaboration entre Confede
ratlon et CDIP. On peut retenir dans les preoccupations qul 
ont anime les intervenants taut a l'heure le souci de garder 
un contröle democratique sur Je domalne de la formatlon. Ce 
souci a ete reaffirme a plusieurs reprises et les tutures refor
mes legislatives devront en tenir compte, taut comme alles 
devront tenir compte aussl de certalnes preoccupations a 
associer les etudiants et Ies etudlantes dans le processus 
democratlque concernant les hautes ecoles. La aussi divers 
intervenants ont montre qu'il etait important qu'il n'y ait pas 
de perte democratique en matiere de pllotage des hautes 
ecoles. La volonte de consolider la permeabilite des filieres 
a aussi ete affirmee: je crois que c'est un projet extreme
ment important dans le cadre de cette refonte des articles 
constitutionnels, et par consequent aussi l'amelioratlon de 
l'acces aux etudes dans le cadre de cette reforme. 
Je vous demande aussl de ne pas soutenlr la proposition de 
renvoi Zisyadis. La peuple pourra se prononcer sur ces arti
cles constitutionnels, ca qui est plutöt une bonne chose pour 
la democratie. Monsieur Randegger nous a explique que 
l'article 48 garantissalt un contröle democratique lmportant 
sur ces projets sur les collaborations ou conventlons inter
cantonales qul pourralent etre mises sur pied. Et puis effectl-

. vement il est vrai que les rates democratlques ont deja eu 
lieu: la reforme de Bologna en est un exemple, mais juste
ment dans un systeme actuel. Nous pouvons esperer que ce 
type de procedure n'aura plus lieu avec une reforme du pilo
tage des hautes ecoles. 
Je suls aussl etonnee que Monsieur Zisyadis confonde cen~ 
tralisation et centrallsme. La questlon de l'egalite de l'ensel
gnement est, a mon avis, une valeur qu'on peut defendre; 
c'est un objectlf valable. Et l'on peut atteindre cet objectif par 
une harmonisatlon des pratiques. Je crois que, dans ce sec-

. teur comme dans d'autres - Je pense en particuller a l'ega
llte devant l'impöt que Monsieur Zisyadls defend dans le 
dossier sur la fiscallte -, l'egalite devant la formation, quel 
que soit l'endrolt ou l'on habite, est une valeur que nous de
vons defendre. 
Je vous invlte donc a voter ce projet de refonte des articles 
constltutionnels sur la tormation. 

Eintreten wird ohne Gegen8/ltrag beschlossen 
t:entree en matlere est decldee sans opposftlon 

La presldente (Meyer Ttierese, presidente): Nous votons 
sur la proposition de renvoi Zisyadis. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag Zisyadls .... 4 Stimmen 
Dagegen .... 158 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober die Neuordnung Im Bildungsbe
reich (BIidungsverfassung) 
Arrite federal modlflant les artlcles de la Constltutlon 
sur la fonnatlon 

Detailberatung- Dlscuss/on par article 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Elnleltung 
Antrag der Kommission: BBI 

Tltre et preambule, eh. 1 lntroductlon 
Proposition de Ja commission: FF 

Angenommen - Adopte 

Art. 48a Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission: BBI 

Neuer Antrag der Kommission 
Abs. 1 

b. Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4 ge
nannten Bereiche; 

Art. 48a al. 1, 3 
Proposition de /a commiss/on: FF 

Nouve/Ie proposition de Ja commlss/on 
AI. 1 . 

b. instruction publique pour ce qul concerne les domalnes vi
ses a l'article 62 alinea 4; 

Abs.1 
·Angenommen gemäss neuem Antrag der Kommission 
Adopte selon Ja nouvelle proposition de Ja commission 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlspositions sont adoptees 

Art. 61a 
Antrag der Kommission: BBI 

Antrag T;Jponez 
Abs.1 
.... des BIidungsraumes Schweiz. Sie setzen sich fQr die 
Gleichwertlgkelt von rein schulischer und beruflicher Bildung 
ein. 

Art. 61a 
Proposition de Ja commiss/on: FF 

Propos/tfon Ttfponez 
Al. 1 
.... de respace suisse de la tormation. lls defendent l'egalite 
entre la formation professionnelle et la formation purement 
scolaire. 

Abs. 1-AI. 1 

Trlponez Pierre (RL, BE): Mit meinem Einzelantrag schlage 
ich eine Ergänzung von Artikel 61a Absatz 1 vor, wonach 
Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ge
meinsam für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des 
Bildungsraumes Schweiz sorgen sollen. Diesen unterstOt
zungswürdigen Grundsatz möchte Ich mit dem Zusatz fes
tigen und ergänzen, dass sich Bund und Kantone gleichzei
tig auch für die Gleichwertigkeit von rein schulischer und be
ruflicher Bildung einsetzen sollen. 
Die Anerkennung der Gleichwertigkeit von schulischer und 
beruflicher Ausbildung ist seit langem ein zentrales Anliegen, 
nicht nur aller Wirtschaftsdachverbände, sondern auch sämt
llcher Berufsorganisationen der verschiedensten Branchen. 
Die Sozialpartner, also die Arbeitgeber und die Arbeitneh
mer, vertreten beide die Auffassung, dass die Gleichwertig
keit von schulischer und beruflicher Bildung eine wesentliche 
Richtschnur der schweizerischen Bildungspolitik bildet und 
bilden soll. Eine Verankerung dieses Grundprinzips im Bil
dungsrahmenartikel unserer Bundesverfassung ist deshalb 
mehr als gerechtfertigt und folgerichtig. Rund 70 Prozent 
aller Jugendlichen unseres Landes absolvieren heute eine 
Berufslehre mit Schule und Praxis. Sie wählen also den 
sogenannten dualen Ausbildungsweg, und dies keineswegs 
nur im gewerblichen oder im landwirtschaftlichen Bereich, 
sondern auch im industriellen Bereich und im Dienstleis
tungsbereich. 
Dass dieser duale Ausbildungsweg erfolgreich ist, wird nicht 
nur durch die markant geringere Jugendarbeitslosigkeit der 
Lehrabgänger im Vergleich mit den Jugendlichen, welche 
den rein schullschen Weg gewählt haben, unterstrichen. 

Bulletin officlel de r Assemblee federale 
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Dies wird regelmässlg auch bei den Internationalen Berufs
weltmeisterschaften sichtbar, wo unsere schweizerischen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stets In den Spitzenpositio
nen anzutreffen sind. Wir d0rten mit Freude feststellen, dass 
der Berufsbildungsweg dank qualitativer Verbesserungen 
und dank der vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten In der 
höheren Berufsbildung dem akademischen Weg durchaus 
ebenbürtig ist. Diese Gleichwertigkeit soll auch künftig ein 
Ziel unserer Bildungspolitik bleiben und muss deshalb im Bil
dungsrahmenartikel, den wir heute diskutieren, Ihren Platz 
finden. 
Der Bund und die Kantone sollen sich gemeinsam für die 
Gleichwertigkeit der rein schulischen und der beruflichen Bil
dung einsetzen. Es geht dabei nicht nur, aber auch um eine 
angemessene finanzielle Ausgewogenheit bei der Zuteilung 
der notwendigen Bildungsmittel der öffentlichen Hand, Ins
besondere z. B. im Bereich der höheren Berufsbildung. Aber 
es geht ebenso um die Bereitstellung eines ausreichenden 
Aus- und Weiterbildungsangebotes sowie um die sozialpoliti
sche und gesellschaftliche Anerkennung der Gleichwertig
keit der verschiedenen Ausbildungswege. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, meinem Einzelantrag zuzu
stimmen. Ob die konkrete Formulierung des Antrages der 
Weisheit letzter Schluss Ist, das möchte ich offen lassen. Je
denfalls habe ich bereits festgestellt, dass Im französischen 
Text ein Übersetzungsfehler vorliegt. Ich verlange in meinem 
Antrag die Gleichwertigkeit, und das wird Im französischen 
Text mit «egalite» übersetzt - das bedeutet aber nicht 
Gleichwertigkeit. Hier wäre der beste Ausdruck, wie ich an
nehme, «equivalence». Das allein zeigt schon, dass eine 
bessere Formulierung wohl noch möglich ist. Sie liegt aber 
nicht auf dem Tisch. 
Ich danke Ihnen für die Unterstützung meines Antrages 
durch Ihr Ja zu diesem Änderungswunsch. 

Wldmer Hans (S, LU): Herr Triponez, ich bin mit Ihrem An
liegen nat0rllch voll und ganz einverstanden. Mir scheint 
aber bei Ihrer Formulierung die Voraussetzung problema
tisch zu sein. Das Problem besteht nicht nur bei der deut
schen oder französischen Formulierung. Sie gehen davon 
aus, dass es heute eine klare Trennung von rein schulischer 
und rein beruflicher Bildung gibt. Das ist nicht der Fall. In der 
ganzen heutigen Bildungssituation besteht immer mehr eine 
innere Verzahnung, eine Vernetzung, eine Vermischung die
ser beiden Aspekte, die Sie in Ihrer Formulierung nun ein
fach trennen. Wie stellen Sie sich zu dieser Feststellung? 

Trlponez Plerre (AL. BE): Ja, Herr Kollege, Ich danke Ihnen. 
Das Ist natürlich eine Interpretation, die sicher nicht im Sinne 
desjenigen ist, der den Antrag formuliert hat, nämlich von 
mir. 
Die «rein schulische» Ausbildung Ist die Ausbildung, die rein 
schulisch vermittelt wird. Dass sich die Berufsbildung sowohl 
aus Praxlsbildung wie aus schulischer Ausbildung zusam
mensetzt, welss Jeder hier im Saal. So Ist der Antrag auch 
gemeint. Ich glaube, Ihre Interpretation Ist doch etwas frag
w0rdlg. Die Berufsbildung ist nicht eine rein schulische Aus
bildung, sondern in der Regel eine Kombination zwischen 
praktischer und theoretischer Ausbildung. 
Mir scheint, Herr Kollege, dass wir uns in diesem Text sehr 
gut finden können, wenn wir das wollen. 

Noser Ruedi (AL, ZH): Gestatten Sie mir, zuerst meine In
teressenbindungen offen zu legen: 
1 . Ich bin einer von denen, die den Weg der höheren Berufs
bildung bis zum Ingenieur gemacht haben. 
2. Ich bin Präsident von Swiss Engineering, und in dieser 
Funktion bin ich Im In• und Ausland sehr oft unterwegs und 
kämpfe um die Anerkennung unserer Diplome. 
Wenn man dieses Anerkennungsproblem genauer an• 
schaut, dann stellt man fest, dass die internationale Gemein
schaft immer schaut, wie die Bildung im jeweiligen Land 
geregelt ist. Wenn etwas als Hochschule bezeichnet und in 
einem Hochschulgesetz geregelt ist, dann wird es auch als 
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Hochschule anerkannt. Wenn etwas als Bachelor- oder 
Master-Diplom bezeichnet und im Hochschulgesetz geregelt 
Ist, dann wird es auch als solches anerkannt 
Aber wenn es neben dem Hochschulgesetz noch ein sepa
rates Gesetz gibt, z. B. ein Fachhochschulgesetz, dann wird 
es schon schwieriger mit der internationalen Anerkennung. 
Denn man muss der Welt erklären, dass es zwar das Glei
che ist, aber nicht im gleichen Gesetz geregelt ist. Wenn es 
dann noch helsst, es sei gleichwertig, aber andersartig, 
dann braucht es bereits mehrstündige Vorträge, damit man 
das noch erklären kann. 
Ein Beispiel: Bis ins Jahr 2001 haben wir in der Schweiz In· 
genleure HTL ausgebildet. Bis ins Jahr 2008 werden wir 
Fachhochschüler ausbilden, und ab 2008 werden die Ab
schlüsse der gleichen Ausbildung Bachelor und Master heis
sen. Die Bildungsverantwortlichen sind sich darOber einig, 
dass ein Fachhochschulabschluss etwa 200 bis 240 ECTS· 
Punkte wert Ist. Im Diplomsupplement - das ist die eng
lische Übersetzung, die man bekommt, wenn man ein 
solches Diplom hat - steht, das Fachhochschuldiplom «cor
responds to Bachelor». Es ist ein Riesenaufwand, allen Län
dern erklären zu m0ssen, was das nun heissen soll. Heisst 
«corresponds to», es sei etwa dasselbe? Heisst es, es sei 
weniger? Heisst es, es sei mehr? Das alles ist nur so, weil es 
in diesem Land Leute gibt, die den Begriff «gleichwertig, 
aber andersartig» am liebsten noch in der Verfassung veran
kert haben möchten. 
Aus meiner Sicht sollte man den Antrag Triponez nicht an
nehmen. In Artikel 61a sprechen wir von einem Bildungs
raum Schweiz und von dessen Durchlässigkeit. Damit ist die 
gesamte Bildung gemeint, auch die berufliche. Nach diesem 
Verständnis ist der Antrag Trlponez bereits in diesem Artikel 
enthalten. Nur wenn man zu wenig selbstbewusst ist, dann 
könnte man das allerdings noch extra erwähnen. Aber dann 
ergibt sich ein schwieriges Problem. Denn wie soll man da 
noch extra etwas hervorheben, wenn der Bildungsraum 
schon alles umfasst und die Durchlässigkeit für den gesam
ten BIidungsraum gilt, auch zwischen beruflicher und akade
mischer Bildung? 
Die Verdeutlichung, die Herr Triponez vorschlägt, ist zwar 
gut gemeint, aber sie führt eher zum Gegenteil. Sämtliche 
Bildung hat zum Schluss das Ziel, das Ergreifen eines Beru
fes zu ermöglichen. In sämtlicher Bildung geht es darum, 
sich theoretische Erkenntnisse und praktische Erfahrung an
zueignen. BIidung heisst immer Wissen und Können. Dass 
Wissen und Können für den beruflichen Erfolg gleich wichtig 
sind, ist eine Selbstverständlichkeit. 
Sollte aber der Rat den Antrag Triponez unterstützen - ei
nige Freisinnige werden das auch tun -, dann muss die For
mulierung vom Ständerat noch einmal gründlich überarbeitet 
werden. 

Rlklln Kathy (C, ZH): Artikel 61 a ist das zentrale Element, 
das Flletstack der neuen Bildungsverfassung, «il cuore del 
nostro lavoro», wie meine Kollegin Chiara Simoneschi hier 
richtig festgestellt hat. Daher sind wir nicht sehr erfreut, im 
letzten Moment einen Antrag zu erhalten, den wir nicht in 
der Kommission diskutieren konnten. 
«Die Schweizer stehen früh auf, erwachen aber spät», sagte 
einmal ein Bundesrat. Es stellt sich die Frage, was der An
trag Triponez eigentlich bewirken soll. Der Bund besitzt im 
Bereich der Berufsbildung bereits heute - im Unterschied 
zur Volksschule und zu den Hochschulen - eine umfas
sende Gesetzgebungskompetenz. In Artikel 63 Absatz 1 der 
Bundesverfassung ist dies festgehalten. Diese Kompetenz 
bleibt auch in der neuen Bildungsverfassung vollständig er
halten, Ja sie wird neu In einem eigenen Artikel geordnet und 
mit der Zielvorgabe ergänzt, dass der Bund ein breites und 
durchlässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung fördern 
soll. Die Berufsbildung ist selbstverständlich Teil des Bil
dungsraumes Schweiz, wie er in unserem neuen Artikel 61 a 
umschrieben ist. Die Berufsbildung wird damit auch aus der 
heutigen Sonderstellung, die von den Betroffenen oft als 
Schlachterstellung empfunden wird, herausgelöst und als in-
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tegrlerter und vollwertiger Teil des Ganzen klar anerkannt. 
Es ist eben gerade ein Ziel der Vorlage, die Chancengleich
heit zwischen schulischen und berufsorlentlerten Bildungs
gängen sicherzustellen. Der Antrag Triponez rennt somit 
offene Türen ein. Die neue Bildungsverfassung geht von der 
Gleichwert!gkelt und Durchlässigkeit aller Bildungsgänge 
aus. In Artikel 61 a geht es ja um die Sekundarstufe II Herr 
Trlponez, ist Ihnen dies bewusst? · Eine Aufteilung in rein 
schulische und berufliche Bildung erweckt den Eindruck, 
dass sich die Bildung In eine schulische und in eine berufli
che Bildung trennen lasse. Ist dies wirklich richtig und sinn
voll und wertet diese Trennung die Berufsbildung wlrkllch 
auf? Ergibt sich die angestrebte Gleichwertigkeit der Berufs
bildung nicht gerade aus der Integration von theoriebezoge
ner und anwendungsbezogener Bildung? Geht es vle.llelcht 
beim vorliegenden Einzelantrag nur um mehr Bundesbei
träge für die Berufsbildung oder allenfalls um eine Finanzie
rung der Meisterprüfungen durch den Bund? 
Die Mehrheit der CVP-Fraktion wird diesem Antrag nicht zu
stimmen, weil er nicht ausgereift vorliegt, obwohl wir grosse 
Sympathien für das duale System und die beruflichen Bil
dung haben; das ist Ihnen allen klar. Eine Minderheit unserer 
Fraktion wird dem Antrag Triponez zustimmen. Es wird dann 
Aufgabe des Ständerates sein, das Anliegen in eine verfas
su ngsgerechte Fassung zu giessen. 

Gallade Chantal (S, ZH): Die SP-Fraktion unterstützt voll
umfänglich die. Gleichwertigkeit der verschiedenen Bildungs
wege. Es wird aber nicht die ganze Fraktion den Antrag 
Triponez unterstützen - ich sage gleich, warum -, aber eine 
Mehrheit wird. dies tun. 

. Die -Diskussion um .die Gleichwertigkeit der verschiedenen 
Bildungswege muss geführt werden. Wir sehen dies auch 
bei der Diskussion über die Finanzierung der Weiterbildung, 
die jetzt stattfindet, oder angesichts der schreienden Un
gleichheiten, die immer noch bestehen, wenn man den Weg 
der Meisterprüfung gehen will. Übrigens Ist das ein ganz 
wichtiger Weg, um nachher selber Lehrlinge auszubilden, 
Lehrstellen anzubieten; dieser Zusammenhang ist nur so als 
Link gemeint. Deshalb halten es die allermeisten unserer 
Fraktion jetzt für richtig und wichtig, diese Gleichwertigkeit 
der Bildungswege auch in der Verfassung zu verankern. 
Es gibt noch Ungenauigkeiten in der Übersetzung, mögliche 
Konsequenzen müssen noch geklärt werden, und auch Um
oder Neuformulierungen müssen noch V()rgenommen wer
den. Ich denke, das ist ein klarer Auftrag, den wir nun dem 
Ständerat mitgeben, damit er das noch klären kann. Da die
ser Antrag etwas spät kam und eben diese Ungenauigkeiten 
noch enthalten sind, stimmt eine kleine Minderheit bei uns 
gegen diesen Antrag. 
Ich plädiere trotzdem mit der Mehrheit unserer Fraktion für 
den Antrag Trlponez, der übrigens ein Gemeinschaftswerk 
von Linken bzw. Gewerkschaften und Arbeitgebern Ist. Ich 
denke, es ist ganz wichtig, diese Gleichwertigkeit nicht nur 
immer zu meinen oder mitzumeinen oder zu sagen, die Ver
fassung impliziere das schon, sondern diese auch wlrkligh in 
Worten festzuhalten, sodass sie festgeschrieben Ist. Uber 
70 Prozent der Jugendlichen In der Schweiz wählen den Be
rufsblldun!:l,i:iwt~. Sie sollen nicht nur immer mitgemeint sein. 
Die Gleichwe lt dieser Bildungswege soll festgehalten 
sein. 
Es wurden schon so viele gute Ideen - und ich halte den An
trag Triponez für eine gute Idee - unter dieser Bundeshaus
kuppel vernichtet, bevor sie irgendwo festgeschrieben 
waren, weil man sagte, sie kämen zum falschen Zeitpunkt, 
seien ungenau, unausgereift oder unpräzis. Ich denke, 
daran sollte doch etwas, was im Grundsatz gut ist, hinter 
dem wir im Grundsatz alle stehen, jetzt hier drin nicht schei
tern. Das sollte nicht sein. Der richtige Zeitpunkt ist in die
sem Sinne nie oder - warum nicht? - jetzt. 
Wir werden aber hoffentlich weiter gut zusammenarbeiten, 
Herr Triponez, wenn es dann um die konkrete Gesetzge
bung bezüglich dieser Gleichwertigkeit geht, also um die 
Umsetzung dieses Verfassungsartikels. Wir werden hoffent-
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lieh, Herr Triponez, weiterhin gut zusammenarbeiten, wenn 
es um die Finanzierung bezQglich der Gleichwertigkeit die
ser Bildungswege geht. Denn für uns von der Sozialdemo
kratischen Partei ist klar, dass die Chancengerechtlgkelt für 
das lndMduum sowie bez0gllch der Bildungswege Immer Im 
Vordergrund steht. Ich denke übrigens, dass die Chancan
gerechtlgkelt sowohl bezüglich der Bildungswege als auch 
für die einzelnen Individuen eine der grossen bildungspoliti
schen Fragestellungen Im nächsten Jahrzehnt sein wird. 
Ich bin deshalb überzeugt, dass wir diesen Grundsatz heute 
In die Verfassung schreiben können und dass der Ständerat 
dann noch die Arbeit in dem Sinne nachbessern soll, dass er 
klärt, ob es hier alHäll!ge Umformulierungen braucht, damit 
unser aller Wille, der heute klar hervorkommen sollte, dort 
richtig festgehalten Ist. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Trlponez zuzustimmen und 
über Ihren Schatten zu springen, wenn Sie denken, dass 
man es noch besser formulieren könnte. Man könnte vieles 
immer noch besser machen. Man könnte mit allem früher 
kommen, aber wichtig ist, dass wir jetzt noch kommen. 
Frau Riklin hat vorher etwas von «früh aufstehen» und «spät 
erwachen» denke, manchmal Ist es auch gut, 
wenn man noch aufsteht, und sei es auch ein 
bisschen zu spät. Und wenn wir offene Türen einrennen, wie 
vorher auch gesagt wurde, dann ist es ja gut. Dann stet:it 
dem nichts mehr im Wege, dass wir diesen Gedanken iri der 
Verfassung festhalten. 
Ich danke Ihnen för eine klare Unterstützung des Antrages 
Triponez. · 

Pfister Theophil (V, SG}: Ich spreche zum Einzelantrag Tri
ponez, der In der SVP-Fraktionssltzung noch nicht vorlag. 
Kollege Triponez will Artikel 61 a durch einen Zusatz ergän
zen, der die Gleichwertigkeit von schulischer und beruflicher 
Bildung In einem Satz in der Verfassung festlegt. Es wird 
wohl kaum jemand in diesem Saal dagegen sein, dass diese 
Gleichwertigkeit gegeben sein soll. Wir haben mit unserem 
dualen Ausbildungssystem für Berufe einen Wert, der in sei
ner Auswirkung auch heute·noch oftmals unterschätzt wird. 
Andere Länder forcieren viel stärker als wir die schulische 
und die akademische Bildung, oftmals sogar zulasten der 
Qualität. Unserem Land gelingt es, gute junge Leute nach 
Schulabschluss sofort an die Arbeitsfront zu bringen und ih
nen damit einen optimalen Einstieg in die Berufswelt mit der 
nötigen Belastbarkelt zu ermöglichen. Dies ist eine der Stär
ken unseres Landes, und dies sollten wir auch in Zukunft 
pflegen. 
Ich denke, dieser grundlegende Erfolg unseres Bildungssys
tems, der heute von keiner Seite angezweifelt wird, rechtfer
tigt das Erwähnen der Gleichwertigkeit in der Verfassung. 
Das bedeutet auch, dass für die Anerkennung und Stützung 
möglichst gleichwertige Instrumente gesucht werden. Es 
steht unserem Land gut an, die weltweit absolut führende 
Stellung Im Bereich des dualen Berufsbildungssystems wei
terhin zu pflegen; so gesehen Ist der Antrag Triponez kein 
Fremdkörper in der Bildungsverfassung. Er hat nach meiner 
Einschätzung auch keine unmittelbaren Auswirkungen. 
Ich komme zum Schluss, dass wir diesen Zusatz trotz der 
kurzen zur Verfügung stehenden Bedenkzeit mit Vorbehalt 
aufnehmen können. Es wird Sache der zweiten Kammer 
sein, die Einordnung dieses Textes in die Verfassung zu ana
lysieren und in aller Ruhe nochmals darüber zu entscheiden. 
In diesem Sinne empfehle ich Annahme des Antrages Tripo
nez. 

Genner Ruth (G, ZH): Es geht bei der Diskussion dieses 
Antrages Triponez nicht um ein Bekenntnis für oder gegen 
die Berufsbildung. Das letzte Votum klang aber ganz so, als 
ob diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, nicht für die 
Gleichwertigkeit der Berufsbildung wären. 
Die Berufsbildung ist in Artikel 63 klar geregelt; dieser be
fasst sich weitgehend mit dem Anliegen der Berufsbildung, 
und wir stehen dazu. Der duale Ausbildungsweg ist ein er
folgreicher Weg. An sich greifen Sie mit Ihrem Vorschlag ja 
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ein berechtigtes Anliegen auf, aber in der Alltagsrealität des 
Berufswesens und des Bildungswesens ist Ihr Antrag unbe
stritten. Ich möchte einfach sagen: Wir haben seriöse Kom
missionsarbeit geleistet; diesen Text jetzt hier an diesem Ort 
einzufügen, ist in meinen Augen nicht richtig. Ich muss zu
dem erwähnen, dass in der Kommission vier Mitglieder der 
FDP-Fraktion und sieben der SP-Fraktion vertreten sind. 
Warum wurde das während der jahrelangen Kommissionsar
beit nicht eingebracht? Es ist auch falsch angesichts des
sen, dass wir eine ausserordentlich spezielle Art des Vor
gehens wählten - die übrigens erfolgreich und konstruktiv 
war - und wir bezüglich dieses Antrages keine Absprache 
mit der EDK haben. Dieser Antrag ist in meinen Augen nicht 
nur ganz klar am falschen Ort platziert, sondern die Implika
tionen Ihres Antrages wurden nicht überdacht, und das ist 
viel schwerwiegender. Wir wissen nicht, welche Auswirkun
gen Sie, Herr Triponez, von diesem Antrag hier erwarten. 
Wir formulieren hier zudem kein Gesetz; es geht um einen 
Verfassungstext, den wir ganz seriös aufgebaut haben, und 
da sind nun Schnellschüsse wie dieser - ich muss es so sa
gen - nicht am Platz. Wenn Sie Absichten finanzieller Natur 
verfolgen, indem Sie mehr Bundesgelder für die Berufsbil
dung wollen, müssen Sie auch konsequent sein und für die 
Bildung entsprechend mehr Geld zur Verfügung stellen. Die 
Grünen sind sofort bereit, mehr Geld in die Bildung zu inves
tieren. Aber mit diesem Artikel hier an diesem Ort schaffen 
Sie das nicht. 
Ich möchte Sie dringend bitten, Ihr Anliegen in die Kommis
sionsarbeit einzubringen, wo man den Antrag genau abwä
gen und auch mit der EDK absprechen kann, wie wir das bis 
jetzt getan haben. Denn unsere bisherige Kommissionsar
beit war seriös abgestützt und überdacht. Das, was Sie hier 
bringen, ist - ich will es jetzt nicht militärisch sagen - ccz'fade 
gschlage» und fehl am Platz. 
Ich möchte Sie bitte, diesen Antrag abzulehnen. 

Gysin Hans Rudolf (RL, BL): Frau Kollegin Genner, ich 
möchte Ihnen eine Frage stellen: Ich glaube, Sie haben aus
geführt, Sie hätten sehr serjöse Kommissionsarbeit geleis
tet. Mir Ist aufgefallen, dass Sie sich letzte Woche auch 
schon vehement gegen die Förderung des Standortes 
Schweiz gewehrt haben. Was schlagen Sie anstelle des An
trages Triponez denn vor, wenn Sie das Anliegen, der Be
rufsbildung in diesem Bereich mehr Raum zu geben, im 
Grundsatz unterstützen? 

Genner Ruth (G, ZH): in Artikel 63, ich habe es bereits aus
geführt, ist die Berufsbildung sehr klar aufgeführt. ich sehe 
nicht, dass wir auf Verfassungsstufe eigentlich mehr dazu 
sagen müssten. Was wir haben müssten, sind ganz klar 
mehr Mittel, und das Ist Sache dieses Parlamentes. Ich war 
zusammen mit meiner Fraktion immer auf derjenigen Seite, 
die für die Bildung und auch für die Forschung mehr Mittel 
gefordert hat. Das wurde eigentlich immer mehrheitlich von 
der rechten Seite des Rates abgelehnt. Aber hier Ist die 
Gleichwertigkeit überhaupt nicht infrage gestellt. Den Artikel 
hier zu ergänzen, wo wir rein um die Definition des Bildungs
raumes Schweiz kämpfen und auch noch nichts zu den Stu
fen sagen, ist nach meiner Auffassung verfassungstechnisch 
ein ganz falscher Ort. 

Nordmann Roger (S, VD): En fait, le texte allemand de la 
proposition Triponez parle de «Gleichwertigkeit», donc 
d'ccequivalence», mals ce terme est traduit par «egaiite», ce 
qui n'est pas la meme chose. On ne peut pas dire que les 
formations professionnelles et universitaires soient «ega
les», alles sont eventuellement «equivalentes» et on veut les 
soutenir de la mäme manlere. Donc, il y a la un premier pro
bleme de traduction. 
Ensuite, il y a un deuxieme probleme de traduction. On parie 
de «rein schulischer und beruflicher Bildung» en allemand, 
et en franyais, on dit: «la formatlon professionnelle et la for
mation purement scolaire». J'lmagine que Monsieur Trlpo
nez a voulu parler de ia formation sur ie terrain par oppo-
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sitlon a la formation en ecole - encore qu'il y ait des forma
tions professionnelles qui soient dispensees entierement en 
ecoie. 
Tout cela pour vous dire que je pense qu'II y a une Intention 
qul est assez juste et une reconnaissance symbolique et 
d'une equlvalence, mais qu'on ne peut pas voter le texte tel 
quel. 
Je serais enclin a vous proposer au moins de vous abstenir 
au vote ou de rejeter la proposition Triponez, et de charger la 
commission de l'autre conseil de regler ce probleme de tra
duction et d'inventer une formulatlon qui soit coherente et 
ciaire. 
A mon avis, il y a une confusion sur le plan de l'intentlon en
tre les versions franyalse et allemande, et je trouverals dom
mage qu'on adopte la proposition Triponez sous sa forme 
actuelle, mäme si l'intention qui ia sous-tend est probable
ment assez juste. 

Trlponez Pierre (RL, BE): Monsieur Nordmann, il est tout a 
fait clair que j'ai depose mon texte en allemand et que c'est 
la version aliemande qui fait foi; ce texte est tres clair. Je me 
suis permis de mentionner ce matin deja que ia traductlon 
franyaise etait peut-ätre un peu maiheureuse et surtout que 
le mot «egalite» etait faux; vous avez tout a fait raison sur ce 
demier point. Mais il y a quand mäme des personnes qui 
parlent plusieurs langues dans ce conseil, alors ya m'eton
nerait un peu qu'avec cette rectification que j'indique - c'est 
bien «equivalence» qu'il faut comprendre -, on ne puisse 
pas voter sur ma proposition. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Le texte qui vous a 
ete presente ce matin est le fruit de huit annees de discus
sions avec des essais infructueux - je me souviens d'avoir 
participe, il y a quelques annees, a une discussion au sujet 
d'un article constitutionnel sur ce mäme objet qui n'a rien 
donne. Apres huit annees de discussions, on a reussi a pro
poser un texte qui a l'appui de la Conference suisse des di
recteurs cantonaux de l'instruction publique, des deux com
missions et du Conseil federal. 
Et quelques jours avant que le Parlement n'approuve ce 
texte, Monsieur Triponez propose ce compiement a cet arti
cle. Ce qu'on vient d'entendre demontre bien le danger et la 
difficulte de venir en derniere minute proposer quelque 
chose qul a probablement de l'importance, mais dont on ne 
mesure pas la portee. Si deja, lorsque l'on dlscute ce texte, 
on a des conflits quant a la traduction, qu'est-ce que cela si
gnifie lorsqu'il faudra l'appliquer? 
C'est vrai, comme l'a dit Monsieur Nordmann, que «Gleich
wertigkeit» ne slgnifie pas «egalite». Mais c'est vrai aussi 
que si on le traduit par ccequivalence», on ouvre des pers
pectlves qui sont absolument difficiles a definir, parce que le 
terme «equivalence» signifie que l'un vaut l'autre et que la 
formation professionnelle - dont personne ne nie l'impor
tance et la necessite de maintenir la qualite - egale la forma
tion scolaire. Quelle formatlon scolaire, quelle formation 
professionnelle? Donc, dans tous les cas, pour ce qui est de 
ma modeste connaissance de la langue franyaise, je ne vois 
pas quelle traductlon me donnerait satisfaction et je ne vois 
pas quel texte permettrait d'apporter une clarte qui justifle
rait l'acceptation de cette proposition. 
C'est nous prendre, d'une certaine maniere, en otages, que 
de dire: «Ne pas voter ce texte, c'est ne pas aimer la forma
tion professionnelle, ne pas reconnaitre son importance. 
C'est injuste.» On a demontre, au cours de ces dernieres 
annees, combien la formation professionnelle etait chere a 
tous ceux qui font de la politique en Suisse. On a revise la loi 
sur la formation professionnelle, on a ameliore les moyens, 
on a pris toute une serie de mesures qul demontrent que ce 
Parlament et le Conseil federal attachent une tres grande 
importance a la formatlon professionnelle, et je crois que 
Monsieur Triponez le sait. II a raison de se battre toujours et 
encore, parce qu'il ne taut pas baisser la garde, II ne faut pas 
baisser l'interät pour la formation professionnelle, mais il ne 
taut quand mäme pas sauter par-dessus la barriere et Intro-



97.419 Conseil national 'L4. 5 octobre 2005 

duire dans un texte comme celul-la une phrase qui amene 
plutöt des difflcultes supplementaires et des risques de con
fllts. 
Je me tourne vers le groupe socialiste qui, pris par son en
thousiasme pour las apprentis - et je l'en fellclte, c'est quel
que chose de tres positif, que je partage -, veut voter ce 
texte, malgre le risque de confusion qu'il impllque. Ce texte 
aura finalement des consequences financieres - d'ailleurs 
votre porte-parole l'a dit. Croyez-vous sincerement qu'il sera 
possible d'accroitre a la fois !es moyens pour la formation 
tertiaire - l'universite, la recherche, la sclence - et la forma
tion professionnelle? Nonl Vous le savez bien, vous savez 
bien qu'un Jour II y aura un arbitrage et on risquera, sl 
comme vous le souhaltez, on veut augmenter les depenses 
pour la formation professlonnelle, de diminuer d'autant les 
depenses pour la recherche, la science et la formation. 
Le resultat concret, parmi las possibilites qu'un des deputes 
ici presents a evoquees ii y a un Instant, c'est d'augmenter 
las taxes pour les etudlants, iorsqu'II faudra trouver · des 
moyens supplementaires pour l'universite parce qu'on aura 
prls une partie des moyens de l'universite pour autre chose. 
Et ce jour-la, on rappellera qua vous aurez vote dans un en
thouslasme franclscain un texte dont vous n'aurez pas me
sure tout a fait la portee concrete ulterleurement. 
Alors je crois, Monsieur Triponez, qu'on ne peut pas faire 
du droit constitutlonnel slmplement avec de bonnes inten
tlons qu'on partage. Nous approuvons tous vos bonnes In
tentions· on peut le faire figurer au Bulletin officiel -, mais 
on ne peut pas faire du droit constltutionnel avec de bonnes 
Intentions. · 
II faut avoir le courage de dire oui a ia formatlon profession
nelle, mals non a la proposition Triponez. 

Savary Geraidine (S, VD), pour la commission: Monsieur Tri
ponez, je salue effectivement votre souci de vous preoccu
per de la situatlon de la formatlon professionnelle en Suisse. 
C'est lmportant, c;a doit etre dit et redlt, et tant mieux si le de
bat a lieu aujourd'hui. Mais je pense qua c'est une .fausse 
bonne idee de rajouter votre proposition a l'article 61 a. On le 
sait, souvent l'enfer est pave de bonnes intentions, ce qul est 
le cas de votre proposition. Comme Madame Riklin l'a dit, je 
repete que l'article 61 a est un texte fondateur; c'est le coeur 
de la reforme concernant l'educatlon dans ia Constitution. 
On ne peut pas rajouter des choses comme c;a, les unes 
apres les autres. A mon avis, la proposltion Trlponez ouvre 
la boite de Pandore, parce qua le Conseil des Etats pourrait 
alors rajouter toute une serie d'autres propositlons. Par 
exemple, las questions d'egallte des chances pourraient 
aussi etre reintroduites dans le texte de cet artlcle. Donc, 
n'ouvrez pas la boite de Pandore et ne rajoutez pas des 
phrases supplementalres a cet article-la. 
Nous l'avons dit tout a l'heure aussi, il y a un article qui con
ceme la formation professionnelle. Monsieur Triponez parle 
comme sl rien n'avait ete fait, comme sl rlen n'avait ete dis
cute concernant la formatlon . professionnelle. Je repete -
peut-etre faut-il le faire - que l'article 63 est tres precis. II est 
renforce dans ce travall de refonte constitutionnel, puisque la 
Confederation a l'obligation d'encourager 1a diversite et la 
permeabilite de l'offre en matiere de formation profession
nelle. Donc, Je le repete, nous ne nous sommes pas debar
rasses de cette _question-la dans la commisslon; nous 
l'avons traltee et nous avons renforce l'importance de la for
mation professionnelle. 
Sur le fond, cela a ete dit aussi, cela me pose quand mllme 
un petit probleme de voter un texte qui parle d'egalite, 
d'equivalence et qui raste tres opaque, aussi bien dans las 
objectifs que dans le financement, ainsi que sur le fond et 
sur la forme. C'est un travall qui aujourd'hui, a mon avis, 
n'est pas suffisamment approfondi. 
Je dlrai aussi que las impllcations financieres ne sont actuel
lement bien evidemment pas traltees, de mllme que le röle 
entre la Confederation et las cantons sur ce sujet. II y a donc 
toute une serie de questions qui ne pourront pas lltre trai
tees aujourd'hui et je trouve qu'on n'a pas las moyens de vo
ter sur la proposition Trlponez. 

Enfin, c'est peut-Atre faire preuve de conservatisme, mais je 
considere que retravaliler la Constltutlon est un travall de 
longue haleine, puisque c'est un texte fondateur. Alors sou
mettre aujourd'hui a la va-vite une proposition, c'est u~ tra
vail un petlt peu insufflsant. 
Donc, je vous demande encore une fois de ne pas accepter 
cette proposition Triponez. Je vous rappelle que nous 
croyons a la formation professionnelle; un article constitu
tlonnel lui est consacre et c'est, a mon avis, suff1Sant pour 
montrer notre attachement a ce domaine de la formation en 
Sulsse. 

Abstimmung- Vote 
F0r den Antrag Triponez .••• 106 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 62 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlsposltlons sont adoptees 

Art. 62 Titel, Abs. 2, 4-6 
Antrag der Kommission: BBI 

Art. 62 tltre, al. 2, 4-6 
Proposition de la commlsslon: FF 

Rutschmann Hans (V, ZH): Mit dem neuen Bildungsrah
menartikel werden einige wesentliche Bereiche auf eidge
nössischer Ebene koordiniert, So geht es um das Schul
eintrittsalter und die Schulpflicht, die Dauer und die Ziele der 
Bildungsstufen und deren Übergänge sowie um die Aner
kennung der Abschlüsse. Der Verfassungsartikel Ist so auf
gebaut, dass die Kantone für diese AnlJegen . eine ge
meinsame Lösung auf freiwilliger Basis suchen und auch 
entsprechende Regelungen festlegen. Eine Koordination in 
diesen Punkten ist auch durchaus sinnvoll. · 
Das Problem stellt sich aber beim Nichtzustandekommen ei
ner freiwilligen Koordination. Immerhin betrifft es alle Kan
tone mit unterschiedlichen Strukturen und teilweise ver
schiedenen Schulsystemen. Gemäss Absatz 4 kann der 
Bund von sich aus die notwendigen Vorschriften erlassen, 
falls auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung zu
stande kommt. Hier stellt sich die Frage, zu welchem Zeit
punkt der Bund tätig werden soll oder tätig werden darf. 
Diese Frage war auch ein wichtiger Bestandteil des seiner
zeitigen Vernehmlassungsverfahrens. Damals wurden zwei 
Varianten in die Vernehmlassung gegeben. Dabei kam klar 
zum Ausdruck, dass der Bund erst bei einem Scheitern der 
gemeinsamen Bemühungen um eine Harmonisierung die 
notwendigen Vorschriften erlassen solle. Trotzdem wurde in 
der vorliegenden Fassung der Kommissionsmehrheit auf die 
Kann-Formulierung verzichtet. Unseres Erachtens sollte der 
Bund in Sachen Koordination nur sehr zurOckhaitend tätig 
werden können. Insbesondere sollte die Hürde für eine 
zwangsweise, von oben verordnete Koordination relativ hoch 
sein. In unserem land sind nach wie vor in erster Linie die 
Kantone und die Gemeinden für das Schulwesen zuständig. 
Sie tragen auch die Hauptlast der entsprechenden Kosten. 
Die Bestimmungen von Absatz 4 geben dem Bund nun aber 
sehr weitreichende Einflussmöglichkeiten bezüglich der 
Kompetenzen der Kantone. Die Fassung der Kommissions· 
mehrheit gibt dem Bund ganz klar den Auftrag zum Handeln, 
falls auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung zu
stande kommt. So heisst es in Absatz 4 unter anderem: « .... 

so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.» 
Wir beantragen Ihnen, hier noch das Wort «kann» einzufü
gen. Der letzte Teil von Absatz 4 helsst dann: « .... so kann 
der Bund die notwendigen Vorschriften erlassen.» Die Kann
Formulierung ist eine wesentlich offenere Formulierung. Die 
Kann-Formulierung bringt zum Ausdruck, dass der Bund nur 
im Ausnahmefall von seinen Kompetenzen Gebrauch ma
chen sollte. Die Kann-Formulierung respektiert die föderalis
tischen Strukturen unseres Landes wesentlich besser als die 
Fassung der Kommissionsmehrheit. 
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Bulletin officiel de l'Assembl{te federale 



5. Oktober 2005 

Stump Doris (S, AG): Meine Minderheit beantragt, Absatz 6 
von Artikel 62 zu streichen. Dieser Absatz Ist überflüssig, 
weil das Mitspracherecht der Kantone bereits mehrfach ab
gesichert ist und der Bund nur in ganz bestimmten Berei
chen und nur subsidiär handeln kann. Dieser Artikel Ist 
Ausdruck des grossen Misstrauens der Kantone - oder zu
mindest gewisser Kantone - gegenüber dem Bund und kann 
zu einem eigentlichen Verhinderungsartikel werden. Er be
deutet den Rückfall in den überwunden geglaubten Kantönli
geist. 
Was verlangt Absatz 6 von Artikels 62? Es helsst da: «Bei 
der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zu
ständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der 
Kantone besonderes Gewicht zu ... Dieser Absatz wäre be
rechtigt, wenn nicht bereits in den Artikeln 61 und 62 der Ein
fluss bzw. die Mitsprache der Kantone sichergestellt wäre. 
Artikel 61 besagt klar, dass der Bund gemeinsam mit den 
Kantonen für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bil
dungsraumes Schweiz zu sorgen hat. Da ist bereits die volle 
Mitsprache gewährleistet. Artikel 62 Absatz 4 hält fest, dass 
der Bund nur dann Vorschriften erlassen kann, falls keine 
Harmonisierung zustande• kommt, falls keine Einigung er
reicht wird, und zwar nur in ganz bestimmten, definierten Be
reichen wie Schuleintrittsalter, Schulpflicht, Dauer und Ziele 
der Bildungsstufen und deren Übergänge sowie Anerken- · 
nung von Abschlüssen. Der Bund kann also nur subsidiär 
handeln, d. h., wenn die gemeinsamen Anstrengungen von 
Bund und Kantonen zu keinem Ziel geführt haben. 
Zudem ist die Mitsprache der Kantone in jedem Fall gewähr-. 
leistet, denn gemäss Bundesverfassung müssen die Kan
tone bei jeder Gesetzgel:>ung vorrangig einbezogen werden. 
Ich verweise auf- die Artikel 44 und 45 der Bundesverfas
sung, wo die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanto
nen eindeutig geregelt wird. Artikel 45 Absatz 2 der Bundes
verfassung besagt z. B.: «Der Bund informiert die Kantone 
rechtzeitig und umfassend über seine Vorhaben; er holt ihre 
Stellungnahmen ein, wenn Ihre Interessen betroffen sind.» 
Was wollen die Kantone eigentlich noch mehr, wenn Sie Ab
satz 6 einfügen? Wenn - nach dem gemeinsamen Vergehen 
gemäss Artikel 61 a der Bundesverfassung und nach Anhö
rung der Kantone gemäss den Artikeln 44 und 45 der Bun
desverfassung - den Kantonen dann nochmals besonderes 
Gewicht beigemessen werden muss, dann hat der Bund 
wirklich keinen Spielraum mehr. Das würde zu einer völlig 
blockierten Situation führen, und der Bund könnte nicht über 
die eigentlichen Ziele entscheiden, die mit dieser Verfas
sungsänderung bezweckt werden, nämlich die Harmonisie
rung unseres Bildungsraums. 
Wenn nun argumentiert wird, es gebe diese Art von Rege
lung bereits Im Zusammenhang mit der Aussenpolitik, ist zu
mindest darauf hinzuweisen, dass in der Aussenpolitik 
vorgängig kein Prozess der gemeinsamen Konsenssuche 
stattfinden muss; dort kann der Bund allein initiativ werden 
und muss deshalb per Verfassung verpflichtet werden, in 
diesen Beratungen auch die Kantone beizuziehen. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen: erstens, 
weil die Mitbestimmung und Mitsprache der Kantone bereits 
in den Artikeln 61 a und 62 und in den allgemeinen Bestim
mungen in den Artikeln 44 und 45 ausführlich und definitiv 
geregelt ist, und zweitens, weil mit einer zusätzlichen Erwäh
nung des Gewichts der Kantone die vorgesehene Entschei
dungskompetenz des Bundes In einigen bereits genau 
definierten Bereichen unterlaufen werden könnte und damit 
längst fällig gewordene Harmonisierungen Im Bildungswe
sen unter Umständen von einzelnen Kantonen verhindert 
werden könnten. 
Das Ziel der Harmonisierung unseres Bildungsraumes war 
der Ursprung dieser Verfassungsänderung. Wenn wir nun 
für die Kantone eine sogenannte zusätzliche Mitbestim
mungsmöglichkeit einrichten, dann laufen wir tatsächlich 
Gefahr, dass wir den Kantönligeist wieder einführen. 

Markwalder Bär Christa (AL, BE): Die FDP-Fraktion emp
fiehlt Ihnen, der Mehrheit zu folgen, damit wir endlich dem 
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Ziel eines Schulraumes Schweiz einen grossen Schritt nä
her kommen. 
Fakt ist, dass wir heute trotz jahrzehntelangen Koordinati
onsbemühungen der Kantone einen stark fragmentierten 
Bildungsraum haben. Ja, man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass die kantonalen Schulsysteme durch ver
schiedene Reformen in den letzten Jahren mehr auseinan
der gedriftet als zusammengerückt sind. Dies Ist der 
Mobilität von Familien mit schulpflichtigen Kindern abträg
llch. Gerade in einer Zeit, in der Mobilität eher die Regel als 
die Ausnahme bildet, ist deshalb ein Schulraum Schweiz, 
ein Bildungsraum Schweiz von besonderer Bedeutung. Mit 
der punktuellen Harmonisierung in den Bereichen Schulein
trittsalter, ~hulpflicht, Dauer und Ziele der Bildungsstufen 
und deren Ubergänge, Anerkennung von Abschlüssen wer
den Mobilitätshürden abgebaut, und die Chancengleichheit 
wird verbessert. 
Artikel 62 Absatz 4 ist die Schlüsselnorm in der neuen Bil
dungsverfassung. Sie schafft eine subsidiäre, aber trotzdem 
beschränkte Bundeskompetenz, damit das Ziel der Durch
lässigkeit erreicht werden kann. Diese Kompetenz soll aber 
im Indikativ formuliert werden und nicht als Kann-Formulie
rung, wie das die Minderheit fordert. Die FDP-Fraktion emp
fiehlt Ihnen deshalb, der Mehrheit zu folgen. 
Bedenken Sie zudem, dass wir soeben Artikel 48a der Bun
desverfassung gutgeheissen haben. Er sieht die Ausdeh
nung der Möglichkeit vor, interkantonale Verträge als all
gemeinverbindlich zu erklären, auch im Bereich Schulwe
sen. Diese Norm wird nämlich in Zukunft verhindern, dass 
Kantone im Schulwesen Alleingänge produzieren, welche 
die anderen Kantone zum autonomen Nachvollzug zwingen. 
Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Hinweis machen 
auf die parlamentarische Initiative Gutzwiller, die wir Im An
schluss an die Beratung der Bildungsverfassung abschrei
ben werden. Der Initiant ist mit der Abschreibung einver
standen; er erwartet aber eine sehr rasche Umsetzung sei
nes Anliegens, ansonsten wird er noch in dieser Legislatur 
einen neuen Vorstoss zu diesem Thema einreichen. 

Sadls Laura (AL, Tl): Le groupe radical-liberal vous invite a 
soutenir la proposition de la majorite de la commission a l'ar
tlcle 62 allnea 6. II s'agit du cas ou la Confederation fait 
usage de sa competence subsidiaire dans le domaine de 
l'lnstruction publique, c'est-a-dire quand l'effort de coordina
tion des cantons dans les domaines enumeres a l'alinea 4 
n'atteint pas le degre d'harmonisation souhaite. 
Certes, un drolt general de participatlon des cantons aux 
processus decisionnels est deja prevu a l'article 45 de la 
Constitution federale, mais il s'agit ici d'assurer une partici
pation accrue des cantons a l'elaboratlon de leis federales 
qui concernent un domaine, notamment celui de l'instruction 
publique, qul est clairement du ressort des cantons et, dont 
ils ont, avec les communes, une responsabilite financiere et 
des competences accrues. 
La proposition de la majorite permet aussi de souligner que 
l'harmonisation des differents systemes d'instructlon publi
que doit passer prioritairement par la vole de la coordination 
intercantonale phit0t que par l'utilisation de la competence 
subsidiaire de la Confederation. Les cantons n'auront aucun 
droit de veto, mais leurs competences et leur engagement fi
nancier en matlere d'instruction publique trouveront une 
juste prise en campte dans les dlscussions et dans l'elabora
tlon de normes qui touchent un domaine de leur ressort. 
Je vous invite a soutenir la proposition de la majorite de la 
commission. 

Bruderer Pascale (S, AG): Das Votum von Frau Stump zu 
ihrem Minderheitsantrag kann ich im Namen der SP-Fraktion 
nur unterstützen. Im gleichen Sinne wie diese Minderheit hat 
ja bereits der Bundesrat in seiner Stellungnahme argumen
tiert. Die Mitsprache der Kantone besteht vielerorts; sie ist 
griffig und gut geregelt - auch ohne diesen etwas fehlplat
ziert anmutenden Absatz 6. 
Zur Minderheit Rutschmann: Bei Artikel 62 Absatz 4 befin
den wir uns effektiv beim eigentlichen Herzstück der neuen 
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Bildungsverfassung. Was ich bezüglich der langen, kompli
zierten Vorgeschichte dieser gesamten Vorlage beim Eintre
ten erwähnt habe, bezieht sich eins zu eins und in ganz 
besonderem Masse auch auf diesen Passus. Die heutige 
Formulierung entspricht bereits einem sehr wohl austarier
ten Kompromiss. Wir wären seitens der SP sehr gerne wei
ter gegangen. Wir haben aber unsere eigenen Vorstellungen 
zugunsten eines tragfähigen, eines breit abgestützten Vor
schlages zügeln müssen und wollen. Dieser liegt jetzt vor 
und wird Ihnen seitens der Kommissionsmehrheit empfoh
len. 
Auch gemäss der Mehrheitsvariante bleibt es ja In erster Li
nie Aufgabe der Kantone, ihre Schulsysteme im Sinne eines 
gemeinsamen Bildungsraumes zu · koordinieren. Das ent
spricht übrigens auch dem ureigenen Ziel der EDK, auf das 
sie mit Konkordaten und teils wirklich sehr zukunftsweisen
den Projekten wie z. B. Harmos hinwirkt. Das sind Bestre
bungen, die es an dieser Stelle auch zu wü 
Scheitert diese Harmonisierung aus eigenem Antrieb 
dlngs, so hat der Bund das Recht und In meinen Augen auch 
die Pflicht, verbindliche Regelungen zu erlassen - im Zei
chen und im Sinne der Steuerbarkeit und der Kohärenz des 
Bildungsraumes Schweiz. 
Bedenken Sie: Bereits der Moment, in dem das Scheitern 
der Bemühungen der Kantone festgestellt wird, gründet auf 
einer Auslegung, .auf einer politischen Einschätzung; die 
Kommissionssprecher haben das bereits beim Eintreten er
wähnt. .In diesem Sinne. läutet nicht plötzlich irgendeine 
Alarmglocke·. und signalisiert, dass das Scheitern Tatsache 
ist, nach welchem gemässWLinsch der Minderheit der Bund 
die Dinge verbindlich regeln könnte •. Es ist. eine politische 
Einschätzung; bereits der Zeitpunkt der Feststellung eines 
Scheiterns beruht auf einer Einschätzung. 
Die EinfOhrurig einer Kann-Formulierung bringt hier eine 
wirklich unnötige und nur scheinbare Relativlerung. Die Fas
sung der Mehrheit ist der tragfähige Kompromiss, zu dem 
auch wir uns durchringen konnten und der jetzt nicht mehr 
weiter ausgereizt werden sollte. Die Taube, die Wir uns sei, 
tens. der· SP wünschen. bleibt weiterhin auf dem Dach. Aber 
den Spatz haben wir In der Hand, und den sollten wir jetzt 
nicht mehr hergeben. 
Vielen Dank für die Zustimmung zum Antrag der Mehrheit. 

Rlklln Kathy (C, ZH): Ich spreche zum Antrag der Minder
heit Rutschmann zu Artikel 62 Absatz 4. Die CVP-Fraktlon 
tritt für den Antrag der Mehrheit ein und lehnt den Antrag der 
Minderheit Rutschmann ab. Warum eine diffusere Formulle
rung mit dem Wörtchen «kann»? Die von der SVP-Fraktion 
vorgeschlagene Formulierung bringt keine Klärung. 
Wer ausser dem Bund soll denn nun die Koordination an die 
Hand nehmen? Sorgen wir mindestens in der Bundesverfas
sung für eine klare Aufgabenteilung. Auch die Kantone sind 
mit der Formulierung der Mehrheit einverstanden. Der Weg 
einer einheitlichen Regelung wird auf alle Fälle immer noch 
lang sein. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie gemeinsam mit der CVP-Fraktion 
dem Antrag der Mehrheit zustimmen. 

Slmoneschl..Cortesl Chiara (C, Tl): MI esprimo suli'arti
colo 62 capoverso 6 e dunque sulla proposta di stralclo della 
minoranza Stump. Carticolo 62 a veramente un articolo 
molto importante poiche regola la nuova competenza ehe sl 
vuole dare alla Contederazlone. Si tratta dl una competenza 
sussidiarla, qualora gll sforzi dl coordinamento e di armoniz
zazione tra la Confederazione e i cantoni dovessero fallire. 
Si tratta di sforzl di coordlnamento ed armonizzazione in 
quattro campi ben definlti: la scuola dell'obbligo; la durata e 
gll obiettivi della fase di formazione e il passaggio da una 
fase all'altra; II riconoscimento dei diploml; l'inizio dell'anno 
scolastlco. Ecco, se non sl avvera queste collaborazione e 
questa armonlzzazione, la Confederazione puo e deve ema
nare delle norme, necessarle proprio a stabilire questa coor• 
dinazione. 
In pratica significa preparare un testo di !egge ehe regola 
questo obiettivo comune. Per esempio, se parliamo degli 
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oblettivi delle fasl di formazione signlfica stabilire grosso 
modo quali competenze, quall conoscenze devono raggiun
gere gli alllevl dopo la scuola primaria, dopo la scuola se
condaria - per esempio. Toccherebbe dunque a govemo e 
Parlamento dlyentare attlvi, ed il capoverso 6 dlce una cosa 
importante: «E attribulta particolare lmportanza alla parteci
pazlone dei cantonl all'elaborazlone degll atti leglslativi fede
rall ehe concemono le loro competenze.» Dunque, e un 
diritto, se volete, dl consultazione preventiva dei cantoni 1 
quali possono collaborare lnsleme al Parlamento e al go
verno per preparare questi testl di !egge. 
lo veramente non vedo perche si debba sanzlonare cosl 
fortemente una disposizione, dlcendo ehe se la dovessimo 
mantenere sl corre II perlcolo di allmentare II «Kantöntl
gelst» - non so neanche come sl dlce In itallano. Trovo ehe 
la nostra collega Stump a stata un po' pesante, un po' dura. 
Forse a il gruppo soclalista a non avere molta flducia nei 
cantoni. 
Per cui, vi prego assolutamente di sostenere la maggio
ranza. 

Studer Helner (E, AG): Zu diesen beiden Minderheitsanträ
gen erlaube ich mir folgende Vorbemerkung: Wir hatten bei 
den ganzen Beratungen immer - das wurde schon betont -
eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Spitze der EDK Wer 
jetzt hier bei Absatz 4 für die Mehrheit ist und Absatz 6 mit 
der Minderheit streichen will - wie auch Ich das mcx:hte -. 
will daran nichts ändern. Heute zeigt sich ja noch optisch, 
dass wir die Vertreter der EDK ganz besonders behandeln, 
weil sowohl deren Präsident, Regierungsrat Hans Ulrich 
Stöckllng, als auch deren Generalsekretär, Herr Hans Am
bühl, auf der Diplomatentribüne Ihren Platz bekommen ha
ben, während die Vertreter unserer Verwaltung mit Staats
sekretär Charles Kleiber an der Spitze lediglich auf dem 
«Sünderbänkleln» im Ratssaal Platz nehmen. Also haben 
wir doch mindestens gezeigt, dass nicht nur die eigenen 
Leute mitwirken können, sondern auch die Partner zum 

· Zuge kommen. · 
Nun aber zu diesen beiden Absätzen. Zu Absatz 4 ist Fol
gendes zu sagen:· irgendwo muss ja entschieden. werden, 
wenn man sich nicht einigt. Ich behaupte sogar, dass der 
Antrag der Mehrheit die Kantone stärkt. Warum? Sie können 
ja entscheiden, aber sie wissen, dass der Bund zum Zuge 
kommt, wenn sie sich nicht zu einer Lösung zusammenrau
fen. Das Ist doch eine gute Lösung! Wenn es heisst, der 
Bund könne die notwendigen Vorschriften erlassen, wenn 
man sich nicht einigt, wird es nämlich eher so sein, dass ei
nige ausscheren und sagen werden: Wir nehmen in Kauf, 
dass es unsicher ist, wie es weitergeht. Ich bin also Ober
zeugt, dass der Mehrheitsantrag einerseits den Kantonen 
ihre ihnen zustehenden Möglichkeiten gibt und andererseits 
auch von der Praktikabilität her sinnvoll ist. 
Dann zu Absatz 6: Diese Bestimmung braucht es schlicht 
und einfach nicht. Es wurde von der Antragstellerin Doris 
Stump, aber auch von anderen erwähnt. Die Regelungen 
betreffend Mitwirkung sind da, und es braucht keine weitere 
Verfassungsnorm. Wenn es nicht etwas Zusätzliches ist, das 
etwas Neues begründet, müssen wir es nicht in der Verfas
sung aufnehmen. Sonst wird unsere total revidierte Verfas
sung, die früher eine sehr «geschwätzige» war, wieder 
«geschwätzig» Indem viele Details, die klar sind, auf die
ser Stufe festgehalten sind. 
Ich bitte Sie also, bei Absatz 4 der Kommissionsmehrheit 
und bei Absatz 6 der Minderheit Stump zuzustimmen. 

Pfister Theophil Cv, SG): Zuerst zur Minderheit Rutschmann 
bei Artikel 62 Absatz 4: Die SVP-Delegation hat sich in der 
Kommission seit Anbeginn dator eingesetzt, dass die Kann
Formulierung in Artikel 62 Absatz 4 enthalten ist. In der er
sten Fassung, die in die Vernehmlassung ging, war diese 
Kann-Formulierung enthalten. Sie wurde später von der Kom
mission entfernt, was gegenüber den Skeptikern, die eine 
grosse Staatslenkung im Bildungswesen befürchten, keine 
vertrauensbildende Massnahme ist. Die Kann-Formulierung 
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ist heute umso notwendiger, als immer noch und immer wie
der diskutiert wird, wer letztlich das Nichtzustandekommen 
der Interkantonalen Harmonisierung feststellt und - daraus 
abgeleitet - wer das Eingreifen des Bundes verlangen kann. 
Es ist darum wichtig und folgerichtig, dem Bund angesichts 
dieser etwas unklaren Beauftragung eine unabhängige, ei
gene Entscheidungsmöglichkeit zu belassen. Er soll nicht 
vorschnell in die kantonale Hoheit bzw. in die kantonale 
Koordination eingreifen müssen und soll seine Entscheidung 
auch nach eigenen Kriterien fällen können. 
Ich bitte Sie namens der SVP-Fraktion, hier der Minderheit 
Rutschmann zu folgen. 
Nun zu Artikel 62 Absatz 6 und zur Minderheit Stump: Mit 
diesem Absatz wird die kantonale Mitwirkung bei der Vorbe
reitung von Erlassen des Bundes im Bildungsbereich bekräf
tigt. Angesichts des erforderlichen Wettbewerbs im Bil
dungswesen, der immer auch wieder abweichende und oft 
auch bessere Lösungen im Bildungswesen ermöglicht, ist 
eine Erwähnung der Mitwirkung der Kantone bei Erlassen 
angezeigt. Es wird auch in Zukunft so sein, dass die grundle
genden Elemente der Harmonisierung in den Kantonen er
arbeitet und dort auch eingehend geprüft werden. Es muss 
darum sichergestellt sein, dass die neuen Erkenntnisse aus 
der Grundlagenarbeit nach wie vor aus der schulischen Pra
xis stammen und dass die wissenschaftliche Arbeit anderer 
Stellen bei diesen Erlassen genügend berücksichtigt wird. 
Aus diesen Gründen unterstützt die SVP-Fraktion bei Ab
satz 6 die Mehrheit und bittet Sie, den Antrag der Minderheit 
Stump abzulehnen. 

Grat Maya (G, BL): Die grüne Fraktion unterstützt in Absatz 4 
die Mehrheit ur:,d beantragt Ihnen dringend die Ablehnung 
der Minderheit Rutschmann, die mit einer Kann-Formulie
rung die Stärkung der Bildungskompetenz des Bundes 
gleich wieder abschwächen will. Heute nehmen wir neue Bil
dungsrahmenartikel in die Bundesverfassung auf, um damit 
endlich, endlich eine Harmonisierung der Bildung in der 
Schweiz voranzutreiben, was übrigens auch eine Mehrheit 
der Bevölkerung schon seit Jahren möchte. Bei einer An
nahme ·der Minderheit Rutschmann wären wir aber genau 
wieder dort, wo wir heute schon sind, und nicht einmal die
ses «Gänseschrittehen» weiter, wie es meine Fraktionskolle
gin Ruth Genner aus der Sicht der Grünen bereits dargelegt 
hat. Wir Grünen wären nämlich gerne noch einen Schritt 
weiter gegangen; also Ist für uns schon der Mehrheitsantrag 
ein Kompromiss. 
Man muss es sehen: Die vorliegende Mehrheitsfassung - es 
ist eigentlich das Kernstück dieser Verfassungsänderung -
will, dass zuerst die Kantone auf dem Koordinationsweg eine 
Harmonisierung anstreben. Kommt diese nicht zustande, er
lässt der Bundesrat die notwendigen Vorschriften. Nun will 
vor allem die SVP-Fraktion mit einer Kann-Formulierung ge
nau diesen Punkt wieder abschwächen. Vielleicht wäre es 
von der SVP ehrlicher gewesen zu sagen, dass sie eigent
lich gar keine Harmonisierung, sondern die 26 verschiede
nen Schulsysteme behalten will. 
Noch etwas zu Absatz 6: Hier unterstützt die grüne Fraktion 
die Minderheit Stump; denn beim Mehrheitsantrag geht es 
ebenfalls um eine Abschwächung der Stärkung des Bundes 
im Bildungsbereich. Die Kompetenz der Kantone wird durch 
Absatz 4 gestärkt, deren Mitwirkung ist durch Artikel 45 der 
Bundesverfassung gewährleistet. Absatz 6 Ist also überflüs
sig, bitte streichen Sie ihn. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Je crois qu'entre les 
alineas 4 et 6, il y a une parente et un certain equilibre a res
pecter. 
A l'alinea 4, on introduit la competence de la Confederation. 
D'une certaine maniere, c'est une concession des cantons 
en faveur de la Confederation, justifiee par le fait qu'on n'a 
pas reussi a coordonner les politiques cantonales dans un 
certain nombre de domaines. Je crois que c'est un effort im
portant de la part des cantons qui doit etre saiue, mais qui 
est dicte par la volonte de respecter l'interet generai qui im-
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pose, dans une societe ouverte comme la nötre ou la mobi
lite est grande, que queiqu'un decide un certain nombre de 
choses si les partenaires cantonaux ne parviennent pas a 
un accord. Aiors, introduire une formule potestative ne 
change pas fondamentalement ies choses, mais c'est quand 
meme un affaiblissement qui n'est pas justifie. 
C'est la raison pour laquelie nous soutenons la proposition 
de la majorite de la commission. 
A l'alinea 6, c'est !'inverse. C'est d'une certaine maniere la 
reponse a la concession falte par les cantons a l'alinea 4. En 
recevant des competences supplementaires, la Confedera
tion s'engage a ne les utiliser qu'en respectant particuliere
ment ia volonte des cantons, puisqu'eiles concernent des 
domaines qui, a priori, sont plus proches de la competence 
generaie des cantons seien ia philosophie federaliste que 
nous connaissons. C'est la raison pour laqueile je crois qu'il 
ne faut pas rompre cet equilibre. 
Dans les deux cas, il faut soutenir la majorite de la commis
sion. II taut repousser la proposition de la minorlte Rutsch
mann et la proposition de la mlnorite Stump. Comme disait 
queiqu'un a la bataille de Poltiers: «Pere, gardez-vous a 
droite; pere, gardez-vous a gauche!» 

Randegger Johannes (RL, BS), für die Kommission: Wir ha
ben in der Kommission über die Formulierung «kann erlas
sen» oder «erlässt» heftig debattiert und lange darum 
gerungen. · 
Kollege Pfister hat ausgeführt, dass wir im Vernehmlas
sungsdokument zwei Varianten vorgelegt haben. Die eine 
Variante sah die Kann-Formulierung vor, die andere die ver
bindliche Formulierung. Damals lautete die Antwort der Kan
tone ganz klar für die Kann-Formulierung. in der Zwischen
zeit, im Prozess der Zusammenarbeit, hat sich in diesem 
Punkt aber die Haltung der Kantone geändert. Sie stehen 
heute hinter der Mehrheit; dies auch deshalb, weil mit Blick 
auf die Volksabstimmung in der Vorlage dann eine Formulie
rung steht, die all den Leuten in unserer Bevölkerung, die 
diese Harmonisierung schon lange fordern, auch eine klare 
Antwort gegeben wird, also keine Wischiwaschi-Antwort. 
Diese Volksabstimmung könnte im Herbst 2006 stattfinden, 
wenn der Zeitplan weiter eingehalten werden kann. 
Darum hat sich die Mehrheit, gestützt von den Kantonen, 
für die verbindlichere Form entscheiden, und zwar mit 17 zu 
5 Stimmen. 
Herr Bundesrat Couchepin hat es schon ausgeführt: Es be
steht eine Balance zwischen der Formulierung «erlässt Vor
schriften» in Absatz 4 und der Rücksichtnahme auf das 
Mitwirkungsrecht der Kantone in Absatz 6; dieses Mitwir
kungsrecht geht über das im Vernehmlassungsgesetz fest
gelegte Verfahren hinaus. Wir postulieren hier, dass der 
Bund während der Erarbeitung einer Vorlage, die diese Har
monisierungseckwerte betrifft, also in der Phase, bevor das 
Vernehmlassungsverfahren gestartet wird, mit den Kanto
nen eng zusammenarbeitet, weil ihre Kerndomäne betroffen 
ist. Er soll so eng mit ihnen zusammenarbeiten, wie die 
Kommission mit der EDK bei der Ausarbeitung dieser Vor
lage zusammengearbeitet hat. 
Behalten Sie also bitte diese hier angestrebte Balance bei, 
lehnen Sie sowohl die Minderheit Rutschmann als auch die 
Minderheit Stump ab. 

Abs.4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 119 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ...• 48 Stimmen 

Abs. 6-A/. 6 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•• 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•. 66 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositlons sont adoptees 
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La presldente (Meyer Therese, presldente): Je souhaite un 
excellent anniversaire a Monsieur Bigger. Bon anniversairel 
{Applaudlssements) 

Art. 63; 63a; 64 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission: BBI 

Art. 63; 63a; 64 al. 1, 2 
Proposition de la commlsslon: FF 

Angenommen -Adopte 

Art. 64a 
· Antrag der Kommission: BBI 
Proposition de la commlsslon: FF 

Rutschmann Hans CV. ZH): Es ist unbestritten, dass der 
Weiterbildung in unserer Wissensgesellschaft eine grosse 
Bedeutung zukommt. Erfreulicherweise bemühen sich auch 
viele Leute, sich nach Abschluss der ordentlichen Ausbil
dung in den verschiedensten Bereichen weiterzubilden. Die
ses grosse Interesse an einer Weiterbildung hat auch zum 
heutigen breiten Al1gebot an Weiterbildungsmöglichkeiten 
geführt, wobei heute und hoffentlich auch in Zukunft der 
überwiegende Teil der Weiterbildung auf privater Basis orga
nisiert und angeboten wird •. Grundsätzlich kann man also 
feststellen, dass die Weiterbildung in unserem Land zweck
mässig organisiert ist und man dem Bund nicht zwingend 
allzu viele zusätzliche Kompetenzen einräumen muss. 
Beim Minderheitsantrag geht es uns um ein ähnliches Anlie
gen wi.e beim vorhin diskutierten Artikel 62 Absatz 4: Es geht 
um die Frage, wie weit der Bund bei der Weiterbildung Ober
haupt tätig sein und Grundsätze festlegen soll. Es geht um 
die Frage, wie weit der Bund auch hier reglementieren und 
koordinieren soll. Es ist sicher sinnvoll, in bestimmten Berei
chen Grundsätze festzulegen, beispielsweise bei der ge
samtschweizerlschen Anerkennung von Diplomen oder der 
Definition von Qualitätsstandards. Unseres Erachtens muss 
der Bund jedoch nicht zwingend In allen Bereichen der Wal~ 
terbildung Grundsätze erlassen und damit einmal mehr in 
die Kompetenzen der Kantone - und hier auch In die Kom
petenzen der privaten Anbieter - ein greifen. 
Artikel 64 Ist in der vorliegenden Fassung jedoch zwingend 
formuliert. Es helsst nämlich: «Der Bund legt Grundsätze 
über die Weiterbildung fest.» Damit besteht unseres Erach
tens die Gefahr, dass der Bund In der Praxis praktisch In al
len Bereichen der Weiterbildung flächendeckend Vorschrif
ten erlässt. Die Minderheit beantragt Ihnen deshalb auch 
hier eine Kann-Formulierung: «Der Bund kenn Grundsätze 
Ober die Weiterbildung festlegen.» Aufgrund der Situation 
des Bundeshaushaltes kann sich der Bund bei der Weiterbil
dung ohnehin nicht allzu stark engagieren. Die Im Minder
heitsantrag zu Absatz 1 vorgeschlagene Kann-Formulierung 
ist vor allem auch ein Hinweis für die nachfolgende Gesetz
gebung, eine Aufforderung, bei der Festsetzung von Grund
sätzen Zurückhaltung zu Oben. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Brunschwlg Graf Martina {RL, GE): Jusqu'ä present, les 
normes concemant la formation continue appartenaient aux 
differents cantons. Bien sur, chacun d'entre nous a l'esprit 
federallste, ou pretend en tout cas le defendre. Mals il faut 
bien reconnaitre qu'aujourd'hui, la formation continue n'a de 
loin pas le meme röle qu'elle a eu precedemment. On le sait 
dejä dans les domaines de la formation professionnelle, 
puisque la Confederation regit deja, dans ces domaines, la 
formation contlnue. C'est le cas notamment pour la loi sur 
les hautes ecoles speciaiisees, ou il est prevu speclfique
ment des dispositions a cet egard. C'est meme une obliga
tion pour ces ecoles d'offrir de la formation continue. 
Mais au-dela de cela, on ne peut pas a la fois avoir ä la bou
che le slogan qui dit qu'IJ faut se former tout au !ong de Ja vie 
et ne pas avoir, sur le plan suisse, une strategie pour repon
dre a ces preoccupations. Et la formation continue dans ce 
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domaine-la est certes souvent une affalre de decision per
sonnelle. Mais c'est aussl une affaire de strategle pour une 
soclete qul souhalte assurer ä chacune et ä chacun un ba
gage suffisant pour pouvoir non seulement vivre, mais aussi 
s'inserer dans la societe, y compris sur le plan professlonnel. 
C'est la rafson pour laquelle il est important que, dans un ar
ticle constltutionnel sur la formation, il y ait les competences 
fixees pour la Confederatlon. Le falt que la loi fixe les domai
nes et !es crlteres est d'allleurs tout aussi souhaltable, et 
cela permettra peut-ätre, Monsieur le Conseiller federal, de 
mettre aussi un peu d'ordre au sein de la Confederation 
dans les domaines et les offices qul s'occupent de formation 
continue. Gar, tres franchement, sl vous regardez les rap
ports qui sont parfois publies, ils sont de differentes natures 
et ne contribuent pas necessairement a. ameliorer les cho
ses. 
J'ajoute enfln que loi'squ'on constate en Suisse la difficulte 
pour un certaln nombre d'adultes a. remplir les exigences mi
nimales en termes de capaclte a comprendre, a lire et ä pou
voir veritablement mattriser un certain nombre de notions, 
on doit veritablement adopter cette nonne,. tout en sachant 
que la Confederatlon n'est pas contrainte pour autant de 
donner de l'argent, mals qu'elle peut le faire; l'article le pre
voit ainsi. 
Au nom du groupe radlcal-liberal, je vous demande donc de 
reJeter la proposition de la minorite. 

Slmoneschl-Cortesl Chiara (C, Tl): Credo ehe queste;> arti
colo, per una persona come me ma anche per un gruppo 
come il mio, ehe sl occupa da annl della formazione conti
nua,' e un articolo veramente molto importante, un articolo 
ch1ave. Finalmente .si e abbandonata quella assurda idea 
ehe 1a formazione continua sia solo un compito individuale; 
finalmente - finalmentel - si e oapito ehe la formazlone con
tinua e uno degli obiettivi strateglcl piü importanti per 1a no
stra sooieta Lo e per la persona stessa - polche cosl puo 
rimanere nel mondo del lavoro -, per le aziende - perche 
cosl possono valorlzzare a piano le rlsorse umane -, ma an
ehe per la nostra societa ed il nostro Stato. Polehe solo dei 
cittadini ehe sono formatl, ehe si informano in inodo infor
male o fonnale sui cambiamentl ehe awengono, possono 
essere dei cittadini attivl. 
Dunque, Ja cittadinanza attiva dipende anche dalla possibi
llta dei cittadini di poter accedere a questa formazlone conti
nua. Purtroppo l'accesso non e uguale per tutti. Ci sono 
delle dlscriminazionl e ci sono delle barriere. Ci sono per
sone ehe non riescono ad accedere alla formazione conti
nua perche sono poco formate e forse anche poco motivate; 
ci sono le donne ehe in generale possono accedervi meno 
· degll uomini; cl sono le persone ehe lavorano rispettiva
mente nelle grandi e nelle piccole aziende ehe hanno rispet
tivamente piu e meno facilita ad accedervi. Dunque, mattere 
In quest! articoli sulla formazione anche la «formazione con
tlnua» - e non II «perfezionamento», come e scritto in modo 
sbagllato In italiano - e per me una cosa rivoluzionarla, e 
dunque ne sono felice e il nostro gruppo ne e felice. 
Vorrei dire ai signori della «Kann-Formulierung» perpetua 
ehe e assurdo venire adesso a ridimensionare questo lmpor
tante passo. lntanto, II capoverso 1 dell'articolo 64a dlce: 
«La Confederazione stabilisce principl in materia di perfezio
namento.» La Confederazlone stabilisce I princlpl di sistemi 
integrati, coordlnati con i oantonl, per esempio per la «vallda
tion des acquis», per la valldazione delle formazioni acqui
site. Non e ehe la Confederazione va e paga alla buona -
hanno sempre paura ehe si spendono I soldil Dunque, la 
Confederazione stabilisce i prlncipl per il riconoscimento na
zionale delle fonnazioni seguite, stabillsce, per esempio, dei 
principl per tutta la questione dei certificati, la definizione 
delle norme di quallta e di permeabilitä del sistema, la tra
sparenza del mercato ehe non e per nulla scontata, visto 
ehe i cantoni spendono soldi, i comuni ne spendono e i prl• 
vati pure; qulndi non c'e trasparenza. 
Naturalmente c'e anche la raccolta dei dati, perche ogni tre, 
quattro anni l'OCSE viene da noi a vedere un po' come sta 
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la nostra formazione continua, e purtroppo, cari amlci, non e 
ehe slamo molto brillantil I Paesi nordici cf battono dl molto. 
II capoverso 2 rlprende l'artlcolo 67 capoverso 2 della nostra 
Costituzione federale esistente. Dunque, lo rlprendiamo per
ehe non vada perso. 
II capoverso 3 dice sempllcemente ehe dovremo fare una 
legge. Signor Pfister Theophil - lo guardo perche e II presi
dente della nostra commissione -, la nostra CSEC durante 
tutto il quadrlennio 1999 - 2003 ha approfondito tutti i temi 
della formazione continua; e abbiamo declso, con una mo
zione ehe pol e stata trasformata in postulato - perche lei 
l'ha combattuta un po', ma ce l'abbiamo fatta -. ehe 
avremmo fatto una !egge quadro insieme al cantonl, proprio 
per stablllre quest! prlncipi molto importanti. 
Dunque, in conclusione vi chiedo veramente con il cuore, 
con l'anima, con tutto quanto, dl sostenere la maggioranza e 
di dlre dl no a questa contlnua «Kann-Formulierung» ehe ha 
per effetto ehe alla fin flne non si fa plu niente in questo 
Paesel (l/arita) 

Müller-Hemm! Vreni (S, ZH): Es Ist wunderbar, nach Chiara 
Slmoneschi zu sprechen, die mir den Boden so gut vorberei
tet hat. 
Die SP-Fraktion begrüsst ausdrücklich, dass mit dem vorge
schlagenen Weiterbildungsartikel dem quartären Bildungs
bereich in der Verfassung nun erstens der richtige Platz -
eben hier in der Bildungsverfassung - zugewiesen wird, 
zweitens die dafür korrekte Bezeichnung Weiterbildung ver
wendet wird und drittens die Inhaltliche und organisatorische 
Zuständigkeit von Bund und Kantonen aufgrund bestehen
der Realitäten und mit Rücksicht auf die sich national und in
ternational stellenden Aufgaben via Gesetz zu regeln Ist. 
Was sind denn die bestehenden Realitäten? Als Präsidentin 
des Forums Weiterbildung Schweiz, das vor fünf Jahren mit 
bundesrätllchem, kantonalem, sozlalpartnerschaftllchem und 
privatwirtschaftlichem Einverständnis gegründet worden ist, 
um eben eine kohärente, zukunftsorientierte Politik des le
benslangen Lernens zu fördern, verweise ich auf folgende 
Fakten und Entwicklungen: 
Untersuchungen zeigen, dass die Schweiz mit einer durch
schnittlichen Weiterbildungsbeteiligung der erwachsenen 
Bevölkerung von 36 Prozent im Internationalen Vergleich 
nicht Spitzenreiterin ist, sondern Im Mittelfeld rangiert. Seit 
dem Bericht «lllettrismus» ist zudem bekannt, dass rund 
500 000 Erwachsene Mühe mit Lesen und Schreiben haben. 
Das Bundesamt für Kultur ist beauftragt, Präventionsmass
nahmen zu vernetzen und die Qualität der spezifischen Wei
terbildungsangebote zu fördern. 
Bund und Kantone sind angesichts dieser Realitäten nicht 
untätig geblieben. Vor zwei Jahren hat die Erziehungsdirek
torenkonferenz Empfehlungen zur Weiterbildungsförderung 
verabschiedet Ziel ist es, die allgemeine Erwachsenenbil
dung, die berufliche Weiterbildung und die Bildungsmass
nahmen für Erwerbslose Im Sinne eines umfassenden, 
kohärenten Bildungsbereichs zu gestalten und zu koordinie
ren. Im April dieses Jahres wurde aufgrund der Vorarbeit 
des Forums Weiterbildung die Schweizerische Koordina
tionskonferenz Weiterbildung gegründet. Damit ist die Zu
sammenarbeit zwischen Bundesämtern und Erziehungs
direktorenkonferenz verbindlicher geregelt 
Das revidierte und seit Anfang 2004 gültige Berufsbildungs
gesetz enthält neu ein Kapitel «Berufsorlentierte Weiterbil
dung», wobei «berufsorientiert» breit zu verstehen ist. Der 
heutige Artikel 67 der Bundesverfassung mit dem Begriff 
«Erwachsenenbildung» ist dafür eine ungenügende Basis. 
Weiter beteiligt sich die Schweiz über das Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie (BBT) am Kopenhagen
Prozess der Europäischen Union. Analog zu den Bologna
Vorgaben im Hochschulbereich sollen für den Berufsbil
dungsbereich und das lebenslange Lernen bis 2010 Durch• 
lässigkeit, Transparenz und Mobilität sichergestellt werden. 
Ohne das Festlegen von Weiterbildungsgrundsätzen auf 
Bundesebene ist dies nicht zu machen. 
Diese Hinweise zeigen darum, dass die heutige Verfas
sungsbestimmung in Artikel 67 keine Grundlage für eine 
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zukunftstaugliche, international kompatible Weiterbildungs
politik ist Sie zeigen auch, dass der beantragte Weiterbil
dungsartikel ein eigentlicher Nachvollzug heutiger Realitäten 
und Entwicklungen Ist. Die Hinweise zeigen weiter, warum 
die Mehrheit der Kommission in Absatz 1 die explizite Bun
deskompetenz für das Festlegen von Grundsätzen bean
tragt 
Die Erziehungsdirektorenkonferenz begrüsst diese Kompe
tenzzuordnung denn auch dezidiert. In der Vernehmlassung 
wurde dies speziell auch von der Banklervereinigung und 
von Economlesuisse gefordert. 
Ich halte ausdrücklich fest: Es geht damit nicht um unnötige, 
störende Eingriffe in das bestehende, gute und vielfältige 
Weiterbildungsangebot von privaten und öffentlichen Trä
gem und Anbietern. Dies geht aus den Ausführungen Im Be
richt der WBK eindeutig hervor. Frau Slmoneschl hat es 
vorhin erwähnt: Sie finden diese auf Seite 32. Ich verzichte 
darauf, sie zu wiederholen. Aber mit dieser grundsätzlichen 
Regelungskompetenz in der Bundesverfassung respektiert 
und anerkennt der Bund nicht nur den gut funktionierenden 
Weiterbildungsmarkt, er sichert ihn auch für die Zukun~ 
Dieser Weiterbildungsartikel, die einzelnen Massnahmen 
und die Rollenteilung mit Kantonen und Privaten sind im Ge
setz zu regeln; damit entspricht der Verfassungsartikel auch 
der bereits überwiesenen Motion des Nationalrates. 
Fazit: Mit diesem Weiterbildungsartikel in der Bundesverfas
sung fördern und sichern wir im Interesse gut ausgebildeter 
und weitergebildeter Menschen Qualität, Entwicklung und 
Offenheit des Weiterbildungsraumes Schweiz. 
Die SP-Fraktion unterstützt deshalb diesen Bildungsrahmen
artikel mit Überzeugung. 

Genner Ruth (G, ZH): Weiterbildung und lebenslanges Ler
nen sind für die Grünen ein ganz wichtiges Postulat; die 
Fraktion stimmt deshalb dem neuen Artikel 64a mit Freuden 
zu. Das Ist nämlich, inhaltlich betrachtet, der wirkliche 
Erneuerungsschritt dieser Bildungsverfassungsreform. Der 
Rest ist vor allem Organisation und Koordination. Sie kön
nen mir glauben, dass die Grünen diesen Artikel jetzt sicher 
nicht schmälern oder schwächen wollen. Das ist jedoch das, 
was die Minderheit Rutschmann mit Ihrem Antrag macht 
Ehrlicherweise hätten Sie eigentlich Nein zu diesem Artikel 
sagen sollen, weil offensichtlich Ist, dass der Weiterbildungs
bereich für Sie nicht eine Herzensangelegenheit ist und dass 
Sie sich dafür gar nicht einsetzen. 
Wir freuen uns, wenn sich die Mehrheit durchsetzt, denn 
dann bekommt der Bundesrat mit dem neuen Artikel einen 
klaren Auftrag, Grundsätze der Weiterbildung festzulegen. 
An diesem Auftrag dürfen wir nichts ändern. Vielmehr müs
sen wir Druck aufsetzen, dass es hier vorwärts geht, nicht 
wahr, Herr Bundesrat, denn wir wollen, dass jetzt der Bund 
da wirklich einen Pflock einschlägt. 
Die Kann-Formel für die Förderung der Weiterbildung - Ab
satz 2 In der Fassung des Kommissionsentwurfes enthält 
noch eine Kann-Formel - ist für uns Grüne ein Kompromiss. 
Wir hätten auch hier lieber «fördert» gehabt Sie sehen also, 
für uns ist es ein Schritt in die richtige Richtung, aber er geht 
eigentlich nicht weit genug. Deshalb erwarten wir vom Bun
desrat, dass er jetzt vorwärts macht. 
Wir lehnen die Minderheit Rutschmann ganz klar ab. 

Kunz Josef (V. LU): Frau Kollegin Genner, sind Sie nicht 
auch klar der Meinung, dass die Weiterbildung In den Be
reich der Eigenverantwortung des Einzelnen und nicht in 
den Bereich staatlicher Vorgaben gehört? Wieso sind Sie 
grundlegend für staatliche Vorgaben und für mehr Staat in 
diesem Bereich? 

Genner Ruth (G, ZH): Wir wollen staatliche Rahmenbedin
gungen für die Weiterbildung. Das heisst aber noch lange 
nicht, dass Sie Ihrer Eigenverantwortung enthoben sind. Sie 
müssen sich ja auch selber für Ihre persönliche Weiterbil
dung einsetzen. Wir möchten auch, dass es geregelt Ist, wer 
im Berufswesen Weiterbildung machen kann. Da ist die Ei-
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genverantwortung immer noch weit mehr gefordert, als Sie 
sich das vielleicht wünschen würden. 

Pfister Theophil (V, SG): Ich spreche zu Artikel 64a, Min
derheit Rutschmann. Ich habe nach dem fulminanten Refe
rat von Frau Slmoneschi-Cortesi nochmals gründlich nach
gedacht, aber Ich komme leider zu keinem andern Resultat. 
Die Weiterbildung, die zum allergrössten Tell von privaten 
Organisationen angeboten wird, ist ein riesiges Betätigungs
feld. Daran wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern. Es ist 
nahezu unmöglich und auch nicht sinnvoll, für dieses ge
samte Angebot allgemeing0ltlge Regelungen festzulegen. 
Kaum jemand kann ermessen, was sich heute unter dem 
Titel «Weiterbildung» alles abspielt. Denken Sie z. B. an re
ligiöse, an polttlsche, an esoterische, an sportliche, an kultu
relle und an künstlerische Angebote. Da würden nur un
nötige Bürokratie und neue Konflikte geschaffen: 
Grundsätzlich haben sich alle Weiterbildungsangebote an 
die bestehende Gesetzgebung zu halten, und diese genügt 
in den meisten Fällen. Hingegen gibt es einige Bereiche, in 
denen spezifische Rahmenbedingungen erforderlich sind 
und auch verlangt werden. Es sind zumeist berufsbezogene 
Angebote, für die es um die Anerkennung von Abschlüssen 
geht, oder, auf der andern Seite, · Angebote mit unrealisti
schen Versprechungen, lntransparenten Ttteln oder fragli
chen Inhalten. 
Mit der Kann-Formulierung hat der Bund die Möglichkeit, 
Regelungen nach Bedarf oder auf Anfrage einzuführen und 
jene Bereiche auszuklammern, in denen heute kein Rege
lungsbedarf besteht. Auch der Bundesrat Ist in seiner Stel
lungnahme zur Bildungsverfassung der Meinung, dass im 
Weiterbildungsbereicn die Kann-Formulierung für die Rege
lungskompetenz genügen könnte. 
Ich bitte Sie namens der SVP-Fraktion, · der Minderheit 
Rutschmann zu folgen. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Sous reserve de ca 
qua j'ai dit lors du discours d'entree an mati~re, et notam
ment sous reserve de ce qui conceme las finances, je crols 
qua le Conseil federal aurait mauvaise gräce a .rompre l'har
monie qui regne. 
Nous sommes disposes a soutenir le point de vue de la ma
jorite, encore une fois, comme on l'a dit, pour fixer des regles 
generales tout a fait sans consequences sur le plan de l'in
tervention de !'Etat dans le financement du systeme. 

Savary Geraldine (S, VD), pour la commlssion: Tout a fait 
clalrement, cet article 64a est une veritable nouveaute dans 
le cadre de cette refonte de l'article constttutionnel sur l'edu
cation et je pense qu'il est utlle de laisser a la formatlon con
tinue l'lmportance qu'elle marlte. 
lci, a cet artlcle 64a, la Confederatlon r89oit la competence 
de mettre an place une legislation generale dans le domalne 
qui est devenu tres diversifie de la formatlon continue. 
Campte tenu du foisonnement de l'offre en matiere de for
mation continue - et, precisons, effectivement une offre de 
plus an plus commerclale -, il est abSolument important de 
proteger le public contre les abus de confiance qul sont de 
plus en plus ä. l'ordre du jour dans ce domalne et de prevoir 
des garde-fous a l'echelle nationale. Donc, il ne s'agit pas 
pour la Confederation, comme Monsieur Couchepln l'a dlt, 
de financer la formation continue, mais de reguler un peu un 
domaine qul prend de plus en plus d'importance et qui est 
de plus en plus sauvage et commerclal. C'est donc l'objectif 
de cet article 64a d'assurer une regulation, et non pas un 
flnancement C'est ensuite au legislateur federal de deter
mlner las aspects de la formation continue qu'il faudra regle
menter. 
Cet article reste exträmement souple, en tout cas quant aux 
objectifs, et c'est pour cette raison que la proposition de la 
minorlte Rutschmann est a notre avis inacceptable. Si nous 
l'acceptons, cet article 64a sera totalement vide de son sens 
puisque Ja minorlte, qui privilegle la forme potestative, ne 
souhaite pas d'intervention aussi forte de la Confederation. 
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Cela ne correspond des lors plus a l'esprit du projet, ca qul 
seralt, encore une fois, dommage, puisque c'est un element 
fondateur de la refonte de cet article constltutlonnel. 
Je vous invite donc a rejeter Ja propositlon de la minorite 
Rutschmann et a soutenir la proposition de Ja majorlte de Ja 
commission sur la question de Ja formation continue. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•• 113 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 43 Stimmen 

Art. 65 Abs. 1; 66 Titel, Abs. 1; fI1 Titel, Abs. 2; Zlff. II 
Antrag der Kommission: BBI 

Art. 65 al. 1; 66 tltre, al. 1; fI1 tltre, al. 2; eh. II 
Proposltlon de la comm/sslon: FF 

Angenommen -Adopts 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich -naminatif; Beilage-Annexe 97.419/2515) 
Für Annahme des Entwurfes .... 152 Stimmen 
Dagegen •••• 8 Stimmen . , 

.5 ie},t& s..:Jt.. / te,r r"J&. S.-t 
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Langenberger Christiane (RL, VD), pour la commission: Dans 
ma presentatlon, je vals tout d'abord evoquer le contexte et 
le developpement hlstorlque de la reforme que nous abor
dons, puls J'evoqueral les grandes llgnes du projet. Monsieur 
Bier! ayant preside une sous-commlsslon chargee d'elaborer 
les articles concemant les hautes ecoles presentera plus 
particullerement ces articles. 
Je me permets de rappeler que le debat que nous allons 
mener s'lnscrlt dans une longue hlstoire et une sulte de pro
posltlons concernant la formatlon et l'education dans notre 
pays, caracterise par differentes cultures et langues. Toute 
vellelte de changement s'est Jusqu'lcl toujours heurtee a 
de fortes reslstances. Je ne vals pas remonter Jusqu'aux 
echecs de proposltlons d'artlcle sur l'educatlon datant dejä. 
de la fin du XIXe siede, mals simplement rappeler que nos 
travaux actuels reposent sur !'Initiative parlementalre Zbln
den dont la derniere mouture date de 1999 alnsi que sur 
l'lnltlatlve parlementaire Plattner 03.452, «Reforme de l'en
selgnement superleur», a laquelle nous avons donne sulte 
en octobre 2004. 
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Parallelement a. nos debats, la !arge diffusion des resultats 
des rapports PISA aussi bien aupres des partenalres scolai
res, des responsables po!ltlques de l'educatlon que des 
chercheurs a suscite un tres vaste debat sur !es meilleures 
methodes a mettre en place afln de permettre a tous las ln
dMdus de notre pays d'acquerlr las connalssances leur per
mettant de s'adapter a. l'evolutlon de notre soclete. D'all
leurs, les travaux de recherche Se poursulvent actuellement 
a tous las nlveaux avec une lntenstte et un lnteret soutenus. 
Nous en avons pen;u certains echos lcl meme puisque trols 
initiatives cantonales sur l'harmonisatlon des systemes edu
catifs cantonaux sont venues dynamiser les travaux de com
misslon traltant des artlcles constltutlonnels. 
II faut egalement mentlonner que nous avons depuls 1970 ie 
Concordat sur la coordinatlon scolalre. Pendant ces quinze 
demieres annees, le concordat n'a permls de reallser qu'une 
partie des engagements concrets qu'II prevoyait, tels que 
l'äge d'entree a l'ecole, la duree de la scolarlte obllgatolre, le 
nombre de semalnes d'ecole, la durae de la scolarlte Jusqu'a. 
la maturlte, etc. Le bllan est donc quelque peu mltlge. 
En 2001, Ja Conference sulsse des directeurs cantonaux de 
l'instruction publlque (CDIP) - EDK an allemand - s'est do
tee d'un programme de travall artlcule autour de polnts forts 
et constamment mis a Jour, visant a une harmonlsation, 
flxant des niveaux de competences et permettant une eva
luatlon des eleves. Ce programme devait ~re operationnel 
an 2008. · 
Enfln, la lol sur l'aide aux unlversltes ayant une validite liml
tee ä l'horizon 2008, le Departement federal de !'Interieur et 
le comite de la CDI P ont de leur oote elabore un projet de re
forme de ('enselgnement superieur sulsse. 
Nos travaux parlementalres reposent alnsl sur un terraln ex
tremement fertile et une· exlgence populalre d'ameliorer l'en• 
semble de notre systeme de formatlon. A voir l'asslstani::e lcl 
presente, on se demande verltablement sl l'artlcle constitu
tionnel qua nous traltons susclte un echo dans cette sallel 

· La commission du Conseil national a des lors mandate une 
sous-commisslon, presidee parMonsieur le conselller natio-
• nal Randegger, 'afln. de redlger un premler proJet de noµvel 
artlcle constitutlonnel. Ce projet n'a pas trouve gräce aupres 
de la CDIP. sl blen qu'II a ete decide de travalller en commun 
et de s'adjolndre !es services d'un expert repute en drolt 
constltutlonnel, le professeur Ehrenzellar. Un nouveau projet 
a suscite un echo tres favorable lors d'une procedure de 
consultatlon. Sur. 320 reponses, seules quatre ont revele 
une opposition a une reforme des artlcles constitutlonnels 
pertinents. 
Lors d'une seance commune des deux commlssions, a 
Saint-Gall, en presence de membres de la CDIP. nous avons 
pris connalssance des resultats posltlfs de la consultatlon, et 
la majorlte des membres s'est montree lnteressee par la 
proposition de coordonner las travaux consacres aux artl
cles constitutlonnels sur l'educatlon avec las divers projets 
de reforme constltutlonnelle an cours de l'enselgnement su
perieur, dont l'inltlatlve parlementalre Plattner a laquelle 
notre consell a donne sulte. II a ete alnsl declde que les 
commlssfons des deux Chambres travallleraient ensemble 
et se repartlraient les articles. 
Le Conseil federal a egalement prts positlon, notamment au 
sujet des consequences financleres, cralgnant que cet artl• 
cle constltutlonnel. l'obllge a lntervenir dans des domalnes 
jusque-la du ressort cantonal. II aurait egalement souhalte 
des formulatlons potestatlves a. certalns endrolts. II a flnale
ment renonce a presenter ses propositions. 
Quais sont les obJectlfs majeurs de la reforme? Une des 
idees majeures est la mlse en place d'un espace sulsse ho
mogene de la formatlon de haut nlveau, a l'artlcle 61 a, et qul 
couvre l'ensemble du territoire pour lequel la Confederatlon 
et les cantons assument ensemble la coordinatlon et la res
ponsablllte, dans les l!mltes de leurs competences respectl· 
ves. La Confederation et les cantons peuvent aussl, dans un 
soucl de collaboratlon efflcace, creer des organes communs. 
La seconde nouveaute est de fixer clairement les elements 
de cette harmonlsatlon dans la Constltutlon, a l'artlcle 62, en 
ce quf concerne le debut de la scolarlsatlon, la duree, les ob-
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jectlfs des nlveaux d'enselgnement, le passage de l'un a 
l'autre, alnsl que la reconnaissance des dlplömes. Nous re
viendrons sur tous ces elements en detall. Les cantons et la 
Confederation ve!llent ensemble a la quallte et a la permea
bllite. 
Autre nouveaute: la Confederatlon est habilitee a legiferer 
s'II s'avere qu'une coordlnatlon exlstante ne permet pas de 
fixer convenablement las condltlons pour 1a coherence de 
l'espace educatif sulsse comprenant l'lnstructlon publlque et 
l'enselgnement superleur. Nous avons beaucoup dlscute de 
cette questlon de la subsldlarlte. La CDIP nous a encoura-
ges en la matlere en soullgnant l'aspect preventlf, et en refu
sant d'y volr un danger d'atteinte au federallsme. C'est aussl 
l'appreclation qu'en font les experts, les professeurs Ehren
zellar et Zimmern. De plus, II est evident que la Confedera
tlon ne peut faire valolr ses competences sans engager 
toute une procedure legislative et que c'est flnalement le 
Parlament, ou le peuple par referendum, qul decldera an 
dernler ressort. Nous y voyons un defl pour les autorites 
cantonales et federales, defl conslstant a reussir ensemble 
le pllotage strategique de l'espace sulsse de l'educatlon. 
l.!artlcle 83 de la Constltutlon conceme la formation profes
slonnelle. SI cette questlon est deja lnscrite dans la Constitu
tlon, le present projet renforce la. aussl las competences de 
la Corifederation, pulsqu'elle a l'obllgatlon d'encourager la 
diverslte et la permeablllte de l'offre. 
t.:actuelle lol sur l'alde aux unlversites est insufflsante pour 
mettre en place le paysage des hautes ecoles 2008 suscep
tlble d'lnnover an· matiere d'attrlbution des competences, 
d'organlsatlon, de procedure de prlse de declslons, et pour 
donner a la Confederatlon un röle preponderant dans le pilo-
tage du systeme. · · 
Le nouvel artlcle constltutlonnel 63a comporte des·lors·des 
Innovations importantes, qul aboutissent a. une refonte du 
systeme suisse des hautes ecoles. Alnsl, le terraln est pro
plce a la mlse an place future d'une lol-cadre sur le paysage 
des hautes ecoles, pour que ce dernler puisse faire face aux 
defis qul l'attendent an termes de transparence, de demo
cratie Interne, d'egalite de chances et d'amel!oration de la 
quallte de l'enseignement. La Confederatlon peut lier le sou
tien aux hautes ecoles a l'lntroduction de prlnclpes de flnan
cement uniformes, alnsl qu'a la repartltlon des täches entre 
las hautes ecoles dans les domalnes partlcuUerement one
reux. 
Enfln, derniere nouveaute lmportante, l'artlcle 64a: dans le 
projet de refonte des artlcles constltutlonnels, II est prevu 
que la. formatlon continue devlenne un objectlf de la Confe
deration. Celle-cf peut fixer des prlnclpes applicables aux 
etablissements de formatlon contlnue publlcs et prives. 
Ce projet de reforme devralt convalncre celles et ceux qul 
estlmalent que nous avlons accouche d'une «petite» refor
mette qu'll n'en est rlen et que nous avons bei et blen affalre 
a un remodelage de notre federallsme et du mode de fonc
tlonnement entre la Confederatlon et les cantons. II s'aglt de 
renforcer les efforts d'harmonisatlon sans introdlilre un sys
teme unlfle centrallsateur, nl provoquer un nlvellement 
autour d'un denomlnateur commun minlmallste. Jamals le 
Parlament et nos cantons n'auralent accepte une telle uni
formisatlon. 
Quant ä celles et a ceux qul volent une perte de souveral
nete des cantons, Je dols rappeler non seulement qua la 
CDIP a largement partlclpe a la redaction de ces artlcles, 
mals aussl qua 22 cantons ont accepte ce projet en proce
dure de consultatlon, et enfln que la Confederatlon ne s'est 
pas opposee a cette attrlbutlon de nouvelles responsabllltes, 
au nom d'une formatlon de haute qualite pour l'ensemble de 
notre pays. 
La commlsslon vous demande, a l'unanimlte, d'entrer en 
mattere. 

Bierl Peter (C, ZG), für die Kommission: Ich bin von der 
Kommission als Sprecher für den Hochschulartikel bestimmt 
worden. Ich werde Jetzt meine Ausführungen machen, um In 
der Detailberatung diesen Artikel dann nicht noch einmal 
vorzustellen. 
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Der neue Bildungsrahmenartikel In der Bundesverfassung 
ist, wie die Kommissionspräsidentin gesagt hat, In enger Zu• 
sammenarbelt der beiden Schwesterkommissionen entstan• 
den. Während sich die natfonalrätilche Kommission primär 
des Grundsatzes der neuen BIidungsverfassung und der Arti
kel Ober die Grundschul-, die Berufs-, die Weiterbildung und 
die Forschung annahm, Obemahm In der Folge die stände
rätliche Schwesterkommission die Ausarbeitung des neuen 
Hochschulartikels. Diese Aufgabenteilung ergab sich nicht 
zuletzt aufgrund der folgenden drel Tatsachen: 
1. Die WBK unseres Rates war 1999 bei der Erarbeitung des 
neuen Universitätsförderungsgesetzes die Urheberin der 
Motion 99;3153, welche die Ausarbeitung eines neuen 
Hochschulartikels forderte. Sie hat damals gezielt vorge
schlagen, die Gültigkeit des jetzigen Gesetzes bis zum Jahr 
2007 zu begrenzen und bis darin eine neue, bessere Verfas
sungsgrundlage zu schaffen. 
2. Unser Rat gab der parlamentarischen Initiative 03.452 un
seres frOheren Kollegen Glan-Reto Plattner aus dem Jahre 
2003 mit dem lltel «Hochschulreform» Folge. 
3. Es sei auch auf die Motion 04.3506 unseres Kollegen 
Bürgl aus dem Jahre 2004 zur Hochschulfinanzierung ver
wiesen. 
Unsere WBK übertrug diese Aufgaben einer Subkommis
sion, In der die Kolleginnen und Kollegen Amgwerd, Bürgi, 
Fetz, Langenberger und Schiesser Einsitz nahmen. Ich 
durfte diese Subkommission präsidieren, weshalb Ich Jetzt 
auch diesen Artikel vorstelle. 
Unsere Arbeit stützte sich zudem auf deri Bericht der Pro
jektgruppe Bund/Kantone zur Hochschullandschaft 2008 ab. 
In diesem Gremium haben Vertreter des EDI, des EVD und 
der EDK Grundlagen fOr die Neuordnung der schweizeri
schen Hochschullandschaft ausgearbeitet Im Weiteren durf
ten wir auf die Mitarbeit der Hochschulrektorenkonferenz 
sowie der folgenden Fachexperten zählen: nämlich von Pro
fessor Ehrenzeller von der HSG, unserem frOheren Kollegen 
Im Ständerat und altWBK-Mitglled, Professor Zlmmerli, Uni 
Bern, sowie dem frOheren Direktor des Bundesamtes für BH· 
dung und Wissenschaft, Gerhard Schuwey. Die Herren 
Schuwey und Ehrenzellar haben die gesamte BIidungsvor
iage zusammen mit den Spitzen der beiden zuständigen 
Bundesämter, dem Staatssekretariat fOr Bildung und For
schung sowie dem Bundesamt für Berufsbildung und Tech
nologie In beiden Kommissionen begleitet. Damit bestand 
die Gewähr, dass die Arbeit konsistent blieb. 
Das Ergebnis der Vorarbeit der Subkommission wurde von 
unserer WBK vorerst einmal nur zur Kenntnis genommen. 
Sie hat unseren Vorschlag der WBK des Nationalrates Ober
lassen, welche ihn unter Einbezug einer einzigen Änderung, 
nämlich des Zugangs zu den Hochschulen, In Ihre Vorlage 
übernommen hat. Unser Vorschlag zu einem Hochschularti
kel Ist vom Nationalrat ohne Änderung übernommen worden, 
nachdem sich zuvor auch der Bundesrat in seiner Stellung
nahme zum Bericht der WBK des Nationalrates In weitesten 
Teilen unseren Überlegungen angeschlossen hatte. 
Der neue Hochschulartikel wird, zumal das jetzige Universi
tätsförderungsgesetz Ende 2007 ausläuft, zu einem neuen 
Hochschulrahmengesetz führen. Da es nicht mehr möglich 
Ist, dieses bis zu Beginn der neuen Vierjahresperiode am 
1. Januar 2008 fertig zu erstellen, werden wir genötigt sein, 
das alte Gesetz um einige Jahre zu verlängern. Hingegen 
sollen der neue Hochschulverfassungsartlkel, das neue 
Hochschulrahmengesetz, das Hochschulkonkordat und eine 
neue Zusammenarbeitsvereinbarung zu einer neuen Form 
des kooperativen Föderalismus auf der Hochschulstufe füh
ren. Der neue Verfassungsartikel legt die dazu notwendigen 
soliden Grundsätze fest. Mit dem neuen Hochschulartikel 
sollen vornehmlich die folgenden Ziele erreicht werden: 
1. Die drei Hochschultypen - kantonale Universitäten, ETH 
und Fachhochschulen - basieren auf der glelchen Verfas
sungsgrundlage und werden unter Berücksichtigung der un
terschiedlichen Zielsetzungen und Trägerschaften gleich be
handelt. 
2. Die Steuerung erfolgt primär Ober eine partnerschaftllche 
Kooperation unter den verschiedenen Hochschulträgern und 
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Ober eine umfassende Koordination von Bund und Kanto
nen. Dazu Ist ein gemeinsam politisch verantwortliches 
Steuerungsorgan zu schaffen, dem eine durch das Gesetz 
delegierte und fest umschriebene Entscheldkompetenz In 
denjenigen Bereichen zukommt, die nlcht durch ein Bundes
gesetz festgelegt sind. Das neue Hochschulrahmengesetz 
wird Grundsätze der Organisation und der Verfahren regeln. 
3. In der zuk0nftlgen Hochschullandschaft soll zwischen 
Bund und Kantonen einerseits, aber auch zwischen den 
Hochschulen anderseits koordiniert und kooperiert werden. 
Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass die Schulen nicht 
auch Ober eine hohe Autonomie verfügen. Dieser kommt Ins
besondere eingedenk der verschiedenen Trägerschaften 
und Aufgaben sowie der unterschiedlichen Geschichte Im 
neuen Hochschulartikel eine grosse Bedeutung zu. Explizit 
Ist In der Verfassung festgelegt, dass im Sinne der Gerech
tigkeit und der Gewährleistung des Wettbewerbes lnstltutlo• 
nen mit glelchen Aufgaben von Bund und Kantonen nach 
ähnlichen Massstäben gefördert werden. Auf diese Weise 
ermöglichen wir, dass zwischen den Hochschulen ein ge
sunder Wettbewerb entstehen kann. 
4. Der Hochschulartikel (Art. 63a der Bundesverfassung) 

. sieht in Absatz 5 In Analogie zu Artikel 62 Absatz4 eine sub
sidiäre Bundeskompetenz vor, die In abschllessend um
schriebenen Bereichen dem Bund die Möglichkeit gibt, von 
sich aus aktiv zu werden, wenn Bund und Kantone die ge
meinsamen Ziele auf dem Weg der Zusammenarbeit nicht 
erreichen. Wir haben in der vorberatenden Kommission ein
gehend Ober die zu erwähnenden Punkte diskutiert und uns 
letztlich auf diejenigen Bereiche beschränkt, bei denen wir 
eine einheitliche Regelung als zwingend erachtet haben. 
Ern weiteres wichtiges Bundesinstrument, das bei Misslin
gen der Koordination selbstständig zum Zuge kommt, Ist die 
Steuerung des Bundes Ober die Finanzen. Dieser kann 
seine Unterstützung an elnheitliche Flnanzlerungsgrund
sätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den 
Hochschulen in besonders wichtigen Bereichen abhängig 
machen. Mit diesem Instrument erhält der Bund ein wichti
ges Mittel. Es Ist auch eine Art Verstärkung und Präzisierung 
der heutigen Verfassungsbestimmung, wie sie Im Rahmen 
der Totalrevision aufgenommen wurde. 
Im Rahmen der Kommissionsarbeit hat das neue gemein
same Hochschulsteuerungsorgan von Bund und Kantonen 
sowie dessen Entscheldkompetenz zu Intensiven Diskussio
nen Anlass gegeben. Auch bei meinen Auftrftten bei interes• 
sierten Gruppen, so etwa bei der Vereinigung der Staats
rechtsprofessoren, wurde die kritische Frage gestellt, ob sich 
damit bei unserem Staatsaufbau eine neue Ebene zwischen 
Bund und Kantonen einfüge. 
Diese Frage Ist berechtigt, wennglelch unmissverständlich 
festzuhalten Ist, dass das von uns zu erlassende Hochschul
rahmengesetz gemäss Artikel 63a Absatz 4 die diesem ge
meinsamen Organ zu Obertragenden Zuständigkeiten regelt 
und sich auch Ober die Grundsätze von Organisation und 
Vedahren der Koordination aussprechen wird. Damit erfolgt 
eine klare Kompetenzzuweisung. Zudem hat es der Bundes
gesetzgeber jederzeit In der Hand, die Kompetenzen dieses 
Organs neu zu regeln. 
In diesem Zusammenhang darf auf die Schweizerische Uni
versitätskonferenz hingewiesen werden, die bereits heute 
ein gemeinsames Organ von Bund und Kantonen Ist und die 
in den letzten sechs Jahren durchaus fähig war, der schwei
zerischen Hochschullandschaft neue Impulse zu verleihen. 
Zu denken Ist etwa an die Einführung des Bologna-Studien
modells. Die Kommission hat sich eingehend mit der 
Rechtsnatur der Beschl Osse, also des im Rahmen der Hoch
schulträgerkonferenz gemelnsam erlassenen Rechtes, be
fasst. Es ist hier nicht der Ort, auf Einzelheiten dieses 
besonderen, nicht ganz elnfechen Verfahrens der Rechtset
zung einzugehen. 
Was die Wirkung des von der Konferenz erlassenen Rech
tes angeht, bestand in der Kommission Einigkeit, dass es 
sich bei den Rechtssätzen, welche die Konferenz erlässt, um 
kooperativ, also unter Mitwirkung der Kantone entstandenes 
Bundesrecht handelt, welches aufgrund einer Delegation 
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durch ein Bundesgesetz einerseits und einer Delegation via 
Konkordat der Kantone andererseits entstanden Ist. Die 
Kommission war sich einig, dass es fOr die Bundes- wie fOr 
die kantonalen Behörden verblndllches Recht Ist und ent
sprechend umgesetzt werden muss, dass es demgemäss 
Vorrang vor kantonalem und Interkantonalem Recht ge
nlesst, dass die Bundesgesetze diesem delegierten Bundes
recht im Wlderspruchsfall jedoch vorgehen sollen und dass 
schllessllch Im Anwendungsfall - man denke etwa an die 
AkkredltlerungsbeschlOsse - die Verwaltungsgerichtsbe
schwerde zulässig Ist, also eine konkrete, jedoch nicht eine 
abstrakte Normenkontrolle möglich sein soll. Die entspre
chenden Rechtswege sind Im Einzelnen auf Gesetzesstufe 
auszugestanen. 
Eine letzte Erklärung Ist zu den Fachhochschulen zu ma
chen: Diese leiteten bis heute Ihre verfassungsrechtliche 
Grundlage auch aus der Bestimmung Ober die Berufsbil
dung ab. Es Ist konsequent, dass die Fachhochschulen Teil 
des neuen Hochschulrahmengesetzes werden und Ober das 
gleiche gemeinsame Steuerungsorgan Bund/Kantone stra• 
teglsch geführt werden. 
In der Tendenz wird dies zur Folge haben, dass die heutige, 
sehr starke Führungs- und Regelungskompetenz des Bun
des Im Fachhochschulberelch sicher teilweise zugunsten 
dieses neuen Organs verschoben wird. Wichtig Ist, dass Im 
Interesse der Einheltllchkelt des Hochschulberelches und 
der vollen Akzeptimz der Fachhochschulen auf Internationa
ler Ebene die Fachhochschulen und die universitären Hoch- . 
schulen den gleichen Steuerungsmechanismen unterliegen. 
Das heisst, dass auch die Fachhochschulen Ober denselben 
Grad an Innerer Autonomie verfügen müssen wie die kanto
nalen Universitäten und die Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen. Dies bedlngt·eine entsprechende Anpassung 
des heute gültigen Fachhochschulgesetzes. Letztlich wer
den die Fachhochschulen an Autonomie gewinnen und 
gleichzeitig besser ins Schweizerische Hochschulsystem In
tegriert werden. 
Ich möchte zum Schluss meinen Kolleginnen und Kollegen 
In der Subkommission, .den Vertretern der Verwaltung der 
beiden Bundesämter sowie unseren drei Experten für die 
sehr gute gemeinsame Arbeit danken. Wir sind überzeugt, 
dass mit dieser Vorlage die Hochschulbildung Ober eine 
tragfähige und zukunftsgerichtete Verfassungsgrundlage ver
fügen wird. 

Schlesser Fritz (RL, GL): Die Vorlage, mit der wir uns heute 
befassen, gehört zum Kreis der Gesetzgebungsprojekte mit 
der grössten Tragweite In dieser Legislatur. Umso erstaunli
cher Ist es, wie wenig Echo diese Vorlage Im Vorfeld der Be
ratungen In den beiden Räten ausgelöst hat. Liegt der Grund 
darin, dass es sich um eine Vorlage auf Verfassungsstufe 
handelt? Das sind Vorlagen, welche bisweilen etwas ab
strakt daherkommen und die konkreten Auswirkungen im 
Alltag nicht ohne weiteres erkennen lassen. Oder liegt es 
daran, dass die vorberatenden Gremien gründliche Arbeit 
geleistet und das Terrain In nahezu perfekter Welse vorbe
reitet haben, sodass eine öffentliche Diskussion kaum ent
brennen wollte? Oder liegt es etwa daran, dass die Neu
regelung der BIidungsverfassung angesichts der rasanten 
globalen Veränderungen im Bereich von Bildung und For
schung allenthalben als zeitgemäss und notwendig erachtet 
wird? Zeltgemäss und notwendig notabene in einem Be
reich, In dem vor zehn Jahren eine solche umfassende Bil
dungsverfassung wohl nicht denkbar gewesen wäre. 
Es mag von alledem etwas zusammengesplelt haben. Je
denfalls hat In den letzten Jahren eine Erkenntnis um sich 
gegriffen, wonach ein Bildungssystem, zersplittert auf 26 Ord· 
nungen mit den unterschiedlichsten Regelungen bis hinauf 
zu den Hochschulen, fOr unser Land nicht mehr haltbar sein 
kann. Ob wir mit der neuen BIidungsverfassung in unserer 
Reaktion auf diese unaufhaltbaren Entwicklungen weit ge
nug gegangen sind, wird uns die Zukunft zeigen. Ich werde 
mir später noch ein paar Worte dazu erlauben. 
Vorerst aber gilt es nochmals zu unterstreichen, dass hier In 
wenigen Verfassungsbestimmungen eine Gesamtregelung 
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des Schul- und BIidungswesens vorliegt, eine Gesamtrege
lung, die auch von den Kantonen - Ich hoffe, nicht bloss von 
den Erziehungsdirektoren - mitgetragen wird. Es Ist eine 
Gesamtregelung, die Not tut, die ein Ergebnis bringt, wie es 
noch vor wenigen Jahren - ich habe es erwähnt - undenk
bar gewesen wäre. Es Ist eine Gesamtregelung, die eine 
Balance - und das scheint mir ausserordentllch wichtig zu 
sein - zwischen föderalen Zuständigkeiten der Kantone und 
unabdingbaren subsidiären Kompetenzen des Bundes hält. 
Die Forderungen nach Vereinheitlichung Im Schulwesen 
sind heute unüberhörbar. Die Gründe dafür liegen auf der 
Hand. Die verstärkte, Ja von der Wirtschaft zunehmend ge
forderte Mobilität der Bevölkerung, die knapper werdenden 
Mittel, die härteren Herausforderungen namentlich Im Hoch
schulbereich durch Institute aufstrebender Nationen und an
deres mehr machen es unvermeidlich, dass unsere Schul
landschaft - Insbesondere unsere Hochschullandschaft -
kohärenter werden muss, dass Kräfte gebündelt und dass 
Mittel vermehrt zielgerichtet eingesetzt werden müssen. 
Als kleines Land mit einem hohen Niveau können wir unsere 
Position nur dann halten beziehungsweise verbessern, wenn 
wir uns diesen Herausforderungen stellen. Der vorgelegte 
Entwurf zur Änderung der Bundesverfassung trägt diesen 
Grundgedanken Rechnung. Tut er das ausreichend?. Ich er
laube mir, ganz sanfte Zweifel zu hegen. Der vorgelegte Ent
wurf lstgewlss Ausdruck des h!3ute Möglichen. Ich bin aber 
davon Qberzeugt, dass wir uns, wohl eher früher als später, 
Ober erneute Anpassungen unseres BIidungssystems, Ins
besondere des. Hochschulbereichs, an die weltweiten Ent• 
wlckkingen unterhalten werden. Es wäre falsch zu glauben, 
mit dem Abschluss dieser Revision hätten wir wieder für ei
nige .Zelt Ruhe. Nichts dergleichen! Die Herausforderung an 
die Verbesserung und Optimierung unseres BIidungssys
tems Ist eine Konstante. Wie schnell wir uns wiederum mit 
einem Gesetzgebungsprojekt befassen müssen, wird we
sentlich davon abhängen, wie weit die Im vorliegenden Pro
jekt geöffneten Freiräume zur Gestaltung einer kohärenten 
BIidungsiandschaft, Insbesondere Im Hochschulwesen, von 
den zuständigen gemeinsamen Organen von Bund und 
Kantonen genutzt werden. 
Ich verhehle nicht, dass Ich durchaus weitere Kompetenzen 
subsidiär auf den Bund übertragen hätte. Im Bereich der Prl• 
marschule Ist es mir lieber, wenn der Bund eine einheitliche 
Regelung trifft, als wenn auf der Ebene der Erziehungsdirek
toren einige grosse Kantone eine Lösung vorgeben, die 
dann von den kleinen geschluckt werden muss. Allerdings, 
und das stelle Ich mit Freude fest, verhindert Artikel 48a Ab
satz 1, dass ein grosser Kanton eine von einer qualifizierten 
Mehrheit beschlossene Lösung unterlaufen kann. Hier kann 
mit einer qualifizierten Mehrheit die Verelnheltllchung durch
gesetzt werden. 
Ich habe es gesagt: Gerne wäre Ich weiter gegangen, vor al
lem im Hochschulberelch. Wenn die Schweiz auch In Zu
kunft eine Spitzenposition In Lehre und Forschung einneh
men soll, muss der BIidungsraum vermehrt als Ganzes be
trachtet werden, als Einheit. Ich hoffe, dass insbesondere 
das neue Instrument gemäss Artikel 61a Absatz 2 und na
mentllch gemäss Artikel 63a Absatz 4 Im Bereich der Hoch
schulen die Ihm eingeräumten Befugnisse ausnützt. Diesem 
Organ kOmmt fOr die Hochschullandschaft und damit In der 
Frage, welchen Platz die Schweiz Inskünftig International 
einnehmen wird, eine ganz besondere Rolle zu. Wenn die
ses Organ nicht erfolgreich agiert, wird der Schaden für un
ser Land erheblich sein. Wir alle sind uns aber derin einig, 
dass unser Land auf Spitzenhochschulen angewiesen Ist, 
wollen wir unsere Stärke In Forschung und Wissenschaft be
halten und ausbauen. 
Damit eng verbunden Ist auch ein wesentlicher Tell unseres 
Wohlstandes. Insofern geht es bei der heutigen Vorlage um 
viel mehr als um eine Bildungs- und Hochschulvorlage. Es 
geht um eine neue Grundlage zur Erhaltung und Mehrung 
eines wesentlichen Teils unseres Wohlstandes in unserem 
Lande. Diese Vorlage darf also nicht nur Wlssenschaftspoll
tlker interessieren; es Ist eine Vorlage, die weit Ober diesen 
Bereich hinausreicht. 
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Ich bin selbstverständlich fOr Eintreten und kann - trotz ge
wisser kritischer Anmerkungen - die Genugtuung dan'lber 
nicht verhehlen, dass es möglich war, eine solche BIidungs
verfassung zu erarbeiten. 

Stadler Hansruedi (C, UR): Ein kohärenter, qualitativ hoch
stehender, durchlässiger und koordinierter Bildungsraum 
Schweiz ist unser gemeinsames Ziel. Die Frage lautet nun: 
Braucht es zur Gewährleistung eines solchen BIidungs
raumes zusätzliche Bundeskompetenzen? Die kantonale 
Erziehungsdlrektorenkonferenz als Hüterin des Blldungsfö
derallsmus hat nun mit der Kommission für Wissenschaft, 
BIidung und Kultur des Nationalrates den neuen Bildungsar
tikel gezeugt. Diese Vaterschaft Ist anerkannt. Dies Ist auch 
ein gewisses Eingeständnis, dass es heute In bestimmten 
Bereichen des BIidungswesens subsidiäre Bundeskompe
tenzen braucht Es gehört heute zum bildungspolitischen 
Abc, dass grosse Teile der Bevölkerung fQr gewisse Aus
wüchse des BIidungsföderaiismus kein Verständnis mehr 
haben. Diesen gesetzgeberischen Handlungsbedarf möchte 
ich nicht bestreiten, nachdem die kantonale Erziehungsdi
rektorenkonferenz zu diesem Schluss gekommen ist, auch 
wenn in diesem Saal vor noch nicht allzu langer Zeit der 
Handlungsbedarf anders beurteilt worden ist. 
Ich bin somit für Eintreten. Im Hochschulbereich geht die 
vorgeschlagene. Regelung meines Erachtens aber zu wenig 
weit. Dazu werde ich bei Artikel 63a noch einige Ausführun
gen machen. 
Ist diese Revision ein grosser Wurf? Ich sage etwas provo
kativ: Nefn. Damit komme ich zu einer grundsätzlichen Be
merkung zu unserem Bildungswesen, die ich einmal los
werden will und loswerden muss. Hand aufs Herz! Wir unter
halten uns hier Immer wieder vor allem nur Ober schulorganl
satorische und schulstrukturelle Fragen. Blockzelten und 
Tagesschulen sind nur zwei Beispiele. Dann geht es vor al• 
lem auch um Finanzen für das Bildungswesen und um Fi
nanzen für die Forschung. Über den Inhalt der Bildung spre
chen wir nicht. Dies sollten wir aber. 
Meine folgende Analyse ist ganz bewusst überspitzt. Wird 
eine neue Pisa-Studie veröffentlicht, geht Immer ein grösse
rer oder kleinerer Aufschrei durchs Land. Ist der Pisa-Test 
wirklich das Mass aller Dinge? Sagt der Pisa-Test effektiv, 
was BIidung ist? Ich behaupte einmal: Nein. 
Seit Jahren wird uns eingetrichtert, dass wir an der Wende 
von der Industriegesellschaft zur Informations- und Wissens
gesellschaft stehen. Die einflussreiche Bertelsmann Stiftung 
hat einmal geschrieben: «Auf unserem Weg In eine Wis
sensgesellschaft wird Information zum strategischen Roh
stoff, Wissen zum wichtigsten Produktionsfaktor.» Bel die
sem heute von der OECD, der Organisation f0r wirtschaftli
che Entwicklung und Zusammenarbeit, und einzelnen aktlvi· 
stlschen Blldungspolltlkem verfolgten Konzept degeneriert 
der Mensch zum Wissensträger und zum sogenannten Hu
mankapltal. Und weil dies alles so gescheit tönt, werden 
diese Begriffe auch sofort nachgeplappert. Der Mensch wird 
zur Ware. Er hat keine BIidung mehr, sondern verfügt allen
falls noch Ober bestimmte Fertigkelten. Der Pisa-Test spricht 
von Kompetenzen. 
Ein solcher Mensch Ist für mich eigentlich ungebildet und 
nicht fähig, mündig und kritisch zu denken und zu urteilen. 
Er verfügt auch kaum Ober ein geschlchtllches Wissen - auf 
diesem basiert ja auch ein Teil des Gewissens -; er kann 
sich allenfalls noch Ober einige Fertigkeiten ausweisen, die 
ihm das Uberleben sichern. Im Pisa-Test finden wir nichts 
von der Geschichte; wir finden nichts von der Literatur; wir 
finden nichts von der Philosophie, von den Künsten und 
auch nicht von einzelnen Bereichen der Naturwissenschaft. 
Wen Interessiert schon Astronomie? Eher Interessieren die 
Astrologie und das Wochenhoroskop In der Zeltschrift. 
Die schulische Bildung wird heute von der OECD bis zur re
produzierenden Avenlr Sulsse unverfroren zu einem reinen 
Produktionsfaktor umfunktioniert Neben der verdummten 
Masse gibt es noch die kleine Elite der herangez0chteten 
Hochbegabten. Es Interessiert nur noch der Output des Bil-
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dungswesens. Ich möchte betonen: Es Ist das gute Recht, ja 
es Ist die Pflicht einer Wirtschaftsorganisation wie der 
OECD, die Wirtschaft und Ihre Voraussetzungen Ins Zen
trum der Pisa-Studien zu stellen. Aber es ist meines Erach
tens falsch, wenn diese Tests als allgemein verbindlicher 
Massstab fOr die Bildung genommen werden. Die Blldungs
polltlk begibt sich heute Immer mehr auf einen Weg, der 
uns - das behaupte Ich jetzt einmal - hinter die Aufklärung 
zun'lckwlrft, hat doch die Aufklärung als höchstes Ziel der 
BIidung und Erziehung die BIidung zum mündigen und ur
teilsfähigen Bürger gefordert. Kant hat einmal gesagt uDa
mlt Menschen Ihr Leben selbstverantwortllch gestalten und 
das Gemeinwesen mehr als bisher demokratisch mitbestim
men und mitgestalten können, brauchen sie eine urteilsfä• 
hige Allgemeinbildung, die sie In die Lage versetzt, sich 
ihres Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.» 
Die Schule und die BIidung hätten somit einen Eigenwert. 
Was mich beschäftigt, ist der Umstand, dass es nicht nur um 
ein anderes Verständnis der BIidung geht, sondern um ein 
anderes Menschenbild. Beim heutigen Vokabular wie «Wis
sensträger», «Humankapital» oder «Produktionsfaktor» fehlt 
mir einfach die Menschenwürde. Denn die Bildung hat für 
mich per definitionem auch einen Eigenwert; BIidung ist 
auch Menschenbildung. 
Wenn Ich sehe, auf welchen Weg sich die heutige BIidung 
begibt, dann denke ich, dass wir eigentlich über diese funda
mentalen Fragen des Bildungswesens diskutieren sollten. 
So gesehen, sind die vorgeschlagenen Verfassungsbestim
mungen eine völlig marginale Entwicklung und absolut 
nichts Revolutionäres. Revolutionäres läutt an einer anderen 
Stelle ab. 
Aber das sollte uns nicht daran hindern, auf die Vorlage ein-
zutreten. · 

Leumann•Würsch Helen (AL, LU): In Aussagen zur BIi
dungspoiitik sagen wir gerne: «BIidung Ist unser einziger 
Rohstoff, und dazu müssen wir Sorge tragen.» Diese Aus
sage Ist zwar mittlerweile etwas abgegriffen, aber sie stimmt 
nach wie vor. Die Situation hat sich nämlich mit der Globali
sierung sogar noch verschärft. Es Ist eine Tatsache, dass 
das Hochlohnland Schweiz als Industriestandort fOr Mas
senprodukte kaum mehr eine Chance hat. Wenn wir Erfolg 
haben wollen, dann müssen wir In allen Bereichen, vor allem 
aber in der Forschung, fahrend sein. Wir müssen Innovatio
nen Im Produktions- und Im Dienstleistungsbereich anbie
ten, die auf dem Markt zu einer hohen Wertschöpfung füh• 
ran. 
Innovationen müssen also entwickelt und auch umgesetzt 
werden. Nur so können wir uns auf dem hart umkämpften 
Markt mit Produkten und Dienstleistungen zu guten Preisen 
behaupten. Die Konkurrenz Ist grösser geworden - und da
mit wachsen auch die Herausforderungen. Das wird am be
sten dort sichtbar, wo Unternehmen dem freien Markt 
ausgesetzt sind. Die rasanten Entwicklungen in der Wirt
schaft sind die Antwort auf die globalen Herausforderungen. 
Insbesondere Unternehmen, die weltweit tätig sind, können 
sich nur noch behaupten, wenn sie sich den neuen Gege
benheiten Immer wieder anpassen. 
Selbstverständllch hat diese Situation eine starke Auswir
kung auf die Bildungspolitik. Die Welchen müssen In ver· 
schledenen Bereichen richtig· gestellt werden, und es 
braucht eine grosse Flexibilität und viel Mut zu Veränderun
gen. Bildungspolitiker und Lehrkräfte leben In diesem Span
nungsfeld und sind gefordert, adäquate Lösungen zu finden. 
Die wichtigsten Voraussetzungen fOr eine gute BIidungspoii
tik sind sicher günstige Rahmenbedingungen, gut ausgebil
dete Lehrkräfte und klare Strukturen. Wichtig Ist aber auch, 
dass die knappen finanziellen Mittel so eingesetzt werden, 
dass ein optimales Resultat erzielt wird. Denn mehr Geld 
helsst nicht automatisch auch eine bessere Bildung. Ent
scheidend Ist eine optimale Zutellung der finanziellen Mittel. 
Die neue Bildungsverfassung, die wir heute beschliessen, 
schafft die Voraussetzungen für eine besser strukturierte Zu
sammenarbeit zwischen Bund und Kantonen und fördert da-
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mit raschere Entscheidungsabläufe. Persönlich finde Ich es 
nicht falsch, dass der Bund In Zukunft Im ganzen Bildungs
bereich stärker eine führende Rolle übernehmen wird. 
Selbstverständlich muss auf die Vielgestaltigkeit der 
Schweiz weiterhin gebührend Rücksicht genommen werden. 
Wir können es uns aber schlicht und einfach nicht mehr !eis
ten, Im BIidungsbereich den Föderalismus auf die Spitze zu 
treiben. 
Nach langen, Intensiven Beratungen Im Parlament und zwi. 
sehen den kantonalen Erziehungsdirektoren und dem Bund 
liegen nun Verfassungsbestimmungen für die Bildung 
mein ·und für die Neuordnung der Hochschulpolitik vor. 
meine, das Resultat dürfe sich sehen lassen. Es gibt ja fünf 
wichtige Merkmale: · 
1. klare Verantwortlichkeiten auch bei der Finanzierung; 
2. die Verpflfchtl.lng zur Zusammenarbeit; 
3. die Einbindung des Bundes In ein Gesamtsystem; 
4. eine moderne Systemsteuerung; 
5. subsidiäres Handeln des Bundes. 
Im Sinne eines übergreifenden Ziels wird zunächst In Arti
kel 61 a Absatz 1 festgehalten, dass Bund und Kantone Im 
Rahmen Ihrer Zuständigkeiten gemeinsam für eine hohe 
Qua!ltät und Durchlässigkelt des Bildungsraumes Schweiz 
sorgen. Damit ist das Ziel vorgegeben, das Bund und Kan
tone bindet und verpflichtet, d. h., sie werden ausdrücklich 
zur Zusammenarbeit und Koordination Im gesamten BIi
dungsbereich verpflichtet und in eine gemeinsame Verant
wortung eingebunden. Die Schweiz wird erstmals als ein 
einziger Bildungsraum definiert; so können günstige Rah
menbedingungen geschaffen werden. 
Die Stl.lnde. der Wahrheit kommt allerdings erst zum Zeit
punkt der Umsetzung, und da steckt bekanntlich der .Teufel 
Im Detail. Deshalb Ist es auch notwendig, einen zu engen 
Kantönligeist fallen zu lassen. Auf alle Beteiligten wartet eine 
spannende Zelt, die es zu nutzen gilt 
Eine zweite zentrale Neuerung, um die entsprechend Inten
siv gerungen \Yird, Ist die gesamtschwelzerische, einheitli
che Regelung von wichtigen Eckwerten, _so unter anderem 
Im Bereich des Schulelntnttsalters und der Schulpflicht der 
Dauer und der Ziele der einzelnen Bildungsstufen und Uber
gänge, inklusive der Zugänge zu den Hochschulen sowie 
der Anerkennung von Abschlüssen. Entscheidend Ist, dass 
der Bund die notwendigen Vorschriften erlassen kann, wenn 
die Regelung dieser Eckwerte auf dem Koordinationsweg 
nicht zustande kommt. So entsteht der notwendige politi
sche Druck, damit Neuerungen. gemeinsam gefunden und 
tatsächlich auch.umgesetzt werden können. 
Bei der Berufsbildung besitzt der Bund bereits heute eine 
umfassende Regelungskompetenz, und daran wurde nichts 
geändert. Diese Kompetenz wurde aber durch die Pflicht 
des Bundes ergänzt, ein breites und durchlässiges Angebot 
Im Bereich der Berufsbildung zu fördern. Es war der Kom
mission denn auch ein Anliegen, die Chancengleichheit zwi
schen Berufsbildung und akademischer Ausbildung sicher
zustellen. Es natzt aber noch nichts, wenn die Gleichwertig
keit der höheren beruflichen Ausbildung in der Verfassung 
geschrieben steht, sondern sie muss gelebt werden und 
muss sich In unseren Köpfen festsetzen. Wie wichtig diese 
Gleichwertigkeit Ist, erlebe Ich fast tagtäglich, denn gerade In 
der Chemiebranche braucht es die universitären Abschlüsse 
für Chemiker, die sich mit der Grundlagenforschung be
schäftigen. Ebenso wichtig sind aber die Chemiker der Fach
hochschulen, die sich mit der angewandten Entwicklung 
auseinander setzen und entsprechend - je nach Betrieb -
mehr bringen als ein Hochschulabsolvent. Man kann diese 
beiden Abschlüsse nicht gegeneinander ausspielen, denn 
es geht um unterschiedliche Anforderungen, die auch auf 
unterschiedlichen Begabungen basieren. 
Es ist deshalb entscheidend, dass die jungen Menschen den 
fQr sie richtigen Bildungsweg wählen dürfen. Es darf nicht 
sein dass junge Menschen aus falschem Ehrgeiz ins Gym
nasi~m gesteckt werden, denn das Gymnasium soll In erster 
Linie zur Universitätsreife führen. Es ist alles zu vermeiden, 
was zu einer Qualitätsminderung der gymnasialen Maturität 
führt. 
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Das können wir uns schlicht und einfach nicht leisten. 
Die vorgeschlagene Verfassungsrevision enthält auch einen 
neuen Hochschulartikel. Dieser schafft die Grundlage fQr 
eine starke, gesamtschweizerisch konzipierte Führung des 
ganzen Hochschulbereiches. Es wird damit eine· transpa
rente Finanzierung mögllch, die glelchzeltlg stärker lels
tl.lngs- und resultatorientiert Ist, und es wird die Grundlage 
für eine klare Aufgabenstellung, für eine Entwicklung von 
Kompetenzzentren auf nationaler und internationaler Ebene 
und somit für einen optimierten Einsatz der Finanzmittel ge
legt. 
Die Reform der Hochschulpolltlk Ist meiner Meinung nach 
von entscheidender Bedeutung, denn wir leben auch hier In 
einer Konkurrenzsituation, und unser Land muss weiterhin 
zu den führenden Wissensstandorten gehören. Vergleiche 
zeigen, dass es entsprechend notwendig Ist, die strategi
sche und die operative FOhrung klar zu trennen. Heute Ist 
die Steuerung des schweizerischen Hochschulsystems auf
grund von parallelen Verfassungskompetenzen von Bund 
und Kantonen ungenOgend. Wichtig für den Erfolg Ist eirte 
weitgehende Autonomie Im Rahmen des Gesetzes, des 
Leistungsauftrages und der gesamtschwelzerlsch vorgege
benen Zielvorgaben. Jede Hochschule muss In der Lage 
sein, im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages ein klares 
Profil zu entwickeln. Autonome Hochschulen sollen Koope
rations- und Koordlnationsmögllc;hkeiten weitgehend selbst 

·wahrnehmen, und Ihre Bemühungen sollen durch Anrelzsys
teme geförqert werden. 
Schllesslich enthält die Vorlage neu auch wichtige Bestlm• 
mungen Ober die Welterblldung, die die Rolle des Staates 
bzw. des Bundes in diesem Immer wichtiger werdenden 
Bildungsbereich klären. Denn wir alle wissen, dass. per• 
manente Weiterbildung wichtig Ist. So weit die Hauptstoss
richtungen der BIidungspoiitik des Bundes. 
Es geht darum, die Sicherung eines qualitativ hochstehen
den, durchlässigen und effizient koordinierten BIidungsrau
mes Schweiz durch Bund und Kantone zu schaffen. In erster 
Linie sollen die unerlässliche Harmonisierung und eine stär
kere gesamtschwelzerische Steuerung erreicht werden, und 
zwar durch eine Stärkung der Zusammenarbeit von Bund 
und Kantonen. Das Resultat Ist gut, auch wenn sich weitere 
Veränderungen aufdrängen werden. Es Ist ein Innovativer, 
vielversprechender und ;zugleich realistischer Weg. Der 
Bund wird In die Lage versetzt, eine Gesamtsicht des Sys
tems zu entwickeln und sich an dessen Gesamtsteuerung zu 
beteiligen, und es Ist hoch einzuschätzen, dass die Kantone 
diesem Konzept in der föderalistischen Kerndomäne BIidung 
zustimmen. 
Ich meine, dass der Weg, den wir heute einschlagen, voll 
und ganz unterstützt werden kann, denn es darf nicht das 
Beharren auf den eigenen Zuständigkeiten im Vordergrund 
stehen, sondern es muss der WIiie zur konstruktiven Zusam
menarbeit bei neuen Herausforderungen sein. 
Ich bin selbstverständlich für Eintreten und Zustimmung zur 
Vortage, wie sie aus den Berarungen unserer Kommission 
hervorgegangen Ist. 

Blirgl Hermann cy, TG): Frau Langenberger und Herr Bier! 
haben die Vorlage In inhaltlicher Hinsicht dargelegt, da gibt es 
nichts mehr zu bemerken. Wenn Ich dennoch etwas feststel
len möchte, so sind es zwei grundsätzliche Beurteilungen: 
1. Ich bin der Meinung, dass mit dieser Verfassungsände
rung eine bemerkenswerte parlamentarische Lelstl.lng ver
bunden Ist. Es war das Parlament, Herr Bundesrat, das 
diese Leistung vollbracht hat. (Heiterkeit) 
2. Ich bin entgegen der Auffassung von Herrn Stadler der 
Meinung, dass hier tatsächlich eine bildungspolltlsche Wei
chenstellung vorliegt. Ich habe mich auch von Frau Natlonal
rätln Kathy Riklln Inspirieren lassen, die im Nationalrat 
erklärte, es gebe selten Momente, wo dieses Parlament 
grosse Würfe mache. Heute ist ein solcher Moment. Ich 
kann mich dem von Frau Rlklin Gesagten anschllessen. 
Was vorllegt, ist das Resultat einer Intensiven parlamentari
schen Arbeit. Sie kennen die Ausgangslage der diversen 
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parlamentarlschen Initiativen, Motionen usw. Was aber ent
scheidend war, Ist, dass sich beide Räte zusammenfanden, 
um die verschiedenen Gleise In richtiger Art und Weise zu
sammenzufahren, darauf elnzuspuren und ein kohärentes 
Ganzes zu schmieden. In diesem Sinne handelt es sich um 
ein vorblldllches vorgehen der beiden Räte und - entschei
dend - der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK). Es gibt die Finanzdirektoren
konferenz, diese Ist fast nicht zu Obertreffen, aber es gibt 
auch die EDK, und die EDK hier in eine Lösung einzubin
den, mit der ihr auch etwas weggenommen wird, war nicht 
selbstverständlich. Deshalb bin ich der Meinung, diese Ver
bundlelstung sei .beispielhaft und vorbildlich und wäre auch 
In anderen politischen Bereichen gelegentlich wünschen& 
wert, so auch, wenn Ich an das KVG denke. 
Eine weitere Bemerkung: Die Rolle des Ständerates Im Be
reich des Hochschulartikels war notwendig. 1999 sagte ja 
bekanntlich der Ständerat Im Zusammenhang mit dem Uni
versitätsförderungsgesetz ganz klar, es sei ein Hochschular
tikel vorzulegen. Der Bundesrat schloss sich dem an, mit 
einer etwas ambivalenten Haltung und Vorbehalten: Er über
nahm die Aufgabe. Das Echo, das er erhielt, war nicht sehr 
erfreulich, und dann verlor er den Mut. Wenn nicht wiederum 
aus der Mitte des Ständerates nachgestossen worden wäre -
ich denke an die parlamentarische Initiative Plattner -, dann 
wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Was will Ich damit 
sagen? Dass es richtig und notwendig war, hier, Im Bereiche 
der Hochschulverfassung, das Heft In die Hand zu nehmen. 
Noch ein Wort zur blldungspolitischen Weichenstellung, Kol
lege Stadler: Wenn Sie den Bericht der Kommission für Wis
senschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates zur Hand 
nehmen, finden Sie einen ganz Interessanten zweiten Ab
schnitt «Stationen der eidgenössischen Bildungspolitik». Ich 
empfehle Ihnen, diese Stationen einmal nachzulesen. Sie 
werden dann unschwer feststellen, dass das, was wir heute 
verabschieden wollen und woran wir jetzt sind, tatsächlich 
eine bildungspolitische Weichenstellung ist: Weil man sich In 
diesem Land- mit Regelungen Im Blldungsberelch auf der 
Bundesebene stets sehr, sehr schwer getan hat, ist es eine 
Welchenstellung, wenn es uns jetzt gelingt, eine neue Ver
fassungsgrundlage für einen qualitativ hochstehenden, 
durchlässigen und effizient koordinierten BIidungsraum 
Schweiz zu schaffen. In diesem Sinne bin ich eben doch der 
Meinung, dass diese neue Bildungsverfassung - vor diesem 
Hintergrund - in der Geschichte dieses Landes ein grosser 
Wurf 1st. 
Noch eine weitere Bemerkung: Es handelt sich hier um ei
nen ganz, ganz heiklen Bereich Im Verhältnis Bund/Kantone. 
Das Verhältnis Bund/Kantone In BIidungsfragen Ist wahr
scheinlich so sensibel wie selten In einem Bereich. Hier gilt 
der Grundsatz «So wenig wie möglich, aber so viel wie nö
tig». Ich meine, entsprechend diesem Grundsatz sei eine 
ausgewogene Lösung zustande gekommen. 
Ich warne davor, das Fuder zu überladen. Es sind ja keine 
solchen Anträge gestellt worden, aber das wäre verheerend 
gewesen. Die Erfahrungen können Sie hier in diesem Buch
leln nachlesen. 
Ich meine, dass wir mit der im NFA vorgespurten Lösung -
ich denke an Artikel 48a ein Mittel erhalten haben und mit 
der Bildungsverfassung noch ausbauen, das tatsächlich ei
nen kooperativen Föderalismus erlaubt. Primär gefordert 
sind, das muss man sagen, die Kantone, auch wenn der 
Bund mehr Steuerungsmechanismen erhält. Wir werden von 
der Bundesebene her nur eingreifen, wenn die Kantone 
diese Koordinationsaufgaben zusammen mit den Koordinati
onsorganen nicht schaffen. Es kann keine Rede davon sein, 
dass hier primär der Bund eingreift, sondern es Ist Sache 
der Kantone. Aber entscheidend Ist, dass wir eingreifen kön
nen. 
Wir haben somit einen gangbaren Mittelweg zwischen Bil
dungshoheit der Kantone und vermehrten zentralen Steue
rungskompetenzen gefunden. Vorzug dieser Vorlage Ist eine 
kohärente und Integrale Bildungsverfassung. Es Ist eine Be
schränkung der gesamtschweizerlschen Koordination auf 
weniges, aber auf Wichtiges; auf zentrale Anliegen. Wie ge-
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sagt, schafft diese neue BildungsverfaSsung die Verfas
sungsgrundlage fQr eine neue Ausrichtung der Bildungs
landschaft. 
Herr Stadler, die Diskussion Ober die Bildungsinhalte können 
wir jetzt nicht In dieser Debatte Ober die Ausgestaltung der 
Verfassung führen, sondern das muss im Anschluss an die 
Bildungsverfassung dann konkret In den Gesetzen, In den 
Kantonen geschehen. 
Ich bin selbstverständlich für Eintreten und ersuche Sie, 
diese Vorlage entsprechend den Anträgen der Kommission 
zu verabschieden. 

Amgwerd Madelelne (C, JU): Je suls blen entendu favora
ble aux differente articles constltutlonnels proposes par la 
commlsslon. Suite aux explicatlons deja donnees quant a 
l'hlstorlque et au blen-fonde de cette · modlflcatlon de la 
Constitutton et a l'interventlon plus phllosophique et globale 
de notre collegue Stadler, a laquelle je peux souscrlre en 
grande partle - Je le remercle aussl d'avolr donne cet ac
cent-la -, Je me bornerai a faire quelques remarques. 
Premlerement, au sujet de l'lnltlatlve parlementaire Zblnden 
Hans: II aura fallu presque dlx ans pour y donner une re• 
ponse satisfaisante. Certes, toute procedure est par principe 
longue dans notre pays, mais il faut tout de mäme constater 
que tout le monde n'y a pas mls taute Ja banne voionte vou• 
lue, je diral meme: n'y a pas mis de volonte tout court. 
Deuxlemement, nos cantons, attaches a Juste titre et dans 
une certalne mesure a leurs competences dans le domalne 
de la formatlon, n'ont pas Joue un röle moteur dans cette af
faire. Jusqu'au Jour ou trois initiatives cantonales, de Bäle
Campagne (02.302), de Soleure (03.302) et de Beme 
(04.304) ont ete deposees, demandant chacune avec certal
nes partlcularites, mals dans un esprlt commun, une harmo
nlsatlon des systemes educatifs. 
Troislemement, il aura fallu aussl que la CDIP constate que 
son souhalt d'une certalne harmonlsatlon, qui n'a pas tou
jours ete exprlme avec la meme force, sur des sujets aussl 
divers que l'äge d'entree a l'ecole, la date de cette rentree, la 
formatlon des enseignants, ou encore l'apprentlssage des 
langues - ne seralt-ce que nationales -, est toujours plus 
difficile a exaucer. Les directeurs cantonaux de l'lnstructlon 
publique ont de la peine a parler, peut-Atre pas d'une meme 
volx, mals au moins sur un meme ton, sl l'on utlllse le voca
bulalre muslcal. 
A Ja decharge des cantons romands, mäme sl tout n'est cer
talnement pas parfalt, je tlens a soulfgner que ce que l'on 
appelle l'«ecole romande» est une reallte depuls de nom
breuses annees. SI chaque canton garde une certalne auto
nomle, la Conference lntercantonaie de l'instruction publlque 
de Ja Sulsse romande et du Tessin a mls en place une struc
ture, un programme, des moyens pedagoglques, par exem
ple, qul permettent plus facllement a un ecoller romand qul 
demenage de s'lntegrer plus vite dans sa nouvelle ecole, car 
finalement la est aussl le but. La mobiJite de la populatlon ne 
permet plus qua chaque fols qu'une famllle demenage, eile 
dolve s'adapter a des structures scolalres cantonales diffe
rentes a quelques kllometres de distance. Une mellleure 
harmonlsatlon conduira aussl a de mellleures synergles 
dans l'organisation des outlls a mettre en place et permettra 
finalement une gestlon plus economlque et efflclente des 
ressources humalnes et flnancleres. 
Apres les cantons et la CDIP, qul n'ont pas mis un enthou
slasme fulgurant pour trouver des solutlons qul seraient tout 
a leur avantage, II faut aussl dire qua la Confederatlon n'est 
pas en raste dans ce processus de ralentlssement. Le Con
seil federal preconlsalt, une fols seulement mls en place le 
paysage des hautes ecoles 2008, de volr s'II y aurait lieu de 
modlfler ou de completer la base constitutlonnelle. 
Je salue donc partlcullerement, comme notre collegue 
BOrgl, l'initlatlve volontarlste des deux commissions d'lnstal
ler solidement ces artlcles constitutlonnels comme une fon
datlon sur laquelle, je le crols, II sera plus faclle de desslner 
et d'edlfler Je paysage des hautes ecoles. 
Affirmer fortement la collaboratlon et la coordinatlon cons
tructive entre les cantons et la Confederation, deflnir constl-
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tutlonnellement ce qu'on a appele l'espace suisse de 
formatlon au nlveau de l'ecole obllgatolre, de la formatlon 
professlonnelle, des hautes ecoles et de la formatlon contl
nue, assurer la quallte et la permeablllte dans le vaste do
malne de la formatlon sont des objectlfs ambltieux, lmpor
tants pour notre jeunesse, mals aussi pour notre pays a 
l'echelle nationale et Internationale. 
Dernlere remarque: la verslon adoptee par la commission de 
notre conseil comporte quelques modificatlons par rapport ä 
celle du Conseil national, partlcullerement en ce qul con
cerne l'artlcle 61a alinea 3 qul remplace une phrase ajoutee 
a rallnea 1 du mäme artlcle a propos de l'equlvalence entre 
les formatlons scolaires et professionnelles. La version pro
posee est le resultat de longues dlscussions. Le cholx de 
chaque mot est important Vouloir modifier abruptement l'un 
ou l'autre de ces artlcles constltutlonnels, qul sont l'aboutls
sement d'un long processus de conclllatlon entre tous las 
partenalres que fal evoques auparavant, condulralt ä demo
lir une constructlon qui est malntenant solide et necessalre. 
II seralt fatal de la destablllser. 
Mon seul regret est que ces dlfferents artlcles ne sont pas 
aussl courts et simples qu'on pourralt le souhalter pour une 
Constltutlon. La nouvelle redactlon de la ConstlMlon voulalt 
ätre clalre et preclse. lci, certes nous sommes clairs, mals 
avec des precislons qul vont jusque dans le detall. Ce n'est 
maintenant pas la premlere fols qua nous le falsons, ce ne 
sera pas non plus la demiere. . . 
A part cette petlte critlque, je suls donc favorable aux modifl
cations proposees. Resultat de longues tergiversatlons et de 

. negoclatlOfls parfols dlfflclles entre las cantons, la CDIP et 
·. les autorltes federales, nous avons malntenant un bon projet 

qul permettra ä chaque partenalre d'assumer sa part de res
ponsabillte en collaboration et coordlnatlon avec las autres. . 
C'est pourquoi je vous remercle d'entrer en matiere et d'ac
cepter le projet de la commlsslon. 

Ory Gisele (S, NE): C'est un progres conslderable qul a ete 
accompll en quelques annees; un petlt .pas, certes, quand 
on regarde le chemln qu'II faudra encore parcourlrvers l'har
mon!satlon de nos systemes scolalres, mais un grand pas 
quand on regarde d'oi'J on vient. Tradltlonnellement, l'ecole 
est de la competence des cantons et des communes. Can
tons et communes ont jalousement preserve ces competen
ces garantes du federallsme et du respect des mlnorltes. 
Madame Amgwerd l'a evoque: l'augmentatlon de la moblllte 
cause de plus en plus de problemes aux famllles ayant des 
enfants scolarises, amenees a changer de canton. Comblen 
d'enfants et d'etudlants ont perdu des mols ou ont souffert 
de devolr rattraper a cause d'un programme qui etait diffe
rent de celul qu'lls avalent auparavantl Le besoln de coordl
natlon est evident Les cantons en sont conscients. En 
outre, l'etude PISA met le dolgt sur les fallles de notre sys
teme scolalre et nous obllge a le remettre en cause. 
La sltuation est donc mOre. Nous avons aujourd'hul des artl• 
cles constltutlonnels sur l'educatlon qul rencontrent un large 
consensus, et je trouve que cela vaut la pelne de mettre en 
evldence ce consensus. II marlte d'ätre releve. Les commls
slons des deux chambres ont travallle de concert. La CDIP 
appule la demarche. Les partls politiques sont d'accord, le 
Conseil federal approuve. Le consensus est une excellente 
base sur laquelle nous pourrons construlre la campagne qul 
devra nous mener au scrutin populalre. Nous pouvons 
mäme en esperer un bon resultat. 
Las artlcles constltutionnels creent las bases d'un espace de 
formatlon sulsse harmonlse, gage de la qualite dont nous 
aurons besoln pour nos jeunes, pour qu'ils pulssent s'lnserer 
dans le marche du travall europeen. Les cantons devront 
collaborer; lls !e font deja et lls seront encourages a le faire 
davantage. La Confederatlon pourra mäme les y contraln
dre. Elle pourra !eglferer dans certains domalnes partlculie
rement importants, et oa, c'est une vral revolution. 
IJntroduction d'une dlsposltlon affirmant l'ega!lte de principe 
des formatlons academlque et professionnelle nous a rete
nus longtemps, mals eile correspond a ce que nous avons 
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aussl voulu promouvolr dans le cadre de la lol sur les hautes 
ecoles speclallsees. La coordlnatlon sera mellleure au nl
veau des hautes ecoles entre les cantons, et entre las can
tons et la Confederatlon. C'est un polnt tres lmportant pour 
l'organlsatlon future de notre paysage des hautes ecoles. Je 
voudrais egalement soullgner un polnt novateur: c'est l'lm
portance qul est attrlbuee ä la formatlon contlnue. Le trava!I 
a ete long, mals le resu!tat est ä la hauteur des attentes. 
Je vous prle donc d'entrer en matlere. 

Fetz Anita (S, BS): Ich bin der Debatte mit grossem Inter
esse gefolgt 1,1nd habe geschwankt, ob Ich das, was wir hier 
tun, tor. einen grossen oder einen kleinen Schritt halten soll. 
Ich bin dann zu einem Ergebnis gekommen, das ich auf die 
Formel bringe: Was lange währt, wird endlich gut; allerdings 
Ist hinter diesen Satz ein Fragezeichen zu setzen, well erst 
die Zukunft darüber entscheiden wird. 
Nach 150 Jahren Angst vor dem eidgenössischen BIidungs
vogt, nach mehrere.n politischen Anläufen in den letzten 

. drelsslg Jahren, nach acht Jahren parlamentarischer Arbeit 
an der parlamentarischen Initiative Zblnden und Integriert-
an der parlamentarischen Initiative Plattner stehen wir kurz 
vor der Verwlrkllcl'lung eines koordinierten Bildungsraumes 
Schweiz. 
Uff, möchte man sagen, es ist höchste Zelt. Es rumort näm
I.ich gewaltig Im Bildungs- und Forschungsland Schweiz. Das 
bekomrnen aber· vor allem die Bildungspolitiker und Bil
dungspolitikerinnen mit und weniger jene anderer Polltlkfel
der. Eltern und SchQler leiden seit langem am Oberborden
den Kantönligeist der Volksschule. 26 verschiedene Schul
systeme - das ist In einer Welt, die Flexibilität und Mobilität 
verlangt, schlicht und einfach eine Zumutung. Und es Ist 
auch fatal fOr ein Land, das seinen Wohlstand den geschick
ten Händen und klugen Köpfen seiner Bewohner verdankt. 
Den heilsamen Schock versetzte der Politik und vor allem 
der Verteidigerin des Kantönligeistes, der ECK, wohl die 
Pisa-Studie im Jahre 2000. Dieser von Kollege Stad)er als 
etwas flüchtige Aufregung bezeichnete Aufschrei hat - da
von bin ich Oberzeugt -- Oberhaupt erst sämtliche Akteure 
der Bildungslandschaft definitiv In Bewegung gebracht, hat 
sie dazu gebracht, sich jetzt zusammenzutun und endlich 
eine Verfassungsgrundlage zu schaffen, die den Bildungs
raum Schweiz koordiniert. Der Pisa-Test, so umstritten er 
auch ist, hat uns die Augen geöffnet: Das Schweizer Bil
dungssystem ist zwar eines der teuersten, weist aber erheb
liche Mängel auf. Auch an den Hochschulen steht nicht alles 
zum Besten. Die Betreuungsverhältnisse In einzelnen Fä
chern sind, gelinde gesagt, schlecht. Gleichzeitig stehen un
sere Hochschulen In einem internationalen Wettbewerb, In 
dem Forschung ganz gross geschrieben wird und der nur 
mit Spitzenleistungen gewonnen werden kann. 
Es war also allerallerhöchste Zelt fOr eine zukunftsfählge Bil
dungsreform. Doch zuerst, vor dieser Reform, mossen wir 
heute eine neue Verfassungsgrundlage schaffen, damit 
diese Reform Oberhaupt in Gang kommen kann. Erst dies 
erlaubt ein koordiniertes Vorgehen und eine gesamtschwel
zerlsche Strategie, die gemass dieser Verfassungsgrund
lage von Bund und Kantonen gemeinsam koordiniert und 
gefOhrt werden muss. 
Ich bin wie Kollege Schlesser der Meinung: Die Grundlage 
Ist gut, es wird sich aber erst bei der Umsetzung entschel• 
den, ob diese Verfassungsgrundlage gut genug Ist. Ich finde, 
eine Bewertung ergibt, dass sie das Wesentliche Im Volks• 
schulberelch bringt: Die wesentlichen Eckdaten werden ko
ordiniert. 
In Bezug auf den Berufsbildungsbereich bringt sie doch eine 
gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung des akademi
schen und des beruflichen BIidungsweges. 
Sie bringt neu - das Ist bis Jetzt noch gar nicht gesagt wor
den, und ich finde das auch ganz besonders wichtig - eine 
verfassungsmAsslge Grundlage fOr die Weiterbildung. Wir 
alle reden immer von der lebenslangen Weiterbildung. End
llch haben wir jetzt die Verfassungsgrundlage dafür. Und sie 
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bringt - als eines der Kernstücke - einen neuen Hochschul
artikel, der bei der gesetzlichen Umsetzung noch einiges zu 
reden geben wird. 
Die Frage Ist aufgeworfen worden: Sind wir bei dieser Ver
fassungsgrundlage weit genug gegangen? Für meinen Ge
schmack - Ich sage es Ihnen offen - Ist es das Minimum, 
was aus meiner Sicht nötig Ist. Ich zitiere den Vater der par
lamentarischen Initiative zum Bildungsrahmenartikel, Hans 
Zblnden. Er hat sich gestern folgendermassen ausgedrückt: 
«Der neue Verfassungsartikel Ist kein Scheinwerfer, der in 
die Zukunft weist.» Er hat damit gemeint: Der neue Verfas
sungsartikel macht elgentllch nichts anderes, als den Status 
quo ein bisschen besser zu regeln. Wie Kollege Schiesser 
hätte Ich gerne eine grOssere Bundeskompetenz gehabt, 
aber Ich bin gleichzeitig natürllch auch Realistin und Realpo
litikerin und welss: Es muss nach diversen gescheiterten An
läufen Jetzt definitiv gelingen, diese gemeinsame Grundlage 
zu schaffen, und dies kann nur gelingen, wenn die EDK mit
macht Es war denn auch das Spezielle und Herausfor
dernde und Besondere an der parlamentarischen Arbeit an 
diesen Verfassungsartikeln, dass die EDK mit den Kommis
sionen unserer beiden Räte zusammengearbeitet hat und 
daraus dann diese tragfähige Vorlage entstanden Ist. 
Die eigentlichen Herausforderungen - das habe ich schon 
angetönt - werden erst folgen, und. zwar beim nachfolgen
den Gesetzgebungsprozess, und sie sind vor allem im Hoch
schulbereich angesiedelt. Hochschulrahmengesetz, For
schungsförderungsgesetz - wir haben viele Gesetze zu än
dern. Die notwendigen Änderungen, das sage Ich auch in 
meiner Funktion als neue WBK-Präsldentln, müssen rasch 
kommen. Das Tempo, meine ich aus meiner Sicht, müsste 
deutllch steigen. 
Der Hochschulraum Schweiz wird neu durch ein gemein
sames Organ von Bund und Kantonen gesteuert Es wird 
matchentscheldend sein für die - ich sage jetzt mal - grosse 
Bildungsreform, dass man In diesem Organ kooperativ und 
gut zusammenarbeitet. Sonst würden wir dann vor einem 
Scherbenhaufen stehen. Aber ich bin da optimistisch, weil 
das Gute an der Zusammenarbeit der letzten Jahre war, 
dass sich wirklich sämtliche Akteure der BIidungsiandschaft 
In diesen Reformprozess einklinkten. Eine grosse Herausfor
derung wird es sein, die Schwerpunktblldung an den Univer
sitäten voranzutreiben, eine leistungsorientierte Finanzie
rung aufzugleisen und die Aufgabenteilung in den kostenin
tensiven Fächern voranzutreiben. Das wird nicht ohne grös
sere Auseinandersetzungen über die Bühne gehen - das 
wissen wir alle -, aber es ist schlicht und einfach eine Not
wendigkeit. 
Was auch wichtig ist - das ist zwar In dieser Vorlage nicht 
explizit genannt, aber das möchte ich Ihnen schon sehr 
gerne ans Herz legen - für diese, wie ich sie mal nenne, 
grosse BIidungsreform, die Jetzt auf der Basis dieses Verfas• 
sungsartlke!s kommen muss: Es braucht dazu auch flankie
rende Massnahmen. Dazu gehört für mich an erster und 
vorderster Stelle eine materielle Harmonisierung der Stipen
dien. Jene, die in der NFA-Kommission sind, wissen, dass 
wir im Moment hart darum ringen. Sie werden sich vermut
lich Im Plenum auch noch dazu äussern müssen. Ich bin 
ganz sicher, dass die Chancenglelchhelt bezüglich Bildung 
und Hochschulzugang in der Schweiz Im Verglelch zu ande
ren Ländern noch unterentwickelt Ist. Immer noch hängt die 
Talententwlcklung eines Kindes zu sehr vom Zufall ab, ob es 
In eine blldungsferne Familie hlnelngeboren wird oder nicht. 
Angesichts der demografischen Entwicklung dürfen wir es 
uns schlicht und einfach nicht leisten, dass das Potenzial 
vieler Kinder nicht gefördert wird, nur weil sie In einer bll
dungsfernen Famille aufwachsen; das sind übrigens nicht 
nur ausländische Familien, sondern dazu gehören immer 
mehr auch Schweizer Familien. 
Wer oben In der Forschung, in der Wirtschaft und In der Ge
sellschaft Spitzenleistungen will - und das mOssen wir ha
ben, um International wettbewerbsfähig zu sein -, muss 
unten investieren. Unten, das helsst Im Kindergarten, das 
helsst frühere Einschulung, das helsst lntegratlonsmassnah
men in der Volksschule. Eigentlich ist es In der Forschung 
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wie im Sport: Wer Spitzenlelstungen will, muss die Breite 
fördern. 
Die BIidungs- und Forschungspolitik hat bis jetzt neben der 
Finanz- und Sozialpolitik das darf hier einmal ganz offen 
gesagt werden - eine Nebenrolle Im politischen Agenda
Setting gespielt, manchmal sogar ein MauerblOmchendasein 
gefristet. Das muss sich - davon bin ich tief Oberzeugt - Im 
21. Jahrhundert radikal ändern. Ohne offensive Bildungspo• 
lltlk werden wir die sozialen Probleme einer globalen Wirt
schaft nicht lösen können. Da können wir unsere Sozial
systeme noch tausendmal revidieren. Entscheidend Ist, dass 
wir In die Bildung aller Leute investieren; es gibt keine Zu
kunft mehr für kaum ausgebildete ~enschen, die sich selber 
ernähren können sollen. Ohne Uberwlndung der strikten 
Trennung von Natur- und Geisteswissenschaft - ganz ur
sprünglich gehörten die beiden Ja einmal zusammen - wer
den wir gesellschaftllche Probleme In der globallslerten Welt 
nicht lösen können. Ohne offensive Hochschul- und For
schungspolitik werden wir unseren Wohlstand nicht halten 
können. 
In diesem Sinne bin ich selbstverständlich und freudig für 
Eintreten, sage Ihnen aber voraus, dass das erst der Anfang 
einer ganz intensiven Auseinandersetzung und der Einfüh
rung eines neuen Stellenwertes von Bildungs- und For
schungspolitik In der Schweiz ist. 

Couchepln Pascal, conselller federal: Je partage l'avls des 
orateurs qui se sont exprimes pour dlre . qua le debat 
d'aujourd'hui est une etape importante dans l'hlstolre constl
tutlonnelle de l'education en Sulsse: taut le monde est d'ac
cord pour dlre qua c'est un projet d'avenlr. Je partage aussi 
l'avls de Monsieur Schlesser et celul de Madar:ne Fetz qul 
s'est exprimee pour dlre qua ce n'est naturellement pas la 
dernlere etape de l'evolution du systeme de l'education, de 
la sclence et de la recherche en Sulsse. C'est une etape, 
mals une etape lmportante qul a une longue hlstolre. 
Monsieur BOrgl a decrit, taut ä l'avantage du Parlament. la 
genese de cet artlcle. Je ne vais pas chlpoter sur l'origlne du 
patrlmoine genetlque de l'artlcle constitutionnel; Je crols qua 
c'est un taut petlt peu plus compllque; il n'y a pas eu simple
ment d'un cöte las elements positifs et de l'autre Jes ele
ments crltlques. Je crols qua c'est d'abord le travail du 
Parlament, mais le Conseil federal a vu avec plalslr evoluer 
le proJet dans le sens de ce qu'il est auJourd'hul. 
Je fellcite donc las deux Commlsslons de la science, de 
l'educatlon et de 1a culture, et J'espere qu'aujourd'hui, vous 
allez creer le moins de dlvergences possible entre les deux 
consells et qua si divergence il y a sur un element d'un artl
cle, eile sera rapldement surmontee afln de pouvoir mettre 
saus toit cet artlcle constltutlonnel ä Ja fin de cette sesslon. II 
y aura ensuite le vote populaire. 
Une partle des lnquletudes du Conseil federal venalt de ce 
qu'il cralgnalt qua, si le debat sur l'artlcle constltutlonnel 
s'enllsait, la reforme du paysage universltalre 2008 ne pour
ralt pas etre «construite», car il aurait manque la base cons
tltutlonnelle pour cela. Je crois qua la sltuatlon actuelle est 
Ideale en ce sens qu'on peut contlnuer la «construction» du 
paysage universltalre 2008, developper un proJet de lol, et Je 
souhalte qu'au moment Oll la lol y relative sera votee par le 
Parlament, l'article constltutlonnel aura ete vote par le peu
ple. On aura ainsl une constructlon solide tant du polnt de 
vue Juridlque que polltlque. 
Las nouveaux artlcles constltutlonne!s proposes auront des 
consequences dlrectes. Dans Je domaine des hautes eco
les, lls posent Je cadre de la collaboratlon de la Confedära
tion et des cantons; collaboratJon qui sera concretisee dans 
la nouvelle loi sur las hautes ecoles. 
La Conseil federal n'a pas fait de proposltlons formelles de 
modiflcation. II n'a pas voulu troubler l'harmonie taut ä falt 
remarquable entre las deux commtsslons specialisees des 
chambres et la Conference suisse des directeurs cantonaux 
de l'instructlon publique. 
Je crois qua cet artlcle constltutlonnel est un de ces mo
ments de gräce dans la via polltlque Oll II ne faut pas souffler 
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sous pelne de provoquer la temp&te. Par consequent, fe 
doux zephyr que represente ma proposltlon ne raste qu'un 
vent leger qui n'a pas pour but de troubler l'harmonle du 
conseil. Neanmoins, le Conseil federal souhalte rappeler 
quelques polnts, notamment en matiere de finances. 
Par rapport au domalne de l'lnstructlon publlque, le Conseil 
federal rappelle que la coordlnatlon entre les cantons est 
prioritaire par rapport a: la competence reglementalre de la 
Confederatlon. II faut en outre dlre clairement que l'even• 
tuelle competence reglementalre ne pourra pas avoir pour 
consequence un engagement flnancier de la part de la Con
federatlon: L:article constltutlonnel ne cree-pas un drolt cons
tltutlonnel au soutlen flnancier de la Confederatlon dans ces 
domalnes. 
Le Conseil federal auralt souhalte une formulatlon potesta
tlve pour ce qul concerne le soutlen aux hautes ecoles. En 
taute hypothese, la Confederatlon et les cantons partagent 
l'avls qu'ä l'avenlr egalement la Confederatlon ne sera pas 
obllgee de soutenir tous les types de hautes ecoles. Notam
ment, eile ne soutlendra pas les hautes ecoles pedagogi
ques. C'est un accord qul est intervenu avec les cantons. 
A l'avenir, la planificatloh strategique commune etablle entre 
la Confederatlon et las cantons prendra une lmportance par
tlcullere dans le domalne des hautes ecoles. Pour fe Conseil 
federal, cette planlflcatlon strateglque commune est un 
element central pour l'ensemble du domalne des hautes 
ecoles. Elle ne se limlte pas aux seuls domaJnes particulle-
rement coüteux. ·· 
Par rapport a: la formatlon contlnue, le Conseil federal consl• 
dere qu'il estadequatde formuler de manlere potestatlve la 
repartltlon des competences täglementaires, dans la rne
sure ou existent pes domalnes de la formatlon contlnue pour 
lesquels une reglementation etatlque seralt, non seulement 
inutlle, mals representerait en falt une lngerence Inadäquate 
de l'Et_at dans un marche qul fonctlonne ä satlsfactlon, qul 
garantit aujourd'hul une offre de formatlon contlnue impor
tante dans les domalnes professionnels ou extraprofesslon
nels. 
Ces precislons apportees ne contredlsent pas ce qul a ete 
dit, mals le precise. Le Conseil federal se rejoult de volr les 
progres des travaux et espere que sl divergence ll y a, alle 
sera liquldee au cours de la presente session. 
Nous vous remercions d'entrer en matlere et de soutenlr le 
projet tel que propose par la commlssion, en attendant que 
la dlvergence avec le Conseil national solt reglee. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decfdee sans opposition 

Bundesbeschluss Ober die Neuordnung Im Bildungsbe
reich (BIidungsverfassung) 
Arrite federal modlflant les articles de la Constitutlon 
sur 1a formatlon 

Titel 
Antrag der Kommission 
Bundesbeschluss Ober die Neuordnung der Verfassungsbe
stimmungen zur BIidung 

Tltre 
Proposition de la comm/ss/on 
Adherer ä la declslon du Conseil national 
(la modlflcatlon ne concerne que le texte allemand) 

Langenberger Christiane (RL, VD), fOr die Kommission: Wir 
müssen In der deutschen Fassyng eine Änderung beim Titel 
vornehmen, und zwar aus der Uberlegung, dass die Vorlage 
auch fOr die Stimmberechtigten verständlich bleiben sollte. 
Die WBK beantragt, dass wir von der «Neuordnung der Ver
fassungsbestimmungen zur BIidung» reden. 
Wir bitten Sie, dieser neuen Formulierung zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

40 

Ingress, Ziff. l Einleitung 
Antrag der Kommission 

6 decembre 2005 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Preambule, eh. 1 introductlon 
Proposition de fa commlss/on 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 48a Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 48a al. 1, 3 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Langenberger Christiane {RL, VD), fOr die Kommission: Ab
satz 1 von Artikel 48a war Tell der NFA-Vorlage. Er soll mit 
Beginn des Jahres 2008 In die Verlassung aufgenommen 
werden und mit der Ausführungsgesetzgebung des NFA In 
Kraft treten. Er enthält einen der Mechanismen mit deren 
HIife in ~ukunft das BIidungswesen harmonisi~rt werden 
soll. Die Anderung, die Ihnen nun gegenüber der NFA-Vor
lage beantragt wird, betrifft nur qle Buchstaben b und c in 
Absatz 1. In der NFA-Vorlage werden In Buchstabe b kanto
nale Universitäten, In Buchstabe _c Fachhochschulen ge
nannt .. Beantragt werden nun zwei Anderungen. 
1. Es sollen diese Buchstaben b und c neu In Buchstabe c 
als cc~ntonale Hochschulen» zusammengefasst werden. 
Diese Anderung hat materiell keine Folgen. Textlich lassen 
sich die kantonalen Universitäten und die Fachhochschulen 
als cckantonale Hochschulen» zusammenfassen, da die 
Fachhochschulen Interkantonale Hochschulen darstellen. 
Von der Bestimmung nicht erfasst werden die privaten Hoch
schulen. 
2. Es soll In Buchstabe b neu das Schulwesen genannt wer
den. Dies Ist die eigentliche materielle Änderung gegenüber 
der NFA•Vorlage. Der neue Buchstabe b erlaubt es, auch In
terkantonale Verträge zur Primarstufe und zu den Sekundar
stufen I und II verbindlich zu regeln. Das erlaubt mir auch, 
dazu zu sagen, dass wir vom Verein Schweizerischer Gym
nasiallehrerlnnen und Gymnasiallehrer Immer wieder Briefe 
erhalten haben betreffend den Fakt, dass wir die Gymnasial
stufe nicht erwähnen. Das kommt noch in anderen Artikeln 
zum Tragen. Die Erklärung, warum wir das nicht tun, Ist fol
gende: Wir haben Interkantonale Verträge, die das beinhal
ten, die Verbindlichkeit erlauben und die auch die flnan
zlellen Mögllchkelten der Zusammenarbeit regeln. 
Wie Sie auf der Fahne sehen, wurde Buchstabe b gegen
über dem ursprünglichen Entwurf noch präzisiert. Interkan
tonale Verträge, die das Schulwesen betreffen, können nur 
dann allgemein verbindlich erklärt werden, wenn sie die Be
reiche regeln, In denen der Bund gemäss Artikel 62 Absatz 4 
eine subsidiäre Bundeskompetenz besitzt. Es sind dies fol
gende Bereiche: das Schuleintrittsalter und die Schulpflicht, 
die Dauer und die Ziele der Bildungsstufen und deren Über
gänge sowie die Anerkennung von Abschlüssen. Diese Ein
schränkungen entsprechen dem ausdrücklichen Wunsch der 
Kantone. 
Die Allgemeinverblndllcherklärung von Konkordaten gemäss 
Artikel 48a war im Vorentwurf, der Im letzten Jahr zur Ver
nehmlassung unterbreitet wurde, noch nicht enthalten. Mit 
der NFA-Abstlmmung wurde die Grundlage geschaffen, zwei 
Mechanismen In die Verfassung aufzunehmen, die beide auf 
verschiedenem Weg zum Ziel führen, die Koordination im 
Bildungsraum Schweiz zu verbessern: die Allgemeinverblnd
llcherklärung gemäss Artikel 48a sowie die subsidiären 
Bundeskompetenzen gemäss Artikel 62 Absatz 4 bzw. Arti
kel 63a Absatz 5. 

Angenommen -Adopte 

Bulletin officlel de !'Assemblee Mderale 
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Art. 61a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Gemäss Entwurf der Kommission des Nationalrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dafür ein, 
dass allgemeinbildende und berufsbezogene Bildungswege 
eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden. 

Art. 61a 
Proposition de Ja commisslon 
Al. 1 
Selen projet de la commlsslon du Conseil national 
Al.2 . 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.3 
Dans l'execution de leurs täches, ils s'emploient a ca que las 
voles de formatlon generale et les voies de formation profes
slonnelle trouvent une reconnalssance soclale equlvalente. 

Langenberger Christiane (AL, VD), für die Kommission: Die 
Bestimmung Ist neu. Sie stellt auf der einen Seite ein Ziel 
und eine Programmnorm für das sc,hwelzerlsche Bildungs
wesen dar..:. das ist Absatz 1 - und verankert auf der ande
ren Seite eine allgemeine Koordinations- und Koopera
tionspflicht zwischen. Bund und Kantonen. Der Artikel regelt 
aber die Kompetenzverteilung Im Verhältnis von Bund und 
Kantonen im Bildungsbereich nicht. Diese ergibt sich erst 
aus den nachfolgenden Bestimmungen in Artikel 62. Wohl 
müssen - das müssen wir uns wirklich vorstellen - nach die
ser Bestimmung Bund und Kantone gemeinsam für eine 
hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraums 
Schweiz sorgen, ihre Anstrengungen koordinieren und eng 
zusammenarbeiten. Auch der Bund muss also das Schulwe
sen in seine Überlegungen einbeziehen, auch wenn die prl• 
märe Verantwortung In der Hoheit der Kantone liegt. Der 
Begriff „gemeinsam» drückt also vor allem aus, dass sie ein
ander zugeordnet sind, dass sie Im Rahmen Ihrer Kompe
tenzen eine gemeinsame Aufgabe haben, die sie nicht unab
hängig voneinander wahrnehmen sollten. 
ich zitierte Herrn Hans Ulrich Stöckllng - schllessllch haben 
wir nächstes Jahr eine Volksabstimmung, und wir müssen 
genau wissen, wovon wir sprechen -: «Ich teile die Meinung 
des Bundesrates. Aus dem Begriff 'gemeinsam' können 
keine finanziellen Forderungen abgeleitet werden. Das war 
auch nie unsere Absicht. Die Befürchtungen, dass der Bund 
irgendwann etwas an die Volksschule bezahlen muss, sind 
also aus der Luft gegriffen. Wir erwarten aber vom Bund, 
dass er bei seinen Entscheiden auch die Belange der Volks
schule im Auge behält. Wir müssen dasselbe in Bezug auf 
die Berufsbildung tun. Deshalb Ist der Begriff 'gemeinsam' 
so wichtig. Es gibt aber auch die andere Seite. Die Kantone 
werden insofern eingebunden, als sie im Bildungswesen auf 
den Bereich, den der Bund regelt, die Berufsbildung, Rück
sicht nehmen müssen.» 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Ich spreche zu Artikel 61 a Ab
satz 2, zu den «gemeinsamen Organen»: Wie sollen diese 
gemeinsamen Organe wirklich arbeiten können? Wir wollen 
Ja wohl keine freischwebende, vierte Ebene Im Bundesstaat. 
Die Kommission schlägt uns eine für unseren Bundesstaat 
neuartige Umschreibung des Verhältnisses zwischen Bund 
und Kantonen vor; der Bundesrat hat dies in seiner Stel
lungnahme auch sorgfältig unterstrichen. Ein zentraler Bau
stein dieser Neuordnung Ist die Befugnis, gemeinsame 
Organe einzurichten. Diese gemeinsamen Organe sollen all· 
gemein eingerichtet werden können gemäss Artikel 61 a 
Absatz 2 -, dann aber auch speziell fQr das Hochschulwe
sen. Es wird Aufgabe des Gesetzgebers sein, diese gemein
samen Organe zu umschreiben. Immerhin: Wenn diese ge
meinsamen Organe dann einmal funktionieren sollen, wenn 
sie Anerkennung finden sollen, wenn ihre Legitimation be-
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stehen soll, dann müssen gewisse Faktoren erfüllt sein, da
mit sie eben In die Rechtsordnung, In die Demokratie und -
Sie haben darauf hingewiesen, Herr Bundesrat - auch In un
sere Rechtsschutzordnung integriert sind.die Demokratie 
und - Sie haben darauf hingewiesen, Herr Bundesrat-auch 
In unsere Rechtsschutzordnung integriert sind. 
Darum sei es mir erlaubt, Im Hlnbllck auf diese Integrations
aufgabe des Gesetzgebers wenigstens auszugsweise drei 
Anliegen hier zu deponieren: 
1. Das von den gemeinsamen Organen geschaffene Recht 
steht meines Erachtens auf der Stufe unterhalb des Bundes
gesetzes. Es setzt Insofern um, ähnlich oder analog wie die 
Bundesverfassung dies In Artikel 48 Absatz 4, Neuordnung 
NFA, umschrieben hat. Das Ist also kein dem Bundesgesetz 
glelchgeordnetes Recht. 
2. Das von den gemeinsamen Organen geschaffene Recht 
soll vorfragewelse von den Gerichten und von anderen 
rechtsanwendenden Behörden auf seine Verfassungs-, Völ
kerrechts- und Gesetzmässlgkelt überprüft werden können. 
3. Die Gesetzgebung möge sich mit aller Sorgfalt mit dem 
Problem der demokratischen, aber auch parlamentarischen 
Kontrolle dieses neuen Phänomens auseinander setzen. 
Ich will nicht blockieren, Ich möchte zum Erfolg beitragen, 
aber der Ist nlcht so selbstverständllch gewährleistet. 

Stadler Hansruedl (C, UR): Ich denke, es ist korrekt, dass 
Kollege Pfisterer auf diesen wichtigen Punkt hinweist Wir 
haben ganz analog bei Artikel 63a Absatz 4 die Frage der 
gemeinsamen Organe vqn Bund und Kantonen geregelt, 
und Irgendwie schaffen wir hier schon eine neue Ebene In 
unserem Staatsaufbau. Wir schaffen gemeinsame Organe 
zwischen Bund und Kantonen, und solche Organe pflegen 
erfahrungsgemäss ein gewisses Eigenleben. Sie haben 
auch eine bestimmte Tendenz, sich der demokratischen 
Kontrolle - sei es vonseiten der Kantone, sei es vonseiten 
des Bundes - zu entziehen. Ich möchte deshalb auch fest
halten, dass allfällige Kompetenzübertragungen an solche 
gemeinsamen Organe die dlrektdemokratischen Mitwir
kungsrechte zu respektieren haben. Das Prinzip der Gewal
tenteilung muss auch hier gewahrt bleiben. 
Eine solche Kompetenzübertragung darf auch nicht die Ver
antwortlichkeiten und ZUständigkelten verwischen. Es Ist 
richtig, wenn hier auch festgehalten wird, dass das Primat 
des Bundesrechtes gelten soll. Es ist wichtig, dass diese 
Klärung auch heute so wahrgenommen und festgehalten 
wird. 

David Eugen (C, SG): Ich bin sehr froh um die Diskussion, 
die von Kollege Pflsterer ausgelöst worden Ist. Ich teile voll
kommen die Meinung, welche meine beiden Vorredner ge
äussert haben. Ich finde es auch wichtig, dass dies von allen 
Seiten bestätigt wird, und insbesondere, dass das von den 
gemeinsamen Organen gesetzte Recht unter dem Bundes
gesetz steht. Es Ist Exekutivrecht, und dieses steht unter 
dem Bundesrecht, mit allen Konsequenzen, welche die 
Rechtsordnung dafür vorsieht. Es Ist wichtig, dass wir bei 
der Verfassunggebung in diesem Punkt Einigkeit haben. 

Schlesser Fritz (RL, GL): Ich möchte eine Bemerkung im 
Nachgang zum Votum von Herrn David machen: Wir sind 
uns Ober die Bedeutung der Fragen, die hier aufgeworfen 
worden sind, einig. Aber man muss sich vor Augen halten, 
dass diese Organe, damit sie überhaupt tätig werden kön
nen, auf einem Akt - von wem auch immer dieser erlassen 
wird - basieren müssen. Die zuständigen Behörden In Bund 
und Kantonen, die diese Einrichtung der Organe beschlles
sen, können nicht mehr Kompetenzen übertragen, als sie 
selber haben. Wenn diese Organe beispielsweise durch ei
nen Akt der Bundesversammlung eingesetzt werden, dann 
Ist es Sache der Bundesversammlung zu bestimmen, wei
che Rechte diesen Organen übertragen werden. All diese 
Fragen werden also auf einer tieferen Stufe wieder auftau
chen. Aber es Ist wichtig, sie hier einmal aufzuwerfen. Klar 
Ist, dass diese Organe nicht mehr Rechte haben können als 
diejenigen Instanzen, die sie einsetzen. 
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Langenberger Christiane (RL, VD), für die Kommission: Wir 
haben bei Artikel 61a Absatz 3 noch einen Zusatz. Wir 
mussten uns Intensiver mit dem Wortlaut des Antrages Trl
ponez aus dem Nationalrat auseinander setzen, der dort 
deutllch, mit 106 zu 62 Stimmen bei 5 Enthaltungen, ange
nommen wurde. 
Harr Trlponez hat seinen Antrag Im Nationalrat folgender
massen erläutert «Die Anerkennung dar Gleichwertigkeit 
von schulischer und beruflicher Ausbildung Ist seit langem 
ein zentrales Anliegen, nicht nur aller Wirtschaftsdachver
bände, sondern auch sämtlicher Berufsorganisationen der 
verschiedensten Branchen. ore Sozialpartner, also die Ar• 
baitgeber und die Arbeitnehmer, vertreten beide die Auffas
sung, dass die Gleichwertigkeit von schulischer und beruf
licher BIidung eine wesentliche Richtschnur der schweizeri
schen Blldungspolitlk bildet und bilden soll. Eine Veranke
rung dieses Grundprinzips Im Bildungsrahmenartikel unse
rer Bundesverfassung Ist deshalb mehr als gerechtfertigt 
und folgarlchtlg .... Der Bund und die Kantone sollen sich ge
meinsam für die Gleichwertigkeit der. rein schulischen und 
der beruflichen BIidung einsetzen. Es geht dabei nicht nur, 
aber auch um eine angemessene finanzielle Ausgewogen
heit bei der Zuteilung der notwendigen Bildungsmittel der öf
~ntllchen Hand, insbesondere z. B. Im Bereich der höheren 
Berufsbildung. Aber es geht ebenso um die Bereitstellung 
eines ausreichenden Aus- und Weiterbildungsangebotes so
wie um die sozlalpolitlsche und · gesellschaftliche Anerken
nung dar Gleichwertigkeit der verschiedenen Ausbildungs-
wege.» (AB 2005 N 13981.) . · 
Wir haben uns Intensiv mit der Formulierung des Nattonalra
,tes auseinander gesetzt und auch Professor Ehrenzellar und 
,Herrn Schuwey gebeten, .sich eine Formulierung zu Oberle
gen. Die Frage Ist, ob die Formulierung das Nationalrates 
dieses Anliegen In unverfänglicher Welse zum Ausdruck 
bringt. Besonders zu bedenken sind die möglichen Kosten
folgen dieses Beschlusses. 
Alle Kommissionsmitglieder waren sich darin einig, dass es 
sich darurp handle, eine Art Wertsctiätzung gegenOber die
sen BIidungsgängen auszadrOcken und. dafür zu sorgen, 
dass das gesellschaftliche Ansehen der Berufsbildung ge
ganOber der gymnasialen BIidung aufgewertet werde. Dies 
geht von der Berufsschule bis zur Fachhochschule. Das Be
rufsbezogene soll insgesamt gleichwertig sein· zum Allge
meinbildenden und zum Akademischen. Andererseits wollen 
wir aber verhindern, dass daraus Anspruche entstehen. Zu
handen dar Materialien ist Jedoch laut Professor Ehrenzellar 
zu betonen, dass dieser Artikel eine reine Ziel- und Pro
grammnorm darstellt, aus der weder persönliche Anspruche 
noch Kompetenzen abgeleitet werden können: «Wenn die 
hier diskutierte Bestimmung In diesen Artikel aufgenommen 
wird, kann man daraus rechtlich keinen unmittelbaren Hand• 
lungsauftrag ableiten.» 
Einige Kommissionsmitglieder hätten es sogar vorgezogen, 
den neuen Absatz 1 · des Nationalrates zu streichen. 
Ausgehend von der Anerkennung und der Durchlässigkeit 
wissen wir, dass Jemand mit einem Lehrabschluss nicht an 
die Universität gehen kann, während jemand mit einer Ma
tura das tun kann. Wir sind nahe daran, dies zu ändern, 
wenn wir von einer staatlichen Gleichwertigkeit sprechen. 
Fraglich war, ob man in der Verfassung verordnen wolle, 
welcher BIidungsweg In der gesellschaftlichen Wertung wie 
eingestuft werden solle. Die Wortwahl allgemelnblldende 
oder berufsbildende Bildungswege oder eben die Gleichwer
tigkeit -wurde wirklich stundenlang diskutiert. Diese Begriffe 
kommen aber auch in den verschiedenen gesetzlichen Er• 
lassen zur Maturität oder zu den Fachhochschulen vor. Sie 
sind also nicht neu. Diese Neuformulierung wurde gross
mehrheitlich angenommen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 62 Titel, Abs. 2, 4-6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 62 titre, al. 2, 4-6 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
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Langenberger Christiane (RL, VD), für die Kommission: Ab· 
satz 2 entspricht dem Wortlaut der heutigen Bundesverfas
sung. 
Absatz 3 wurde unverändert aus der NFA-Vorlage Obernam
men. 
Absatz 4 enthält das KernstOck dieses Artikels. Er sieht die 
Schaffung einer auf bestimmte Sachbereiche beschränkten 
Bundeskompetenz Im BIidungswesen vor. Demnach erlässt 
der Bund nicht generell Vorschriften Ober das Schulwesen, 
sondern seine Gesetzgebungskompetenz Ist auf die Rege
lung das Schulelntrlttsalters, der Schulpflicht, der Dauer und 
Ziele der Bildungsstufen und deren Übergänge sowie auf die 
Anerkennung von Abschlossen beschränkt, das helsst wirk
lich nur auf die Bestimmung der Eckwerte des Bildungswe
sens. Vorrangig Ist demnach das BemOhen, bestimmte Ziele 
und Leistungen des Schulwesens auf dem Koordinations• 
weg festzulegen und durch ZUsammenarbelt auch zu errei• 
chen. Die In dieser Form in der Bundesverfassung neue 
Umschreibung der Bundeskompetenz ist somit konkreter 
Ausdruck des Subsidiarlätsgrundsatzes nach Artikel 5a der 
Bundesverfassung, und er ergibt sich auch aus der gegen
seitigen Pflicht zur ROckslchtnahme, das Ist Artikel 44 Ab
satz 2 der Bundesverfassung. 
Die Wahrnehmung der Bundeskompetenz setzt daher eine 
erhöhte. BegrOndungspflicht des Bundes In Bezug auf die 
Notwendigkeit einer Bundesgesetzgebung im Falle der Fest
stellung des Mlssllngens der KoordinatlonsbemOhungen vor
aus. Dieser Entscheid Ist klarerweise politischer Natur und 
Ist von der Bundesversammlung zu treffen. Diese Ausfall· 
klausel ergänzt die allgemeine Koordinationspflicht und Artl• 
kal 48a der Bundesverfassung, der es den Kantonen er
möglicht, dass Konkordate durch die eigenen ZWlschenräte 
für allgemein verbindlich erklärt werden. FOr den Hochschul
bereich Ist In Artikel 63a Absatz 5 die analoge Bestimmung 
enthalten •. Der Nationalrat hat eine Kann-Formulierung mit 
119 zu 48 Stimmen abgelehnt. 
Absatz 6 erlaubt es den Kantonen, dem Bund etwas «entge
genzugehen». Er garantiert ihnen ein Recht auf Mitwirkung, 
wenn der Bund von seinen subsidiären Bundeskompeten
zen im Schulwesen Gebrauch machen sollte. 

Angenommen -Adopte 

Art. 63 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Langenberger Christiane (RL, VD), für die Kommission: Der 
erste Satz entspricht dem bisherigen Artikel der Bundesver
fassung. 
Der zweite Satz sieht eine Ergänzung vor, wonach der Bund 
ein breites und durchlässiges Angebot Im Bereich der Be
rufsbildung fördert. Damit werden die Bedeutung der Berufs
bildung und die Wichtigkeit Ihrer Förderung zum Ausdruck 
gebracht. Die Durchlässigkeit wird bereits In Artikel 61a ge
währleistet, doch Ist hier auch eine horizontale Durchlässig
keit gemeint, einerseits von einem Berufsfeld zu einem 
anderen, andererseits von einer Berufslehre zu einem allge
meinbildenden BIidungsweg oder umgekehrt- dies im Sinne 
der Passerellenlösung, die wir bereits Im Berufsbildungsge
setz verankert haben. 

Angenommen -Adopte 

Art. 63a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 
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Präsident (BOttlker Rolf, Präsident}: Hier ist Herr Blerl Be
richterstatter. 

Bierl Peter (C, ZG}, für die Kommission: Ich habe bereits In 
meinem Eintretensvotum den neuen Hochschulartikel vorge
stellt und meine Detailbemerkungen dazu gemacht. Ich 
brauche sie hier nicht zu wiederholen. Doch Ich möchte zu 
gewissen Bemerkungen zum Teil waren es sogar leichte 
VorwOrfe - In Bezug auf diesen Hochschulartikel kurz Stel
lung nehmen. Es Ist gesagt worden, es sei ein kleiner Schritt 
In eine neue Zukunft, und der Schritt sei wenig mutig. Ich 
möchte dem entgegentreten: 
1. Zum ersten Mal wird In der Verfassung dargelegt, dass die 
Hochschulpolitik und die Hochschulen eine gemeinsame 
Aufgabe von Bund und Kantonen sind. Das war bis dato, in 
der heutigen Verfassung, nicht der Fall. 
2. Mit diesem neuen Hochschulartikel werden die Fachhoch• 
schulen Teil der schweizerischen Hochschulpolitik und mit 
den gleichen Organen gesteuert. 
3. Mit diesem Hochschulartikel wird eine Verfassungsgrund
lage für ein gemeinsames Steuerungsorgan geschaffen, und 
es wird auch gesagt, dass es dazu eine Gesetzesgrundlage 
braucht, in der dann die Elnzelhelten geregelt werden müs
sen. 
4. In diesem Verfassungsartikel ist festgehalten, dass die 
Hochschulen In Zukunft einerseits Autonomie besitzen mOs-

- sen und dass sie andererseits Ober die Qualität gesteuert 
werden sollen. 
5. Es ist zum ersten Mal festgehalten, dass dieses gemein
same Steuerungsorgan gesetzlich festgelegte Kompetenzen 
und dass der Bund subsidiäre Kompetenzen haben wird, in 
genau festgelegten Bereichen, wie sie In Absatz 5 festgehal-
ten worden sind. · 
Herr Kollega Piisterer hat die Frage der gesetzlichen Grund
lage dieses gemeinsamen Steuerungsorgans angespro
chen. Ich habe In meinem Elntretensvotum auch versucht zu 
umschreiben, dass dieses gemeinsame Steuerungsorgan 
eine Gesetzesgrundlage haben muss; sie ist im Rahmen 
des neuen Hochschulrahmengesetzes noch zu schaffen. 
Letztlich haben Sie auch zu bedenken: Wer zahlt, befiehlt. 
Wenn wir im Hochschulbereich In etwa 25 Prozent bezahlen, 
können wir nicht einfach zu 75 Prozent befehlen. Hier Ist der 
finanzielle Aufwand also auch in etwa mit unseren Kompe
tenzen In Einklang zu bringen. 
Abschllessend habe Ich Herrn Staatssekretär Kleiber ge
fragt, was er von diesem Hochschulartikel halte. Er meinte 
nicht, dass es sich um einen leeren Artikel handelt: Er hat 
mir gesagt, es sei eine «revolutlon», auch wenn die «revolu• 
tlon» diesmal etwas «tranqullle» sei. 

Stadler Hansruedl (C, UR): Dieser Hochschulartikel Ist be
reits für sich selber eine Vorlage, und deshalb möchte Ich 
dies hier unterstreichen, denn die Diagnose für die heutige 
Hochschullandschaft Ist schnell In den folgenden Worten zu• 
sammengefasst: 
1. Die Steuerung des Hochschulsystems Ist Immer noch un• 
zureichend. 
2. Die Transparenz bei der Mittelzuteilung Ist mangelhaft. 
3. Die Aufgabenteilung unter den Hochschulen Ist unterent
wickelt. 
FOr diese ernüchternde Diagnose gibt es, denke Ich, ver
schiedene Ursachen. Das Hochschulsystem zeichnet sich 
durch Komplexität und UnOberslchtllchkeit aus. Je nach 
Hochschultyp gibt es andere Rechtsgrundlagen und unter
schiedliche Kompetenzordnungen zwischen dem Bund und 
den Kantonen, und unOberbllckbar Ist schlussendlich die 
Vielzahl der Gremien und Akteure, die Im Hochschulbereich 
etwas zu sagen haben. 
Der nun vorgeschlagene Hochschulartikel zlelt, und das 
möchte ich voll unterstützen, genau In die richtige Richtung 
und versucht eigentlich dort einzugreifen, wo eingegriffen 
werden muss. Mir Ist auch bewusst, dass dieser Artikel auf 
einem Konsens mit den Kantonen beruht, der nun im parla
mentarischen Verfahren nicht wieder gefährdet werden soll. 
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Ich habe für diese Position eigentlich ein grosses Verständ
nis und möchte es hier unterstreichen. Ich danke auch der 
Subkommission unseres Rates mit Kollege Bier! fOr die 
grosse Arbeit, die sie geleistet hat. 
Ich habe aber zwei Bemerkungen zu Bereichen, In denen 
mir diese Bestimmung eigentlich zu wenig weit geht. 
Mir geht die Regelung bei der Steuerung etwas zu wenig 
weit. Es gibt keine subsidiäre Kompetenz des Bundes, eine 
Aufgabenteilung bzw. Portfolloberelnigung Im schweizeri
schen Hochschulwesen herbeizuführen. Auch kann der 
Bund keine einheitlichen und vergleichbaren Finanzierungs
grundsätze für die Hochschulen erlassen. Es gibt lediglich 
Absatz 5. Dort haben wir einen Hebel, Indem der Bund die 
Hochschulen Ober das Portemonnaie zur Aufgabenteilung 
zwingen kann, aber nur In besonders kostenintensiven Be
reichen. Der Bund kann aber Im Falle, wo kein Konsens zu
stande kommt, nicht direkt steuernd eingreifen. Eine solche 
subsidiäre Bundeskompetenz fehlt, sodass die Festlegung 
der finanzlellen Rahmenbedingungen, die strategische Pla
nung und Aufgabenteilung etwas im luftleeren Raum hängen 
bleiben. 
Ich habe In diesem Zusammenhang eine zweite Bemerkung: 
Unter Artikel 63a fallen Jetzt auch die Fachhochschulen. 
Wenn Ich Artikel 14 Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes 
lese, sehe Ich, dass der Bundesrat die Genehmigung für 
eine Fachhochschule erteilt, wenn die Fachhochschule 
«zweckmässig organisiert ist», wenn. die Fachhochschule 
«Studiengänge anbietet, die einem Bedürfnis entsprechen», 
wenn die Fachhochschule «die Arbeitsteilung und Zusam
menarbeit unter den Fachhochschulen und universitären 
Hochschulen gesamtschwelzerlsch und regional gewährlels-

. tat». 
Gestatzt auf diesen Artikel des Fachhochschulgesetzes hat 
der Bund in den vergangenen Jahren eine Portfolioberelni
gung unter den Fachhochschulen der Schweiz durchgeführt 
und zum Teil Schwerpunktblldungen durchgesetzt. Aber die
ser Prozess war schmerzhaft, und er wurde gesteuert. Mit 
dem neuen Artikel 63a heben wir nun diese eigenständige 
Führungs- und Regelungskompetenz des Bundes im Fach
hochschulberelch auf. Mit anderen Worten: Wir drehen das 
Rad etwas zurOck. Ich habe mich gefragt: Will man das wirk• 
llch? Bne Konsequenz wäre dann auch eine entsprechende 
Anpassung des Fachhochschulgesetzes, wenn ich es richtig 
verstanden habe. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte auf diese Fragen einge
hen, die Herr Stadler Jetzt angesprochen hat, und auch auf 
das Votum von Herrn Bundesrat Couchepln, der ja in seinen 
Überlegungen auch auf die Finanzierungsfrage elngegan• 
gen Ist sowie auf die Frage, wie viele, ob und wie Bundesmit
tel mit dieser Verfassungsvorschrift gebunden sind. 
Ich teile die Meinung des Bundesrates, dass dieser Verfas
sungsartikel, Artikel 63a, noch keine konkrete_ Bindung von 
Bundesmitteln beinhaltet. Es ist meine völlige Uberzeugung, 
dass das so ist. Da stimme ich mit dem Bundesrat überein. 
Es Ist klar, dass der Bund - das helsst es In Artikel 63a Ab
satz 1 der Bundesverfasssung - die Eidgenössischen Tech
nischen Hochschulen betreibt. Da ist klar, dass damit auch 
eine finanzielle Verpflichtung dabei Ist. In Absatz 2 steht: «Er 
unterstatzt die kantonalen Hochschulen ...... Auch da Ist Im 
Grundsatz eine finanzielle Verpflichtung festgelegt. 
Aber die Konditionierung dieser Bundesbeiträge, die nach
her sowohl für den ETH-Bereich wie auch fOr den universi
tären Bereich - also auch für den Fachhochschulbereich -
kommen, bleibt auf der Ebene des Bundesgesetzes. Die 
Bundesgesetze werden die Konditionen fOr diese Beiträge 
nach wie vor festlegen. Es Ist aber klar - das Ist vielleicht 
das Manko, hier schliesse ich mich schon Kollege Stadler 
an -, dass wir es in der Verfassung nicht geschafft haben, 
einheitliche Finanzierungsgrundsätze herbeizuführen, die In 
dem Sinne auch die Kantone mit eingeschlossen hätten. 
Das Ist nicht gelungen, aber ich wOrde mich dagegen wen
den, aus dieser Tatsache zu schliessen, man könnte nicht 
einmal die Bundesbeiträge konditionieren. Das könnte Ich 
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aus dem Verfassungstext so nicht interpretieren. Hier Ist der 
Gesetzgeber gefordert, natürlich in Absprache mit den Kan
tonen. 
Im Zusammenhang mit der Übertragung der Befugnisse an 
dieses neue Gremium wird man die Konditionen und Rah
menbedingungen festlegen müssen, die nachher finanzielle 
Implikationen mit beinhalten. Das geht am Schluss In das 
über, was Herr Pfisterer gesagt hat, nämlich In die Frage: 
Wer ist fQr die dort beschlossenen Mittelzuwendungen ver
antwortlich, und wie wird das kontrolliert? Auch das muss Im 
Gesetz ganz klar einer parlamentarischen Kontrolle unter
worfen werden. Dort wird . man den Weg noch finden müs
sen, weil allenfalls kantonale Mittel und Bundesmittel 
zusammenfllessen. 
Aber es Ist für mich klar, dass auch die Geschäftsprüfungs
kommissionen und die Finanzkommissionen der eldgenössl• 
schen Räte In diesem Bereich ihre Kontrollaufgaben wahr
zunehmen haben. Sie haben bezüglich der Geldausgaben 
dieses Organs, das dann ein gemeinsames Organ Ist, ein 
Auge auf den Einsatz der Bundesmittel zu werfen, die dort 
verwendet werden. Das muss auch - zu Recht - weiterhin 
im Parlament diskutiert werden. 
Das müssen wir hier, finde Ich, auch auf den Tisch bringen. 
Wenn wir divergierende Auffassungen haben, müssen wir 
sie hier ausdiskutieren. 
Ich denke aber..,. hier stimme Ich einfach mit dem Bundesrat 
überein, so, wie ich Ihn verstanden habe -, dass die Detail
bearbeitung noch Im Rahmen der Beratung des Bundesge
setzes gemacht werden muss. Aber die Grundkompetenz. 
des Bundes für . die Konditionierung der Bundesbeiträge 
bleibt besteheli:. 

Couchepln Pascal, conselller federal: Pour le bon ordre: c'est 
avec un Immense plalslr qua Je peux attribuer I' «lmpriml po
test» a Monsieur David torsqu'll interprete la volonte et la fa
~n de volr du Conseil federal a cet artlcle. Je crois que 
Monsieur David a repondu a Monsieur Stadler, mais Je ta
nais a le dlre pour que les choses solent claires. 

Angenommen -AdopttJ 

Art 64 Abs.1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 64 al.1, 2 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Langenberger Christiane (RL, VD), für die Kommission: Die 
Artikel 63 und 64 gehören elgentlich zusammen und bllden 
die Grundlage für einen wettbewerbs- und telstungsfählgen 
Hochschul- und Forschungsraum Schweiz. Die Forschungs
förderung als solche fällt Jedoch nicht In den Zuständigkeits
bereich der gemeinsamen Organe gemäss Artikel 63a Ab
satz 4. Die Forschungsförderung des Bundes stützt sich 
nicht auf das Hochschulrahmengesetz, sondern primär auf 
das Forschungsgesetz und wird auch nicht Gegenstand der 
Zusammenarbeitsvereinbarung mit den Kantonen sein. 
Lehre und Forschung sind aber eng verbunden, sodass es 
Aufgabe der gemeinsamen Organe ist, für die notwendige 
Koordination zwischen der Hochschul- und der Forschungs
förderung auf nationaler Ebene zu sorgen. Die Förderung 
kann dann davon abhängig gemacht werden, dass die Qua
litätssicherung und die Koordination sichergestellt sind. 
Artikel 64 Absatz 1 wird um den Begriff der Innovation erwei
tert, um der Innovation und der Tätigkeit der KT! eine Verfas
sungsgrundlage zu geben und die Bedeutung des Wissens 
und des Technologietransfers in die Wirtschaft festzuhalten. 
Trotz dieser sehr weitreichenden Formulierung geht der 
Bundesrat davon aus, dass damit nicht eine ordnungs
polltlsch diskutable Wirtschaftsförderung im Sinne einer um
fassenden lndustrlepolltlk anvisiert wird, sondern aus
schllesslich die heutigen Förderungsaktivitäten auf eine ex-

6 decembre 2005 

pl!zlte Verfassungsgrundlage abgestützt werden, wie dies 
verschiedene parlamentarische Vorstösse fordern. Wir ha
ben ja im Herbst in diesem Rat die Motion des Nationalrates 
(Noser Rued0 04.3668 angenommen, zu welcher sich auch 
Herr Bundesrat Delss positiv äusserte. 
Wir bitten Sie, Artikel 64 Absätze 1 und 2 zuzustimmen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 64a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlssion 
Adhärer ä la decision du Conseil national 

Langenberger Christiane (AL, VD), für die Kommission: Bis 
anhin gab es punkto Weiterbildung keine Verfassungskom
petenz, sondern nur eine Kompetenz des Bundes zur För
derung der Erwachsenenbildung. Der Bund erlässt mit Ab
satz 1 neu Grundsätze für die Weiterbildung. Dass der Bund 
im Quartärbereich gewisse Vorschriften erlässt, vor allem 
Vorschriften über die Qualitätssicherung und die Akkreditle
rungs- und Zertlf!zlerungsverfahren, ist angesichts der be
stehenden Unübersichtlichkeit und eines gewissen Wild-
wuchses heute gerechtfertigt. · 
Mit Absatz 2 erhält der Bund die Möglichkeit, die Weiterbil
dung gesamthaft zu fördern; dies kann er bereits heute im 
Bereich der Erwachsenenbildung tun. 
Völlig davon zu trennen ist aber die Frage - d~gen wur
den verschiedene Absätze vorgesehen -, ob und wann der 
Bund diesen Bereich auch finanziell unterstützen kanrt 
Heute gibt es schon Bereiche, die vom Bund unterstützt wer
den, vor allem bei der Berufsbildung. Deswegen sollen die 
Bereiche und Kriterien Im Gesetz festgelegt werden. Das Ist 
Absatz 3. 
Herr Ehrenzellar hält diesbezüglich aber fest, dass mit die
sem neuen Artikel die kantonale Kompetenz zur Förderung 
der Weiterbildung in keiner Welse eingeschränkt wird. Auch 
ist die Gefahr gering, dass der. Bund die Förderung anstelle 
der Kantone übernimmt. 

Angenommen -Adopte 

Art 65Abs.1 
Antrag der Kommission 
..•• Bildung, Forschung, Raum •.•. 

Art 65 al.1 
Proposition de Ja commJssJon 
.... de la formatlon, de la recherche, du territolre .... 

Langenberger Christiane (AL, VD), für die Kommission: Mo
deme BIidungspoiitik ohne eine zuverlässige Statistik Ist 
nicht möglich. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen, Ist 
die Erhebung statistischer Daten einheitlich zu regeln. Wir 
haben das Wort «Forschung» eingefügt und schaffen damit 
eine ganz kleine Differenz zum Nationalrat. Erhebungen fin
den In diesem Bereich bereits heute statt, aber mit diesem 
Antrag erhalten sie eine verfassungsrechtliche Grundlage. 

Angenommen - Adopte 

Art 66 Titel, Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 66 titre, al. 1 
Proposition de 1a commlsslon 
Adhärer a la declsion du Conseil national 

Langenberger Christiane (RL, VD), fQr die Kommission: Der 
Titel betrifft die Ausbildungsbeiträge und entspricht der Neu
regelung der NFA-Vorlage. Danach kann der Bund nicht nur 
die interkantonale Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge 
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fördern, sondern auch Grundsätze fQr die Ausrichtung von 
Ausbildungsbeiträgen festlegen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 67 Titel, Abs. 2; Zlff. U 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 67 tltre, al. 2; eh. II 
Proposition de /a commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemb/e 
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
(0 Enthaltungen) 
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Stellungnahme des Bundesrates 17.08.05 (8BI2005 5547) 
Avis du Conseil f6deral 17.da.05 (FF 2005 5225) 
Nationalrat/Conseil national 05.1 o.05 (Erstrat - Premier ConselQ 
stände~Conseil des Etats 06.12.05 (Zwellrat -· Oeuxleme ConselQ 
Natltinalrat/Consell national 13.12.05 (Olfferenzen-Olvergences} 
NallcnalraVConsell natlonai 16, 12.05 (SJ;hlussabstlmmung - Vote flnali 
ständerat/Consell des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final} 
Text des Erlasses (BBI 2005 7273) 
Texte de fade leg!slallf (FF 2005 6793) 

Bundesbeschluss über die Neuordnung der Verfaa- · 
sungsbestimmungen zur Bildung 
ArrMe fed6ral modlflant les articles de la Constitution 
sur la formatlon 

Titel; Art. 61a Abs. 1, .3; 65 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre; art. 61a al. 1, 3; 65 al. 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Randegger Johannes (AL, BS), tar die Kommission: Der 
Ständerat hat am 6. Dezember den Blldungsrahmenartlkel 
mit 32 zu O Stimmen angenommen und dabei gegenüber 
der Vorlage des Nationalrates drei Differenzen geschaffen. 
Zwei Differenzen sind politisch von geringfügiger Bedeutung 
und waren deshalb auch In der Kommission völlig unbestrit
ten. Die erste betrifft den Titel des Bundesbeschlusses, der 
neu aussagekräftiger formullert ist und «Bundesbeschluss 
über die Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur BIi
dung» helsst. zweitens wurde Artikel 65 Absatz 1, der dem 
Bund die Kompetenz gibt, statistische Daten zu erheben, um 
den Bereich Forschung erweitert. 
Bel der dritten DHferenz geht es um den Ziel- und Pro
grammnormartikel 61a, BIidungsraum Schweiz, also um ei
nen zentralen Artikel in der neuen BIidungsverfassung. 
Absatz 1 dieses Artikels lautet wie folgt «Bund und Kantone 
sorgen gemeinsam Im Rahmen Ihrer Zuständigkeiten für 
eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des BIidungsraumes 
Schweiz.» In der Herbstsession hat unser Rat diesen Absatz 
auf Antrag von Kollege Trlponez mit dem folgenden Satz er
gänzt: «Sie» - gemeint sind Bund und Kantone - «setzen 
sich für die Gleichwertigkeit von rein schulischer und berufli
cher BIidung ein.» Sowohl vom Antragsteller wie auch von 
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unterstützenden Votanten Ist damals betont worden, dass 
diese Formulierung noch nicht den Ansprüchen eines Ver
fassungstextes· genüge und es dem Ständerat überlassen 
sein solle, eine treffendere Formulierung zu finden, die dem 
Anliegen der Glelchwertlgkeit verschiedener Bildungswege 
als Verfassungszielnorm entgegenkomme. Es ist damals 
auch Immer wieder betont worden, dass es In erster Linie 
um die gletchwertlge gesellschaftliche Anerkennung gehe 
und erst in zweiter Linie finanzielle Ansprüche für die berufli
che Aus- und Weiterbildung zum Ausdruck gebracht werden 
sollen. 
Die ständerätflche WBK hat sich, wenn auch mit wenig Be
geisterung, mit grosser Ernsthaftigkeit dem Anliegen des 
Nationalrates gestellt. Die Diskussion wurde vor dem Hinter
grund geführt, dass Artikel 61 a neben dem zitierten ersten 
Absatz in Absatz 2 als Zielnorm auch die Koordlnations
pfllcht für Bund und Kantone In der Ausgestaltung des Bil
dungsraumes Schweiz enthält. In diesem Bildungsraum 
ergänzen sich somit allgemeinbildende und berufsbezogene 
Bildungswege. Der Erfolg und die Zukunft dieses Systems 
hängen aber nicht alleine vom Bund und von den Kantonen 
ab, sondern auch von der Gesellschaft und Insbesondere 
von den Eltern, die den BIidungsweg Ihrer Kinder mitbestim
men. 
Unter diesem Blickwinkel hat die ständerätllche WBK das 
Anliegen des Nationalrates aufgenommen und neu Absatz 3 
formuliert: Bund und Kantone sollen sich dafür einsetzen, 
«dass alfgemelnblldende und berufsbezogene Bildungs
gänge eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung fin
den». Dadurch wurde das Anliegen verdeutlicht und prä
zisiert .. 
Glelchzeltlg wird festgestellt, dass der BIidungsraum 
Schweiz nicht nur von Bund und Kantonen allein, sondern 
gemeinsam mit der Gesellschaft verwirklicht wird. Es wurde 
auch klar zum Ausdruck gebracht, dass sich aus dieser Ziel
norm keine Rechtsansprüche oder Ansprüche auf finanzielle 
Unterstützung ableiten lassen. Derartige Ansprüche sind auf 
Gesetzesebene zu regeln. 
Unsere Kommission hat sich mit 19 zu 2 Stimmen bei 1 Ent
haltung überaus deutlich der Fassung des Ständerates an
geschlossen. In der Kommission wurde insbesondere her
vorgehoben, dass der Beschluss des Ständerates von der 
Sache her sinnvoll sei und In die richtige Richtung weise, 
ohne dabei vom Pfad der Tugend einer sauberen Verfas
sungssprache allzu sehr abzuweichen. 
Verschiedentlich wurde auch festgestellt, dass eine weitere 
Diskussionsrunde Ober das Anliegen nichts Neues an Er
kenntnissen bringen würde und die Differenz zum Ständerat 
noch in dieser Session zu beseitigen sei, damit der Schwung 
der Erneuerung In der Bildungslandschaft erhalten bleibt 
und das Volk bereits am 27. Mal 2006, wie vom Bundesrat 
vorgesehen, Ober die neue Bildungsverfassung abstimmen 
kann. Die Kritik am Text des Ständerates richtete sich vor 
allem auf das Adjektiv «gesellschaftlich», das man Heber 
gestrichen hätte. Diesen Antrag hat die Kommission, wie 
bereits erwähnt, sehr deutlich, mit 19 zu 2 Stimmen bei 
1 Enthaltung, abgelehnt. 
Damit darf Ich feststellen, dass nach siebenjähriger Kommis• 
slonsarbelt nun heute und hier festzuhalten ist: Was lange 
währt, wird endlich gut! 

Savary Geraldlne (S, VD), pour la commlssion: Lars dLI de
bat sur l'article constltutionnel sur l'education, le Parlament 
avalt accepte le projet sans opposltlon ou presque. Seule 
une proposltlon Individuelle, celle de Monsieur Triponez, 
avait divise notre assemblee. Au final, nous avions accepte a 
l'article 61 a l'ajout d'une phrase a l'alinea 1 qul dlsait: «Las 
cantons et la Confederatlon defendent l'equivalence entre la 
formatlon purement scolalre et la formatlon professlonnelle.» 
De nombreux lntervenants ont soutenu la proposltlon Tripo
nez, taut en reconnaissant - son auteur lul-mäme y consen
tait d'ailleurs - qu'II fallalt la retravalller, car tant sa formu
latlon que ses consequences etalent peu clalres. Tel etalt le 
mandat octroye au Conseil des Etats. 
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C'est aujourd'hui chose falte. Nos colleguas du Conseil des 
Etats ont elabore une nouvelle propositlon. lls rajoutent un 
alinea 3 a l'artlcle 61a qui dit: «Dans l'executlon de leurs tä
ches, las cantons et la Confederation s'emplolent a ce qua 
las voias de formatlon generale et las voies de formatlon 
professlonnelle trouvent une reconnalssance soclale equiva
lente. » 

La commisslon vous demande d'accepter cette propositlon. 
Bien sOr, alle n'est totalement satisfalsante pour personne. 
Pour celles et ceux qul s'opposalent a la proposltlon Trlpo
nez, ce nouvel alinea 3 de l'artlcle 61 a est lnutlle. Pour celles 
et ceux qul ont soutenu la propositlon Triponez, alors la ver
sion du Conseil des Etats est lnsufflsante. Mals le compro
mis presente doit a notre avis ätre accepte. 
Premier argument: la version du Conseil des Etats reprend 
l'ldee centrale adoptee par notre consell, a savoir qua l'equl
valence entre formation generale et formatlon professlon
nelle seit respectee. 
Deuxieme argument: le Conseil des Etats attenue le carac
tere contralgnant de la propositlon Trlponez et, du coup, 
aussl les lmpllcations financieres qul en decouleralent La 
volonte de notre conseil en faveur de l'equlvalence entra for
matlon professlonnelle et formatlon generale est alnsl lnscrlte 
dans la Constltution, mals c'est a la lol sur 1a formatlon pro
fesslonnelle de regler !es detalls concrets, d'ou l'ldee d'une 
reconnaissance sociale - en francals, le mot «soclale» - dans 
le sens d'une reconnalssance par la societe. 
Enfin, trolsleme argument: la commlsslon a considere qu'll 
fallalt eviter la poursuite de nos debats et privilegler le com
promls autour d'un projet qui sera a terme soumls a votatlon 
populalre. S'obstlner sur nos dlvergences, et l'artlcle constl
tutlonnel sur l'education mena~it d'etre a nouveau re
pousse. 
Pour toutes ces raison, je vous demande d'accepter la decl· 
slon du Conseil des Etats, comme nous l'avons falt en com
mission. 

Präsident (Janlak Cl~ude, Präsident): Herr Triponez hat das 
Wort für eine kurze persönliche Erklärung. Er erhält diese 
Möglichkeit, weil er der Urheber der vorliegenden Formulie
rung In Artikel 61a Absatz 1 war und deshalb persönlich an
gesprochen Ist. 

Trlponez Plerre (RL. BE): Einleitend möchte Ich daran erin• 
nern, dass Ich bereits bei der Begründung meines Einzel• 
antrages zur Verankerung der Gleichwertigkeit von rein 
schullscher und beruflicher BIidung ln unserer Bundesver
fassung, dem unser Rat in der letzten Herbstsession mit 
grossem Mehr zugestimmt hat, darauf hingewiesen habe, 
dass der Wortlaut dieser Gleichwertigkeilsbestlmmung vom 
Ständerat nochmals überprüft werden sollte. 
Heute möchte Ich feststellen, dass sich die WBK des Stän
derates an ihren Sitzungen vom 27. Oktober und Insbeson
dere vom 14. November 2005 ausführlich mit diesem Artikel 
auseinander gesetzt und das Prinzip der Glelchwertlgkelt 
zwischen den allgemeinbildenden und den betufsbezoge
nen BIidungswegen ausdrücklich bestätigt hat. Uberdles Ist 
festzustellen, dass der Ständerat nun neu einen eigenständi
gen Absatz 3 formuliert hat, was die Bedeutung der Gleich
wertigkeit gegenüber meinem Antrag noch zusätzlich unter
streicht. 
Entscheidend Ist fOr mich, dass Bund und Kantone mit 
diesem neuen Artikel verpflichtet werden, sich für die Gleich· 
wertlgkelt einzusetzen. Das Ist ein klarer Verfassungsauf
trag, der entsprechende Massnahmen und die hierfür not
wendigen Mittel verlangt, um die Anerkennung dieser 
Gleichwertigkeit auch wirklich zu erreichen. Auch wenn 
diese Bestimmung als Verfassungsnorm In erster Linie pro
grammatischen Charakter hat, bildet sie eine wichtige Basis 
für die spätere AusfOhrungsgesetzgebung und für eine ent
sprechende Umsetzung In der Praxis. 
Persönlich, das gebe Ich hier klar zu Protokoll, hätte ich eine 
griffigere Formulierung vorgezogen. Weil aber mein Anlle· 
gen, nämlich die Verankerung der Glelchwertfgkelt der BII-
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dungswege In der Bundesverfassung, letztlich erfüllt ist, 
werde ich der Fassung des Ständerates zustimmen. 

Couchepln Pascal, conselller federal: Le Conseil federal se 
fellclte de ce qua ta commlssion alt trouve une solution qui 
permette aux deux consells de s'entendre sur le contenu de 
cet article constltutlonnel et de le mettre ainsl sous tolt. Nous 
pouvons alnsl bätlr Je paysage unlversitalre 2008 sur une 
base Juricllque plus solide. En ce qul concerne la formulatlon 
de l'article 61a, les rapporteurs, et plus partlcullerement Ma• 
dame Savary, ont preclse que cet element d'artlcle n'entrai
nait pas de consequences flnancieres: II s'aglt d'exprlmer la 
volonte de mettre sur le mäme plan d'egalite la formatlon 
professlonnelle et la formatlon scolaire du polnt de vue so
clal. 
C'est pour cette ralson qua Je Conseil federal se rallie volon
tlers a ce compromls et souhalte que l'article solt approuve 
par Je plus grand nombre possible de deputes et ensuite par 
Je peuple, parce qu'il devra ätre vote par Je peuple. C'est im
portant qu'aujourd'hul H y alt un fort soutlen de Ja part du 
Parlament. 

Angenommen-:- Adopte 
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Parlamentarische Initiative 
Zblnden Hans. 
Bildungsrahmenartikel 
in der Bundesverfassung 
Initiative parlementalre 
Zbinden Hans. 
Artlcle constltutionnel 
sur l'educatlon 

Schlussabstimmung - Vote final 
Einm!chungsdatum 3Q.04.97 
Date de depat 30.04.97 
Nationalrat/Conseil national 24.06.98 (Erste Phase - Premiere etape) 

Barlchl WBK:NB 26.05.00 
BEIPJlQl't QSEC-CN 26 05 00 
Nallonalrat/Conse!I national 23.06.00 (Frist- Delal) 
Bericht WBK-NR 17.08.01 
Rapport CSEC-CN 17.08.01 
Nationall'llt/Conse!I national 05.10.01 (Frist - Delal) 

~ 
RE1,Pport CSEC-CN 14.05.03 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Frist - Delal) 
Bericht WBK-NR 23.08.05 (BB! 2005 5479) 
Rapport CSEC-CN 23.06.0!i (FF 2005 5159) 
Slel!ungnahme des Bundesrates 17.08.05 (BBI 2005 5547) 
Avis du Conseil f~ral 17 .08.05 (FF 2005 5225) 
Nationalrat/Conseil national 05.10.05 (Erstrat- Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 00.12.05 (Zweitrat - Dewdeme Consei1) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.05 (Differenzen - Dlvergencas) 
Natlonall'!lt/Consell national 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Sländerat/Co11881l des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Text des Erlasses (BBI 2005 7273) 
Texte de l'acte legislallf (FF 2005 6793) 

Zlsyadls Josef(-, VD): Je fais une courte declaratlon au 
nom d'«A gauche toutel/Llnksl». 
II y aura blen sOr, je le sals blen, tout a l'heure, une belle 
unanlmite au sujet de l'article constitutionnel sur l'education. 
C'est certain, II y a une necessite de coordonner et d'avoir 
un espace suisse de la formatlon qui solt homogene, mais 
ca c'est de la tarte a la creme! II ne s'agit pas de cela dans 
cet artlcle constitutionnel. En falt, c'est le premler pas pour 
soustraire aux elus du peuple des pans entlers de l'educa
tion et de la formatlon. C'est une refonte totale du federa
lisme qul se profrte, et dans une perspectlve de dessalsisse
ment antldemocratlque, avec au bout du compte une sou
mission de l'education nationale aux besolns stricts de l'eco
nomie, comme l'a montre la Declaratlon de Bologna. 
Nous vous lnvitons a voter contre cet artlcle constitutlonnel 
sur l'educatlon. Le däbat aura ileu devant le peuple apres. 

Bundesbeschluss Ober die Neuordnung der Verfas. 
sungsbestlmmungen zur BIidung 
Arrite federal modlfiant les articles de la Constitutlon 
sur la formatlon 

Abstimmung - Vote 
(namentllch - nominatif: Beilage - Annexe 97,419/2815) 
Für Annahme des Entwurfes .... 176 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 

s,.i~ Se.,k. 1 vo,r r"'~ s, 
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Freitag, 16. Dezember 2005 
Vendredl, 16 dlicembre 2005 

08.00h 

97.419 

Parlamentarische Initiative 
Zbinden Hans. 
BIidungsrahmenartikei 
in der Bundesverfassung 
Initiative parlementaire 
Zblnden Hans. 
Article constitutionnel 
sur reducation 

Schlussabstimmung - Vota final 
E!nraichl!DIJsdatum 30.04,97 
Date de ciW 30,IM 97 · 
Nationalra!/Consen national 24.06.98 (Erste Phase- Premillre etape) 
Bericht WBK•NR 26.05.00 
Rapport CSEC-CN 25.05,00 . 
Nationalrat/Conseil national 23.06.00 (Frist - Delai) 
Bericht WBK-NR 17.08.01 
Rapport CSEC-CN 17.08.01 
Nationalral/Conseil national 05.10.01 (Frist - Delal} 
Bericht WBK·NR 14.05.03 
Rapport CSEC-CN 14.05.03 
Natlonalrat/Conseff national 20.08.03 (Frist - Oelal) 
Bericht WBK·NR 23.06.05 (BBI 2005 5479) · 
Rapport CSEC-CN 23.08.05 (FF 2005 5159) 
Stellungnahme des Bundesrates 17.08.05 (BBI 2005 6547) 
Avis du Consell federal 17.08.05 (Ff 2005 5225) 
Natlonalrat/Conseff national 05.10.05 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.06 (Zweitrat - Deuxillme Conseil) 
Natlonalra!/Consell national 13.12.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (Schlussabstlmmung - Vota final) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (Schlussabstlmmung - Vota final) 
Text des Erlasses (BBI 2005 7273} 
Texte de racte leglsla!lf (FF 2005 13793) 

Bundesbeschluss über die Neuordnung der Verfas
sungsbestimmungen zur BIidung 
Arrete federal modlflant les artlcles de la Constttution 
sur la formatlon 

Abstimmung- Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 
(O Enthaltungen) 
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~ NATIONALRAT 
V Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ ObJet: 
BIidungsrahmenartikei in der Bundesverfassung 

Artlcle constltutionnel sur l'educaöon 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom /Vote du: 05.10.2005 12:11:12 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher • E ZH Föhn o V sz 
Allemann + s BE Frevsinaer = V VS 
Amherd • C vs Frösch + G BE 
Amstutz + V BE Fügllstaller * V AG 
Baader Casoar + V BL Gadlent + V GR 
BaderBvira + C SO Gallade + s ZH 
Baooa + s so Garbanl + s NE 
Barthassat + C GE Genner + G ZH 
Baumann Alexander • V TG 
Bäumle + - ZH 
Beck + R VD 

ger + R VS 
• V AG 

Glasson + R FR 
Berberat + s NE Glur • V AG 
Bezzola + R GR Goll + S ZH 
Blaaer + V SG Graf Maya + G BL 
Bianasca Attllio * V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder * V ZH Gross Andreas 1% S ZH 
Borer o V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi o V ZH Günter + s BE 
Bruderar + s AG Gutzwlller + R ZH 
Brun + C LU Gvr + s sz 
BrunnerToni o V SG Gvsin Hans Rudolf + R BL 
Brunschwla Graf + R GE Gvsln Remo + S BS 
B0chler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerina + S ZH 
B0hlmann + G LU Haller + V BE 
B0hrer • R SH Hämmerle + s GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas • C GR Heaetschweiler + R ZH 
Cavalll + s Tl Heim Bea + s so 
Chevrler + C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen + R VD Hochreutener + C BE 

~ 
+ s BE 
• C vs 

Hofmann Urs • s AG 
Hollenstein + G SG 

DeBuman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelin + S VD Huguenin = • VD 
Dunant 0 V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz % R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eaerszeoi-Obrlst + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaglv + R GE lmfeld • C ow 
Engelberger + R NW lneichen + R LU 
Fasel + G FR Janiak + s BL 
Fässler-Osteiwalder + S SG Jermann * C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
Fehr Hans * V ZH Jutzet • s FR 
Fehr Hans-Jnm + s SH Kaufmann + V ZH 
FehrJacoueline + s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMario + s ZH Klener Nellen + s BE 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/ oui/sl 17 13 37 46 
nein I non t no 0 0 0 0 
enth. t amn. / ast. 1 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 1 0 1 1 
hat nicnt teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 8 1 2 5 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / SignlflcaUon de non: 

E 
4 
0 
0 
0 
1 
0 

Kleiner + RAR Rossinl + s vs 
Kahler + C JU Roth-Bemasconi + S GE 
Kunz + V LU Ruev + R VD 
Lana + G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis + R Tl 
Leu + C LU Salvl + s VD 
Leuenbemer + G GE Savarv + s vP 
Leuteneauer Filiooo • R ZH Schenk + V BE 
LeutenAOaer + s BL Schenker + S BS 
Leuthard • C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat + s FR Schlbli • V ZH 
Loepfe • C Al Sch!Oer = V ZH 
Lustenberuer + C LU Schmied Walter % V BE 
Markwalder Bär + R BE per + S GL 

+ S ZH 
+ V AG 

Schneider + R BE 
Schwander == V SZ 
Sleartst * V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 

Maurer + V ZH Sommaruaa Carlo + S GE 
Maury Pasauler + S GE· Sl'lnhler + V TG 
Meier-Schatz + C SG Stahl +V ZH 
Menetrev-Savarv + G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Stelner + R SO 
Mever Therese # C FR Stöckli + S BE 
Mlesch + V BL Studer Helner + E AG 
Möraell = V ZH Stumo + SAG 
M0llerGerl + G AG Teuscher • G BE 
M0lier PhlUPP + RAG 
Müller Walter + R SG 
M0IIer-Hemml + S ZH 
Mürt + V LU 

~ 
* s ZH 
+ R LU 
+ R BE 

Vanek = - GE 
Nordmann + S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Veillon * V VD 
Oehrli + V BE Vermot-Manaold * s BE 
Pagan = V GE Vlscher + G ZH 
Parmelln + V VD Vollmer + s BE 
Pedrtna + S Tl Waber Christian + E BE 
Pell! + R Tl Wäfler + E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard 0 C ZG Walter Hanslöra • V TG 
Pfister Theophil + V SG Wandfluh + V BE 
Rand=ner + R BS Wasserfallen + R BE 
Rechstelner Paul * s SG Wehrli * C sz 
Rechsteiner-Basel + s BS Weiaett + R SG 
Recordon 
Rennwald 
Rev 

.ond 

Robblanl 

V - Tot. 
33 2 152 
5 3 8 
6 0 7 
1 0 4 

11 0 28 
0 0 0 

+ G VD Weveneth + V BE 
+ s JU Wldmer + s LU 
+ s vs Wobmann + V so 
+ V GE vvvss Ursula + s BE 
+ C ZH Zapfl % C ZH 
+ V FR Zlsvadls = • VD 
+ C Tl Ztmnlaer o V ZH 

+ ja/ oui/ sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 AbS. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht tellgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches AbSömmungssystem 
05.10.200512:11:45 /8 ldentif.: 47.9 / 05.10.200512:11:12 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 2515 
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~ NATIONALRAT 
c:;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Ob Jet: 
Bundesbeschluss Ober die Neuordnung Im BIidungsbereich (BIidungsverfassung) 

Am!te federal modiflant les artlcles de la Confederation sur la formation 

Gegenstand / Objet du vote: 
Schlussabstimmung 

Voteflnal 

Abstimmung vom/ Vote du: 16.12.2005 09:01 :16 

Abate + R Tl Flur! + R so 
Aeschbacher '+ E ZH Föhn + V sz 
Allemann + S BE FrBWlinaer + V VS 
Amherd + C VS Frösch + G BE 
Amstutz + V BE Fllallstaller + V AG 
Baader casnar + V BL Gedient + V GR 
Bader Elvlra + C so Gallade + s ZH 
Banaa + s so • s NE 
Barthassat + C GE + G ZH 
Baumann Alexander + V TG . Germanler + R vs 
Baumle + - ZH Glezendanner + V AG 
Beck 0 R VD Glasson + R FR 
Berberat + S NE Glur + V AG 

.· Bezzola + R GR Goll + S ZH 
Bigger +.V SG GrafMava. + G BL 
Bianasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith + s TG 
Binder + V ZH Gross Andreas + S ZH 

· Borer + V so Gulsan + R VD 
Bortoluzzl + V ZH Ganter ;% S BE 
Bruderer + s AG Gutzwlller + R ZH 
Brun + C LU lu'Vr + s sz 
Brunner Toni + V SG IGvsln Hans Rudolf • R BL 
Brunschwia Graf + R GE GvsinRemo + S BS 
Büchler .+ C SG Häberll + C TG 
Buimon + V VD Haerlna + S ZH 
BOhlmann + G LU Haller + V BE 
Bohrer + R SH Hämmerte + s GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heoetschweller + R ZH 
Cavalll 0 S Tl Heim Bea + s so 
Chevrier + C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen + R VD Hochreutener + C BE 
Daauet + s BE Hofmann Urs + s AG 
Darbellay + C vs Hollenstein + G SG 
DeBuman + C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann + s ZH 
Dormond Beauelln + s VD Huauentn = - VD 
Dunant + V BS HumbelNt!f + C AG 
Dupraz .. R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egerszeai-Obrlst + R AG Hutter Markus + R ZH 
Enniv + R GE lmfeld + C OW 
Enaelberaer + R NW lnelchen + R LU 
Fasel + G FR Janlak # s BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Jermann + C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame + G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet .. s FR 
Fehr Hans..Jorg + s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacauellne + s ZH Keller Robert + V ZH 
FehrMarlo + s ZH Kiener Nellen + s BE 

Fraktion/ Groupe / Gruppo C G R s 
Ja/oul/sl 26 14 34 43 
nein / non I no 0 0 0 0 
enth. / abst. I ast. 1 0 4 1 
entsch. Art. ot 41 excuse art. 57 41 scusato Art. 57 4 0 0 0 1 
hat nicht teilgenommen I n ont pas vote I non ha votato 1 0 2 6 
Vakant I Vacant / Vacante 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Slgnfflcation de oui: 
Bedeutung Nein/ Signlflcatlon de non: 

E 
5 
0 
0 
0 
0 
0 

Kleiner + RAR Rosslnl + s vs 
Kohler + C JU Roth..ßemasconi + S GE 
Kunz + V LU Ruev 0 R VD 
Lang + G ZG Rutschmann + V :ZH 
Laubacher • V LU Sadls + R Tl 
Leu + C LU Salvl + S VD 
Leuenbemer + G GE Savarv + s VD 
Leuteneaaer Fillppo o R ZH 
Leutenegger „ s BL 
Leuthard „ C AG 

Schenk + V BE 
Schenker + ~mt SchererMarcel + 

Levrat + s FR Schibli + V ZH 
Lo- + C Al 1 Schtoer + V ZH 
Lustenoeraer + C LU Schmied Walter * V BE 
Markwalder Bar + R BE Schneider ·+ R BE 
MartlWemer + s GL Schwander + V sz 
MartYKälln. + s ZH Slearlst * V AG 
MatnYS + V AG Slmoneschi-Cortesl + C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa Cario + S GE 
MaUIV Pasauler • S GE Souhler + V TG 
Meier-Schatz + C SG Stahl + V ZH 
Menetrev-Savarv + G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
Mever Therese + C FR Stöckli • s BE 
Mlesch + V BL Studer Heiner + E AG 
Moroeli o V ZH Stumo + SAG 
M0llerGeri + G AG Teuscher + G BE 
Malter Philipp + R AG Thanel " s ZH 
M0ller Walter + R SG Theller + R LU 
Müller-Hemm! + S ZH Trloonez + R BE 
M0rt + V LU Vanek = - GE 
Nordmann + s VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Velllon + V VD 
Oehrli + V BE Vermot-Manaold + s BE 
Paaan + V GE Vlscher + G ZH 
Parmeiln + V VD Vollmer + s BE 
Pedrina + s Tl Weber Christian + E BE 
Pelß 0 R Tl Wäfler + E ZH 
Perrln + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard 0 C ZG Walter Hansiöm + V TG 
Pfister Theoohli + V SG Wandfiuh + V BE 
Randeaner + R BS Wasserfallen + R BE 
Rechstelner Paul + s SG Wehrli + C sz 
Rechstelner-Basel + s BS Weiaelt + R SG 
Recordon + G VD Wevenem + V BE 
Rennwald + s JU Wldmer + s LU 
Rey + s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE IVVVSS Ursula + s BE 
Rlklln + C ZH IZaafl + C ZH 
Rlrne + V FR Zisvadis = - VD 
Robbiani + C Tl Zuornaer + V ZH 

+ Ja/oul/sl 
V - Tot. = nein / non / no 
52 2 176 o enth. / abst. / ast. 
0 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 3 3 
1 0 7 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
3 0 
0 0 

1 
12 
0 

* hat nicht teilgenommen/ n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
10.01.2006 09:12:54 /8 ldentff.: 47.10 / 16.12.2005 09:01:16 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: {Erfassung) Nr. 2815 



Bundesbeschluss 
über die Neuordnung der Verfassungsbestimmungen 
zur Bildung 

vom 16. Dezember 2005 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Nationalrates vom 23. Juni 20051 
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 17. August 20052, 

beschliesst: 

I 

Die Bundesverfassung3 wird wie folgt geändert: 

Art. 48a4 Abs. 1 Bst. b und c sowie Abs. 3 

1 Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in·folgenden Aufgabenbereichen 
interkantonale Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteili
gung an interkantonalen Verträgen verpflichten: 

b. Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4 genannten Bereiche; 

c. kantonale Hochschulen; 

3 Betrifft nur den französischen Text. 

Art. 61a Bildungsraum Schweiz 

1 Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine 
hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz. 

2 Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit durch 
gemeinsame Organe und andere Vorkehren sicher. 

3 Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgabe dafür ein, dass allgemein bildende 
und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Anerken
nung fmden. 

1 BBI 2005 5479 
2 BBI 2005 5547 
3 SR 101 
4 Fassung der Änderung vom 3. Oktober 2003 (BBl 2003 6591, 2005 951) 
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Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung. BB 

Art. 62 Abs. 2 und 4-6 
2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen 
steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung 
oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich. 
4 Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im 
Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bil
dungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen 
zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften. 

5 Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres. 

6 Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der 
Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu. 

Art. 63 Berufsbildung 

I Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung. 
. . 

2 Er fordert ein breites und durchlässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung. 

·Art. 63a Hochschulen· · 

1 Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere 
Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen 
oder betreiben. 

2 Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkann
te Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten. 

3 Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewähr
leistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen 
dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen 
Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen 
Aufgaben. 

4 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und 
übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die 
Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von 
Organisation und Verfahren der Koordination fest. 

5 Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen 
Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Über
gänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und 
Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheit
liche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den 
Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen. 
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Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung. BB 

Art. 64 Abs. 1 und 2 

1 Der Bund fordert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation. 
2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitäts
sicherung und die Koordination sichergestellt sind. 

Art. 64a Weiterbildung 

1 Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest. 

2 Er kann die Weiterbildung fördern. 

3 Das Gesetz legt die Bereiche und die Kriterien fest. 

Art. 65 Abs. 1 

1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten über den Zustand und 
die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung, 
Raum: und Umwelt in der Schweiz. 

Art. 66 Sachüberschrift und Abs. 1 

Ausbildungsbeiträge 

1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen für Ausbildungs
beiträge an Studierende von Hochschulen und anderen Institutionen des höheren 
Bildungswesens gewähren. Er kann die interkantonale Harmonisierung der Ausbil
dungsbeiträge fördern und Grundsätze für die Ausrichtung von Ausbildungsbei
trägen festlegen. 

Art. 675 Sachüberschrift und Abs. 2 

Förderung von Kindern und Jugendlichen 

2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen die ausserschulische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen. 

II 

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände. 

Nationalrat, 16. Dezember 2005 

Der Präsident: Claude J aniak 
Der Protokollführer: Ueli Anliker 

Ständerat, 16. Dezember 2005 

Der Präsident: Rolf Büttiker 
Der Sekretär: Christoph Lanz 

5 Fassung der Änderung vom 3. Oktober 2003 {BBl 2003 6591, 2005 951) 
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Arrete federal 
modifiant les articles de 1a Constitution 
sur la formation 

du 16 decembre 2005 

L 'Assemblee foderale de la Confederation suisse, 

vu le rapport de la Commission de la science, de l' education et de la culture 
du Conseil national du 23 juin 20051 
vu l' avis du Conseil fäderal du 17 aoilt 20052, 

arrete: 

I 

La Constitution3 est modifiee comme suit: 

Art. 48a4, al. 1, let. b etc, et 3 

1 A 1a demande des cantons interesses, la Confäderation peut donner force obliga
toire generale . a des conventions intercantonales ou obliger certains cantons a adhe
rer a des conventions intercantonales dans les domaines suivants: 

b. instruction publique pour les domaines vises ä l'art. 62, al. 4; 

c. hautes ecoles cantonales; 
3 La loi fixe les conditions requises pour la declaration de force obligatoire generale 
et l'obligation d'adherer ä des conventions et regle la procedure. 

Art. 61a Espace suisse de formation 

t Dans les limites de leurs competences respectives, la Confäderation et les cantons 
veillent ensemble ä la qualite et a la permeabilite de l'espace suisse de formation. 

2 11s coordonnent leurs efforts et assurent leur cooperation par des organes communs 
et en prenant d'autres mesures. 

3 Dans l'execution de leurs täches, ils s'emploient a ce que les filieres de formation 
generale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance 
sociale equivalente. 

1 FF 2005 5123 
2 FF 2005 5225 
3 RS 101 
4 Dans la version de la modification du 3 octobre 2003 (FF 2003 6035 2005 883) 

2005-1739 6793 



Articles de la Constitution sur la formation. AF 

Art. 62, al. 2, 4 a 6 
2 Les cantons pourvoient a un enseignement de base suffisant ouvert a tous les 
enfants. Cet enseignement est obligatoire et place sous la direction ou la surveillance 
des autorites publiques. 11 est gratuit dans les ecoles publiques. 
4 Si les efforts de coordination n'aboutissent pas a une hannonisation de l'instruction 
publique concemant la scolarite obligatoire, l'äge de l'entree a l'ecole, la duree et les 
objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un a l'autre, ainsi que la 
reconnaissance des diplömes, la Confederation legi:fere dans la mesure necessaire. 
5 La Confederation regle le debut de l'annee scolaire. 

6 Les cantons sont associes ä. la preparation des actes de la Confederation qui affec
tent leurs competences; leur avis revet un poids particulier. 

Art. 63 Formation professionnelle 

1. La Confederation legifere sur la formation professionnelle. 

2 Elle encourage la diversite et la permeabilite d~ l' offre dans ce domaine. 

Art. 63a · Hautes ecoles 
1 La Confederation gere les ecoles polytechniques föderales. Elle peut creer, repren
dre ou gerer d'autres hautes ecoles et d'autres institutions du domaine des hautes 
ecoles. 

2 Elle soutient les hautes ecoles cantonales et peut verser des contributions a d'autres. 
institutions du domaine des hautes ecoles reconnues par eile. 

3 La Conf ederation et les cantons veillent ensemble a la coordination et ä la garantie 
de l'assurance de la qualite dans l'espace suisse des hautes ecoles. Ce faisant, ils 
tiennent compte de l'autonomie des hautes ecoles et des differentes collectivites 
responsables, et veillent ä l'egalite de traitement des institutions assumant des täches 
de meme nature. 

4 Pour accomplir leurs täches, la Confederation et les cantons concluent des accords 
et deleguent certaines competences a des organes communs. La loi definit les com
petences qui peuvent etre deleguees a ces organes et fixe les principes applicables ä 
l' organisation et a la procedure en matiere de coordination. 

5 Si la Confederation et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs 
efforts de coordination, la Confederation legifere sur les niveaux d' enseignement et 
sur le passage de l'un ä. l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance 
des institutions et des diplömes. De plus, la Confederation peut lier le soutien aux 
hautes ecoles a des principes de financement uniformes et le subordonner a la repar
tition des täches entre les hautes ecoles dans les domaines particulierement onereux. 
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Articles de la Constitution sur la formation. AF 

Art. 64, al. 1 et 2 

I La Confederation encourage la recherche scientifique et l'innovation. 

2 Elle peut subordonner son soutien notamment a l'assurance de la qualite et a la 
mise en place de mesures de coordination. 

Art. 64a Formation continue 

I La Confederation fixe les principes applicables a la formation continue. 

2 Elle peut encourager la formation continue. 

3 La loi fixe les domaines et les criteres. 

Art. 65, al. 1 
1 La Confederation collecte les donnees statistiques necessaires concemant l'etat et 
l'evolution de la population, de l'economie, de la societe, de la formation, de la 
recherche, du territoire et de l' environnement en Suisse. 

Art .. 66, titre et al. 1 

(Ne concerne que /es textes allemand et italien) 

1 La Confederation peut accorder des contributions aux cantons pour l' octroi d 'aides 
a la formation destinees aux etudiants des hautes ecoles et autres institutions 
d'enseignement superieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en 
matiere d'aides a la formation et fixer les principes applicables ä leur octroi. 

Art. 675, titre et al. 2 

Encouragement des enfants et des jeunes 

2 En complement des mesures cantonales, la Confederation peut favoriser les acti
vites extra-scolaires des enfants et des jeunes. 

II 

Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 

Conseil national, 16 decembre 2005 

Le president: Claude Janiak 
Le secretaire: Ueli Anliker 

Conseil des Etats, 16 decembre 2005 

Le president: RolfBüttiker 
Le secretaire: Christoph Lanz 

5 Dans la version de Ja modification du 3 octobre 2003 (FF 2003 6035, 2005 883) 
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Decreto federale 
sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali 
nel settore della formazione 

del 16 dicembre 2005 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell' educazione e della cultura del 
Consiglio nazionale del 23 giugno 2005 1; 

visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 20052, 

decreta: 

I 

La Costituzione federale3 e modificata come segue: 

Art. 48a4 cpv. 1 lett. b e c, nonche cpv. 3 

1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione puö dichiarare di obbligato
rieta generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare deter
minati Cantoni a parteciparvi: 

b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4; 

c. scuole universitarie cantonali; 

3 Concerne soltanto il testo francese. 

Art. 61a Spazio formativo svizzero 

l La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell' ambito delle rispettive 
competenze a un'elevata qualita e permeabilita dello spazio formativo svizzero. 

2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collabo
razione reciproca mediante organi comuni e altre misure. 

3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano 
altresi affinche le vie della formazione generale e quelle della formazione professio
nale trovino un riconoscimento equivalente nella societa. 

1 FF 2005 4893 
2 FF 2005 4957 
3 RS 101 
4 Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF 2003 5745, 2005 849). 

2005-1739 6457 



Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF 

Art. 62 cpv. 2 e 4-6 
2 I Cantoni provvedono a una suffieiente istruzione seolastiea di base, aeeessibile a 
tutti i giovani. L 'istruzione di base e obbligatoria e sottostä. alla direzione o vigilanza 
dello Stato. Nelle seuole pubbliehe e gratuita. 

4 Se gli sforzi di eoordinamento non sfoeiano in un'armonizzazione del settore seo" 
lastieo per quanto riguarda l'etä. d'inizio della seolarita e 1a seuola dell'obbligo, la 
durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e i1 passaggio dall'una all'altra fase, 
nonehe i1 rieonoseimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme neeessarie. 

5 La Confederazione diseiplina l'inizio dell'anno seolastieo. 

6 E attribuita partieolare importanza alla parteeipazione dei Cantoni all' elaborazione 
degli atti legislativi federali ehe eoneemono le loro eompetenze. 

Art. 63 Formazione professionale 

l La Confederazione emana preserizioni in materia di formazione professionale . 

. 2 In questo settore, promuove la diversitä. e la permeabilitä. dell 'offerta. 

Art. 63a· Seuole universitarie 

l La Confederazione gestisee i politeeniei federali. Puo istituire, rilevare o gestire 
altre seuole universitarie e altri istituti aceademiei. 

2 La Confederazione sostiene le seuole universitarie eantonali e puo sussidiare altri 
istituti aeeademiei da essa rieonoseiuti. 

3 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al eoordinamento, nonehe a 
garantire ehe sia assieurata la qualita nel settore delle seuole universitarie. Tengono 
eonto dell'autonomia delle seuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e 
badano alla paritä. di trattamento di istituti eon eompiti uguali. 

4 Per adempiere i loro eompiti, la Confederazione e i Cantoni eoncludono aeeordi e 
delegano determinate eompetenze a organi eomuni. La legge definisee le eompeten
ze ehe possono essere delegate a tali organi e stabilisee i prineipi ehe reggono 
l'organizzazione e le modalita del eoordinamento. 

5 Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il 
eoordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul 
passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonehe sul riconoscimento di 
istituti e diplomi. La Confederazione puo inoltre vineolare il sostegno alle seuole 
universitarie a prineipi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei 
compiti tra le Scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. 

Art. 64 cpv. 1 e 2 

l La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione. 

2 Puo subordinare i1 suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualita e al 
coordinamento. 
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G3 

Disposizioni costituzionali sulla formazione. DF 

Art. 64a Perfezionamento 

I La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento. 

2 Puo promuovere il perfezionamento. 

3 La legge ne determina i settori e i criteri. 

Art. 65 cpv. 1 
1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l' evoluzione della 
popolazione, dell'economia, della societä, della formazione, della ricerca, del territo
rio e dell'ambiente in Svizzera. 

Art. 66, rubrica e cpv. 1 

Sussidi all' istruzione 

I La Confederazione puo sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi 
all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. 
Puo promuovere l' armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per 
la loro concessione. 

Art. 675, rubrica e cpv. 2 

Promozione dell'infanzia e della gioventu 

2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione puo sostenere l'attivita 
extrascolastica di fanciulli e adolescenti. 

II 

11 presente decreto sottostä. al voto del Popolo e dei Cantoni. 

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 

Il presidente: Claude Janiak 
II segretario: UeliAnliker 

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 

Il presidente: RolfBüttiker 
11 segretario: Christoph Lanz 

5 Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF 2003 5745, 2005 849). 
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